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A. Problem 

Das geltende Bundesbaugesetz hat sich in wesentlichen Teilen 
bewährt. Doch haben seine Instrumentarien nicht ausgereicht, 
eine geordnete städtebauliche Entwicklung sicherzustellen, die 
Funktionsfähigkeit des Baubodenmarktes angesichts der be-
stehenden Bodenknappheit und des gesteigerten Flächenbedarfs 
aufrechtzuerhalten, aufgetretene Nutzungskonflikte jeweils 
interessen- und wertneutral zu lösen und spekulative Boden-
preissteigerungen zu verhindern. Diese Unzulänglichkeiten ver-
bunden mit den seit der Verabschiedung des Bundesbaugesetzes 
im Jahre 1960 eingetretenen grundlegenden Veränderungen 
der städtebaulichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ver-
hältnisse in den Gemeinden einerseits sowie den gewandelten 
Anforderungen an den künftigen Städtebau andererseits machen 
nach der einmütigen Auffassung des Ausschusses die Fortent-
wicklung des Bundesbaugesetzes unabweisbar. 

Mit dem Städtebauförderungsgesetz vom 27. Juli 1971 wurde 
bereits ein zeitlich und räumlich begrenztes Sonderrecht ge-
schaffen, das dieser Aufgabenstellung jedenfalls für Teilbe-
reiche Rechnung trägt. Der Ausschuß hält es für notwendig, 
gleichgerichtete Instrumentarien in das allgemeine Baurecht 
zu übertragen und dieses auf die neuen Aufgaben hin fortzu-
entwickeln. 

B. Lösung 

Zur Lösung dieser Probleme sieht der Gesetzentwurf entspre-
chend der Regierungsvorlage im wesentlichen vor, 

— die Planungshoheit und die Planungsrechte der Gemeinden 
unter Einbeziehung einer städtebaulichen Entwicklungspla-
nung zu stärken und zu erweitern, 
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— den Gemeinden die zur Planverwirklichung erforderlichen 
Instrumentarien an die Hand zu geben, 

— als Gegengewicht zu den erweiterten gemeindlichen Pla-
nungsmöglichkeiten die Bürger möglichst frühzeitig und um-
fassend am Planungsprozeß zu beteiligen, 

— nachteilige Auswirkungen von Bebauungsplänen für betrof-
fene Bürger durch Sozialplanung zu verhindern oder zu 
mildern, 

— die gemeindlichen Vorkaufsrechte aus ihrem engen räum-
lichen und sachlichen Geltungsbereich zu lösen und zu einem 
Instrument der Steuerung der gemeindlichen Bodenpolitik 
auszugestalten, 

— das Enteignungsverfahren zu erleichtern und zu beschleuni-
gen, 

— zum Ausgleich für die erweiterten Erwerbsrechte die Ver-
äußerungsverpflichtungen der Gemeinden zu verschärfen, 

— den Ersatz von Planungsschäden generell nur noch auf 
sogenannte „verwirklichte" Nutzungen zu beschränken, im 
übrigen aber für nicht verwirklichte Nutzungen eine ent-
schädigungsrechtliche Schutzfrist von sieben Jahren vorzu-
sehen, 

— durch einen Ausgleichsbetrag 50 %  der durch Maßnahmen 
der Allgemeinheit bewirkten Bodenwertsteigerungen in Be-
bauungsplangebieten abzuschöpfen. 

Der Gesetzentwurf sieht weiter vor, durch eine Änderung der 
Vorschriften des Bauens im Innen- und im Außenbereich die 
geordnete städtebauliche Entwicklung der im Zusammenhang 
bebauten Ortsteile zu sichern und der Entwicklung des länd-
lichen Raums und dem Strukturwandel der Landwirtschaft Rech-
nung zu tragen. Über die Regierungsvorlage hinaus ist außer-
dem die Änderung der Vorschriften des 7. Teils des Bundesbau-
gesetzes über Aufgaben und Organisation der Gutachteraus-
schüsse sowie die Anpassung des Städtebauförderungsgesetzes 
an die geänderten Vorschriften des Bundesbaugesetzes einbe-
zogen. 

Mit dem vorliegenden Gesetz wird schließlich noch eine Ände-
rung des Zweiten Wohnraumkündigungsschutzgesetzes (Gesetz 
zur Regelung der Miethöhe verbunden, die jedenfalls für die 
Zukunft die Überwälzung von Zuschüssen aus öffentlichen 
Haushalten, wie sie insbesondere im Zusammenhang mit den 
Konjunkturförderungsprogrammen der Bundesregierung ge-
währt wurden, auf die Mieten ausschließen soll. 

Mehrheitsbeschluß 

C. Alternativen 

Die Ausschußminderheit lehnt das Ausgleichsbetragsmodell zur 
Teilabschöpfung der durch Maßnahmen der Allgemeinheit be

-

wirkten Bodenwertsteigerungen ab und schlägt statt dessen 



Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 	Drucksache 7/4793 

eine ausschließlich steuerliche Erfassung der in Frage kommen-
den Bodenwerterhöhungen vor. Außerdem tritt sie für eine 
strengere gesetzliche Bindung der gemeindlichen Veräußerungs-
verpflichtungen ein. 

D. Kosten 

Dem Bund entstehen durch das Gesetz keine zusätzlichen 
Kosten. Der durch das Gesetz den staatlichen Aufsichtsbehör-
den entstehende Verwaltungsmehraufwand kann mit dem vor-
handenen Personal bewältigt werden. Der den Gemeinden durch 
das Gesetz entstehende Verwaltungsmehraufwand läßt sich 
nicht beziffern. Die Gemeinden praktizieren ohnehin schon seit 
längerer Zeit eine frühzeitige Bürgerbeteiligung und berück-
sichtigen zunehmend soziale Belange. Dem Verwaltungsmehr-
aufwand stehen Einsparungen z. B. beim gemeindlichen Grund-
erwerb bzw. Einnahmen durch die in Aussicht genommene 
Abschöpfung von Bodenwertsteigerungen gegenüber. 
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I. Allgemeines 

1. Einführung 

Die erste Beratung des von der Bundesregierung 
am 22. August 1974 im Deutschen Bundestag einge-
brachten Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des 
Bundesbaugesetzes — Drucksache 7/2496 — fand 
in der 120. Sitzung des Deutschen Bundestages am 
27. September 1974 statt. Nach einer Grundsatzaus-
sprache wurde die Vorlage federführend dem Aus-
schuß für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 
sowie zur Mitberatung dem Innenausschuß, dem 
Rechtsausschuß, dem Finanzausschuß, dem Aus-
schuß für Wirtschaft und dem Ausschuß für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten überwiesen. 

Der mit der Novellierung des Bundesbaugesetzes 
vorgesehenen Fortentwicklung des Bau- und Bo-
denrechts ging in den letzten Jahren in der Bundes-
republik Deutschland eine breit geführte öffentliche 
Diskussion voraus, an der sich fast alle gesell-
schaftlichen Gruppierungen, Parteien, Kirchen, Ge-
werkschaften, und nicht zuletzt auch die Wissen-
schaft beteiligten. Wegen der Komplexität der Ma-
terie und der in der bisherigen Diskussion zutage 
getretenen sehr vielfältigen und unterschiedlichen 
Reformvorstellungen war dem Ausschuß daran ge-
legen, die Beratung der Gesetzesvorlage ebenso 
umfassend vorzubereiten wie im einzelnen gründ-
lich zu führen. 

2. Anhörungen und Planspiele 

Der Ausschuß hörte in zwei öffentlichen Sitzun-
gen am 12. November 1974 und 22. Januar 1975 zu-
nächst als wissenschaftliche Sachverständige die 
Herren Prof. Dr. Sieverts, Ministerialdirektor a. D. 
Dr. Göb, Dipl.-Ing. Hanns Adrian, Ministerialdirek-
tor a. D. Prof. Dr. Zinkahn, Staatssekretär a. D. Prof. 
Dr. Ernst, Prof. Dr. Badura, Prof. Dr.-Ing. Seele und 
Senatspräsident a. D. Prof. Dr. Hartz an. Themen 
der Sachverständigenanhörung waren im einzelnen 
die Anforderungen an ein novelliertes Planungsin-
strumentarium, die Anforderungen aus der städte-
baulichen Entwicklung an ein fortentwickeltes Bo-
denrecht, die Ausgestaltung der Vorkaufs- und Ent-
eignungsinstrumentarien, Rechtsprobleme der Bür-
gerbeteiligung und der Sozialplanung, der verfas-
sungsrechtliche Rahmen der Baugesetznovelle und 
schließlich die Ausgestaltung, Bewertung und Erhe-
bung planungsbedingter Bodenwertsteigerungen. 

In zwei weiteren öffentlichen Sitzungen am 
13. November 1974 und 26. Februar 1975 wurden so-
dann die Vertreter der folgenden hauptsächlich an 
dem Gesetzesvorhaben beteiligten Verbände und 
Organisationen angehört: 

— Deutscher Städtetag 

— Deutscher Städte- und Gemeindebund 

— Deutscher Landkreistag 

— Deutscher Sparkassen- und Giroverband 

— Verband öffentlicher Banken 

— Verband privater Hypothekenbanken e. V. 

— Verband der Privaten Bausparkassen e. V. 

— Bundesvereingung Deutscher Heimstätten e. V. 

— Bundesverband Privater Wohnungsunternehmen 
e. V. 

— Deutscher Mieterbund e. V. 

— Deutscher Siedlerbund e. V. 

— Deutsches Volksheimstättenwerk e. V. 

— Gesamtverband gemeinnütziger Wohnungsun-
ternehmen e. V. 

— Verband freier Wohnungsunternehmen e. V. 

— Verband gemeinwirtschaftlicher Unternehmen 
für Städtebau und Landesentwicklung e. V. 

- Zentralverband der Deutschen Haus-, Woh-
nungs- und Grundeigentümer e. V. 

— Bundesarchitektenkammer 

— Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. 

— Deutscher Bauernverband 

— Deutsche Angestellten-Gewerkschaft 

— Deutscher Gewerkschaftsbund 

— Deutscher Handwerkskammertag 

— Deutscher Industrie- und Handelstag 

— Zentralverband Gartenbau 

— Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland 

— Kommissariat der deutschen Bischöfe — Kath. 
Büro Bonn 

Insbesondere erprobte der federführende Aus-
schuß die vorgesehenen neuen Vorschriften und In-
strumentarien der Baugesetznovelle mit den 
Schwerpunktbereichen Planungsrecht, Planungsin-
strumentarium und Ausgleichsbetragsregelung in 
zwei je zweitägigen Planspielen. Bei dem ersten 
Planspiel, das am 5. und 6. November 1974 in Wup-
pertal unter Beteiligung der Städte Wuppertal, 
Hamburg und Viersen stattfand, standen dabei die 
städtebaulichen Probleme vor allem von Großstäd-
ten und eines typischen Verdichtungsraumes im 
Vordergrund. Bei dem zweiten Planspiel am 21. und 
22. April 1975 in Ingelheim unter Beteiligung der 
Stadt Ingelheim, des Kreises Bad Kreuznach und 
der ihm zugehörigen Ortsgemeinde Daxweiler wur-
den dagegen in erster Linie die besonderen Ver-
hältnisse von Klein- und Mittelstädten sowie Ge-
meinden in ballungsfernen Zonen behandelt. 

Mit der wissenschaftlichen Vorbereitung und 
Durchführung des Planspiels in Wuppertal waren 
das Deutsche Institut für Urbanistik, Berlin, sowie 
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die Gesellschaft für Wohnungs- und Siedlungswe-
sen e. V., Hamburg, gemeinsam beauftragt. Die wis-
senschaftliche Betreuung des Planspiels in Ingel-
heim lag ausschließlich beim Deutschen Institut für 
Urbanistik, Berlin. 

Das Deutsche Institut für Urbanistik, Berlin, hat 
im August 1975 einen abschließenden Bericht über 
die Planspielergebnisse vorgelegt. Die Gesellschaft 
für Wohnungs- und Siedlungswesen e. V., Ham-
burg, hatte ihren Ergebnisbericht im Januar 1975 
eingereicht. 

Die einzelnen Ergebnisse der Anhörungen und 
Planspiele wurden zu den verschiedenen Themen-
bereichen der Gestzesvorlage gesondert ausgewer-
tet und dann jeweils zum Gegenstand der Beratun-
gen gemacht. 

Sowohl in den Planspielen wie in den Anhörun-
gen der Sachverständigen und Vertreter der Ver-
bände und Organisationen wurden die Zielsetzung 
und die Grundkonzeption der Baugesetznovelle be-
stätigt. Zahlreiche Empfehlungen und Anregungen 
haben jedoch zu einer Verbesserung des Entwurfs 
geführt. 

Das Schwergewicht der Erörterungen in den 
Planspielen und Anhörungen lag naturgemäß bei 
der vorgesehenen Ausgleichsbetragsregelung, die 
insbesondere in der Anhörung der Verbände und 
Organisationen umstritten blieb. Überwiegend spra-
chen sich jedoch auch die Verbände und Organisa-
tionen für eine teilweise Abschöpfung der auf Lei-
stungen der Allgemeinheit beruhenden Bodenwert-
steigerungen aus. 

Das Ergebnis der Planspiele wird vom Ausschuß 
unterschiedlich bewertet. Während nach der Über-
zeugung der Ausschußmehrheit in den Planspielen 
mit den dabei vorgeschlagenen Modifizierungen ein-
deutig der Nachweis der Praktikabilität und Durch-
führbarkeit der Ausgleichsbetragsregelung erbracht 
worden ist, hält die Ausschußminderheit diesen 
Nachweis keineswegs für erbracht. 

3. Sonstige Informationsgrundlagen 

Im Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens ist dar-
über hinaus eine Vielzahl von Einzeleingaben von 
Gemeinden, Verbänden, Organisationen und auch 
Einzelpersonen eingegangen, deren Ergebnisse 
gleichfalls in die Beratungen einbezogen wurden. 
So haben sich unter anderem der Deutsche Ver-
band für Wohnungswesen, Städtebau und Raumpla-
nung, der Deutsche Naturschutzring, der Arbeits-
kreis für Umweltrecht, die Hauptgemeinschaft des 
Deutschen Einzelhandels und der Hauptverband der 
Deutschen Bauindustrie mit Einzeleingaben zu be-
stimmten Regelungsbereichen an den Ausschuß ge-
wandt. Auch hat der niedersächsische Landtag in 
seiner 18. Sitzung am 9. April 1975 eine Entschlie-
ßung zu § 35 - Bauen im Außenbereich - gefaßt, 
die dem Deutschen Bundestag mit Schreiben des 
Präsidenten des Niedersäschsischen Landtags vom 
11. April 1975 zur Berücksichtigung bei den laufen-
den Beratungen der Baugesetznovelle zugeleitet 
wurde. Weiter hat der Präsident des Deutschen Na-

tionalkomitees zur Vorbereitung des Europäischen 
Denkmalschutzjahres 1975 in einer Eingabe zu den 
Verwirklichungsgeboten auf die Berücksichtigung 
der besonderen Belange des Denkmalschutzes auf-
merksam gemacht. 

Eine Delegation des Ausschusses informierte sich 
schließlich auf einer Informationsreise vom 28. bis 
31. Oktober 1974 in England über die dortigen städ-
tebaulichen Probleme und bestehenden Rechts-
grundlagen. Außerdem fand am 18. November 1975 
in Bonn ein Gedankenaustausch zwischen Mitglie-
dern des federführenden Ausschusses und des 
Rechtsausschusses einerseits sowie Angehörigen 
des Rechts- und Verfassungsausschusses der Fran-
zösischen Nationalversammlung andererseits über 
die Bodenreformvorstellungen in beiden Ländern 
statt. 

Bereits im Vorfeld der Beratungen der Baugesetz-
novelle hatten im übrigen der federführende Aus-
schuß und der Bauausschuß des Deutschen Städte-
tages am 12. Dezember 1973 eine gemeinsame Sit-
zung zu Fragen der Novellierung des Bundesbauge-
setzes durchgeführt. 

4. Gang der Einzelberatung im federführenden 
Ausschuß 

Neben den insgesamt acht öffentlichen Anhö-
rungsveranstaltungen, für die zum Teil Sondersit-
zungen anberaumt waren, beriet der federführende 
Ausschuß die Gesetzesvorlage im einzelnen in sei-
nen Sitzungen bzw. Sondersitzungen vom 17. und 
29. Januar, 19. Februar, 12. März, 9., 11., 16. und 
23. April, 14. und 21. Mai, 4., 11. und 18. Juni, 19. 
und 24. September, 1., 2., 3. und 16. Oktober, 20. 
und 27. November, 3., 4. und 10. Dezember 1975 so-
wie am 14., 21. und 28. Januar 1976. Die abschlie-
ßende Beratung und Schlußabstimmung fand am 
11. Februar 1976 statt. 

Darüber hinaus setzte der Ausschuß insgesamt 
fünfmal eine Arbeitsgruppe zur Vorbereitung kon-
kreter Beratungspunkte ein. 

Um auch im Verlauf der Einzelberatung weitest-
gehend Erfahrungen aus der Praxis einfließen zu 
lassen, bezog der Ausschuß unter anderem in der 
Sitzung vom 9. April 1975 im Berliner Reichstag zu-
sätzlich einen Erfahrungsbericht über die Anwen-
dung der Instrumentarien zur Planverwirklichung 
nach dem Städtebauförderungsgesetz in Berlin ein. 
Weiter verwertete er die Ergebnisse und Erfahrun-
gen des Städtebauberichts 1975 - Drucksache 
7/3583 - sowie den Bericht des Bundesministers 
für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau über 
den Vollzug des Städtebauförderungsgesetzes vom 
15. September 1975. 

An der Einzelberatung nahmen zudem ständig 
Beauftragte der Arbeitsgemeinschaft der Baumini-
ster des Bundes und der Länder (ARGEBAU) sowie 
der kommunalen Spitzenverbände als sachverstän-
dige Berater teil. Damit setzte der Ausschuß eine 
Praxis fort, die sich bereits bei der Beratung des 
Bundesbaugesetzes in der dritten sowie des Städ-
tebauförderungsgesetzes in der sechsten Legislatur-
periode bewährt hatte. 
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5. Die Beratung in den mitberatenden Ausschüssen I 

Die mitberatenden Ausschüsse haben ihre Bera-
tungen jeweils parallel zu den Beratungen des fe-
derführenden Ausschusses auf der Grundlage der 
von ihm gefaßten Beschlüsse geführt. 

Der Innenausschuß, der auf Wunsch des feder-
führenden Ausschusses bereits am 1. Oktober 1975 
ein Sondervotum zu den kommunalverfassungs-
rechtlichen Auswirkungen der vom Bundesrat vor-
geschlagenen Änderung des § 4 Abs. 8 und § 147 
abgegeben hatte (vergl. Ziffer II Nr. 2 des Berichts), 
hat die Mitberatung der Gestzesvorlage in seiner 
Sitzung vom 28. Januar 1976 abgeschlossen. Aus 
der Sicht seines Aufgabenbereichs hat er keine Än-
derung oder Ergänzung der vom federführenden 
Ausschuß gefaßten Beschlüsse empfohlen. 

Der Rechtsausschuß hat sich in seiner 79., 85., 86. 
und 88. Sitzung vom 23. Oktober 1975, 14. Januar, 
21. Januar und 11. Februar 1976 mit der Gesetzes-
vorlage befaßt und gegenüber der Ausschußfassung 
einige redaktionelle Änderungen empfohlen, die 
der federführende Ausschuß indessen nicht über-
nommen hat. 

Der Wirtschaftsausschuß hat die Gesetzesvorlage 
am 21. Januar 1976 beraten und mehrheitlich in der 
vom federführenden Ausschuß beschlossenen Fas-
sung gebilligt, wobei die Ausschußminderheit die 
auch im federführenden Ausschuß gegen einzelne 
Regelungsbereiche, insbesondere den abgaberecht-
lichen Teil, vorgebrachten Bedenken aufrechterhal-
ten hat. 

Der Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten hat am 21. Mai und 10. Dezember 1975 Emp-
fehlungen zu den §§ 9, 35, 39 e und 146 beschlossen, 
auf die im einzelnen im Zusammenhang mit der Be-
handlung der Einzelvorschriften eingegangen wird 
(vergl. insbesondere Ziffer II Nr. 7 b des Berichts). 

Der Finanzausschuß hat zunächst auf seiner Sit-
zung am 22. Oktober 1975 zu einer steuerrechtli-
chen Sonderfrage im Zusammenhang mit § 44 Stel-
lung genommen (vergl. Ziffer II Nr. 11 des Berichts). 
Er hat im übrigen auf seinen Sitzungen am 28. Ja-
nuar und 11 . Februar 1976 den abgaberechtlichen 
Teil der Baugesetznovelle einschließlich der alter-
nativen steuerrechtlichen Vorschläge der Auschuß-
minderheit behandelt. Er hat mehrheitlich empf oh

-

len, die steuerrechtlichen Vorschläge der Aus-
schußminderheit abzulehnen und im übrigen die 
Bestimmungen über den Ausgleichsbetrag in der 
vom Ausschuß beschlossenen Fassung anzunehmen. 
Wegen seiner Empfehlungen im einzelnen wird auf 
Ziffer II Nr. 12 Buchstabe a des Berichts verwie-
sen. 

6. Votum des federführenden Ausschusses 

Die vom federführenden Ausschuß insgesamt 
mehrheitlich empfohlene Fassung des Gesetzent-
wurfs entspricht grundsätzlich der Konzeption der 
Regierungsvorlage, die freilich nicht zuletzt auf-
grund der Anhörungs- und Planspielergebnisse 
noch erhebliche Änderungen, Verbesserungen und 
Erweiterungen erfahren hat. 

Gegenüber der Regierungsvorlage ist die vom 
Ausschuß empfohlene Fassung darüber hinaus un-
ter anderem noch insoweit erweitert worden, als 
auch die Änderung des 7. Teils des Bundesbauge-
setzes über Aufgaben und Organisation der Gut-
achterausschüsse sowie die Anpassung des Städte-
bauförderungsgesetzes einbezogen wurden. 

Auch wenn die Ausschußminderheit der 
CDU/CSU der Gesetzesvorlage insgesamt nicht zu-
gestimmt hat, so haben die Einzelberatungen zu 
den verschiedenen Regelungsbereichen dennoch ein 
breites Maß an Übereinstimmung im Ausschuß ge-
bracht. Mit Ausnahme der Vorschriften über die 
Veräußerungspflichten der Gemeinde nach §§ 26, 
89, der Zuständigkeitsregelung des § 147 Abs. 1 a 
sowie des abgaberechtlichen Teils der Baugesetzno-
velle und der dadurch bedingten Folgeänderungen 
und Überleitungsvorschriften sind alle übrigen 
Vorschriften weitestgehend einvernehmlich gebil-
ligt worden. Bei den wenigen Mehrheitsentschei-
dungen zum allgemeinen Planungsrecht und zum 
Planungsinstrumentarium waren die Mehrheiten da-
bei überwiegend fraktionsübergreifend. 

Das Gesetz soll zum 1. Januar 1977 in Kraft tre-
ten. 

II. Grundzüge des Gesetzentwurfs 

1. Zielsetzung und Ausgangssituation 

Die Novellierung des Bundesbaugesetzes hat im 
wesentlichen zum Ziel, 

— das Planungsrecht der Gemeinden zu verbes-
sern, ihre Planungsbefugnisse zu verstärken so-
wie ihre Möglichkeiten zur Durchsetzung ihres 
Planungswillens zu erweitern, 

— gleichzeitig die Bürger stärker und frühzeitiger 
am Planungsgeschehen zu beteiligen und 
schließlich 

— die durch öffentliche Leistungen bewirkten Bo-
denwertsteigerungen wieder teilweise für die 
Allgemeinheit in Anspruch zu nehmen, 

um dadurch die Neutralität der Planung zu gewähr-
leisten, Nutzungskonflikte interessenneutral lösen 
zu können, einen Vorteilsausgleich herbeizuführen, 
die Bodenmobilität zu erhöhen, die Bodenpreisent-
wicklung zu dämpfen und damit insgesamt die Vor-
aussetzungen für einen den gewandelten Anforde-
rungen gerecht werdenden künftigen Städtebau zu 
schaffen. 

Der Ausschuß stimmt nach dem Ergebnis seiner 
Beratungen bei allen Unterschieden in Detailfragen 
und zu einzelnen Regelungsbereichen, vor allem 
des abgaberechtlichen Teils, in diesen Grundzielen 
ebenso überein, wie er sich in der Beurteilung der 
gegenwärtigen Ausgangssituation im Städtebau und 
auf dem Bodenmarkt einig ist. 

Zwar hat sich das geltende Bundesbaugesetz vom 
23. Juni 1960 in wesentlichen Teilen bewährt. Auch 
wäre es, wie sich in den Planspielen und Anhörun-
gen gezeigt hat, in vielen Fällen möglich gewesen, 
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bei einer entschlossenen Anwendung seiner Instru-
mentarien städtebauliche Fehlentwicklungen zu 
verhindern. Ebenso unbestritten haben aber ande-
rerseits die Instrumentarien des Bundesbaugesetzes 
nicht ausgereicht, um eine geordnete städtebauli-
che Entwicklung sicherzustellen, die Funktionsfä-
higkeit des Baubodenmarktes angesichts der beste-
henden Bodenknappheit und des gesteigerten Flä-
chenbedarfs aufrechtzuerhalten, aufgetretene Nut-
zungskonflikte jeweils Interessen- und wertneutral 
zu lösen und insbesondere spekulative Bodenpreis-
steigerungen zu verhindern. Diese Unzulänglichkei-
ten verbunden mit den seit der Verabschiedung des 
Bundesbaugesetzes im Jahre 1960 eingetretenen 
grundlegenden Veränderungen der städtebaulichen, 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse 
in den Gemeinden einerseits sowie den gewandel-
ten Anforderungen an den künftigen Städtebau an-
dererseits machen nach der einmütigen Auffassung 
des Ausschusses die Fortentwicklung des Bundes-
baugesetzes unabweisbar. 

Die Tatsache, daß inzwischen die hektische Wie-
deraufbauphase der Nachkriegszeit abgeschlossen 
ist und sich gegenwärtig sowohl die allgemeine 
konjunkturelle Lage wie auch die Bodenpreisent-
wicklung beruhigt haben, steht dabei nach Ansicht 
des Ausschusses der notwendigen Fortentwicklung 
des Bau- und Bodenrechts im gegenwärtigen Zeit-
punkt nicht entgegen. Im Gegenteil, die zukünfti-
gen städtebaulichen Aufgaben, die in erster Linie 
in der Stadterneuerung und in der Stadterhaltung, 
in zweiter Linie in der Entwicklung neuer Stadtge-
biete liegen, fordern die Fortentwicklung des Bau- 
und Bodenrechts. Nachdem mit dem Erlaß des Städ-
tebauförderungsgesetzes vom 27. Juli 1971 aber be-
reits ein räumlich und zeitlich begrenztes Sonder-
recht für städtebauliche Sanierungs- und Entwick-
lungsmaßnahmen geschaffen wurde, das dieser Auf-
gabenstellung jedenfalls für Teilbereiche Rechnung 
trägt, hält es der Ausschuß im übrigen auch für un-
erläßlich, gleichgerichtete Instrumentarien in das 
allgemeine Baurecht zu übertragen, um damit 
gleichzeitig die bestehenden Disparitäten des Bau- 
und Bodenrechts abzubauen, die einer dauernden 
gleichgewichtigen Entwicklung der Städte entge-
genstehen. 

Der Ausschuß hätte es insgesamt für wünschens-
wert gehalten, wenn die notwendige Fortentwick-
lung des Bau- und Bodenrechts nicht in Stufen, son-
dern in einem einheitlichen Gesetzesverfahren bei-
spielsweise auch unter Einbeziehung des Erschlie-
ßungsbeitragsrechts und des Umlegungsrechts hätte 
durchgeführt werden können. Für eine Gesamtno-
vellierung hätte indessen nicht die seit der ersten 
Lesung der Baugesetznovelle am 27. September 1974 
für diese Legislaturperiode noch zur Verfügung ste-
hende Beratungszeit ausgereicht. Der Ausschuß 
hält deshalb in der nächsten Legislaturperiode die 
abschließende Novellierung und Bereinigung des 
Städtebaurechts in allen relevanten Bereichen für 
notwendig. 

Der Ausschuß ist sich im übrigen bewußt, daß 
die verbesserten und verfeinerten Planungsmöglich-
keiten der Gemeinden wie z. B. die erweiterte Bür-

gerbeteiligung unter Umständen längere und um-
fangreichere Planaufstellungsverfahren zur Folge 
haben werden. Er hält diese Folge jedoch keines-
wegs für nachteilig. Vielmehr sieht er darin die 
Chance zu einer allgemein als notwendig und wün-
schenswert gehaltenen gründlicheren, bedarfs- und 
zukunftsgerichteten Planung, die den jeweiligen 
wirtschaftlichen, sozialen, gesellschaftlichen und 
städtebaulichen Interessen umfassend Rechnung 
trägt. Im übrigen haben die Planspiele gezeigt, daß 
bereits heute Gemeinden das tun, was nach der No-
velle im Rahmen der vorgezogenen Bürgerbeteili-
gung verlangt wird. 

2. Bauleitplanung und gemeindliche Planungsho-
heit 

Der Ausschuß bekannte sich nachdrücklich und 
uneingeschränkt zu dem Ziel der Baugesetznovelle, 
das gemeindliche Planungsrecht und die gemeindli-
chen Planungsbefugnisse zu verbessern und zu er-
weitern und die Gemeinden gleichzeitig zu einer 
verstärkten Bauleitplanung anzuhalten. Der Aus-
schuß folgt bei diesem Regelungsbereich durchge-
hend den Vorschlägen der Regierungsvorlage. Dies 
gilt ebenso hinsichtlich der Verpflichtung der Ge-
meinden zur Aufstellung von Bauleitplänen, soweit 
dies für die städtebauliche Entwicklung und Ord-
nung erforderlich ist (§ 1 Abs. 3), wie hinsichtlich 
der bei der Bauleitplanung im einzelnen zu berück-
sichtigenden Belange (§ 1 Abs. 5) oder der verbes-
serten und erweiterten Möglichkeiten, in den Bau-
leitplänen Nutzungen differenzierter festzusetzen, 
um Fehlnutzungen leichter ausschließen zu können 
(§§ 5, 9). 

Der Ausschuß hat sich auch im Grundsatz zu der 
im Regierungsentwurf enthaltenen Entwicklungs-
planung bekannt. Denn die Gemeinden kommen 
heute nicht mehr ohne eine zukunftsgerichtete Ent-
wicklungsplanung aus. Um jedoch den vom Bun-
desrat und in den Planspielen und Anhörungen vor-
gebrachten Bedenken Rechnung zu tragen, damit 
werde eine unerwünschte und unpraktikable dritte 
Planungsstufe geschaffen, empfiehlt der Ausschuß, 
§ 1 a der Regierungsvorlage zu streichen und die 
Verzahnung der Bauleitplanung mit der gemeindli-
chen Entwicklungsplanung, die in der Praxis weit-
gehend vorhanden ist und für wünschenswert ange-
sehen wird, in gleicher Weise wie die Verklamme-
rung der Bauleitplanung mit der überregionalen 
Raumordnung und Landesplanung systematisch in 
den § 1 über die Grundsätze der Bauleitplanung 
einzuordnen. Dadurch bleibt die Zweistufigkeit der 
Bauleitplanung in Form von Flächennutzungsplan 
und Bebauungsplan voll aufrechterhalten. Anderer-
seits werden aus der Existenz der gemeindlichen 
Entwicklungsplanung die notwendigen gesetzlichen 
Konsequenzen im Verhältnis zur Bauleitplanung ge-
zogen. 

Neben der Erweiterung und Verbesserung der ge-
meindlichen Planungsbefugnisse lag dem Ausschuß 
ganz besonders daran, auch die Planungshoheit der 
Gemeinden zu stärken. Unter anderem griff er des-
halb nicht den Vorschlag des Bundesrates auf, wo-
nach die Gemeinden nicht nur aus den örtlichen 
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Gegebenheiten der städtebaulichen Entwicklung 
zur Aufstellung von Bauleitplänen verpflichtet sein 
sollten, sondern auch dann, wenn sich dies aus den 
Zielen der Raumordnung und Landesplanung erge-
ben sollte Nummer 3 der Stellungnahme des Bundes-
rates. Nach Auffassung des Ausschusses wäre diese 
Regelung, die in der Praxis einem Planungsgebot 
gleichgekommen wäre, geeignet, auf Dauer die ge-
meindliche Planungshoheit und ihr Selbstverwal-
tungsrecht auszuhöhlen. Die Anpassungsverpflich-
tung der gemeindlichen Bauleitplanung an die 
Raumordnung und Landesplanung ist ausreichend, 
um die notwendige Abstimmung der Bauleitplanung 
mit der Landesplanung sicherzustellen. 

Der Ausschuß hat auch nicht den Vorschlag des 
Bundesrates weiterverfolgt, durch eine Änderung 
des § 4 Abs. 8 herauszustellen, daß die landesge-
setzliche Bildung von Planungsverbänden und die 
Übertragung von Aufgaben nach dem Bundesbau-
gesetz sowie dem Städtebauförderungsgesetz auf 
diese auch dann zulässig ist, wenn die Gemeinden 
an deren Willensbildung nicht beteiligt sind. 

Die Frage einer Änderung des § 4 Abs. 8 und die 
damit im Zusammenhang stehende Ergänzung des 
§ 147 Abs. 1 a, die gleichfalls auf einen Vorschlag 
des Bundesrates zurückgeht, hat den Ausschuß sehr 
intensiv beschäftigt. Er hat im Verlauf der Beratun-
gen vom Innen- und Rechtsausschuß ein Sondervo-
tum zu den kommunalverfassungsrechtlichen und 
kommunalpolitischen Auswirkungen der in Aus-
sicht genommenen Änderungen erbeten. 

Die Ausschußmehrheit hatte zunächst mit Ände-
rungsantrag vom 15. Mai 1975 die Modifizierung 
des vom Ausschuß insgesamt als zu weitgehend an-
gesehenen Bundesratsvorschlags zu § 4 Abs. 8 inso-
weit vorgeschlagen, als nicht jede städtebauliche 
Aufgabe der Gemeinden, sondern nur die Flächen-
nutzungsplanung auf eine andere kommunale Kör-
perschaft übertragbar sein sollte, an deren Willens-
bildung die Gemeinde nicht beteiligt ist, bei der 
aber das Beschlußorgan aus unmittelbaren Wahlen 
hervorgeht. 

Die Ausschußminderheit hatte sich gegen diesen 
Änderungsvorschlag ausgesprochen, weil er nach ih-
rer Ansicht nicht mit Artikel 28 Abs. 2 GG verein-
bar sei und im übrigen dafür kein gesetzliches Re-
gelungsbedürfnis bestehe. 

Zwar hatte der Innenausschuß auf der Grundlage 
einer gutachtlichen Äußerung des Bundesministers 
des Innern vom 26. September 1975, die mit Schrei-
ben vom 20. November 1975 an den Rechtsausschuß 
noch präzisiert wurde, die Verfassungsmäßigkeit 
des Änderungsantrages der Ausschußmehrheit vom 
15. Mai 1975 bestätigt und seine Annahme empfoh-
len. Doch hat die Ausschußmehrheit ihren Ände-
rungsantrag schließlich doch nicht mehr aufrecht-
erhalten, nachdem sich vor allem auch die kommu-
nalen Spitzenverbände nachdrücklich aus allgemei-
nen kommunalpolitischen und kommunalverfas-
sungsrechtlichen Gründen dagegen ausgesprochen 
hatten. 

Die von der Ausschußmehrheit empfohlene Er-
gänzung des § 147 Abs. 1 a sieht dagegen entspre

-

chend dem Bundesratsvorschlag vor, daß durch 
Landesgesetz sämtliche städtebaulichen Aufgaben 
auf im Zusammenhang mit der Verwaltungsreform 
neu geschaffene gesetzliche Gemeindezusammen-
schlüsse übertragen werden können. Die Ausschuß-
minderheit sprach sich auch hier dafür aus, die 
Aufgabenübertragung auf die Flächennutzungspla-
nung zu beschränken. 

Der Ausschuß hat im übrigen ausdrücklich klar-
gestellt, daß die Gemeinde in jedem Fall der Auf-
stellung der Bauleitplanung durch andere Planungs-
träger zu beteiligen ist. Durch die einmütig be-
schlossene Anfügung eines neuen Absatzes 9 in § 4 
wird vorgeschrieben, daß die Planungsverbände, 
denen die Befugnis zur Aufstellung von Bauleitplä-
nen nach § 4 übertragen wird, vor der Beschlußfas-
sung die Stellungnahme der Gemeinden einholen 
müssen. Bei einer Aufgabenübertragung nach § 147 
Abs. 1 a ist gleichzeitig mit zu regeln, wie die Ge-
meinden an der Aufgabenerfüllung mitwirken. 

3. Bürgerbeteiligung und Sozialplanung 

Eines der zentralen und vom gesamten Ausschuß 
uneingeschränkt unterstützten Anliegen der vorlie-
genden Baugesetznovelle ist es, als Gegengewicht 
zu den erweiterten Planungsbefugnissen und Ein-
griffsrechten der Gemeinden diese zu verpflichten, 
die Bürger vermehrt und verstärkt an den gemeind-
lichen Planungsentscheidungen teilhaben zu lassen 
sowie vor negativen Auswirkungen der Planung 
möglichst von vornherein durch geeignete Maßnah-
men zu schützen, vermeidbare Benachteiligungen 
aber auszuschließen. Der notwendigen Regelung 
der Bürgerbeteiligung im Bundesbaugesetz steht da-
bei nicht entgegen, daß in der heutigen Praxis der 
gemeindlichen Bauleitplanung wie auch in den mei-
sten übrigen Bereichen gemeindlichen Tätigwer-
dens die eingehende Information und Beteiligung 
der Bürger schon fast selbstverständlich geworden 
ist. Die gesetzliche Regelung der Bürgerbeteiligung 
im Bundesbaugesetz ist erforderlich, um der bishe-
rigen Entwicklung Rechnung zu tragen und die 
sehr unterschiedliche Praxis in gewissem Rahmen 
auf einheitliche Rechtsgrundlagen zu stellen. 

a) Bürgerbeteiligung 

Der Ausschuß hat die Vorschrift über die Bürger-
beteiligung gegenüber der Regierungsvorlage ver-
selbständigt (§ 2 a), um auch insoweit ihre Bedeu-
tung hervorzuheben, und sie aufgrund der Anhö-
rungen und Planspielergebnisse modifiziert. In die 
Vorschrift über die Bürgerbeteiligung sind im übri-
gen gleichzeitig die bisherigen Bestimmungen über 
die Auslegung der Bauleitpläne systematisch einge-
baut, so daß künftig das Verhältnis der Gemeinde 
zu den Bürgern bei der Planaufstellung in einer 
Vorschrift überschaubar zusammengefaßt ist. Au-
ßerdem ist ein vereinfachtes Verfahren für die Be-
handlung von Masseneingaben vorgesehen. Die Ge-
meinde kann, wenn mehr als 100 Anregungen und 
Bedenken mit wesentlich gleichem Inhalt eingehen, 
das Ergebnis der Prüfung dadurch mitteilen, daß sie 
den Petenten die Einsichtnahme in das Prüfungser-
gebnis ermöglicht. 
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Sachlich ist der Ausschuß der Regierungsvorlage 
insoweit gefolgt, als die Gemeinden grundsätzlich 
zur Bürgerbeteiligung verpflichtet sind. Die inso-
weit vom Bundessrat, den kommunalen Spitzenver-
bänden und von anderen Anhörungsteilnehmern 
empfohlene Soll-Vorschrift wäre nach Ansicht des 
Ausschusses nicht der Bedeutung und dem Prinzip 
der Bürgerbeteiligung gerecht geworden. Der Aus-
schuß hat jedoch Bedenken wegen eines unverhält-
nismäßig hohen Verwaltungsaufwandes insofern 
Rechnung getragen, als die Gemeinden in Bagatell-
fällen, bei der Änderung oder Ergänzung von Flä-
chennutzungsplänen, bei Bebauungsplänen auch im 
Falle der Aufstellung oder Aufhebung, wenn die 
Auswirkungen auf das Plangebiet bzw. die Nach-
bargebiete gering sind, durch Beschluß des nach 
den Gemeindeordnungen zuständigen Organs von 
der Bürgerbeteiligung absehen kann. 

Zur Form der Bürgerbeteiligung ist es der Ge-
meinde freigestellt, Art und Weise sowie den Zeit-
punkt der Bürgerbeteiligung durch Bechluß festzu-
legen. Gegenüber der Regierungsvorlage hat der 
Ausschuß die Form der Bürgerbeteiligung indessen 
insoweit qualitativ verändert, als die Gemeinde 
verpflichtet wird, ihre Planungsvorstellungen mög-
lichst frühzeitig „öffentlich darzulegen" und allge-
mein Gelegenheit „zur Äußerung und zur Erörte-
rung" zu geben. Nach der Regierungsvorlage war 
im allgemeinen die möglichst frühzeitige Unterrich-
tung und die Gewährung einer Gelegenheit zur Au-
ßerung vorgeschrieben. Gefolgt ist der Ausschuß 
jedoch teilweise den Vorschlägen des Bundesrates, 
indem er bestimmt hat, daß bei der Darlegung der 
Planvorstellungen nur solche alternativen Lösungs-
möglichkeiten aufzuzeigen sind, die auch tatsächlich 
in Betracht kommen. 

Der Ausschuß geht im übrigen davon aus, daß 
die kommunalen Vertretungskörperschaften grund-
sätzlich selbst bestimmen, wie die Bürgerbeteili-
gung vor sich gehen soll und daß diese Aufgabe 
nicht allein den Gemeindeverwaltungen überlassen 
bleibt. 

b) Sozialplanung 

Auch hinsichtlich der Verpflichtung der Gemein-
den zur Sozialplanung (§ 13 a) hat der Ausschuß im 
wesentlichen die Regierungsvorlage übernommen 
und nicht den Vorschlag des Bundesrates sowie 
Anregungen aus den Planspielen und öffentlichen 
Anhörungen aufgegriffen, die Sozialplanung syste-
matisch bei den Verwirklichungsgeboten oder der 
Bürgerbeteiligung einzuordnen. Nach Ansicht des 
Ausschusses kommen nämlich auch unabhängig 
von dem Erlaß von Plandurchsetzungsgeboten so-
ziale Maßnahmen bei der Verwirklichung eines Be-
bauungsplans in Betracht. Im übrigen soll sich die 
Gemeinde bereits bei der Aufstellung von Bebau-
ungsplänen über deren soziale und wirtschaftliche 
Auswirkungen klarwerden. Die systematische 
Zusammenfassung der Sozialplanung mit der Bür-
gerbeteiligung kommt aber abgesehen von den 
unterschiedlichen Adressaten, an die sie sich rich-
ten, auch deshalb nicht in Betracht, weil die Sozial-
planung nur auf die Durchführung von Bebauungs-
plänen bezogen ist, während die Bürgerbeteiligung 

bereits zu dem frühestmöglichen Zeitpunkt einer 
beabsichtigten Flächennutzungsplanung erfolgen 
soll. 

Dadurch, daß in der vom Ausschuß beschlosse-
nen Fassung entsprechend der Regierungsvorlage 
zwei Handlungsstufen unterschieden werden 
(Grundsätze für soziale Maßnahmen einerseits und 
Sozialplan andererseits), je nachdem, ob es sich um 
die Aufstellung eines Bebauungsplans oder dessen 
Durchführung handelt, wird erreicht, daß die Ge-
meinde schon zu einem Zeitpunkt konkrete soziale 
Maßnahmen vorbereitet, zu dem die Verwirkli-
chung eines Bebauungsplans und eventuelle nach-
teilige Auswirkungen überhaupt noch nicht im ein-
zelnen abzusehen sind. Mit der Aufstellung eines 
Bebauungsplans hat die Gemeinde zunächst ledig-
lich in der Vorbereitungsstufe allgemeine Grund-
sätze für soziale Maßnahmen zu entwickeln, sofern 
sich der Bebauungsplan nachteilig auf die im Plan-
gebiet wohnenden oder arbeitenden Menschen aus-
wirken kann. Erst wenn dann die Verwirklichung 
des Bebauungsplans konkret bevorsteht und sich 
daraus erhebliche Benachteiligungen ergeben, muß 
die Gemeinde in einer zweiten Handlungsstufe mit 
den Planbetroffenen u. U. in Erörterungen über den 
Ausgleich oder die Milderung dieser Benachteili-
gungen eintreten und die betroffenen Bürger ent-
sprechend beraten. 

Unabhängig von dieser allgemeinen Verpflich-
tung zur Sozialplanung ist im Zusammenhang mit 
dem Erlaß der einzelnen Verwirklichungsgebote 
noch einmal durch § 39 a eine selbständige Erörte-
rungs- und Beratungspflicht über die Durchführung 
der Gebote im konkreten Fall vorgesehen. 

4. Instrumentarien zur Planverwirklichung 

In der bisherigen Bodenreformdiskussion ist stets 
das Fehlen geeigneter Handhaben zur Durchsetzung 
des gemeindlichen Planungswillens und zu einer 
stärkeren Einflußnahme auf eine beschleunigte 
Planverwirklichung als entscheidender Mangel des 
geltenden Bundesbaugesetzes beklagt worden. Der 
Ausschuß stimmt grundsätzlich überein, die 
Plandurchsetzungsgebote des Städtebauförderungs-
gesetzes auf das allgemeine Baurecht zu übertra-
gen, wenn auch gegen einzelne Gebote und ihre 
rechtliche Ausgestaltung in der Regierungsvorlage 
zum Teil Vorbehalte geltend gemacht wurden. 

Das Schwergewicht der sehr eingehenden Aus-
schußberatungen über die inhaltliche Ausgestal-
tung der Verwirklichungsgebote galt dem Bemü-
hen, die Ausübungsvoraussetzungen rechtsstaatlich 
einwandfrei zu bestimmen, ihre Anwendung bei 
wirtschaftlicher Unzumutbarkeit auszuschließen 
bzw. einzuschränken sowie ihr Verhältnis zur So-
zialbindung des Eigentums und zur Enteignung 
klarzustellen. Insbesondere im Zusammenhang mit 
diesen Fragen sind gegen die Verwirklichungsgebo-
te in der Fassung der Regierungsvorlage im Ver-
lauf der Anhörungen aus verfassungsrechtlicher 
Sicht Bedenken geltend gemacht worden, sie seien 
wegen ihrer Anbindung lediglich an das Vorliegen 
eines öffentlichen Interesses zu weitgehend. 
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In der vom Ausschuß empfohlenen Fassung wird 
zunächst eindeutig klargestellt (§ 39 a), daß die 
Verwirklichungsgebote nur dann angeordnet wer-
den dürfen, wenn die alsbaldige Durchführung der 
angeordneten Maßnahmen aus ausschließlich städ-
tebaulichen Gründen erforderlich ist. Andere z. B. 
wohnungswirtschaftliche oder wohnungspolitische 
Gründe, die die Anordnung eines Gebots zweckmä-
ßig erscheinen lassen, kommen nicht in Betracht. 
Andererseits bleiben die Möglichkeiten, aufgrund 
anderer Vorschriften vergleichbare Maßnahmen an-
ordnen zu können, unberührt. 

Beim Bau- und Nutzungsgebot hat der Ausschuß 
darüber hinaus neben den bereits in der Regie-
rungsvorlage vorgesehenen Abwendungsmöglich-
keiten (Übernahmeanspruch) noch insoweit einen 
Ausschußtatbestand eingebaut, als von dem Erlaß 
dieser Gebote abzusehen ist, wenn einem Eigentü-
mer generell die Durchführung aus objektiven wirt-
schaftlichen Gründen nicht zuzumuten ist (§ 39 b 
Abs. 1 Satz 2, § 39 c Abs. i Satz 2). Die Fassung, daß 
die alsbaldige Durchführung der Maßnahmen aus 
städtebaulichen Gründen erforderlich sein muß, 
läßt eine der Eingriffsintensität entsprechende 
Auslegung der im Einzelfall an die Anordnungsvor-
aussetzungen anzulegenden Maßstäbe zu. Wenn ei-
nem bestimmten Eigentümer die Durchführung aus 
in seiner Person liegenden wirtschaftlichen Grün-
den nicht zuzumuten ist, kann er die Übernahme 
des Grundstücks verlangen. Als Sanktionsmöglich-
keit zur Durchsetzung eines Bau- oder Nutzungsge-
bots steht der Gemeinde die Enteignung offen, 
wenn der Eigentümer weder die angeordnete Maß-
nahme durchführt noch die Übernahme des Grund-
stücks verlangt. 

Ein Antrag der Ausschußminderheit, den Erlaß 
des Baugebotes und des Nutzungsgebotes nur dann 
zuzulassen, wenn dies aus Gründen des Allgemein-
wohls erforderlich ist, fand keine Mehrheit. Die 
Ausschußmehrheit vertrat demgegenüber die Auf-
fassung, daß die Verwirklichungsgebote im Ver-
hältnis zur Enteignung die schwächeren Eingriffs-
möglichkeiten darstellen sollten, um ein abgestuf-
tes System der gemeindlichen Eingriffsrechte zu 
schaffen. Sie könnten und müßten daher auch an 
geringere Tatbestandsvoraussetzungen geknüpft 
werden als die Enteignung. Im übrigen seien die 
städtebaulichen Gründe nach § 39 a durchaus im 
Sinne des Gemeinwohlerfordernisses auslegbar, 
wenn dies deshalb rechtlich geboten sei, weil die 
Anordnung, wie z. B. beim Abbruchgebot, von 
vornherein enteignende Wirkung habe. Die städte-
baulichen Gründe enthielten wie das Gemeinwohl-
erfordernis das allgemein dem Städtebaurecht in-
newohnende Abwägungsgebot. Schließlich würden 
im Ergebnis in der Praxis kaum Unterschiede zwi-
schen den städtebaulichen Gründen und den Anfor-
derungen festzustellen sein, die sich aus dem Ge-
meinwohl ergeben. Die Gebote hielten sich häufig 
im Rahmen der Sozialbindung. Sie von vornherein 
an das Allgemeinwohl zu binden, würde die Ausle-
gung nahelegen, daß sie sich in allen Fällen im 
Rahmen des Enteignungsrechts und damit der ent-
eignungsrechtlichen Zulässigkeit halten müßten. 

Der Ausschuß hält die Gebote im einzelnen für 
notwendig, um die künftigen städtebaulichen Auf-
gaben insbesondere der Stadterhaltung und Stadter-
neuerung sachgerecht bewältigen zu können, wie 
auch insgesamt im Hinblick auf die strengen Aus-
übungsvoraussetzungen sowie die verschiedenen 
Abwendungsmöglichkeiten für ausgewogen und 
vertretbar. Besondere Bedeutung mißt der Aus-
schuß in diesem Zusammenhang dem Nutzungsge-
bot (§ 39 c), dem Modernisierungsgebot, das nach 
der Ausschußfassung die Instandsetzung einschließt 
(§ 39 e), sowie der Abbruchgenehmigung (§ 39 h) 
bei, bei denen insbesondere der städtebauliche Er-
haltungsgedanke auch im Hinblick auf die Erhal-
tung bestimmter Stadtstrukturen vom Ausschuß 
stärker hervorgehoben wurde. Diese Gebotsmög-
lichkeiten sind in Verbindung mit den zunehmen-
den Bemühungen der Modernisierungsförderung 
und der Städtebauförderung zu sehen. 

In der Einzelabstimmung zu den Verwirklichungs-
geboten wurden das Baugebot und das Nutzungs-
gebot mehrheitlich, der übrige Gebotsteil einmütig 
gebilligt. 

Durch die Übernahme der Plandurchsetzungsge-
bote in das allgemeine Baurecht sind die entspre-
chenden Vorschriften des Städtebauförderungsge-
setzes entbehrlich, so daß sie gestrichen werden. 
Auf Ziffer II Nr. 14 dieses Berichts wird verwie-
sen. 

5. Sicherung der Infrastruktur 

Nach dem geltenden Bundesbaugesetz ist ein 
Bauvorhaben, wenn die übrigen baurechtlichen 
Voraussetzungen erfüllt sind, grundsätzlich zuläs-
sig und zu genehmigen, sofern die Erschließung 
wie z. B. Straßenanschluß, Versorgung mit Licht, 
Wasser und Kanalisation gesichert ist. Rechtliche 
Handhaben, die Genehmigung von Bauvorhaben 
vom Vorhandensein ausreichender weiterer Infra-
struktureinrichtungen abhängig zu machen, um da-
durch die Durchführung einer Bebauung mit den 
notwendigen Folgemaßnahmen abzustimmen, beste-
hen bisher nicht. Um künftig städtebaulichen Fehl-
entwicklungen entgegenwirken zu können, wie sie 
bisher häufig aus einer im Verhältnis zur vorgese-
henen oder vorhandenen Bebauung verspäteten 
oder unzureichenden Infrastrukturausstattung mit 
Einrichtungen des sozialen und kulturellen Gemein-
bedarfs herrührten, hielt es der Ausschuß über-
einstimmend für erforderlich, den Gemeinden die 
Möglichkeit einzuräumen, sowohl bei der Erstaus-
weisung von Baugebieten als auch innerhalb beste-
hender Baugebiete die Zulässigkeit der weiteren 
Bebauung von der vorherigen Durchführung von 
Infrastrukturmaßnahmen abhängig zu machen. 

Der Ausschuß hat dabei die einzelnen Vorschläge 
der Regierungsvorlage zur Sicherung der Infra-
struktur wesentlich verändert und umgestaltet. 
Nach der Regierungsvorlage sollte zunächst die 
Gemeinde selbst bei der Aufstellung eines Bebau-
ungsplans die Möglichkeit erhalten, gleichzeitig 
auch Festsetzungen darüber zu treffen, daß eine 
bauliche Nutzung erst mit der Errichtung weiterer 
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über die Grunderschließung hinausgehender Er-
schließungs- und Infrastruktureinrichtungen zulässig 
ist (§ 9 Abs. 1 c). Weiter war vorgesehen, daß auch 
die Aufsichtsbehörde bei der Genehmigung des Be-
bauungsplans entsprechende Auflagen erteilen 
kann (§ 11 Satz 4). Schließlich sollte die Landesre-
gierung die Möglichkeit erhalten, durch Rechtsver-
ordnung die Zulässigkeitsvoraussetzungen für die 
Errichtung oder Einrichtung weiterer Wohn- und 
Arbeitsstätten in bestimmten Gemeinden oder Ge-
meindeteilen durch eine Entwicklungsgenehmigung 
zu erweitern (§ 34 a). 

Der Ausschuß empfiehlt demgegenüber, die Vor-
schrift des § 9 Abs. 1 c der Regierungsvorlage, die 
im Prinzip beibehalten wird, sowie den Grundge-
danken des § 34 a der Regierungsvorlage in einem 
neuen § 9 a zusammenzufassen. Nach dieser Bestim-
mung erhält allein die Gemeinde die Möglichkeit im 
Bebauungsplan oder durch Satzung festzulegen, 
daß eine bauliche Nutzung von der Errichtung be-
stimmter weiterer Infrastruktureinrichtungen ab-
hängig ist. Das Institut der Entwicklungsgenehmi-
gung des § 34 a hat der Ausschuß dabei zugunsten 
der Satzungsregelung aufgegeben, um die Pla-
nungshoheit der Gemeinden voll aufrechtzuerhal-
ten. 

Im übrigen schlägt der Ausschuß vor, die Fest-
setzungen zur Sicherung der Infrastruktur im Be-
bauungsplan oder durch Satzung auf vier Jahre mit 
einer Verlängerungsmöglichkeit von zwei Jahren 
zu befristen, wobei eine erneute Festsetzung grund-
sätzlich zulässig ist. Außerdem ist für den Fall eine 
Entschädigung vorgesehen, wenn nach Ablauf von 
sechs Jahren seit einer Festsetzung zur Sicherung 
der Infrastruktur eine ohne diese Festsetzung zuläs-
sige bauliche Nutzung nicht verwirklicht werden 
kann. Ein Antrag der Ausschußminderheit, die 
Pflicht zur entschädigungslosen Hinnahme der sich 
aus der Festsetzung ergebenden Beschränkungen 
auf vier Jahre zu begrenzen, fand keine Mehr-
heit. 

Hinsichtlich der Änderung des § 11 Satz 4 ist der 
Ausschuß unter redaktioneller Anpassung an den 
neuen § 9 a dem Vorschlag des Bundesrates gefolgt 
und hat klargestellt, daß die höhere Verwaltungs-
behörde im Genehmigungsverfahren für die Bauleit-
planung durch Auflagen im Sinne des § 6 Abs. 3 auf 
entsprechende Festsetzungen durch die Gemeinde 
hinwirken kann. 

Nicht übernommen hat der Ausschuß dagegen 
den Vorschlag des Bundesrates zu § 11, die Geneh-
migung eines Bebauungsplans insbesondere dann 
zu versagen, wenn keine Aussicht besteht, daß die 
erforderliche Infrastruktur in absehbarer Zeit her-
gestellt werden kann. Mit der Ablehnung dieses 
Versagungstatbestandes will der Ausschuß jedoch 
nicht ausschließen, daß die Genehmigungsbehörde 
wie bisher die Genehmigung eines Bebauungsplans 
weiterhin auch dann versagen kann, wenn er offen-
sichtlich nicht realisiert werden kann und erkenn-
bar die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde 
übersteigt. 

6. Sicherung der Bauleitplanung 

Die Regelungen zur Sicherung der Bauleitpla-
nung, Veränderungssperre (§ 14) und Bodenver-
kehrsgenehmigung (§ 19), bleiben durch die Bauge-
setznovelle im Grunde unberührt. Die Regierungs-
vorlage sieht hier lediglich zur Verbesserung des 
Käuferschutzes eine Verklammerung beider Instru-
mentarien dahin gehend vor, daß die Bodenver-
kehrsgenehmigung auch dann versagt werden darf, 
wenn das Grundstück im Geltungsbereich einer 
Veränderungssperre liegt. Damit soll gewährleistet 
werden, daß nicht ein Käufer ein Grundstück er-
wirbt, das später wegen einer bereits bei Erteilung 
der Bodenverkehrsgenehmigung vorliegenden Ver-
änderungssperre nicht bebaut werden darf. 

Unter systematischer Einordnung dieses Versa-
gungsgrundes in den § 20 hat der Ausschuß ein-
stimmig diesen Vorschlag gebilligt. 

Im übrigen hat er nicht den zum Teil auch von 
den kommunalen Spitzenverbänden unterstützten 
Vorschlag des Bundesrates aufgegriffen, die Vor-
schriften über den Bodenverkehr überhaupt zu 
streichen. Nach Ansicht des Ausschusses reichen 
die bisherigen Erfahrungen, die durchaus unter-
schiedlich sind, noch nicht aus, um eine sachge-
rechte Abwägung der mit diesen Regelungen ver-
folgten Interessen auf der einen Seite und dem er-
forderlichen Verwaltungsaufwand auf der anderen 
Seite zuzulassen und über die Beibehaltung oder 
Streichung dieser Bestimmungen entscheiden zu 
können. Die endgültige Entscheidung soll erst dann 
bei einer weiteren Novelle zum Bundesbaugesetz 
getroffen werden, wenn eine von der Bundesregie-
rung angekündigte Sachstandsanalyse vorliegt. 

7. Zulässigkeit der baulichen Nutzung / Bauen im 
Außenbereich 

Einen breiten Raum nahmen im Ausschuß die Be-
ratungen über die vorgesehenen Änderungen der 
Zulässigkeit des Bauens innerhalb der im Zusam-
menhang bebauten Ortsteile (§ 34) und im Außen-
bereich (§ 35) ein, die auch in den Planspielen, An-
hörungen und in weiteren zahlreichen Eingaben 
und Stellungnahmen ein erhebliches und sehr un-
terschiedliches Interesse gefunden haben. Die vom 
Ausschuß einmütig empfohlenen Neufassungen des 
§ 34 — Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile — sowie des 
§ 35 — Bauen im Außenbereich — beinhalten so-
wohl gegenüber dem geltenden Recht wie im Ver-
hältnis zur Regierungsvorlage weitgehende Ände-
rungen. Bei seinen Entscheidungen zu § 35 ließ sich 
der Ausschuß dabei von der grundsätzlichen Ziel-
setzung leiten, die natürliche Eigenart der Land-
schaft zu erhalten und einer weiteren Zersiedlung 
entgegenzuwirken, gleichzeitig aber den wirtschaft-
lichen und strukturellen Entwicklungen der Land-
wirtschaft und ihren Anpassungsproblemen Rech-
nung zu tragen. So hat der Ausschuß in den § 35 
auch ausdrücklich den Belang „Naturschutz und 
Landschaftspflege" aufgenommen, der der Errich-
tung von Gebäuden im Außenbereich entgegenge-
halten werden kann. 
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a) Bauen im Innenbereich 

Zum Bauen im Innenbereich schlägt der Aus-
schuß entsprechend der Regierungsvorlage zu-
nächst eine Eingrenzung der bisherigen Zulässig-
keitsvoraussetzungen vor. Ein Vorhaben soll zuläs-
sig sein, wenn es sich nach Art und Maß der bauli-
chen Nutzung, Bauweise und überbauter Grund-
stücksfläche in die Eigenart der näheren Umgebung 
unter Berücksichtigung der für die landschaftliche 
Umgebung charakteristischen Siedlungsstruktur 
einfügt und nicht — wie bisher — wenn es nach 
der vorhandenen Bebauung unbedenklich ist. Wei-
ter dürfen dem Bauvorhaben nicht sonstige öffentli-
che Belange entgegenstehen; insbesondere müssen 
die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeits-
verhältnisse gewährleistet bleiben und darf das 
Ortsbild nicht beeinträchtigt werden. Diese Bestim-
mung soll es ermöglichen, Vorhaben zu verhindern, 
die das äußere Erscheinungsbild der Gemeinde, ins-
besondere ihre die örtliche Eigenart bestimmende 
und prägende Bauweise, beispielsweise ein histori-
sches Stadtbild, beeinträchtigen. 

Soweit damit eine Aufhebung oder wesentliche 
Änderung einer bisher zulässigen Nutzung verbun-
den ist, sieht Artikel 3 § 11 Abs. 2 eine Entschädi-
gung vor. 

Im übrigen empfiehlt der Ausschuß über die bis-
herige Vorschrift des § 34 und die Regierungsvorla-
ge hinaus, daß die Gemeinden die Grenzen für im 
Zusammenhang bebaute Ortsteile oder Teile davon 
durch Satzung festlegen können, die der aufsichtli-
chen Genehmigung bedarf. In den Geltungsbereich 
der Satzung können dabei auch Grundstücke einbe-
zogen werden, durch die der im Zusammenhang be-
baute Ortsteil abgerundet wird, wenn dies mit ei-
ner geordneten städtebaulichen Entwicklung ver-
einbar ist und die zulässige Nutzung bestimmt 
werden kann. Dieser Regelung, die auf einen Vor-
schlag der Ausschußminderheit zurückgeht, haben 
die kommunalen Spitzenverbände zugestimmt. 

Die Satzungsregelung soll es nach der einmüti-
gen Auffassung des Ausschusses ermöglichen, 
Zweifelsfälle hinsichtlich der Frage, ob ein Grund-
stück zu einem im Zusammenhang bebauten Orts-
teil gehört oder nicht, durch Entscheidung der Ge-
meinde zu klären. Darüber hinaus können Grund-
stücke in den Satzungsbereich einbezogen werden, 
die den im Zusammenhang bebauten Ortsteil abrun-
den. Einer mißbräuchlichen Anwendung der Sat-
zungsregelung, die der Ausschuß im übrigen nicht 
befürchtet, kann im Wege der Rechtskontrolle der 
Satzung durch die Aufsichtsbehörde begegnet wer-
den. 

Im übrigen geht der Ausschuß davon aus, daß die 
Gemeinden künftig vermehrt und verstärkt Bauleit-
planung betreiben und daher die Bestimmung des 
§ 34 künftig in weit geringerem Umfang als bisher 
zum Tragen kommen wird. 

b) Bauen im Außenbereich 

Zum Bauen im Außenbereich hat der Ausschuß 
zunächst entsprechend der Regierungsvorlage den 
Privilegierungstatbestand um die Möglichkeit der 

Errichtung von Altenteilerhäusern auch für den 
Fall erweitert, daß der landwirtschaftliche Betrieb 
inzwischen aufgegeben ist. Bereits nach geltendem 
Recht sind Altenteilerhäuser zulässig, wenn sie Be-
standteil des landwirtschaftlichen Betriebes sind 
und diesem dienen. Die Zulässigkeit entfällt jedoch, 
wenn der landwirtschaftliche Betrieb aufgegeben 
ist. Das geltende Recht hat in der Landwirtschaft 
bei dem anhaltenden strukturellen Anpassungspro-
zeß deshalb zu Schwierigkeiten und Unzuträglich-
keiten geführt, weil die Landwirte regelmäßig erst 
dann ihren Hof und damit zu spät übergeben, wenn 
ein Altenteilerhaus tatsächlich errichtet ist. Denn 
bei einer Hofaufgabe durch den Nachfolger kann 
der übergebende Landwirt das Altenteilerhaus selbst 
dann nicht mehr errichten, wenn es im Übergabe-
vertrag vereinbart ist. 

Der neue Privilegierungstatbestand beseitigt die-
se Schwierigkeiten, indem er im Ergebnis die Er-
richtung von Altenteilerhäusern unter bestimmten 
Voraussetzungen über den allgemeinen landwirt-
schaftlichen Privilegierungstatbestand hinaus ver-
längert. Die Regelung bedeutet deshalb auch keine 
Zersiedlung der Landschaft. Denn einmal wäre oh-
nehin die Errichtung eines Altenteilerhauses zuläs-
sig gewesen. Zum anderen wird ausdrücklich klar-
gestellt, daß ein Altenteilerhaus dann nicht mehr 
zulässig ist, wenn bereits ein solches im Zusam-
menhang mit der Hofstelle errichtet wurde. 

Um eine mißbräuchliche Ausnutzung des neuen 
Privilegierungstatbestandes zu vermeiden und die 
Altenteilerhäuser auf Dauer ihrem ursprünglichen 
Nutzungszweck zu erhalten, schlägt der Ausschuß 
vor, die Errichtung eines Altenteilerhauses über die 
bereits in der Regierungsvorlage hinaus eingebau-
ten Voraussetzungen noch von dem weiteren Erfor-
dernis abhängig zu machen, daß rechtlich gesichert 
ist, daß die Fläche, auf die das Altenteilerhaus er-
richtet werden soll, nicht ohne das Hofgrundstück 
veräußert wird. 

Der Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten, der im übrigen die vorgesehenen Änderun-
gen des § 35 insgesamt begrüßt, hat sich gegen die-
se Einschränkung ausgesprochen, weil sie nach sei-
ner Auffassung der Zweckbestimmung des neuen 
Privilegierungstatbestandes widerspricht. Es sei 
nicht einzusehen, daß ein „Altenteilerhaus" das 
rechtliche Schicksal eines „Hofgrundstücks" teilen 
solle, das bereits aufgegeben sei und unter Umstän-
den schon landwirtschaftsfremd genutzt werde. 

Der federführende Ausschuß ist hingegen der 
Auffassung, daß der neue Privilegierungstatbestand 
so eng gefaßt werden muß, daß Umgehungen und 
Mißbräuche weitestgehend ausgeschlossen sind. 

Die in der Regierungsvorlage zum Bauen im Au-
ßenbereich weiter vorgesehenen Erleichterungen 
für Nutzungsänderungen und für die Errichtung 
von Ersatzgebäuden hat der Ausschuß konkretisiert. 
Auch dabei ließ er sich einmal davon leiten, den 
strukturellen Anpassungsschwierigkeiten des länd-
lichen Raums und den damit verbundenen Wande-
rungsverlusten entgegenzuwirken. Zum anderen 
war es ihm besonders angelegen, die Möglichkeiten 
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zur Erhaltung von die Kulturlandschaft prägenden 
Gebäuden zu verbessern. 

Bereits nach der Regierungsvorlage ist vorgese-
hen, daß für Zwecke der Landwirtschaft privilegier-
te und insbesondere auch landwirtschaftlich ge-
nutzte Gebäude anderen Nutzungen zugeführt wer-
den können. Diese Möglichkeit wurde generell auf 
alle die Kulturlandschaft prägenden Gebäude im 
Außenbereich ausgedehnt, und zwar auch für den 
Fall, daß sie bereits aufgegeben sind. Die Landesre-
gierungen sind dazu ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung nähere Zulässigkeitsvoraussetzungen fest-
legen zu können. Außerdem wurde die bereits 
ebenfalls in der Regierungsvorlage vorgesehene Er-
satzbauerlaubnis für eigengenutzte Wohngebäude, 
die nicht mehr gesunden Wohnanforderungen ent-
sprechen und auch nicht mehr modernisierungsfä-
hig sind, auf durch höhere Gewalt zerstörte Gebäu-
de ausgedehnt. Geringfügige Erweiterungen oder 
Abweichungen vom bisherigen Standort sollen da-
bei zulässig sein. Geringfügige Erweiterungen sol-
len im übrigen auch im Zusammenhang mit der 
Modernisierung eines Wohngebäudes, auch soweit 
es der Fremdenbeherbergung dient, grundsätzlich 
zulässig sein. 

Die Erweiterung der Ersatzbauerlaubnis für durch 
höhere Gewalt zerstörte Wohngebäude, für die sich 
auch der Niedersächsische Landtag nachdrücklich 
eingesetzt hat, soll es ermöglichen, in der bisheri-
gen Praxis aufgetretene Härten künftig auszuglei-
chen. 

Die erweiterten Möglichkeiten für Nutzungsände-
rungen, bauliche Erweiterungen oder Ersatzbauten 
gelten freilich nicht unbeschränkt. Ihnen kann le-
diglich nicht entgegengehalten werden, daß sie den 
Darstellungen eines Flächennutzungsplans oder ei-
nes Landschaftsplans widersprechen, die natürliche 
Eigenart der Landschaft beeinträchtigen oder die 
Entstehung, Verfestigung oder Erweiterung einer 
Splittersiedlung befürchten lassen. Alle übrigen in 
§ 35 Abs. 3 genannten öffentlichen Belange können 
dagegen auch derartigen Vorhaben entgegengehal-
ten werden. 

Um möglichen Mißbräuchen zu begegnen, die — 
und dessen ist sich der Ausschuß bewußt — sich 
allerdings nicht generell von vornherein gesetzlich 
ausschließen lassen, sind in die Vorschrift bestimm-
te Sicherungen eingebaut. Die Genehmigungsbehör-
den werden im übrigen ausdrücklich gesetzlich er-
mächtigt, durch geeignete Maßnahmen auf eine 
dauernde zweckentsprechende Nutzung der privile

-

gierten Vorhaben hinzuwirken. 

8. Erweiterung der gemeindlichen Vorkaufsrechte 

Das gemeindliche Vorkaufsrecht, das bisher aus-
schließlich als Mittel zur Sicherung der Bauleitpla-
nung ausgerichtet ist, erfährt durch den vorliegen-
den Gesetzentwurf eine wesentliche Umgestaltung. 
Es soll aus seinen bisherigen engen räumlichen und 
sachlichen Grenzen herausgelöst und zu einem In-
strument der Steuerung der gemeindlichen Boden-
politik ausgestaltet werden. 

Der Ausschuß hat die in der Regierungsvorlage 
im einzelnen vorgeschlagenen Erweiterungen der 
gemeindlichen Vorkaufsrechte insgesamt einmütig 
gebilligt und sie auf Vorschlag der Ausschußmin-
derheit noch um ein besonderes Vorkaufsrecht zur 
Sicherung von städtebaulichen Erhaltungszielen er-
gänzt (§ 24 a). Dieses Vorkaufsrecht soll es der Ge-
meinde ermöglichen, in gleicher Weise wie durch 
das Institut der Abbruchgenehmigung des § 39 h 
durch die Ausübung des Vorkaufsrechts auf die Er-
haltung einer bestimmten Stadtgestalt oder be-
stimmter Stadtstrukturen Einfluß nehmen zu kön-
nen. 

In der materiellen Ausgestaltung der einzelnen 
Vorkaufsrechte hat der Ausschuß sowohl die An-
wendungsvoraussetzungen gegenüber der Regie-
rungsvorlage näher konkretisiert, indem er sie 
grundsätzlich einer strengen Zweckbindung unter-
worfen hat, als auch die Abwendungsmöglichkeiten 
erweitert. 

a) Allgemeines Vorkaufsrecht 

Entsprechend der Regierungsvorlage erhalten die 
Gemeinden einmal ein umfassendes Vorkaufsrecht 
an allen bebauten und unbebauten Grundstücken in 
den Gebieten, für die ein Bebauungsplan besteht 
oder seine Aufstellung beschlossen worden ist 
(§ 24) . 

Dieses allgemeine Vorkaufsrecht besteht als ein 
streng planakzessorisches Instrument nur an sol-
chen Grundstücken, die von der Gemeinde zur 
Durchführung des Bebauungsplans benötigt werden 
oder in ein Verfahren zur Bodenordnung einbezo-
gen sind. Nach den Empfehlungen des Ausschusses 
wird ausdrücklich vorgeschrieben, daß die Gemein-
de bei der Ausübung dieses Vorkaufsrechts immer 
den Verwendungszweck des Grundstücks anzuge-
ben hat, soweit dies nach dem Stand der Planung 
möglich ist. Die Ausübung des allgemeinen Vor-
kaufsrechts wird ausdrücklich ausgeschlossen, 
wenn in Planaufstellungs- oder Umlegungsgebieten 
der Verwendungszweck noch nicht mit ausreichen-
der Sicherheit bestimmt werden kann. Diese auf 
Vorschlag der Ausschußmehrheit beschlossene Ein-
schränkung setzt demnach in Planaufstellungsge-
bieten einen bestimmten Grad der Planungsreife 
voraus, ehe das allgemeine Vorkaufsrecht ausgeübt 
werden kann; inhaltlich gilt entsprechendes für die 
Umlegungszwecke, zu denen aber wie bisher die 
Erleichterung und Beschleunigung der Umlegung 
durch Bereitstellung geeigneten Grund und Bodens 
gehört. 

Während nach der Regierungsvorlage vorgese-
hen war, daß der Erwerber das Vorkaufsrecht da-
durch abwenden konnte, daß er sich schriftlich ver-
pflichtete, das Grundstück binnen einer angemesse-
nen Frist den baurechtlichen Festsetzungen ent-
sprechend zu nutzen, empfiehlt der Ausschuß eine 
Erleichterung dieses Abwendungsrechts insoweit, 
als es genügen soll, daß der Erwerber erklärt und 
glaubhaft macht, bereit und in der Lage zu sein, das 
Grundstück zweckentsprechend zu nutzen. 
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b) Besonderes Vorkaufsrecht für Bereiche mit städ-
tebaulicher Entwicklung 

Über das allgemeine Vorkaufsrecht hinaus wird 
den Gemeinden entsprechend der Regierungsvorla-
ge ein besonderes, durch Satzung zu begründendes 
Vorkaufsrecht an bebauten und unbebauten Grund-
stücken in solchen Bereichen mit besonderer Ent-
wicklung eingeräumt, für die ein Bebauungsplan 
nicht besteht und die Aufstellung auch nicht be-
schlossen ist (§ 25). Dieses besondere Vorkaufs-
recht, das den Gemeinden durch eine gezielte aus-
schließlich an städtebauliche Interessen orientierte 
Bodenvorratspolitik die Sicherung einer langfristi-
gen geordneten städtebaulichen Planung und Ent-
wicklung ermöglichen soll, wurde im Ausschuß 
eingehend beraten. Der Ausschuß teilt nicht die im 
Verlauf der Anhörungen gegen dieses Vorkaufs-
recht erhobenen verfassungsrechtlichen Bedenken 
seiner mangelnden rechtlichen Bestimmtheit. Denn 
auch das besondere Vorkaufsrecht des § 25 räumt 
den Gemeinden kein abstraktes nicht an den ge-
meindlichen Bedürfnissen orientiertes Vorkaufs-
recht zur allgemeinen Bodenbevorratung ein. Nach 
seiner gesetzlichen Ausgestaltung ist es vielmehr 
ausschließlich an städtebauliche Ziele, Zwecke und 
Bedürfnisse gebunden. 

Seiner langfristigen Zielsetzung entsprechend 
konnte dieses besondere Vorkaufsrecht jedoch we-
der an die strengen Anforderungen der Zweckbe-
stimmung gebunden werden wie das allgemeine 
Vorkaufsrecht noch konnte es in der gleichen Wei-
se mit entsprechenden Abwendungsrechten ausge-
stattet werden. Es soll schon gerade zu einem Zeit-
punkt ausgeübt werden können, in dem sich be-
stimmte längerfristige Planungsabsichten der Ge-
meinde noch nicht endgültig in konkrete Planungs-
vorstellungen gewandelt haben. Sobald die Gemein-
de aber nach dem Stand der Planungen mit ausrei-
chender Sicherheit den Verwendungszweck des 
Grundstücks bestimmen kann, ist er anzugeben. Im 
übrigen hat der Ausschuß unter Berücksichtigung 
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
zum Rückerwerbsrecht (Urteil vom 12. November 
1974 1 BvR 32/68) den früheren Käufern eines 
Grundstücks, die in den Fällen des § 25 das Vor-
kaufsrecht nicht abwenden konnten, innerhalb der 
Veräußerungspflichten des § 26 einen Vorrang ein-
geräumt. 

c) Besonderes Vorkaufsrecht zum Erwerb von Aus-
tausch- oder Ersatzland 

Neben dem besonderen Vorkaufsrecht zur Siche-
rung der langfristigen städtebaulichen Entwicklung 
sieht die Baugesetznovelle noch ein besonderes 
Vorkaufsrecht zum Erwerb von Austausch- und Er-
satzland vor, das im Ausschuß gleichfalls einge-
hend behandelt wurde (§ 25 a). Abgesehen von der 
vom Ausschuß empfohlenen Klarstellung, daß die-
ses Vorkaufsrecht nur ausgeübt werden kann, 
wenn das Grundstück einem bestimmten Eigentü-
mer in Erfüllung gesetzlicher Pflichten zur Verfü-
gung gestellt werden soll, hat der Ausschuß 
schließlich einmütig unverändert die Fassung der 
Regierungsvorlage gebilligt. Die Ausschußminder- 

heit hatte sich zunächst in gleicher Weise wie der 
Bundesrat für die Streichung dieser Bestimmung 
ausgesprochen. 

Der Ausschuß stimmt überein, daß das besondere 
Vorkaufsrecht zum Erwerb von Austausch- oder Er-
satzland nicht zur Bodenbevorratung ausgeübt wer-
den darf oder wenn die Entschädigung in Ersatz-
land lediglich zweckmäßig erscheint. Vielmehr muß 
aufgrund eines konkreten Willensentschlusses der 
Gemeinde sicher sein, daß aufgrund gesetzlicher 
Verpflichtung ein bestimmtes Grundstück für einen 
bestimmten Eigentümer benötigt wird. Derartige Er-
satzlandverpflichtungen ergeben sich aus der Neu-
fassung des § 59 in der Umlegung, aus § 100 bei der 
Enteignung oder aus § 25 des Städtebauförderungs-
gesetzes. 

Ein Vorschlag der Ausschußminderheit, dieses 
besondere Vorkaufsrecht ausdrücklich auch noch 
insoweit einzuschränken, daß die Befriedigung ei-
nes Ersatzlandanspruchs nicht aus gemeindeeige-
nem Grundbesitz möglich sein dürfe, wurde nicht 
übernommen. Dieser Grundsatz beherrscht nach 
Auffassung des Ausschusses das gesamte Vorkaufs-
recht. Andernfalls rechtfertigen nicht Gründe des 
Allgemeinwohls seine Ausübung. Bei einer aus-
drücklichen Übernahme dieses Grundsatzes in 
§ 25 a hätte nicht in der späteren Rechtsanwendung 
der irrige Rückschluß ausgeschlossen werden kön-
nen, dieser Grundatz gelte nicht in gleicher Weise 
auch für die übrigen Vorkaufsrechte. 

d) Ausübung des Vorkaufsrechts zugunsten ande-
rer 

Bereits nach geltendem Recht hat die Gemeinde 
die Möglichkeit, die ihr zustehenden Vorkaufsrech-
te zugunsten eines anderen (Begünstigter) auszuü-
ben (§ 27). Der Ausschuß hat einmütig die Vor-
schläge der Regierungsvorlage gebilligt, die infolge 
der Erweiterung der Vorkaufsrechte auch die Aus-
dehnung des begünstigten Personenkreises vorse-
hen. Entsprechend seiner Grundentscheidung zur 
Erleichterung der Abwendungsrechte schlägt der 
Ausschuß über die Regierungsvorlage hinaus indes-
sen auch bei der Ausübung des Vorkaufsrechts zu-
gunsten eines anderen die Einfügung eines Aus-
schlußtatbestandes für den Fall vor, daß der Grund-
stückskäufer selbst bereit ist und die Gewähr bie-
tet, den Vorkaufszweck zu verwirklichen. 

Der Bundesrat hat zu dieser Bestimmung im übri-
gen gebeten zu prüfen, ob und inwieweit der Be-
günstigte, der den Vorkaufszweck nicht ausführt, 
angehalten werden kann, das Grundstück wieder 
herauszugeben. Der Ausschuß hält dieses Anliegen 
grundsätzlich für berechtigt. Da es dem Gesetzge-
ber aus verfassungsrechtlichen Gründen jedoch 
verwehrt ist, im nachhinein in die Bestandskraft 
wirksam abgeschlossener und vollzogener Verträge 
einzugreifen, schlägt der Ausschuß vor, die Ge-
meinden gleichzeitig mit der Ausübung des Vor-
kaufsrechts zugunsten eines anderen zur Bestim-
mung einer Frist zu verpflichten, innerhalb der das 
Grundstück zweckentsprechend zu verwerten ist. 
Kommt der Begünstigte dieser Verpflichtung nicht 
nach, kann die Gemeinde die Enteignung des 
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Grundstücks zu ihren Gunsten oder zugunsten ei-
nes anderen Bauwilligen verlangen. 

9. Erleichterung des Enteignungsverfahrens 

Der Ausschuß hat die in der Regierungsvorlage 
im einzelnen vorgesehenen Vorschläge zur Erleich-
terung und Beschleunigung des Enteignungsverfah-
rens, abgesehen von einigen nicht ins Gewicht fal-
lenden Verbesserungen und Klarstellungen, im we-
sentlichen unverändert übernommen und einmütig 
gebilligt. Hervorzuheben ist hier, daß ein Enteig-
nungsverfahren bereits eingeleitet werden kann, 
bevor ein Bebauungsplan aufgestellt ist (§ 109). 
Wie bisher setzt jedoch auch künftig der Enteig-
nungsbeschluß das Inkrafttreten des Bebauungs-
plans voraus. Einigungen oder Teileinigungen sind 
schon davor zulässig. Weiter werden die Arten der 
Entschädigung erweitert. Es soll die Möglichkeit 
eröffnet werden, mit Einverständnis der Betroffenen 
in Anlehnung an das geltende Recht die Entschädi-
gung auch in Miteigentum an einem Grundstück, in 
grundstücksgleichen Rechten, in sonstigen dingli-
chen Rechten oder in Immobilienfondsanteilen zu 
gewähren. Es ist weiterhin vorgesehen, daß ein Er-
satzlandanspruch auch in grundstücksgleichen 
Rechten erfüllt werden kann, wenn hierdurch den 
berechtigten Belangen des Betroffenen ausreichend 
Rechnung getragen wird. Die Voraussetzungen für 
die Verbindung von Enteignungsverfahren werden 
erweitert. 

Schließlich ist vorgesehen, daß das Enteignungs-
verfahren in ein Verfahren über den Grund der Ent-
eignung und ein Verfahren über die Höhe der Ent-
schädigung getrennt werden kann (§ 112). 

10. Veräußerungspflichten der Gemeinden 

Die Beratungen über die Veräußerungspflichten 
der Gemeinden nach §§ 26, 89 haben im Ausschuß 
zu keinem einheitlichen Ergebnis geführt. 

Die Veräußerungspflichten der Gemeinden kor-
respondieren unmittelbar zu den ihr mit diesem Ge-
setz eingeräumten erweiterten Erwerbsrechten. 
Nach Ansicht des Ausschusses kommt diesen 
Pflichten außerdem unter dem verfassungsrechtli-
chen Blickwinkel eine erhebliche Bedeutung zu, 
daß die Gemeinden mit den erweiterten Planungs- 
und Eingriffsmöglichkeiten eine weitgehende Be-
stimmungsgewalt über die Eigentumsverteilung und 
-gestaltung innerhalb des Gemeindegebiets erhal-
ten, die ihrer Entsprechung durch verschärfte Pri-
vatisierungs- und Reprivatisierungsvorschriften be-
darf. Der eigentumspolitische Bezug der gemeindli-
chen Planungshoheit kommt dabei bereits unmittel-
bar in dem bei der Bauleitplanung zu berücksichti-
genden Ziel der „Eigentumsbildung weiter Kreise 
der Bevölkerung" zum Ausdruck, das durch die 
Vorschriften der §§ 26, 89 konkretisiert wird. 

Der Ausschuß stimmt nach dem Ergebnis seiner 
Beratungen insgesamt in der grundsätzlichen Ziel-
setzung beider Bestimmungen überein, daß 
— die Gemeinden die im Wege des Vorkaufs- oder 

Enteignungsrechts erworbenen Grundstücke 
grundsätzlich alle wieder zum frühestmöglichen 

Zeitpunkt zu privatisieren haben, sobald dies 
der mit dem Erwerb verfolgte Zweck gestat-
tet, 

— von der Veräußerungsverpflichtung nur solche 
Grundstücke ausgenommen sind, die für öffent-
liche Zwecke im Zusammenhang mit der Durch-
führung des Bebauungsplans oder für beabsich-
tigte städtebauliche Maßnahmen als Austausch-
land oder zur Entschädigung in Land benötigt 
werden, und dabei fiskalische Erwägungen der 
Gemeinde außer Betracht zu bleiben haben, 

— der Grundsatz, daß der frühere Eigentümer für 
den Fall des späteren Wegfalls des Enteignungs-
zwecks einen Rückübereignungsanspruch hat, 
auch auf das Vorkaufsrecht mit der Maßgabe 
übertragen wird, daß der frühere Grundstückser-
werber einen Vorrang bei der Veräußerung 
nach § 26 erhält, wenn er bei der Ausübung des 
Vorkaufsrechts noch nicht die Abwendungs-
rechte geltend machen konnte oder der Vor-
kaufszweck entfallen ist, 

— ansonsten nur solche Bewerber in Frage kom-
men, die glaubhaft machen, daß sie die Grund-
stücke binnen angemessener Frist zweckentspre-
chend nutzen werden, 

— den Wünschen nach Übertragung vollen Grund-
eigentums grundsätzlich Rechnung zu tragen ist 
und im übrigen die Begründung vollen Grundei-
gentums bzw. von Erbbaurechten und Rechten 
nach dem Wohnungseigentumsgesetz Vorrang 
vor den übrigen in § 89 Abs. 3 vorgesehenen 
Rechten hat. 

Streitig blieb allein die Frage, ob die Gemeinden 
zur vorrangigen Begründung vollen Grundeigen-
tums unabhängig von dem Vorliegen städtebauli-
cher Gegebenheiten verpflichtet werden sollen. Ein 
weiterer Streitpunkt war die Frage, ob für die Ver-
gabe von Erbbaurechten eine Mindestdauer vorge-
schrieben werden soll. 

Die von der Ausschußmehrheit empfohlene Fas-
sung des § 89 Abs. 3 verpflichtet die Gemeinde, bei 
der Grundstücksprivatisierung die Rechtsform zu 
wählen, die eine wirtschaftliche und sachdienliche 
Verwirklichung der mit einer Bebauungsplanung 
verfolgten städtebaulichen Ziele ermöglicht. Im üb-
rigen hat sie grundsätzlich den Wünschen auf Be-
gründung vollen Grundstückseigentums oder von 
Erbbaurechten bzw. Rechten nach dem Wohnungs-
eigentumsgesetz Rechnung zu tragen. 

Die Ausschußminderheit, die befürchtet, daß die 
Gemeinden bei einer zu weitgehenden Dispositions-
freiheit bei ihrer Veräußerungsverpflichtung künf-
tig dazu übergehen könnten, nur noch grundstücks-
gleiche Rechte und diese jeweils nur für kürzere 
Laufzeiten herzugeben, sprach sich dafür aus, bei 
der Reprivatisierung in jedem Fall die Wünsche 
der früheren Eigentümer auf die Übertragung vol-
len Grundeigentums zu berücksichtigen. Im übrigen 
sollte, ohne daß der Gemeinde eine Einflußmöglich-
keit auf die Vergabe von Rechten eingeräumt wer-
den sollte, jeweils Rechten nach einer vorangehen-
den Nummer in § 89 Abs. 3 der Vorzug vor den in 
den nachfolgenden Nummern genannten Rechten 
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gegeben werden. Bei der Vergabe von Erbbaurech-
ten trat die Ausschußminderheit für eine grundsätz-
lich 99jährige Befristung, ausnahmsweise auch für 
die Zulassung einer kürzeren Laufzeit ein, die dann 
jedoch grundsätzlich nicht unter 75 Jahre liegen 
soll. 

Die Ausschußmehrheit hielt diese Vorschläge 
insgesamt für zu starr und unpraktikabel, da sie 
den städtebaulichen Erfordernissen nicht gerecht 
würden. 

11. Planungsschadensrecht 

Als eines der zentralen bodenpolitischen Ziele 
der Baugesetznovelle sieht die Regierungsvorlage 
vor, durch eine grundlegende Änderung des Pla-
nungsschadensrechts (§ 39 j, § 44) den Bedürfnissen 
des Städtebaues Rechnung zu tragen. 

Während das geltende Recht grundsätzlich alle 
einmal gewährten baulichen Nutzungsmöglichkei-
ten unbefristet und ohne Rücksicht darauf entschä-
digungsrechtlich schützt, ob der Eigentümer von 
der ihm gebotenen Nutzbarkeit Gebrauch gemacht 
hat oder nicht, sollen künftig unter gleichzeitiger 
Verstärkung des Vertrauensschutzes Eingriffe 
durch Planungsmaßnahmen nur noch in tatsächlich 
ausgeübte (verwirklichte Nutzungen) im bisherigen 
Umfang entschädigt werden. Dagegen soll der 
Schutz für nicht ausgeübte (nicht verwirklichte) 
Nutzungen gegen planerische Eingriffe nach einer 
bestimmten Frist entfallen. 

Nach der Regierungsvorlage sollte diese Schutz-
frist für den Bestand eines Bebauungsplans vier 
Jahre betragen. Der Ausschuß empfiehlt jedoch 
eine siebenjährige Frist. Darüber hinaus schlägt er 
noch ergänzend eine Reihe von besonderen Ver-
trauenstatbeständen vor, bei deren Vorliegen auch 
nach Ablauf der siebenjährigen Schutzfrist aus-
nahmsweise auch noch Eingriffe in nicht verwirk-
lichte Nutzungen zu entschädigen sind. Dadurch 
sollen insbesondere Härten und Unbilligkeiten ver-
mieden werden, wenn einem Eigentümer die Ver-
wirklichung einer zulässigen Nutzung innerhalb 
der Schutzfrist aus von ihm nicht zu vertretenden 
Gründen nicht möglich war, die dann nach Ablauf 
der Schutzfrist infolge einer Planungsänderung aus-
geschlossen ist. 

Für die bereits bei Inkrafttreten des Gesetzes zu-
lässigen Baunutzbarkeiten beginnt die siebenjähri-
ge Schutzfrist mit Inkrafttreten dieses Gesetzes am 
1. Januar 1977 (Artikel 3 § 11 Abs. 1 in Verbindung 
mit Artikel 6). 

Die vorgesehenen Änderungen des Planungsscha-
densrechts sind bei den öffentlichen Anhörungen 
teilweise auf Kritik gestoßen. 

Der Ausschuß teilt übereinstimmend nicht die im 
Verlauf der Anhörungen gegen die Befristung des 
Bestandsschutzes von Bebauungsplänen vorge-
brachten verfassungsrechtlichen Bedenken. Der Be-
bauungsplan ist von seiner Natur her auf Änderung 
angelegt und von vornherein mit der Aufhebbarkeit 
und Änderbarkeit belastet. Er verlangt von seiner 
Funktion her als Instrument zur Steuerung einer 

geordneten städtebaulichen Entwicklung die laufen

-

de Plananpassung an die sich wandelnden sozialen, 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhältnis-
se. 

Der Ausschuß schließt sich schließlich der Auf-
fassung des verfassungsrechtlichen Sachverständi-
gen Badura an, daß die planbedingte Nutzbarkeit 
eines Grundstücks, die noch nicht durch Nutzung 
oder nutzungsbezogene Dispositionen ins Werk ge-
setzt worden ist, keinen unbedingt zu schützenden 
Vertrauenstatbestand darstellt und die Minderung 
oder der Entzug einer rechtlich zugelassenen Aus-
sicht oder Nutzungsmöglichkeit keinen enteignen-
den Charakter hat. Dies entspricht auch der Auffas-
sung des 49. Deutschen Juristentages vom Septem-
ber 1972 in Düsseldorf. Selbst wenn man davon 
ausgeht, daß grundsätzlich Baufreiheit herrsche und 
die Befugnis, ein Grundstück baulich zu nutzen, 
Ausfluß des Eigentums am Grundstück sei und da-
mit zu der durch Artikel 14 Grundgesetz geschütz-
ten Rechtsposition gehöre, unterliegen solche Be-
fugnisse in gleicher Weise wie das Eigentum selbst 
seiner Sozialbindung. Eine schrankenlose Baufrei-
heit ist dem Eigentum am Grundstück nicht imma-
nent. Der Bebauungsplan, durch den grundsätzlich 
jeweils erst Art und Ausmaß der baulichen Nutz-
barkeiten eröffnet und festgelegt werden, gehört 
nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungs-
gerichts (Urteil vom 1. November 1974 in DVBl 
1975 S. 496) aber zu den materiell-rechtlichen Vor-
schriften, durch die im Sinne des Artikel 14 Grund-
gesetz Inhalt und Schranken des Eigentums be-
stimmt werden. 

Der Ausschuß erkannte insgesamt auch die Not-
wendigkeit und das Bedürfnis für die vorgesehene 
Änderung an. Die nach dem geltenden Recht vorge-
schriebene sehr weitgehende Verkehrswertentschä-
digung von Planungsschäden auch bei nicht ausge-
übten Nutzungen hat zu einer weitgehenden Erstar-
rung  der  Planung geführt. Die Gemeinden sahen 
sich bisher zumeist daran gehindert, auch dringend 
notwendige Umplanungen durchzuführen, weil sie 
die damit verbundenen hohen Entschädigungslasten 
nicht tragen konnten. Die grundlegende Änderung 
der wirtschaftlichen, demographischen und gesell-
schaftlichen Verhältnisse sowie die sich künftig 
verstärkt stellenden Aufgaben der Stadterhaltung 
und Stadterneuerung zwingen die Gemeinden ver-
mehrt zum Überdenken und zur Anpassung ihrer 
Bauleitplanung. Diese notwendige Anpassung der 
Bauleitplanung an die sozial und wirtschaftlich ge-
botenen Realisierungsmöglichkeiten muß sie aber 
vornehmen können, ohne daß sie wie bisher daran 
durch weitgehende Entschädigungsfolgen gehindert 
ist. 

Der Ausschuß hält in seiner ganz überwiegenden 
Mehrheit eine siebenjährige Frist in Verbindung 
mit den vorgeschlagenen Vertrauenstatbeständen 
insgesamt für vertretbar, um einerseits die planeri-
sche Handlungsfähigkeit der Gemeinden zu verbes-
sern, andererseits aber das Vertrauen der Bürger in 
den Bestand eines Bebauungsplans und einer damit 
eröffneten baulichen Nutzbarkeit angemessen zu 
schützen. Zu bedenken ist dabei, daß die Schutzfrist 
erst mit der Zulässigkeit der baulichen Nutzung zu 
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laufen beginnt und daß die Planungsprozesse nicht 
zuletzt infolge der mit diesem Gesetz beschlossenen 
verfeinerten Planungsinstrumentarien ohnehin län-
gere Zeiträume andauern. Im übrigen läuft die 
Schutzfrist dann nicht nach sieben Jahren ab, wenn 
der Eigentümer während dieser Frist durch eine 
Veränderungssperre oder befristete Zurückstellung 
eines Baugesuchs (§ 9 a) ein Bauvorhaben nicht 
verwirklichen konnte, das er danach infolge einer 
Planungsänderung nicht mehr verwirklichen kann. 
Ein ähnlicher Vertrauenstatbestand ist für den Fall 
vorgesehen, daß während der siebenjährigen 
Schutzfrist bereits eine Baugenehmigung erteilt 
oder durch Vorbescheid über die Zulässigkeit eines 
Bauvorhabens entschieden war, dessen Verwirkli-
chung dann nach Ablauf der Schutzfrist für den Ei-
gentümer infolge einer Planungsänderung unmög-
lich oder wirtschaftlich unzumutbar geworden ist. 
Hier ist ebenfalls ohne zeitliche Befristung der Dif-
ferenzwert des Grundstückes zu entschädigen, der 
sich aus dem Bodenwert unter Zugrundelegung der 
genehmigten Baunutzbarkeit und der sich aus der 
Planungsänderung ergebenden Baunutzbarkeit er-
gibt. Gleiches gilt einmal für den Fall, daß die Bau-
genehmigung oder der Vorbescheid rechtswidrig 
abgelehnt worden sind und im Wege eines Rechts-
mittelverfahrens dann infolge einer Planungsände-
rung die angestrebte bauliche Nutzung nicht mehr 
genehmigt werden kann, und zum anderen, wenn 
über derartige Anträge innerhalb der Schutzfrist 
nicht mehr entschieden worden ist, obwohl dies 
zeitlich durchaus möglich gewesen wäre. Voraus-
setzung einer Entschädigung in all diesen Fällen 
ist, daß der Eigentümer bereit und in der Lage war, 
das beabsichtigte Vorhaben auch durchzuführen. 

Im Verlauf seiner Beratungen zum Planungsscha-
densrecht hat der Ausschuß die Frage geprüft und 
den mitberatenden Finanzausschuß um ein Sonder-
votum gebeten, wie die auf der Grundlage hoher 
Grundstückswerte gezahlten Grundstücksabgaben 
steuer- bzw. entschädigungsrechtlich zu behandeln 
sind, wenn infolge einer Planungsänderung eine 
Wertminderung des Grundstücks eintritt. Der Fi-
nanzausschuß hat dazu festgestellt, daß nach dem 
im Bewertungsgesetz geltenden Stichtagsprinzip 
eine rückwirkende Änderung von Einheitswerten 
und damit eine rückwirkende Ermäßigung von Ver-
mögensteuer oder Grundsteuer nicht in Betracht 
kommt. Er hat jedoch zu erwägen gegeben, eine Er-
stattung von im nachhinein zuviel gezahlten Steu-
ern im Rahmen einer Entschädigung zu prüfen. Eine 
derartige Vorschrift hat der federführende Aus-
schuß jedoch nicht in Betracht gezogen, weil eine 
Planungsänderung einmal keine steuerrechtlich er-
heblichen Tatbestände schafft und damit nicht in 
eine geschützte Rechtsposition eingreift. Zum ande-
ren sind die bisherigen Steuerleistungen zu Recht 
erbracht, so daß ein Schadensersatz ausscheidet. 

12. Ausgleichsbetragsregelung 

a) Grundsätzlicher Meinungsstand 

Die Beratungen des abgaberechtlichen Teils der 
Baugesetznovelle haben trotz der grundsätzlichen 

Übereinstimmung der Ausschußmehrheit von SPD 
und FDP sowie der Ausschußminderheit der CDU! 
CSU, die auf Leistungen der Allgemeinheit zurück-
zuführenden Bodenwertsteigerungen durch eine 
Teilabschöpfung auch wieder der Allgemeinheit zu-
zuführen, zu keinem einheitlichen Ergebnis geführt. 
Die Ausschußmehrheit hat sich für die Übernahme 
des Ausgleichsbetragskonzepts der Regierungsvor-
lage ausgesprochen, das systematisch und inhalt-
lich dem des Städtebauförderungsgesetzes folgt. 
Aufgrund der Anhörungs- und Planspielergebnisse 
wurde es jedoch noch in wesentlichen Teilen ver-
bessert und praktikabler gestaltet. 

Das Ausgleichsbetragsrecht ist umfangreicher 
und differenzierter ausgefallen als es die Regie-
rungsvorlage vorsah. Das hat seinen Grund u. a. 
darin, daß die im Städtebauförderungsgesetz gefun-
dene Lösung, wesentliche Materien einer Aus-
gleichsbetragsverordnung zu überlassen, in der No-
velle aufgegeben wurde; die an sich noch nach der 
Regierungsvorlage einer Verordnung vorbehaltenen 
Materien sind weitestgehend in die Novelle aufge-
nommen worden. 

Die Ausschußminderheit, die dieses Ausgleichs-
betragskonzept ablehnt, schlägt ihrerseits eine steu-
erliche Lösung auf der Basis einer aufgestockten 
Grundsteuer mit zeitnaher Einheitsbewertung für 
neue Bebauungsplangebiete vor. Durch eine Ver-
längerung der „Spekulationsfrist" des § 23 des Ein-
kommensteuergesetzes sollen überdies die realisier-
ten Gewinne über die Einkommensteuer erfaßt wer-
den. 

Die Ausschußmehrheit hält die vorgesehene Aus-
gleichsbetragsregelung als Gegenstück zum Pla-
nungsschadensrecht für unabweisbar. Sie sieht dar-
in den eigentlichen Schwerpunkt der anstehenden 
Fortentwicklung des Bau- und Bodenrechts, der un-
trennbar mit den übrigen Reformzielen der Bauge-
setznovelle, der Verbesserung des Planungsrechts 
und Planungsinstrumentariums sowie der Verstär-
kung der Bürgerbeteiligung, verbunden ist. Diese 
Ziele könnten nur dann ihre volle Wirkung entfal-
ten, wenn auch sichergestellt sei, daß Bodenpreis-
steigerungen und Bodenspekulation eingedämmt 
werden könnten. 

Die Ausschußmehrheit schließt zwar nicht aus, 
daß theoretisch auch andere Lösungsmöglichkeiten, 
insbesondere eine steuerliche Lösung in Betracht 
kommen könnten. Soweit aber bisher überhaupt 
Vorschläge über das Stadium einer bloßen Mei-
nungsäußerung hinaus konkretisiert worden seien, 
habe sich gezeigt, daß sie entweder nicht zu den 
gleichen ausgewogenen Ergebnissen wie die Aus-
gleichsbetragsregelung oder zu unerwünschten an-
deren Ergebnissen führten. Eine steuerrechtliche 
Abschöpfung entwicklungsbedingter Mehrwerte 
scheitere schon am bestehenden Bewertungsrecht, 
dessen Novellierung viel Zeit erfordere. Deshalb 
gebe es praktisch keine Alternative zu diesem Mo-
dell. Nach seiner Zielsetzung sei dieses Modell in 
erster Linie eindeutig auf bodenpolitische und we-
niger auf fiskalpolitische Wirkungen zur Verbesse-
rung der Gemeindefinanzen angelegt. Es diene dem 



Deutscher  Bundestag  — 7. Wahlperiode 	Drucksache 7/4793 

Vorteilsausgleich und sei gleichzeitig ein Ansatz 
für eine bessere Bodenverwendung als bisher. 

Die Ausschußminderheit hält das Ausgleichsbe-
tragsmodell nicht für geeignet, die damit verbunde-
nen bodenpolitischen Zielsetzungen zu erreichen. 
Sie wendet im wesentlichen dagegen ein, daß die 
entscheidende Frage der Bodenbewertung nicht ge-
löst sei. Die Feststellung und Erhebung der Aus-
gleichsbeträge sei überdies nur mit einem unver-
hältnismäßig hohen Verwaltungsaufwand möglich, 
der angesichts der gegenwärtigen Entwicklung un-
vertretbar sei. Die Bewertung durch die Gutachter-
ausschüsse führe zu einer unerwünschten Zwei-
gleisigkeit der Bodenbewertung neben den Bewer-
tungsstellen der Finanzbehörden. Aus der Anwen-
dung des Städtebauförderungsgesetzes ließen sich 
schließlich keine Schlußfolgerungen über das Funk-
tionieren und die Praktikabilität des vorgesehenen 
allgemeinen Bodenwertabschöpfungssystems herlei-
ten. 

Die Ausschußmehrheit hält diese Bedenken nicht 
für durchgreifend. Die Praktikabilität und Durch-
führbarkeit des Modells, die in den Planspielen 
nachgewiesen worden seien, seien durch die vorge-
nommenen Modifizierungen noch erhöht worden. 
Hinsichtlich der bodenpolitischen Auswirkungen 
habe sich die Ausschußmehrheit bei dem Zielkon-
flikt zwischen Erhöhung der Bodenmobilität und 
Vermeidung von Verdrängungseffekten davon lei-
ten lassen, durch die Festlegung eines unter Um-
ständen auch späten Fälligkeitszeitpunktes für den 
Ausgleichsbetrag konfiskatorische Auswirkungen 
und Verdrängungseffekte zu vermeiden. Der Gefahr 
der Überwälzbarkeit, die bei allen Steuern und Ab-
gaben gesehen werden müsse, werde zusätzlich 
durch das Gesetz dadurch begegnet, daß die Aus-
gleichsbetragspflicht auch an den Veräußerungsfall 
anknüpfe. 

Der Finanzausschuß hat sich im Zusammenhang 
mit der Behandlung des Steuermodells der Aus-
schußminderheit zugleich auch mit dem Ausschluß 
einer doppelten Erfassung der maßnahmebedingten 
Wertsteigerungen durch den Ausgleichsbetrag ei-
nerseits und einer Gewinnbesteuerung im Einkom-
mensteuerrecht andererseits befaßt. Er ist der Auf-
fassung, daß die dem Ausgleichsbetrag unterliegen-
de Wertsteigerung nicht zugleich von der Einkom-
mensteuer oder Körperschaftsteuer erfaßt werden 
soll und wird daher vorsehen, durch eine Änderung 
des Einkommensteuergesetzes die Doppelerfassung 
auszuschließen. Eine solche Vorschrift hat für die 
Fälle Bedeutung, in denen durch die Veräußerung 
eines zu einem gewerblichen, land- und forstwirt-
schaftlichen oder freiberuflichen Betriebsvermögen 
gehörenden Grundstücks oder durch die Überfüh-
rung eines Grundstücks aus dem betrieblichen in 
den außerbetrieblichen Bereich (Entnahme) ein 
steuerpflichtiger Gewinn entsteht. 

b) Grundzüge der Ausgleichsbetragsregelung 

Das von der Ausschußmehrheit beschlossene 
Ausgleichsbetragsmodell behält die Grundkonzep-
tion der Regierungsvorlage voll aufrecht. Es be-
steht in einem System aufeinander abgestimmter 

Vorschriften und sieht die Abschöpfung von 
50 v. H. der auf öffentlichen Maßnahmen beruhen-
den Bodenwertsteigerungen ais Regelfall durch die 
Erhebung von Ausgleichsbeträgen vor (§§ 135 a ff.). 
Daneben erfolgt bei der Ausübung des Vorkaufs-
rechts die Inanspruchnahme der planungsbedingten 
Mehrwerte durch eine Herabsetzung des Kaufprei-
ses (§ 28 a), bei der Umlegung durch eine Berück-
sichtigung bei den Umlegungswerten (§ 60 a) und 
bei der Enteignung durch die Herabsetzung der 
Enteignungsentschädigung (§ 96 a). 

Gegenüber der Regierungsvorlage enthält die 
Ausschußfassung im wesentlichen die folgenden 
Änderungen und Verbesserungen: 

— Die Grundsätze über die Ermittlung der Wert-
steigerungen werden systematisch aus ihrer 
Verknüpfung mit der Enteignungsentschädigung 
des § 96 a herausgelöst und in die Vorschriften 
über die Erhebung der Ausgleichsbeträge nach 
§§ 135 a ff. eingeordnet. 

— Anstelle der Begriffe „Eingangswert" und „Aus-
gangswert" werden die Begriffe „Anfangswert" 
und „Endwert" verwandt; sie werden als Ver-
kehrswerte unbebauter Grundstücke definiert 
(§§ 135 b, 135 c und 135 d Abs. 1). 

— Die Anrechnung der Erschließungskostenbeiträ-
ge auf die Ausgleichsbeträge wird umgestellt. 
Während die Regierungsvorlage beim Endwert 
(= Ausgangswert) ursprünglich von einem „er-
schließungsbeitragsfreien" Grundstück ausging, 
ist der Regelfall für die Berechnung des End-
werts nunmehr ein Grundstück, für das noch Er-
schließungskostenbeiträge zu entrichten sind 
(§ 135 c). 

— Klarstellung, daß die Ermittlung des Anfangs- 
und des Endwertes auf den gleichen Stichtag zu 
beziehen ist (§ 135 d Abs. 2). Maßgebend ist da-
bei der Zeitpunkt der Zulässigkeit der baulichen 
Nutzung. 

— Während nach der Regierungsvorlage aus-
schließlich der Eigentümer ausgleichsbetrags-
pflichtig sein sollte, dem das Grundstück im 
Zeitpunkt der Erhebung (nach Verwirklichung 
der baulichen Nutzung) gehört, sieht die Aus-
schußfassung vor, daß der Grundstücksveräuße-
rer dann ausgleichsbetragspflichtig sein soll, 
wenn das Grundstück nach der Festsetzung des 
Ausgleichsbetrags (vor Verwirklichung der bau-
lichen Nutzung) veräußert wird (§ 135 g). 

— Die Gemeinde kann mit Genehmigung der Lan-
desregierung oder der von ihr bestimmten Stelle 
überhaupt von der Festsetzung und Erhebung 
von Ausgleichsbeträgen absehen, wenn das zu 
erzielende Aufkommen nicht den damit verbun-
denen Verwaltungsaufwand rechtfertigt (§ 135 i 
Abs. 5). 

Im einzelnen gilt für das Ausgleichsbetragssy-
stem folgendes: Ausgleichsbetragspflichtig sind alle 
Grundstücke, die in einem Gebiet liegen, für das 
die Gemeinde nach Inkrafttreten der Baugesetzno-
velle die Aufstellung, Änderung oder Ergänzung ei-
nes Bebauungsplans beschließt. Gleichgestellt sind 
die Grundstücke, für die auf Grund der neuen Sat- 
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zungsregelung des § 34 Abs. 2 Satz 2 neue bauliche 
Nutzbarkeiten eröffnet werden. Voraussetzung ist 
weiter, daß infolge der Entwicklung und Neugestal-
tung des Gebiets überhaupt Wertsteigerungen ein-
getreten sind (§ 135 a). Zur Vermeidung unnötigen 
Verwaltungsaufwands ist vorgesehen, daß die Ge-
meinde mit Zustimmung der Landesregierung oder 
der von ihr bestimmten Stelle von vornherein in be-
stimmten Gebieten oder Teilgebieten von der Er-
hebung von Ausgleichsbeträgen absehen kann, 
wenn die erzielbaren Einnahmen nicht den mit der 
Erhebung verbundenen Verwaltungsaufwand recht-
fertigen. 

Die dem Ausgleichsbetrag zugrunde zu legen-
den Wertsteigerungen bestehen aus dem halben 
Differenzbetrag zwischen dem Anfangswert und 
Endwert des Grundstücks. Die Definition des An-
fangswerts entspricht der des Eingangswerts der 
Regierungsvorlage. Es handelt sich dabei um den 
Verkehrswert des Grundstücks, den es hätte, wenn 
eine Neugestaltung des Gebiets weder beabsichtigt 
noch durchgeführt worden wäre. Zur Bestimmung 
des Anfangswerts bei bisher land- und forstwirt-
schaftlich genutzten Grundstücken, bei denen sich 
kein vom innerlandwirtschaftlichen Verkehrswert 
abweichender Wert gebildet hat, wird die Sonder-
regelung der Regierungsvorlage beibehalten, daß in 
derartigen Fällen der Verkehrswert maßgebend ist, 
der in vergleichbaren Gebieten im gewöhnlichen 
Geschäftsverkehr auf dem allgemeinen Grund-
stücksmarkt dort zu erzielen wäre, wo keine Aus-
sicht auf städtebauliche Maßnahmen besteht. Inso-
weit wird der Grundgedanke des § 57 StBauFG in 
das allgemeine Baurecht übertragen. Für diesen 
Wert übernimmt die Ausschußfassung den in den 
Anhörungen vorgeschlagenen Begriff „begünstigtes 
Agrarland" (§ 135 b). 

Die Definition des Endwerts, die im Grundsatz 
gleichfalls der des Ausgangswerts der Regierungs-
vorlage entspricht, berücksichtigt die neue, auf-
grund der Planspielergebnisse entwickelte Konzep-
tion über die Anrechnung der Erschließungskosten-
beiträge. (Der Begriff Erschließungskostenbeiträge 
wird dabei hier mehr im Sinne der §§ 127 ff. BBauG 
verstanden.) Der Endwert wird nunmehr für den 
Regelfall als Verkehrswert eines nach den bundes- 
oder landesrechtlichen Vorschriften erschließungs-
beitragspflichtigen Grundstücks bestimmt, für das 
Beiträge noch zu entrichten sind. Dabei ist zu un-
terstellen, daß der Ausgleichsbetrag bereits entrich-
tet ist. Bezugspunkt für die Wertfeststellung ist der 
Zeitpunkt, in dem die bauliche Nutzung zulässig 
wird, also die Erschließung des Grundstücks gesi-
chert ist (§ 135 c Abs. 1). Die Regierungsvorlage 
ging dagegen als Regelfall von dem Wert eines er-
schließungsbeitragsfreien Grundstücks aus und 
setzte für den Bewertungszeitpunkt die Benutzbar-
keit der Erschließungsanlagen voraus. 

Die neue Konzeption, die den Verhältnissen am 
Grundstücksmarkt Rechnung trägt, der durchge-
hend von Werten erschließungsbeitragspflichtiger 
Grundstücke ausgeht, führt zu folgenden Konse-
quenzen: Grundsätzlich sind zwei verschiedene 
Fallgruppen zu unterscheiden. Erfordert die Durch-
führung eines den Ausgieichbetrag auslösenden Be-

bauungsplans nicht die Einrichtung neuer Erschlie-
ßungsanlagen, kann auch keine Beitragsanrechnung 
stattfinden. Endwert ist in diesem Fall der Wert des 
erschließungsbeitragsfreien Grundstücks (§ 135 c 
Abs. 2). Sind dagegen im Zusammenhang mit dem 
Bebauungsplan Erschließungsmaßnahmen notwen-
dig, ist der Endwert der Wert des erschließungs-
beitragspflichtigen Grundstücks. Der Erschließungs-
beitrag wird gesondert erhoben, wobei in Gebie-
ten, in denen ein Ausgleichsbetrag erhoben wird, 
grundsätzlich nur die Hälfte des sonst erheb-
baren Erschließungsbeitrags zu zahlen ist. Aus-
gleichsbetrag und die Hälfte des Erschließungsbei-
trags dürfen aber nicht niedriger sein als der volle 
Erschließungsbeitrag. Wird der Erschließungsbei-
trag indessen vor dem Ausgleichsbetrag fällig, ist 
er voll zu erheben. Der später zu zahlende Aus-
gleichsbetrag mindert sich dann jedoch um die 
Hälfte des gezahlten Erschließungsbeitrags (§ 135 e 
Abs. 2). Diese Regelung ist wegen der unterschied-
lichen Fälligkeitszeitpunkte für die Erhebung von 
Erschließungskostenbeiträgen und Ausgleichsbeträ-
gen notwendig. 

Die Erhebung von nach Landesrecht zu zahlenden 
Beiträgen für andere als in § 127 Abs. 2 genannte 
Erschließungsanlagen bleibt unberührt. Eine An-
rechnung auf den Ausgleichsbetrag findet aber nur 
für Beiträge hinsichtlich der in § 127 Abs. 2 be-
zeichneten Anlagen statt. Der Ausschuß ist sich im 
übrigen einig, daß in Gebieten, für die ein Aus-
gleichsbetrag zu zahlen ist, die Vereinbarung von 
Folgekostenverträgen ausgeschlossen ist. 

Die Umstellung der Anrechnung der Erschlie-
ßungsbeiträge auf die Ausgleichsbeträge machte 
eine Vorverlegung des für die Bewertung maßgebli-
chen Stichtags möglich. Maßgeblicher Stichtag für 
die Ermittlung des Endwerts, den die Gemeinde 
ortsüblich bekanntzumachen hat, ist der Zeitpunkt 
der Zulässigkeit der baulichen Nutzung und nicht 
mehr, wie es die Regierungsvorlage ursprünglich 
vorsah, der Zeitpunkt der Benutzbarkeit der Er-
schließungsanlagen. Gegenüber der Regierungsvor-
lage wird dabei außerdem klargestellt, daß auch 
der Anfangswert auf die Wertverhältnisse dieses 
Zeitpunktes zu beziehen ist (§ 135 d Abs. 2). Da-
durch wird erreicht, daß bei der Bestimmung des 
Anfangswerts konjunkturbedingte Wertsteigerun-
gen außer Betracht bleiben. 

Die neue Konzeption bedeutet gegenüber der Re-
gierungsvorlage keine Verschlechterung. Sie führt 
vielmehr zu den gleichen Ergebnissen, da die Sum-
me von zu zahlendem Erschließungsbeitrag und 
Ausgleichsbetrag die gleiche ist. 

Der Grundsatz, daß neben den Erschließungsbei-
trägen auch die vom Eigentümer zulässigerweise 
durch eigene Leistungen bewirkten Bodenwertstei-
gerungen anzurechnen sind, ist im Prinzip unverän-
dert aus der Regierungsvorlage übernommen wor-
den (§ 135 f.). Anrechenbar sind die gewöhnlichen 
Kosten der Aufwendungen. Um eine Doppelbela-
stung der Eigentümer auszuschließen, wird aus-
drücklich vorgesehen, daß auch solche Wertsteige-
rungen anzurechnen sind, die bereits innerhalb ei-
ner Enteignung berücksichtigt worden sind. 
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Die Vorschriften über die Ausgleichsbetrags-
pflicht sowie die Festsetzung und Erhebung der 
Ausgleichsbeträge sind gegenüber der Regierungs-
vorlage wesentlich verändert und insgesamt über-
sichtlicher und praktikabler gestaltet worden. 
Gleichzeitig wurden auch die Möglichkeiten, durch 
Billigkeitsmaßnahmen Härtefälle im Zusammenhang 
mit  der Erhebung von Ausgleichsbeträgen auszu-
gleichen, verbessert. 

Um die von der Ausschußmehrheit gewünschte 
frühzeitige Unterrichtung der Ausgleichsbetrags-
pflichtigen zu gewährleisten, wird die Gemeinde 
ausdrücklich verpflichtet, alsbald nach der Be-
kanntmachung des für die Bewertung maßgeblichen 
Stichtags den Ausgleichsbetrag festzusetzen und 
ihn dem Eigentümer durch rechtsmittelfähigen Be-
scheid bekanntzugeben. Zuvor ist ihm jedoch zu-
nächst Gelegenheit zur Stellungnahme binnen ange-
messener Frist einzuräumen (§ 135 h Abs. 1). 

Der Zeitpunkt der Fälligkeit des Ausgleichsbe-
trags, der — wenn man vom Veräußerungsfalle ein-
mal absieht — erst nach der Verwirklichung einer 
baulichen Nutzung erhoben werden darf, wurde im 
Grundsatz unverändert aus der Regierungsvorlage 
übernommen. Der Ausschuß hat jedoch konkreti-
siert, was unter Verwirklichung der Nutzung zu 
verstehen ist. Bedenken, die gegen diesen relativ 
späten Zeitpunkt im Verlauf der Anhörungen gel-
tend gemacht wurden, hat die Ausschußmehrheit 
dabei insoweit Rechnung getragen, als mit Zustim-
mung des Eigentümers die Erhebung des Aus-
gleichsbetrags vorgezogen werden kann (§ 135 h 
Abs. 3). 

Im Grundsatz hat die Ausschußmehrheit jedoch 
an diesem Fälligkeitszeitpunkt festgehalten, um 
Verdrängungseffekte zu vermeiden. Beibehalten 
wurde die Möglichkeit, Vorauszahlungen auf den 
Ausgleichsbetrag verlangen zu können, wenn ein 
Vorhaben nach § 33 genehmigt wird (§ 135 j). 

Die Regierungsvorlage sah lediglich eine Aus-
gleichsbetragspflicht des Eigentümers vor, dem das 
Grundstück im Zeitpunkt der Erhebung des Aus-
gleichsbetrags gehört. Der Ausschuß hat diesen 
Grundsatz zwar als den Regelfall übernommen; ab-
weichend davon wird jedoch für den Fall, daß ein 
Grundstück nach der Festsetzung eines Ausgleichs-
betrags veräußert wird, die Ausgleichsbetrags-
pflicht des Veräußerers festgelegt. Nach Ansicht 
der Ausschußmehrheit dürfte diese Regelung vor-
aussichtlich in den meisten künftigen Ausgleichs-
betragsfällen zum Tragen kommen. Dadurch werde 
vor allem das Überwälzungsproblem der Abgabe 
gelöst. 

Die schon in der Regierungsvorlage vorgesehe-
nen Billigkeits- und Freistellungsmöglichkeiten zur 
Vermeidung unbilliger Härten im Zusammenhang 
mit der Erhebung von Ausgleichsbeträgen wurde 
ausgeweitet (§ 135 i). 

Hinsichtlich der Möglichkeit, die Umwandlung 
des Ausgleichsbetrags in ein Tilgungsdarlehen ver-
langen zu können, wurde ausdrücklich klargestellt, 
daß deren Sicherung anderen Grundpfandrechten 
zur Finanzierung des Grundstücks, eines Bauvorha-

bens, einer Modernisierung oder Instandsetzung 
vorgeht. Zur Vermeidung von Beleihungsschwierig-
keiten wurde im übrigen ausdrücklich klargestellt, 
daß der Ausgleichsbetrag nicht als eine auf dem 
Grundstück ruhende öffentliche Last anzusehen 
ist. 

Über die Möglichkeit der Umwandlung des Aus-
gleichsbetrags in ein Tilgungsdarlehen hinaus ist 
weiter vorgesehen, daß die Gemeinde im Einzelfall 
von der Erhebung des Ausgleichsbetrags oder der 
Zinsleistungen für das Tilgungsdarlehen ganz oder 
teilweise absehen kann, wenn dies zur Vermeidung 
unbilliger Härten geboten ist. Zudem wird klarge-
stellt, daß die landesrechtlichen Vorschriften über 
kommunale Beiträge einschließlich der Stundungs-
möglichkeiten anwendbar sind. Der Eigentümer ist 
in dem Erhebungsbescheid über die Freistellungs-
möglichkeiten zu belehren. 

Die sich aus der Neukonzipierung der Aus-
gleichsbetragsvorschriften der §§ 135 a ff. ergeben-
den Folgeänderungen, insbesondere hinsichtlich der 
Ausgleichsbetragspflicht des Veräußerers, sind bei 
den korrespondierenden Vorschriften der §§ 28 a, 
60 a und 96 a unter grundsätzlicher Beibehaltung 
ihrer Zielsetzung berücksichtigt. Der Ausschuß hat 
dabei die Ausübungsvoraussetzungen der Preisli-
mitierung des Vorkaufsrechts (§ 28 a) gegenüber 
der Regierungsvorlage noch stärker eingeengt. Als 
Voraussetzung für die Ausübung des preislimitie-
renden Vorkaufsrechts wird nämlich nicht mehr auf 
die Gefahr überhöhter Kaufpreisvereinbarungen, 
sondern allein auf die Sicherung des Vorkaufs-
zwecks abgestellt. Darüber hinaus ist eine Preisli-
mitierung nur möglich, wenn die Veräußerung des 
Grundstücks vor Festsetzung des Ausgleichsbetrags 
erfolgt. Denn nach seiner Festsetzung gilt § 135 g 
Abs. 2. Die Preislimitierung des Vorkaufsrechts ist 
auf die Gebiete, in denen §§ 24 und 25 zur Anwen-
dung kommen, beschränkt. 

Zur Überleitung der Ausgleichsbetragsvorschrif-
ten enthielt die Regierungsvorlage lediglich den 
auch vom Ausschuß übernommenen Grundsatz, daß 
ein Ausgleichsbetrag nicht in den Gebieten erho-
ben werden kann, für die bei Inkrafttreten des Ge-
setzes entweder ein rechtsverbindlicher Bebauungs-
plan besteht oder die Voraussetzungen des § 33 
vorliegen. Dabei wurde auf die Vorbehaltsklausel 
des Artikel 4 § 3 der Regierungsvorlage verzichtet, 
in derartigen Gebieten noch nach Inkrafttreten des 
Gesetzes eintretende entwicklungsbedingte Werter-
höhungen. berücksichtigen zu können. 

Die Regierungsvorlage hat bewußt auf eine aus-
drückliche Regelung für solche Grundstücke ver-
zichtet, bei denen bis zum Inkrafttreten des Geset-
zes bereits Wertsteigerungen im Hinblick auf eine 
durch die Gemeinde konkret beabsichtigte städte-
bauliche Entwicklung eingetreten sind, die erst 
nach Inkrafttreten des Gesetzes in einen förmlichen 
Bebauungsplan einmündet. In der Begründung zum 
Regierungsentwurf ist dargelegt, daß erst nach ab-
schließender Beratung der Ausglei chsbetragsrege-
lung  eine Übergangsvorschrift auch für diese Fälle 
geschaffen werden kann. 
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Die vom Ausschuß beschlossene Überleitungs-
vorschrift sieht aus Gründen des Vertrauensschut-
zes sowie aus wohnungs- und eigentumspolitischen 
Erwägungen vor, daß Wertsteigerungen, die bis 
zum 1. Februar 1976 eingetreten sind, dem Anfangs-
wert zuzurechnen sind. Voraussetzung ist, daß sich 
die Entwicklungsabsichten in konkreten Willens-
entscheidungen entweder der Gemeinde oder über-
örtlicher Planungsträger geäußert haben. Sofern je-
doch die nach dem Bebauungsplan vorgesehene 
Nutzung nicht innerhalb von sieben Jahren nach 
Inkrafttreten des Gesetzes zulässig wird, entfällt in 
Anlehnung an die siebenjährige Schutzfrist des Pla-
nungsschadensrechts dieser Schutz. 

Der Zeitpunkt 1. Februar 1976 stellt auf die Ent-
scheidung des Ausschusses über diese Vorschrift in 
seiner Sitzung am 21. Januar 1976 ab. Mit diesem 
Zeitpunkt haben die Betroffenen die Möglichkeit, 
sich auf die Ausgleichsbetragsvorschriften einzu-
stellen. Zugleich werden damit Spekulationsanreize 
bis zum Inkrafttreten des Gesetzes vermieden. 

c) Steuerliche Lösungsvorschläge der Ausschuß-
minderheit 

Die Ausschußminderheit tritt für eine ausschließ-
lich steuerliche Erfassung von Bodenwerterhöhun-
gen ein. Sie schlägt im Rahmen der Novelle des 
Bundesbaugesetzes deshalb als ersten Schritt Ände-
rungen des Einkommensteuergesetzes, des Grund-
steuergesetzes und des Bewertungsgesetzes vor. 

Die einkommensteuerrechtlichen Vorschläge der 
Ausschußminderheit sehen zunächst eine Verlänge-
rung der sogenannten Spekulationsfrist des § 23 
Einkommensteuergesetz von bisher 2 auf künftig 10 
Jahren mit degressiv gestaffelten Steuersätzen ab 
dem 5. Jahr vor. Mit der Verlängerung der Spekula-
tionsfrist soll der Bodenspekulation begegnet wer-
den. Die Degression der Steuersätze ab dem 5. Jahr 
soll die mobilitätshemmende Wirkung dieser Maß-
nahme ausgleichen und einen Anreiz zur Weiter-
veräußerung schaffen. Diese Vorschrift ist nicht auf 
Bebauungsplangebiete beschränkt, sondern gilt für 
alle Differenzen zwischen Anschaffungs- und Ver-
äußerungswert. Die Ausschußminderheit geht bei 
diesem Vorschlag davon aus, daß über die Einkom-
mensteuer sämtliche über den Verkauf, die Enteig-
nung, die Ausübung des Vorkaufsrechts oder den 
Wertausgleich bei der Baulandumlegung realisier-
ten Bodenwertgewinne erfaßt werden. Da die ein-
kommensteuerliche Erfassung der Bodenwertgewin-
ne aber keine unmittelbare Wirkung auf die Preis-
gestaltung des Bodenmarktes hat, die Ausschuß-
minderheit ihrerseits aber ebenfalls insbesondere 
bei der Bemessung der Enteignungsentschädigung 
für einen Ausschluß hoher Erwartungswerte ein-
tritt, wie sie gegenwärtig der extremen Verkehrs-
wertentschädigung zugrunde liegen, schlug sie er-
gänzend die Änderung des § 95 des Bundesbauge-
setzes dahin gehend vor, daß Wertsteigerungen ei-
nes Grundstücks, die in der Aussicht auf die Ände-
rung der zulässigen Nutzung eingetreten sind, bei 
der Entschädigung nur dann berücksichtigt werden, 
wenn diese Änderung auch in absehbarer Zeit ein-
treten wird. Die Ausschußminderheit sprach sich 

im übrigen dafür aus, gegebenenfalls die einkom-
mensteuerliche Erfassung von Bodenwertgewinnen 
im Falle einer Enteignung unbefristet zuzulassen. 

Die Ausschußmehrheit hat sich dem Änderungs-
vorschlag zu § 95 im Hinblick auf die nicht durch 
§ 96 a erfaßten Tatbestände angeschlossen. 

Mit der Änderung des Grundsteuergesetzes 
schlägt die Ausschußminderheit für unbebaute 
Grundstücke in Gebieten, die nach dem Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes durch die Aufstellung, Ände-
rung oder Ergänzung eines Bebauungsplans von 
Nichtbauland in Bauland umgewandelt worden 
sind, eine erhöhte Grundsteuer vor. Bemessungs-
grundlage soll dabei der Einheitswert sein, der im 
Hauptfeststellungszeitraum 1964 oder bei Fort-
schreibungen und Nachfeststellungen auf spätere 
Zeitpunkte festgestellt worden ist, zuzüglich der 
halben Differenz aus der Wertsteigerung, die sich 
aus dem Vergleich des Einheitswerts des Hauptfest-
stellungszeitraums 1964 bzw. des fortgeschriebenen 
oder nachfestgestellten Einheitswertes und des Ein-
heitswertes aus dem besonderen Hauptfeststel-
lungszeitraum 1977 ergibt. Auf den so errechneten 
Wert soll die Grundsteuermeßzahl 1964 für unbe-
baute Grundstücke angewandt werden. Der beson-
dere Einheitswert soll an dem Feststellungszeit-
punkt wieder aufgehoben werden, auf den eine 
Wert- und Artfortschreibung eines bebauten 
Grundstücks erfolgt; mit der Bebauung des Grund-
stücks würde damit die erhöhte Grundsteuer wie-
der entfallen. 

Die vorgeschlagene erhöhte Grundsteuer für be-
baubare Grundstücke hat die Änderung des Bewer-
tungsgesetzes zur Folge. 

Die Ausschußminderheit sieht in diesem Vor-
schlag einen ersten Schritt auf die insgesamt für 
notwendig gehaltene zeitnahe Einheitsbewertung 
und Aktualisierung der Grundsteuer. Der Vorschlag 
löse auf rechtsstaatlich einwandfreie Weise die Be-
wertungsprobleme und schaffe insbesondere keine 
neue Bewertungsbürokratie. Die erhöhte Grundsteu-
er für Bebauungsplangebiete knüpfe an die pla-
nungsbedingten Bodenwertsteigerungen an, da die-
se Werte im Falle der Qualitätsänderung eines 
Grundstücks zum Bauland in den maßgeblichen 
Einheitswert vom Hauptfeststellungszeitraum 1964 
bzw. den fortgeschriebenen oder nachfestgestellten 
Einheitswert eingingen. Die bodenpolitische Wir-
kung der erhöhten Grundsteuer im Verhältnis zur 
vorgeschlagenen Verlängerung der Spekulations-
frist des § 23 Einkommensteuergesetz sieht die Aus-
schußminderheit dabei darin, daß von der höheren 
steuerlichen Belastung des Baulandes ein zusätzli-
cher mobilitätsfördernder Druck ausgeht. 

Die Ausschußmehrheit hat sich gegen diese steu-
erlichen Vorschläge ausgesprochen, die sie für 
nicht geeignet hält, die mit der Ausgleichsbetrags

-

regelung insgesamt verfolgten städtebaulichen und 
bodenpolitischen Zielsetzungen zu erreichen. Die 
erhöhte Grundsteuer knüpfe einmal nicht an pla-
nungsbedingte, sondern an inflationsbedingte Bo-
denwertsteigerungen an, da die planungsbedingten 
Wertsteigerungen zwar in den ohnehin auch nach 
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gehendem Recht für den Fall einer Umwidmung 
festzustellenden Einheitswert des Hauptfeststel-
lungszeitraum s  1964 eingingen Der erhöhten 
Grundsteuer unterliege dann aber nur die allgemei-
ne Wertsteigerung zwischen dem Hauptfeststel-
lungszeitraum 1964 und dem besonderen Hauptfest-
stellungszeitraum 1977. Die erhöhte Grundsteuer er-
fasse zudem nicht die Grundstücke in bereits be-
bauten Gebieten, die durch eine Neuplanung oder 
durch eine Satzung nach § 34 eine Wertsteigerung 
erfahren. Von der mit der erhöhten Grundsteuerlast 
verbundenen Mehrbelastung könne schließlich kei-
nerlei bodenpolitische Wirkung ausgehen, da sie 
weder einen Angebotsdruck noch eine Preisdämp-
fung erzeugen könnte. 

Abgesehen von diesen sachlichen Einwendungen 
hält die Ausschußmehrheit das Grundsteuermodell 
oder auch eine andere steuerrechtliche Lösung in 
dieser Legislaturperiode nicht mehr für realisierbar, 
weil die dazu erforderliche Fortentwicklung des Be-
wertungsgesetzes zurückgestellt werden mußte. Da-
gegen hält die Ausschußmehrheit grundsätzlich 
ebenfalls eine Verlängerung der Spekulationsfrist 
des § 23 Einkommensteuergesetz für überlegens-
wert. Kumulativ im Verhältnis zu dem von ihr vor-
geschlagenen Ausgleichsbetragsmodell scheide in-
dessen eine entsprechende gesetzliche Regelung 
aus. 

13. Aufgaben und Organisation der Gutachteraus-
schüsse 

Entgegen ursprünglichen Absichten, den 7. Teil 
des Bundesbaugesetzes „Ermittlung von Grund-
stückswerten" erst in einem weiteren Gesetzge-
bungsverfahren im Anschluß an die vorliegende 
Novellierung des Bundesbaugesetzes fortzuentwik-
keln, empfiehlt der Ausschuß, die notwendige Än-
derung und Ergänzung auch dieses Teils bereits mit 
dem vorliegenden Gesetz vorzunehmen. Die Einbe-
ziehung des 7. Teils in die Baugesetznovelle hat 
sich im Zuge der Beratungen des Entwurfs als un-
abweisbar gezeigt. Nach diesem Teil waren als eine 
der zentralen bodenpolitischen Maßnahmen des 
Bundesbaugesetzes Gutachterausschüsse für die Er-
mittlung von Grundstückswerten einzurichten, de-
ren Aufbau und Organisation weitgehend den Lan-
desregierungen übertragen wurden. Unabhängig 
von den den Gutachterausschüssen mit dem vorlie-
genden Gesetz neu zu übertragenden Aufgaben be-
stand Einvernehmen, daß ihre Stellung und Organi-
sation auf Grund der seit ihrem Bestehen gemach-
ten Erfahrungen verbessert und fortentwickelt wer-
den mußten. Die praktische Durchführbarkeit des 
abgaberechtlichen Teils der Baugesetznovelle erfor-
dert aber die Änderung und Ergänzung der Bestim-
mungen über die Gutachterausschüsse und die 
Wertermittlung bereits mit dem vorliegenden Ent-
wurf. 

Die vorgeschlagene Änderung des 7. Teils des 
Baugesetzes, die auf einen Antrag der Ausschuß-
mehrheit zurückgeht und die Ergebnisse der Plan-
spiele sowie Untersuchungen der Bundesregierung, 
der Länder und der kommunalen Spitzenverbände 

berücksichtigt, hat im wesentlichen die folgenden 
Ziele: 

— Der 7. Teil, der bisher nicht untergliedert war, 
wird in zwei Abschnitte gegliedert, wobei der 
erste Aufgaben, Organisation und Verfahren 
der Wertermittlung durch die Gutachteraus-
schüsse beinhaltet, während der zweite Teil die 
materiellen Regelungen für die Wertermittlung, 
die Führung von Kaufpreissammlungen und die 
Ermittlung von Bodenrichtwerten zusammen-
faßt. 

— Der Aufgabenkatalog der Gutachterausschüsse 
wird entsprechend den Erfordernissen des Städ-
tebauförderungsgesetzes und des vorliegenden 
Gesetzes sowie der Erfahrungen der Praxis er-
weitert. Die Gutachterausschüsse haben künftig 
nicht nur Gutachten über den Wert einzelner 
Grundstücke, sondern auch den Wert von Rech-
ten an Grundstücken sowie den Wert von soge-
nannten anderen Vermögensnachteilen bei Ent-
eignungen oder ähnlichen Eingriffen zu ermit-
teln. Gleichzeitig wird auch der Kreis derjeni-
gen erweitert, die ein Gutachten beim Gutachter

-

ausschuß beantragen können (§ 136). 

— Die Unabhängigkeit und Selbständigkeit der 
Gutachterausschüsse wird verstärkt. Gutachter-
ausschüsse sollen künftig grundsätzlich nur 
noch für den Bereich einer kreisfreien Gemeinde 
oder eines Landkreises gebildet werden, da nur 
Gutachterausschüsse mit ausreichend großem 
Einzugsgebiet über das erforderliche Vergleichs-
material verfügen und die notwendigen Erfah-
rungen sammeln können. Bei kreisangehörigen 
Gemeinden sollen Gutachterausschüsse nur 
noch aufgrund einer Verordnung der Landesre-
gierung bestehen bleiben oder auch neu einge-
richtet werden können, wenn die Erfüllung ihrer 
Aufgaben gesichert ist (§ 137). 

— Es wird die Einrichtung oberer Gutachteraus-
schüsse durch Verordnung der Landesregierung 
ermöglicht, die vor allem bei Rechtsstreitigkei-
ten über den Wert von Grundstücken dann tätig 
werden sollen, wenn die Gutachten der Gutach-
terausschüsse schon im Vorverfahren „ver-
braucht" sind (§ 137 a). 

— Die Verbindung der städtebaulichen Wertermitt-
lung und der steuerlichen Bewertung wird im 
Rahmen des Möglichen hergestellt, indem die 
Mitwirkung von Finanzbeamten in den Gutach-
terausschüssen gefördert und ein gegenseitiger 
Informationsaustausch vorgesehen wird (§§ 139 
Abs. 2, 140 Abs. 2, 143 b Abs. 3). 

— Die grundlegende Bestimmung über den Ver-
kehrswert wird näher ausgestaltet. Unter Beibe-
haltung der bisherigen Definition des Verkehrs-
werts wird ausdrücklich klargestellt, daß dabei 
auch die rechtlichen Gegebenheiten für den 
Wert des Grundstücks oder des zu bewertenden 
Gegenstandes zu berücksichtigen sind (§ 142 
Abs. 2). 

— Bei bebauten Grundstücken ist künftig der Wert 
des Grund und Bodens immer gesondert zu dem 
Gesamtwert auf der Basis des Wertes eines un- 
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bebauten Grundstücks zu ermitteln (§ 142 
Abs. 3). 

— Die Bodenrichtwerte sind künftig grundsätzlich 
jährlich zumindest für begünstigtes Agrarland 
(§ 135 b Abs. 3) und Bauland zu ermitteln und zu 
veröffentlichen. Durch Rechtsverordnung kön-
nen die  Landesregierungen für bestimmte Gebie-
te einen zweijährigen Turnus zulassen. 

Die Ausschußminderheit hat sich gegen die vor-
geschlagenen Änderungen insoweit ausgesprochen, 
als sie in unmittelbarem Zusammenhang mit dem 
abgaberechtlichen Teil der Baugesetznovelle ste-
hen. Außerdem lehnt sie die Einführung von Ober-
gutachterausschüssen ab. 

14. Änderung des Städtebauförderungsgesetzes 
und des Zweiten Wohnraumkündigungsschutz-
gesetzes 

Der Gesetzgeber hat sich entschlossen, die Fort-
entwicklung des Bau- und Bodenrechts und die 
endgültige Beseitigung der bestehenden Disparitä-
ten auf dem Gebiet des Städtebaurechts in Stufen 
durchzuführen. Der vorliegende Gesetzentwurf, mit 
dem ein Teil der Instrumentarien des Städtebauför-
derungsgesetzes in das allgemeine Baurecht über-
tragen wird, erfordert deshalb die Anpassung des 
Städtebauförderungsgesetzes. So sind mit der Über-
tragung der Plandurchsetzungsgebote, der Sozial-
planung und der Bürgerbeteiligung in das allgemei-
ne Baurecht die entsprechenden Vorschriften des 
Städtebauförderungsgesetzes zum Teil gegenst- 
Städtebauförderungsgesetzes zum Teil gegenstands-
los, zum Teil anpassungsbedürftig geworden. 

Die Übernahme der Plandurchsetzungsgebote in 
das allgemeine Baurecht hat die Änderung des § 84 
des Städtebauförderungsgesetzes zur Folge, der die 
steuerliche Begünstigung von Aufwendungen für 
Modernisierungsmaßnahmen und Erhaltungsinvesti-
tionen im Rahmen städtebaulicher Sanierungen re-
gelt. Die mehrheitlich beschlossene Änderung des 
§ 84 des Städtebauförderungsgesetzes beschränkt 
diese steuerliche Begünstigung ausdrücklich nach 
wie vor auf förmlich festgelegte Sanierungsgebiete 
und Entwicklungsbereiche. Für Modernisierungs-, 
Instandsetzungs- und Erhaltungsaufwendungen auf 
Grund der §§ 39 e und 39 h der Baugesetznovelle 
außerhalb förmlich festgelegter Sanierungsgebiete 
gelten die allgemeinen steuerlichen Begünstigungen 
gemäß §§ 82 a und 82 b der Einkommensteuerdurch-
führungsverordnung. 

Der Ausschuß hält eine stärkere steuerliche Ab-
sicherung der sich aus der Anwendung der §§ 39 e 
und 39 h ergebenden finanziellen Belastungen der 
Eigentümer auch außerhalb förmlich festgelegter 
Sanierungs- und Entwicklungsbereiche für wün-
schenswert und im Prinzip für notwendig. Er sah 
sich in seiner Mehrheit wegen der ungeklärten 
haushaltsrechtlichen Auswirkungen zu einer derar-
tigen Regelung in diesem Gesetz jedoch nicht in 
der Lage. 

Artikel 3 § 3 des 2. Wohnraumkündigungsschutz-
gesetzes vom 18. Dezember 1974 regelt inzwischen 

allgemein Zulässigkeit und Umfang von Mieterhö-
hungen im Zusammenhang mit baulichen Änderun-
gen. Der Ausschuß war der Auffassung, daß die Re-
gelungen von Mieterhöhungen einheitlich sein sol-
len. Die besondere Mieterhöhungsvorschrift des 
Städtebauförderungsgesetzes wird deshalb mit dem 
vorliegenden Gesetz gestrichen. 

Da die Streichung dieser Vorschrift eine Folgeän-
derung des Artikels 3 § 3 des 2. Wohnraumkündi-
gungsschutzgesetzes bedingt, hat der Ausschuß 
gleichzeitig die Gelegenheit benutzt, die Frage der 
Auswirkungen von Zuschüssen aus öffentlichen 
Haushalten auf die Mieten zu klären, die ihn wie-
derholt bei der Beratung der verschiedenen Kon-
junkturförderungsprogramme der Bundesregierung, 
zuletzt des Programms zur Stärkung von Bau- und 
anderen Investitionen (Drucksache 7/4013) beschäf-
tigt hat. Bei der Verabschiedung dieses Programms 
bestand bereits grundsätzlich Einvernehmen, die 
Überwälzung von mit öffentlichen Zuschüssen fi-
nanzierten Kosten auf die Mieten mit der mögli-
chen Folge einer Erhöhung des Wohngeldes auszu-
schließen (vgl. Drucksache 7/4044 Bericht und An-
trag des Haushaltsausschusses zu dem Programm 
zur Stärkung von Bau- und anderen Investitionen). 
Durch Artikel 2 § 2 des vorliegenden Gesetzes wird 
nunmehr klargestellt, daß Kosten, die mit Zuschüs-
sen aus öffentlichen Haushalten gedeckt werden 
nicht zu den „aufgewendeten Kosten" gehören, die 
der Berechnung der Mieterhöhung zu Grunde zu 
legen sind. 

III. Die Begründung im einzelnen 

Zu Artikel 1 	Änderung und Ergänzung des Bun

-

desbaugesetzes 

Zu Nummer 1 	Überschrift des Ersten Teils 

Die Überschrift des Ersten Teils wird infolge der 
Streichung des § 1 des Regierungsentwurfs in der 
geltenden Fassung des Gesetzes beibehalten. 

Zu Nummern 2 und 3 (§§ 1, 1 a) 

Mit der Streichung des § 1 und des § 1 a Abs. 4 
zweiter Halbsatz in der Fassung der Regierungsvor-
lage sowie der systematischen Einordnung der ge-
meindlichen Entwicklungsplanung in § 1 des gelten-
den Rechts trägt der Ausschuß Bedenken des Bun-
desrates sowie den Ergebnissen der Planspiele und 
öffentlichen Anhörungen Rechnung. Es wird damit 
eindeutiger als in der Regierungsvorlage klarge-
stellt, daß das Institut der städtebaulichen Entwick-
lungsplanung nicht eine dritte Planungsstufe ist. 
Andererseits hält der Ausschuß grundsätzlich eine 
gemeindliche Entwicklungsplanung für wünschens-
wert, die in der Praxis bereits auch weitgehend be-
trieben wird und deren verfahrensmäßige Einord-
nung in das System der Bauleitplanung nach An-
sicht des Ausschusses deshalb bei der Novellierung 
des Bundesbaugesetzes nicht ungeregelt bleiben 
konnte. 
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Die Auffassung des Bundesrates, dem Bund fehle 
es insoweit an der Gesetzgebungskompetenz, wird 
vom Ausschuß nicht geteilt. 

Die vom Ausschuß empfohlene Fassung des § 1 
Abs. 4 geht grundsätzlich von der Existenz einer 
gemeindlichen Entwicklungsplanung aus und regelt 
im einzelnen die sich daraus auf die Bauleitplanung 
ergebenden Rechtsfolgen. Zum einen wird vorge-
schrieben, daß, sofern die Gemeinde einen Entwick-
lungsplan beschlossen hat, die städtebaulich rele-
vanten Ergebnisse bei der Aufstellung von Bauleit-
plänen zu berücksichtigen sind. Weiter ist vorgese-
hen, daß die Gemeinde die eventuellen Auswirkun-
gen von Änderungen des Entwicklungsplans auf 
die Bauleitplanung prüfen soll und die Gründe für 
Abweichungen von dem Entwicklungsplan bei der 
Bauleitplanung in dem Erläuterungsbericht zum 
Flächennutzungsplan bzw. in der Begründung des 
Bebauungsplans darzulegen hat. 

Absatz 4 a enthält dabei eine Legaldefinition des 
Begriffs der gemeindlichen Entwicklungsplanung 
im Sinne dieses Gesetzes. Im Unterschied zu der 
Regierungsvorlage geht diese Definition jedoch 
nicht mehr von dem selbständigen Institut einer 
städtebaulichen Entwicklungsplanung als Teil einer 
umfassenden Entwicklungsplanung der Gemeinde 
aus, sondern beschreibt lediglich die inzwischen 
tatsächlich geübte Praxis einer gemeindlichen Ent-
wicklungsplanung als Rahmenplanung für die städ-
tebauliche Entwicklung und Ordnung des Gemein-
degebiets. 

Die Regelung stellt es — wie auch in der Regie-
rungsvorlage   der Gemeinde frei, ob sie einen 
Entwicklungsplan aufstellen will oder nicht. Ist 
eine Entwicklungsplanung vorhanden, so stellt der 
neue § 1 Abs. 4 die notwendige Verklammerung mit  
der Bauleitplanung sicher. 

Absatz 4 wurde vom Ausschuß in den Sätzen 1 
bis 3 einstimmig, in Satz 4 mehrheitlich gebilligt, 
wobei die Ausschußminderheit sich nicht gegen 
den materiellen Inhalt dieses Satzes, ledig-
lich gegen seine systematische Einfügung in den 
§ 1 aussprach. Absatz 4 a wurde ebenfalls in Satz 1 
einstimmig und in Satz 2 mehrheitlich angenom-
men. Während hier eine Ausschußminderheit da-
von ausging, daß in § 1 lediglich eine Bezugnahme 
auf die Existenz einer gemeindlichen Entwicklungs-
planung ohne nähere Inhaltsbestimmung genüge, 
hielt die Ausschußmehrheit auch eine inhaltliche 
Umschreibung des Begriffs Entwicklungsplanung 
im Bundesbaugesetz für erforderlich, um dadurch 
die einheitliche Ausfüllung dieses Begriffs sicher-
zustellen. 

Zu § 1 hat der Ausschuß im übrigen Absätze 1 bis 
3 unverändert in der Fassung der Regierungsvorla-
ge übernommen und sich zu Absatz 3 mehrheitlich 
gegen eine in der Baugesetznovelle ausdrücklich 
enthaltene und vom Bundesrat empfohlene Ver-
pflichtung der Gemeinden zur Aufstellung von Bau-
leitplänen ausgesprochen, sobald dies zur Verwirk-
lichung der Ziele der Raumordnung und Landespla-
nung erforderlich ist. 

Die Fassung des Absatzes 5 hinsichtlich des Kata-
logs der bei der Bauleitplanung zu berücksichtigen-

den Belange entspricht im wesentlichen dem Regie-
rungsvorschlag in der Fassung der Gegenäußerung 
der Bundesregierung. 

Dieser Katalog der bei der Bauleitplanung zu be-
rücksichtigenden Belange enthält lediglich eine bei-
spielhafte Aufzählung, wobei die Reihenfolge keine 
Rangfolge bedeutet. Der Ausschuß hat darauf ver-
zichtet, die Belange der Kinder besonders zu er-
wähnen, weil er davon ausgeht, daß dieses Anlie-
gen in dem vom Ausschuß eingefügten Belang für 
Personen mit enthalten ist, die besonderer Hilfen 
und Einrichtungen bedürftig sind. 

Eingehend wurde im Ausschuß die Frage der Be-
rücksichtigung der Belange der Kirchen in der Bau-
leitplanung erörtert. Der Ausschuß geht davon aus, 
daß insoweit für die Kirchen keine Verschlechte-
rung gegenüber dem geltenden Recht eintreten soll. 
Es verbleibt dabei, daß die Kirchen und Religions-
gesellschaften des öffentlichen Rechts selbst die Er-
fordernisse für Gottesdienst und Seelsorge bestim-
men. Im Rahmen der Abwägung ist dann zu ent-
scheiden, wo diesen „Erfordernissen" im Plangebiet 
Rechnung getragen werden kann. Dabei ist die be-
sondere Bedeutung der kirchlichen Belange zu be-
rücksichtigen. 

Im Hinblick auf die überragende Funktion der 
Abwägungsklausel war es nach Auffassung des 
Ausschusses zweckmäßig, diese Klausel in einem 
neuen Absatz 6 zu verankern und so die Bedeutung 
dieser Klausel hervorzuheben. 

§ 1 wurde insgesamt einmütig gebilligt. 

Zu Nummer 4 (§ 2) 

Die Grundgedanken der in der Regierungsvorlage 
in § 2 Abs. 3 a und in § 2 Abs. 6 und 8 enthaltenen 
Regelungen sind in den vom Ausschuß vorgeschla-
genen neuen § 2 a übernommen worden. Mit der 
Änderung des Absatzes 5 übernimmt der Ausschuß 
Anregungen des Bundesrates, denen die Bundesre-
gierung zugestimmt hat. 

Die in Absatz 10 neu eingefügte Nummer 2 a folgt 
aus der neu vorgesehenen geschoßweisen Festset-
zungsmöglichkeit nach § 9 Abs. 1 b. 

Hinsichtlich der vom Ausschuß vorgeschlagenen 
Änderung des Absatzes 10 Nr. 3 wird auf die Be-
gründung zu § 34 hingewiesen. 

Zu Nummer 4 a (neu) [§ 2 a (neu)]  

Mit § 2 a wird die ursprünglich in § 2 Abs. 3 a der 
Regierungsvorlage enthaltene Vorschrift über die 
Bürgerbeteiligung verselbständigt und aufgrund der 
Ergebnisse der Planspiele und Sachverständigenan-
hörungen modifiziert. Gleichzeitig wird in diese Be-
stimmung die Verpflichtung des geltenden § 2 
Abs. 6 über die öffentliche Auslegung der Entwürfe 
der Bauleitpläne einbezogen. In Verbindung mit der 
systematischen Einordnung der bisher in § 2 Abs. 8 
geregelten Rechts auf jederzeitige Einsicht in und 
Auskunft über die Bauleitpläne in den § 6 bzw. § 12 
wird damit ein abgestuftes Informationssystem ge- 
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schaffen, das denjenigen, deren Interessen durch 
die gemeindliche Bauleitplanung berührt sind, eine 
weitestgehende Beteiligung am gemeindlichen Pla-
nungsprozeß einräumt. 

Absatz 1 enthält die Verpflichtung der Gemein-
den zur Beteiligung der Bürger, die im einzelnen 
als ein vorgezogenes Anhörungsverfahren ausge-
staltet ist. Zu dem Begriff „Bürger", der in das Ge-
setz übernommen wurde, weil er sich in der bishe-
rigen öffentlichen Diskussion dieses Themas durch-
gesetzt hat, ist zu bemerken, daß dieser Begriff 
nicht nur den Bürger im Sinne der Gemeindeord-
nungen anspricht. 

Absatz 2 regelt im einzelnen die Verfahrens-
grundsätze zur Bürgerbeteiligung. Danach hat die 
Gemeinde die allgemeinen Ziele, Zwecke und Aus-
wirkungen der Planung in der Gemeinde möglichst 
frühzeitig öffentlich darzulegen und in einer Anhö-
rung allgemein Gelegenheit zur Äußerung und zur 
Erörterung zu geben. Gegenüber der Regierungs-
vorlage, die lediglich eine generelle Pflicht zur Un-
terrichtung und zur Gewährung einer Äußerungsge-
legenheit vorsah, bedeutet dies eine qualitative Er-
weiterung der Informationspflicht und des Anhö-
rungsrechts dahin gehend, daß die Gemeinde ihre 
Planvorstellungen zu erläutern und mit den B ür

-gern, soweit erwünscht, durchzusprechen hat. Der 
Begriff „darzulegen" läßt dabei sowohl die mündli-
che wie schriftliche oder anderweitige Information 
zu. 

Entgegen Anregungen im Verlauf der Beratungen 
hat der Ausschuß den Zeitpunkt zur Beteiligung der 
Bürger nicht an den Beschluß zur Aufstellung eines 
Bauleitplans gekoppelt, weil dieser Zeitpunkt oft 
schon so weit fortgeschritten ist, daß eine Einfluß-
nahme im Wege der Bürgerbeteiligung praktisch 
nicht mehr möglich ist. Dem Ausschuß ging es aber 
darum, die Bürgerbeteiligung entsprechend der Re-
gierungsvorlage jedenfalls bereits zu einem so 
frühzeitigen Planungsstadium zu ermöglichen, zu 
dem sich interne Planungsüberlegungen noch nicht 
zu konkreten Planungsabsichten verfestigt haben. 
Der Ausschuß erhofft sich dadurch eine stärkere 
öffentliche Kontrolle des Planungsgeschehens und 
die Verhinderung einseitiger Information und Ein-
flußnahme bestimmter Interessenten. 

In Absatz 2 ist weiter entsprechend der Regie-
rungsvorlage bestimmt, daß die Gemeinde auch al-
ternative, sich wesentlich unterscheidende Lö-
sungsmöglichkeiten aufzeigen soll. Nach Ansicht 
des Ausschusses sind hierbei jedoch nur solche Lö-
sungsmöglichkeiten aufzuzeigen, die für eine Ver-
wirklichung auch tatsächlich in Betracht kom-
men. 

Absatz 2 Satz 4, wonach die Gemeinde über die 
Anhörung einen Bericht anzufertigen hat, ent-
spricht der Regierungsvorlage. Allerdings wurde 
diese Vorschrift dahin gehend erweitert, daß die Ge-
meinde den Bericht mit einer Stellungnahme zu 
versehen hat. 

Absatz 3 stellt es der Gemeinde frei, Art und 
Weise sowie den Zeitpunkt der Anhörung und den 
räumlichen Bereich der Bürgerbeteiligung durch 

Beschluß entweder allgemein, für bestimmte Bau-
leitpläne oder für den konkreten Einzelfall festzule-
gen. Der Ausschuß geht davon aus, daß grundsätz-
lich der Rat der Gemeinden über die Durchführung 
der Bürgerbeteiligung nach Absatz 3 beschließt und 
ihre Durchführung nicht ausschließlich der Verwal-
tung überläßt. 

Absatz 4 sieht vor, daß auf Beschluß der Gemein-
de in Bagatellfällen bei der Änderung oder Ergän-
zung von Bauleitplänen, bei Bebauungsplänen auch 
im Falle der Aufstellung oder Aufhebung, von der 
Bürgerbeteiligung abgesehen werden kann. Voraus-
setzung ist, daß in diesen Fällen die Grundzüge der 
Planung unberührt bleiben bzw. die Auswirkungen 
auf das Plangebiet und die Nachbargebiete nur un-
wesentlich sind. Bei der Aufstellung eines Flächen-
nutzungsplans ist auf jeden Fall die Bürgerbeteili-
gung erforderlich. 

Absatz 5 sieht vor, daß die Beschlüsse der Ge-
meinde nach Absätzen 3 oder 4 ortsüblich bekannt-
zugeben sind. Dadurch ist gewährleistet, daß die 
Bürger auf jeden Fall über die Form ihrer Beteili-
gung unterrichtet werden. 

Absatz 6 entspricht inhaltlich dem bisherigen § 2 
Abs. 6, jedoch mit der Maßgabe, daß die Anhö-
rungsberichte der höheren Verwaltungsbehörde zur 
Genehmigung der Bauleitpläne mit vorzulegen sind. 
Im übrigen enthält Absatz 6 noch die auch vom 
Bundesrat empfohlene Regelung für die Behandlung 
von Masseneingaben, die sich an gleichgerichtete 
Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(Drucksache 7/4494 — §§ 17 bis 19) anlehnt. Danach 
kann bei mehr als 100 gleichgerichteten Eingaben 
die Mitteilung des Prüfungsergebnisses der vorge-
brachten Bedenken und Einwendungen, die grund-
sätzlich einzeln zu erfolgen hat, dadurch ersetzt 
werden, daß die Gemeinde diesen Personen die Ein-
sicht in das Ergebnis ermöglicht. Ort und Zeit sind 
ortsüblich bekanntzugeben. 

Zu Nummer 5 (§ 3) 

Die Änderungen berücksichtigen die Vorschläge 
unter Nummern 17 und 18 der Stellungnahme des 
Bundesrates, denen die Bundesregierung zuge-
stimmt hat. 

Zu Nummer 6 (§ 4) 

Auf Ziffer II Nr. 2 des Berichts wird verwiesen. 

Die Buchstaben a und b entsprechen unverändert 
der Regierungsvorlage. 

Buchstabe c wurde nicht übernommen, weil nach 
der einmütigen Auffassung des Ausschusses der 
Zwangszusammenschluß von Gemeinden zu einem 
Planungsverband ein so tiefgreifender Eingriff in 
die Planungshoheit der Gemeinden bedeutet, daß 
die Entscheidung darüber ausschließlich den Lan-
desregierungen vorbehalten bleiben muß. Infolge 
der kommunalen Gebietsreform werden zudem ins-
gesamt größere und leistungsfähigere Gemeinden 
geschaffen, so daß künftig nach der Überzeugung 
des Ausschusses ohnehin Zusammenschlüsse zu 
Planungsverbänden seltener werden dürften. 
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Der neue Absatz 9 stellt klar, daß in allen Fällen, 
in denen ein Planungsverband für die Aufstellung 
der Bauleitpläne zuständig ist, die betroffenen ein-
zelnen Gemeinden gehört werden müssen. 

Zu Nummer 7 (§ 4 a) 

Die Änderung des Absatzes 1 folgt dem Vor-
schlag des Bundesrates unter Nr. 22 seiner Stellung-
nahme, dem die Bundesregierung zugestimmt hat. 

In Absatz 2 wird zusätzlich der neue § 4 Abs. 9 in 
Bezug genommen. 

Zu Nummer 8 (§ 5) 

Die vom Ausschuß einstimmig beschlossene Wie-
dereinfügung des Merkmals „Art der Bodennut-
zung" in Absatz 1 (Buchstabe a) geht auf einen An-
trag der Ausschußminderheit zurück und zieht hin-
sichtlich der Flächennutzungsplanung die Konse-
quenzen aus der vom Ausschuß beschlossenen 
Streichung des § 1 der Regierungsvorlage und der 
systematischen Einfügung der Entwicklungspla-
nung in den geltenden § 1. Der Ausschuß stimmt 
überein, daß sich aus der Neufassung des Absat-
zes i ebensowenig wie aus § 5 Abs. i der Ausschuß-
fassung eine Verpflichtung der Gemeinden zur Auf-
stellung einer Entwicklungsplanung herleiten läßt. 

Die zu Absatz 2 beschlossenen Änderungen 
(Buchstaben b bis c 1) berücksichtigen zunächst die 
Vorschläge des Bundesrates unter Nummern 24 und 
25 seiner Stellungnahme, denen die Bundesregie-
rung zugestimmt hat. 

Zu Absatz 2 Nr. 5 war der Ausschuß der Mei-
nung, daß auch beim Flächennutzungsplan die Ge-
meinde grundsätzlich den Nutzungszweck, der in 
der Vorschrift nur beispielhaft angegeben ist, dar-
zustellen hat. 

Die Änderung des Absatzes 2 Nr. 5 a stellt klar, 
daß bei Flächen, für die Nutzungsbeschränkungen 
für bestimmte Schutzvorkehrungen ausgewiesen 

werden sollen, nicht bereits konkrete  Schutzmaß-
nahmen getroffen sein müssen.  

Die Buchstaben d und e entsprechend unverän-
dert der Regierungsvorlage.  

Die mehrheitlich beschlossene Streichung des  
geltenden Absatzes 6 (Buchstabe e 1) geht auf den  
Vorschlag des Bundesrates unter Nr. 26 seiner Stel-
lungnahme zurück und beseitigt den bisherigen  
Vorrang der Bauleitplanung vor Landschaftsschutz-
bestimmungen. Eine Ausschußminderheit sprach  
sich gegen die Streichung aus, weil sie dadurch  
eine unverhältnismäßige Einengung der gemeindli-
chen Planungsbefugnisse und unangemessene Ein-
schränkung von Bebauungsmöglichkeiten, die sich  
auch noch innerhalb von Landschaftsschutzgebieten  
ergeben könnten, befürchtete.  

Die Übernahme des Ergänzungsvorschlags zu Ab-
satz 7 (Buchstabe f) hat der Ausschuß als überflüs-
sig abgelehnt, da nach seiner Auffassung unter Be-
rücksichtigung der beschlossenen Änderungen zu  
Absatz i sowie zu § 1 und insbesondere § 2 a die  

Darlegung der raumordnerischen und landesplane

-

rischen Gesichtspunkte und der städtebaulichen  
Entwicklungsziele in dem Erläuterungsbericht. 
selbstverständlich ist. 

Zu § 5 insgesamt hat der Ausschuß schließlich 
noch die vom Bundesrat unter Nr. 23 seiner Stel-
lungnahme angeregte Frage geprüft, ob Flächennut-
zungspläne und Bebauungspläne auch in Teilplänen 
dargestellt werden können. Der Ausschuß war ein-
mütig der Auffassung, daß der Flächennutzungsplan 
zwar für das ganze Gemeindegebiet aufzustellen ist, 
daß aber unstreitig seine Darstellungen in Teilplä-
nen erfolgen können. 

Zu Nummer 9 (§ 6) 

Die vom Ausschuß einstimmig gebilligte Ände-
rung des Absatzes 1 und Neufassung des Absatzes 4 
(Buchstaben a und b) geht auf einen von der Aus-
schußminderheit unterstützten Vorschlag der kom-
munalen Spitzenverbände zurück und soll zu einer 
Beschleunigung des Plangenehmigungsverfahrens 
beitragen, das bisher oft unverhältnismäßig lange 
andauert. Bereits nach geltendem Recht ist die Ge-
nehmigungsbehörde grundsätzlich gehalten, inner-
halb von drei Monaten über die Genehmigung ei-
nes Bebauungsplans zu entscheiden, es sei denn, 
daß die übergeordnete Behörde auf Antrag der Ge-
nehmigungsbehörde diese Frist verlängert. Die Än-
derung des Absatzes 4 sieht vor, daß eine Verlän-
gerung der dreimonatigen Genehmigungsfrist in der 
Regel nur noch bis zu drei weiteren Monaten mög-
lich ist und daß die Genehmigung nach Ablauf der 
verlängerten Frist als erteilt gilt, wenn sie nicht in-
nerhalb der Frist unter Angabe der Gründe abge-
lehnt worden ist. In ganz besonders begründeten 
Ausnahmefällen läßt diese Regelung dabei auch 
noch einmal eine Verlängerung der Frist über ei-
nen sechsmonatigen Zeitraum hinaus zu. Der Aus-
schuß hält es im Interesse der Gemeinden und der 
betroffenen Bürger, innerhalb absehbarer Zeiträume 
Rechtsklarheit und Rechtssicherheit über die bau-
rechtlichen Verhältnisse in einem Bebauungsplan

-

gebiet zu erhalten, für hinnehmbar, daß bei dieser 
Genehmigungsfiktion nicht ausgeschlossen werden 
kann, daß auch einmal ausnahmsweise ein rechts-
widriger Bebauungsplan als genehmigt gilt. Denn 
auch die Genehmigung durch die höhere Verwal-
tungsbehörde heilt keine fehlerhafte Bauleitpla-
nung. 

Die bereits bisher in Absatz 1 vorgesehene Mög-
lichkeit, räumliche und sachliche Teile des Flä-
chennutzungsplans vorweg genehmigen zu können, 
wird aus systematischen Gründen in den Absatz 4 
eingefügt. 

Die Ergänzung des Absatzes 6 (Buchstabe c) folgt 
aus der Streichung des geltenden § 2 Abs. 8. Da-
nach wird das bisher in § 2 Abs. 8 geregelte Recht 
auf jederzeitige Einsichtnahme in den Flächennut-
zungsplan und den Erläuterungsbericht aus syste-
matischen Gründen in die Vorschrift des § 6 über-
nommen. 
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Zu Nummer 10 (§ 9) 

Der Ausschuß hat die erweiterten Festsetzungs-
möglichkeiten des Absatzes 1 einmütig gebilligt 
und sie noch um die neuen Nummern 16 a und 23 
ergänzt. Bei den im übrigen beschlossenen Ände-
rungen zu Absatz 1 handelt es sich durchgehend 
um Klarstellungen. 

Die bisher in Nummer 6 enthaltenen Fallgruppen 
von Festsetzungsmöglichkeiten für Familienheime, 
den sozialen Wohnungsbau und Personengruppen 
mit besonderem Wohnbedarf werden aus systemati-
schen Gründen jeweils in einer selbständigen Num-
mer aufgeführt. In der bisherigen Nummer 6 ist nur 
noch die Festsetzungsmöglichkeit für die Bebauung 
mit Eigenheimen enthalten. 

Die Fassung der neuen Nummer 6 a mit der Fest-
setzungsmöglichkeit für Zwecke des sozialen Woh-
nungsbaues ist gegenüber der Regierungsvorlage 
redaktionell verändert. Mit der Formulierung „die 
aus Mitteln des sozialen Wohnungsbaues gefördert 
werden könnten" soll klargestellt werden, daß die-
se Festsetzungsmöglichkeit im Hinblick auf die im 
Wandel begriffene Finanzierungstechnik im sozia-
len Wohnungsbau einmal nicht die verbindliche 
Bereitstellung von Mitteln des sozialen Wohnungs-
baues bereits im Zeitpunkt der Aufstellung oder 
Genehmigung eines Bebauungsplans für konkrete 
Bauvorhaben zur Voraussetzung haben muß und 
daß zum anderen die Flächen auch nicht im einzel-
nen zur Bebauung ausschließlich mit solchen Vor-
haben vorzubehalten sind, die mit Mitteln des so-
zialen Wohnungsbaues gefördert werden. Diese 
Festsetzungsmöglichkeit soll es vielmehr ermögli-
chen, daß Flächen festgesetzt werden können, auf 
denen Vorhaben von ihrer Ausstattung her so zu 
errichten sind, daß ihre Förderung mit Mitteln des 
sozialen Wohnungsbaus möglich ist. 

Auch die neue Nummer 6 b, die die Festsetzungs-
möglichkeit für „Personengruppen mit besonderem 
Wohnbedarf" regelt, ist gegenüber der Regierungs-
vorlage redaktionell verändert. Eine materielle Än-
derung der Zielsetzung, bestimmte Flächen für Per-
sonengruppen mit besonderen Wohnbedürfnissen 
wie Behinderte oder alte Menschen, Studenten und 
andere, ist damit nicht verbunden. Das Merkmal 
„unter Vermeidung einseitiger Bevölkerungsstruk-
turen" hat der Ausschuß dagegen nicht übernom-
men, weil es sich insoweit um einen Belang han-
delt, der bereits nach § 1 Abs. 5 der Ausschußfas-
sung allgemein bei der Bauleitplanung zu berück-
sichtigen ist. Entschädigungsrechtlich wird aus der 
Einfügung der neuen Festsetzungsmöglichkeit für 
Personengruppen mit besonderem Wohnbedarf 
durch die Änderung des § 40 insoweit die Konse-
quenz gezogen, als für diese Festsetzungsmöglich-
keit ein Übernahmeanspruch vorgesehen ist. 

Die Änderung der Nummer 7, die auf einen An-
trag der Ausschußminderheit zurückgeht, stellt 
klar, daß bei dieser Festsetzungsmöglichkeit beson-
dere städtebauliche Gründe vorliegen müssen. 

Die Änderung der Nummer 14 berücksichtigt den 
Vorschlag des Bundesrates unter Nr. 28 seiner Stel-

lungnahme, dem die Bundesregierung zugestimmt 
hat. 

Die Einfügung der Nummer 16 a geht auf einen 
auch vom Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten unterstützten Antrag der Ausschuß-
mehrheit zurück. Sie soll es den Gemeinden künftig 
ermöglichen, im Bebauungsplan Flächen für die zur 
Kleintierhaltung notwendigen baulichen Anlagen 
ausweisen zu können. Derartige Anlagen werden 
bisher regelmäßig im Außenbereich errichtet. Da 
sie jedoch nicht unter den landwirtschaftlichen Pri-
vilegierungstatbestand fallen, mußte die Genehmi-
gung entsprechender Bauanträge bisher regelmäßig 
abgelehnt werden. 

Die Änderung der Nummer 21 dient der Klarstel-
lung, daß auch Festsetzungen getroffen werden 
können, nach denen bei Vorhaben Einrichtungen ge-
gen schädliche Immissionen getroffen werden müs-
sen. 

Die Änderung der Nummer 22 folgt der Regie-
rungsvorlage in der Fassung der Gegenäußerung 
der Bundesregierung. Die in der Regierungsvorlage 
vorgesehene Ausnahme für die Land- und Forst-
wirtschaft ist insoweit beibehalten, als die Festset-
zungsmöglichkeit für bestimmte Bepflanzungen we-
gen ihrer ausschließlichen städtebaulichen Zielset-
zung sich nicht auf Flächen beziehen kann, für die 
eine landwirtschaftliche Nutzung festgesetzt ist. 

Die neu eingefügte Nummer 23 geht auf eine 
Empfehlung der Planspieler in Ingelheim zurück 
und soll die Festsetzung von Flächen für Aufschüt-
tungen und Abgrabungen sowie der erforderlichen 
Stützmauern ermöglichen, soweit sie zur Herstel-
lung des Straßenkörpers erforderlich sind. 

Zu Absatz 1 hat der Ausschuß im übrigen auf-
grund der Empfehlung des Bundesrates unter Num-
mer 32 seiner Stellungnahme sowie eines von den 
kommunalen Spitzenverbänden gemachten Ände-
rungsvorschlags geprüft, inwieweit durch Negativ-
festsetzungen oder auf andere Weise bestimmte 
Nutzungen mit störenden oder schädlichen Einwir-
kungen ausgeschlossen oder zumindest durch Auf-
lagen Schutzvorkehrungen dagegen getroffen wer-
den können. Der Ausschuß hat insoweit auf eine 
ausdrückliche Regelung verzichtet, um das Bundes-
baugesetz nicht unnötig mit Regelungsbereichen zu 
belasten, die bereits in anderen gesetzlichen Vor-
schriften ausreichend geregelt sind und die über-
dies zum Teil außerhalb des Zuständigkeits- und 
Verantwortungsbereichs der Gemeinden liegen. 

Absatz 1 a ist unverändert. 

Die Änderung des Absatzes 1 b geht auf einen 
Antrag der Ausschußmehrheit zurück. Danach ist 
vorgesehen, daß differenzierte Nutzungsfestsetzun-
gen nach Absatz 1 in übereinander liegenden Ge-
schossen oder in Gebäudeteilen nur beim Vorliegen 
besonderer städtebaulicher Gründe ausgewiesen 
werden können; diese Regelung ermöglicht zu-
gleich, daß zum Beispiel auch für unter der Erde 
liegende Bauten und Bauteile durch Baulinien oder 
Baugrenzen Festsetzungen getroffen werden. Ein 
Antrag der Ausschußminderheit, das Erfordernis 
differenzierter Nutzungsfestsetzungen in Gebäuden 
wegen seines Ausnahmecharakters an das Vorlie- 
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gen „zwingender" städtebaulicher Gründe zu bin-
den, fand keine Mehrheit. 

Die Streichung des Absatzes 1 c ist die Folge der 
systematischen Übernahme dieses Regelungsbe-
reichs in den neuen § 9 a. 

Die Änderung des Absatzes 2 berücksichtigt den 
Vorschlag des Bundesrates unter Nummer 33 seiner 
Stellungnahme. 

Absatz 3 ist unverändert. 

Die Streichung des Satzes 2 in Absatz 4 beruht 
auf dem Vorschlag des Bundesrates unter Nummer 
26 seiner Stellungnahme und ist die Folge der 
Streichung des § 5 Abs. 6. 

Die Änderung des Absatzes 6 folgt dem Vor-
schlag des Bundesrates in Nummer 34 seiner Stel-
lungnahme. Gegenüber der Regierungsvorlage wird 
damit die Verpflichtung der Gemeinde zur Angabe 
der überschlägig ermittelten Kosten auf die alsbald 
zur Verwirklichung anstehenden städtebaulichen 
Maßnahmen beschränkt, jedoch andererseits auf 
die zusätzliche Angabe der Finanzierungsgrundla-
gen ausgedehnt. Danach sind die Gemeinden gehal-
ten, nicht nur die langfristigen Zielperspektiven ei-
ner städtebaulichen Entwicklung bei der Aufstel-
lung eines Bebauungsplans anzugeben, sondern 
auch die kurzfristigen finanziellen Notwendigkeiten 
und Realisierungsmöglichkeiten. Nach Ansicht des 
Ausschusses bezweckt die Vorschrift keine Finan-
zierungsplanung der Gemeinden, zumal die Begrün-
dung des Bebauungsplans nach ihrer Funktion kein 
Koordinierungs- und Finanzierungsinstrument dar-
stellt. Bei der notwendigen Angabe über die vorge-
sehene Finanzierung der alsbald zu treffenden Maß-
nahmen reicht daher ähnlich wie nach § 38 des 
Städtebauförderungsgesetzes der Nachweis aus, 
daß die Bereitstellung der erforderlichen Mittel aus 
dem Haushalt erwartet werden kann. 

Zu Nummer 10 a (neu) — (§ 9 a neu) 

Die Vorschriften der §§ 9 Abs. 1 c und 34 a der 
Regierungsvorlage stehen in einem engen Zusam-
menhang. Im Interesse der Klarheit sind sie vom 
Ausschuß in einem neuen § 9 a zusammengefaßt 
worden. 

Der neue § 9 a geht in Übereinstimmung mit der 
Regierungsvorlage davon aus, daß die zulässige Be-
bauung in Zukunft mehr, als es das geltende Recht 
vorsieht, von der Errichtung notwendiger Infra-
strukturmaßnahmen abhängig sein soll. Für die 
Ausgestaltung einer entsprechenden Regelung sind 
nach Auffassung des Ausschusses folgende Grund-
sätze maßgebend: 

1. Festsetzungen zur Sicherung der Infrastruktur 
sollen allein von der Gemeinde getroffen wer-
den; sie als Trägerin der Bauleitplanung muß 
auch grundsätzlich die Verantwortung dafür be-
halten, wann bauliche Anlagen in Abstimmung 
mit der erforderlichen Infrastruktur errichtet 
werden können. Entsprechend hat der Ausschuß 
einstimmig eine Regelung, nach der für Festset-
zungen zur Sicherung der Infrastruktur auch die 

Landesregierung zuständig sein kann, nicht auf-
genommen. 

2. Eine Fesetsetzung zur Sicherung der Infrastruk-
tur soll nur befristet Geltung haben. Denn Be-
bauungspläne sind grundsätzlich auf Verwirkli-
chung innerhalb absehbarer Zeiträume angelegt. 
Für eine Festsetzung zur Sicherung der Infra-
struktur ist daher nur dann Raum, wenn abzuse-
hen ist, daß diese Infrastrukturmaßnahmen auch 
innerhalb einer angemessenen Zeit errichtet 
werden. Sollte dies nicht der Fall sein, ist gege-
benenfalls die Aufstellung eines Bebauungspla-
nes nicht erforderlich im Sinne des § 2 Abs. 1. 

3. Regelungen, die die Verwirklichung einer bauli-
chen Nutzung von der vorherigen Einrichtung 
von Infrastrukturmaßnahmen abhängig machen, 
liegen im Rahmen der Sozialbindung des Eigen-
tums. Der Ausschuß ist der Auffassung, daß eine 
Entschädigung gezahlt werden soll, wenn durch 
Festsetzungen nach § 9 a eine sonst zulässige 
Nutzung nach Ablauf von sechs Jahren nicht 
verwirklicht werden kann. 

Der Ausschuß hat geprüft, ob die notwendige Ab-
stimmung der Bebauung eines Neubaugebietes mit 
den erforderlichen Folgeeinrichtungen auf andere 
Weise erreicht werden kann. Der erforderliche Vor-
lauf des Infrastrukturausbaues vor einer Bebauung 
läßt sich nach seiner Auffassung indessen, wie es 
verschiedentlich vorgeschlagen wurde, nicht durch 
einen dem Bebauungsplan vor- oder gleichgeschal-
teten Infrastrukturausbauplan erreichen. Aus pla-
nerischen Gründen kommt insoweit allenfalls ein 
einheitlicher Plan in Frage, der dann aber wegen 
des einheitlichen Inkrafttretenszeitpunktes nicht 
den erforderlichen Vorlauf des Infrastrukturaus-
baus zuläßt. Eine generelle Erweiterung des Er-
schließungsbegriffs des § 30, die ebenfalls noch ge-
prüft wurde, scheidet aber als zu weitgehend aus, 
weil dann im Einzelfall unvertretbare Härten nicht 
ausschließbar wären. 

Absatz 1 entspricht § 9 Abs. 1 c der Regierungs-
vorlage. Entsprechend der Empfehlung des Bundes-
rates ist diese Regelung jedoch insoweit ergänzt 
worden, als auch Festsetzungen getroffen werden 
können, die sicherstellen, daß die bauliche Nutzung 
erst dann erfolgen darf, wenn die Entsorgung mit 
Abwässern und die Beseitigung der Abfälle sicher-
gestellt ist. Der Ausschuß ist der Auffassung, daß 
dies im Interesse des Umweltschutzes ausdrücklich 
in Absatz 1 bestimmt werden soll. Im Interesse der 
Rechtsklarheit sieht Abs. 1 weiterhin vor, daß lin 
Bebauungsplan im einzelnen zu bestimmen ist, von 
der Errichtung welcher Infrastrukturanlagen die 
Zulässigkeit der Nutzung abhängig sein soll; wei-
terhin muß der Bebauungsplan eine Aussage dar-
über enthalten, wann die Errichtung der Infrastruk-
turanlagen als gesichert anzusehen ist. 

Absatz 2 übernimmt den in § 34 a Abs. 3 Satz 2 
der Regierungsvorlage enthaltenen Grundsatz, daß 
von den Festsetzungen nach Absatz 1 im Einzelfall 
Ausnahmen zugelassen werden können. Soweit 
trotz einer Festsetzung nach Absatz 1 die Verhinde-
rung der Bebauung zu einer offenbar nicht beab- 
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sichtigten Härte führen würde oder wenn Gründe 
des öffentlichen Wohls die Bebauung erfordern, ist 
durch die Verweisung auf § 31 Abs. 2 klargestellt, 
daß dann eine Baugenehmigung erteilt werden 
kann. 

Absätze 3 und 4 tragen der Forderung Rechnung, 
daß eine Festsetzung zur Sicherung der Infrastruk-
tur nur begrenzte Geltungsdauer haben soll. Nach 
Auffassung des Ausschusses soll grundsätzlich eine 
Vierjahresfrist gelten. Die Regelung des Absatz 3 
Satz 2 sowie der Absätze 4 und 5 sind den Bestim-
mungen des § 17 Abs. 3 und 4 nachgebildet wor-
den. 

Absatz 3 schreibt vor, daß die Festsetzungen 
nach Absatz 1 nach Ablauf von vier Jahren außer 
Kraft treten, sofern nicht bereits von vornherein 
eine kürzere Frist vorgesehen ist. Die Verlängerung 
dieser Frist ist nur bis zu zwei Jahren mit Geneh-
migung der höheren Verwaltungsbehörde durch 
Satzung zulässig. Nach Absatz 4 kann die Gemein-
de jedoch nach Ablauf dieser Frist die außer Kraft 
getretenen Festsetzungen entweder ganz oder teil-
weise erneut beschließen. Der Ausschuß ist sich 
dabei freilich einig, daß die Verlängerung oder Er-
neuerung von Festsetzungen nur in besonders be-
gründeten Ausnahmefällen in Betracht kommt. Das 
gesetzliche Ziel, die Bebauungspläne künftig grund-
sätzlich stärker auf eine beschleunigte Verwirkli-
chung auszurichten, setzt voraus, daß schon bei der 
Aufstellung eines Bebauungsplans die alsbaldige 
Bereitstellung der erforderlichen Infrastrukturein-
richtungen und ihre Finanzierung gesichert sind. 

Absatz 6 trägt dem Grundsatz Rechnung, daß eine 
Entschädigung dann geleistet werden soll, wenn 
eine zulässige Nutzung im Hinblick auf eine Fest-
setzung zur Sicherung der Infrastruktur für einen 
Zeitraum von mehr als 6 Jahren nicht verwirklicht 
werden kann. Soweit ein Bebauungsplan die zuläs-
sige Nutzung aufhebt oder ändert und gleichzeitig 
eine Festsetzung zur Sicherung der Infrastruktur 
enthält, stellt Absatz 6 Satz 2 klar, daß für die infol-
ge der Änderung des Bebauungsplans eintretenden 
Wertminderungen eine Entschädigung unmittelbar 
nach den Bestimmungen der §§ 40 ff. zu gewähren 
ist. Wenn infolge einer Festsetzung zur Sicherung 
der Infrastruktur und der damit verbundenen „Bau-
sperre" Aufwendungen und Maßnahmen an Wert 
verlieren, die der Eigentümer getroffen hat, um das 
Grundstück beispielsweise einer baulichen Nutzung 
zuzuführen, ist durch die Inbezugnahme des § 39 j 
sichergestellt, daß hier eine Entschädigung zu zah-
len ist. 

Absatz 7 ist dem § 14 Abs. 3 nachgebildet worden. 
Er enthält den allgemeinen Grundsatz, daß bereits 
vor einer Festsetzung nach Absatz 1 genehmigte 
Bauvorhaben, die Fortführung von schon bisher 
ausgeübten baulichen Nutzungen einschließlich 
notwendiger Unterhaltungsarbeiten von diesen 
Festsetzungen unberührt bleiben. 

Absatz 8 übernimmt § 34 a Abs. 1 der Regierungs-
vorlage mit der Maßgabe, daß zuständig für den Er-
laß einer Satzung allein die Gemeinde ist. 

Die vorgesehene Regelung des § 9 a geht davon 
aus, daß grundsätzlich im Zusammenhang mit der 
Aufstellung eines Bebauungsplans auch die erfor-
derlichen Festsetzungen zur Sicherung der Infra-
struktur getroffen werden. Sieht die Gemeinde da-
von ab, weil die Finanzierung der erforderlichen In-
frastruktureinrichtungen bereits bei Aufstellung 
des Bebauungsplans als gesichert anzusehen sind, 
eröffnet Absatz 9 die Möglichkeit, später entspre-
chende Festsetzungen zu treffen, wenn sich die 
maßgebenden Voraussetzungen für die Finanzie-
rung der Anlagen und Einrichtungen grundlegend 
geändert haben. 

Im Zusammenhang mit § 9 a steht die Regelung 
des § 11 Satz 4. Danach kann bei Erteilung der Ge-
nehmigung des Bebauungsplans der Gemeinde die 
Auflage gemacht werden, im Bebauungsplan Fest-
setzungen zur Sicherung der Infrastruktur zu tref-
fen. Der Ausschuß hat die von der Bundesregierung 
vorgeschlagene Fassung des § 11 Satz 4 in Anleh-
nung an die Stellungnahme des Bundesrates geän-
dert. 

Zu Nummer 11 (§ 11) 

Auf die Begründung zu § 9 a wird hingewiesen. 

Zu Nummer 12 (§ 12) 

Die Änderung des § 12 gegenüber der Regie-
rungsvorlage stellt klar, daß es für eine Offenle-
gung des Bebauungsplans darauf ankommt, daß 
eine Bekanntmachung auch nach landesrechtlichen 
Vorschriften als wirksam gilt. 

Der Inhalt von Bebauungsplänen ist oft für den 
Laien schwer erkennbar. Der Ausschuß hielt es da-
her für notwendig, die Gemeinde zu verpflichten, 
dem interessierten Bürger auf Verlangen die getrof-
fenen Festsetzungen zu erläutern. 

Das Gesetz enthält keine Verpflichtung darüber, 
daß zum Beispiel Trägern öffentlicher Belange mit-
zuteilen ist, daß ein Bebauungsplan in Kraft getreten 
ist. Eine solche Regelung wurde für überflüssig ge-
halten. Denn wenn ein Träger zum Beispiel bei sei-
ner Stellungnahme zum Bebauungsplan-Entwurf die 
Bitte äußert, über das Inkrafttreten des Planes un-
terrichtet zu werden, werde die Gemeinde dieser 
Verpflichtung auch ohne gesetzliche Regelung 
nachkommen. 

Zu Nummer 13 (§ 13) 

Die Änderung gegenüber der Regierungsvorlage 
ist eine Folge aus dem vom Ausschuß neu einge-
fügten § 2 a. Damit wird zugleich auch klargestellt, 
daß bei der vereinfachten Änderung des Bebau-
ungsplans das Verfahren der Einholung von Beden-
ken und Anregungen entfällt. 

Zu Nummer 14 (§ 13 a) 

Das Städtebauförderungsgesetz sieht einen So-
zialplan in jedem Fall der Sanierung vor. Der Aus- 
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schuß hat die Übernahme einer solchen Regelung 
in das Bundesbaugesetz eingehend geprüft. Er ist 
der Meinung, daß die Gemeinden nicht nur beim  

Erlaß von  Geboten zur Erarbeitung eines Sozial-
plans verpflichtet sein sollen, sondern immer dann,  

wenn ein Bebauungsplan erhebliche soziale Aus-
wirkungen hat. Auf Ziffer II Nr. 3 des Berichts wird 
verwiesen. 

Die vom Ausschuß einstimmig beschlossene Fas-
sung des § 13 a folgt in den Grundzügen der Regie-
rungsvorlage. Entgegen den Vorschlägen des Bun-
desrates und von Empfehlungen aus der Sachver-
ständigenanhörung hat der Ausschuß die selbstän-
dige Vorschrift des § 13 a über Sozialplanung und 
Grundsätze für soziale Maßnahmen beibehalten und 
die Verpflichtung zu konkreten Sozialmaßnahmen 
systematisch nicht ausschließlich bei den Verwirk-
lichungsgeboten der §§ 39 a ff. eingeordnet. Nach 
Auffassung des Ausschusses können nämlich auch 
unabhängig von dem Erlaß konkreter Plandurchset-
zungsgebote im Zusammenhang mit der Verwirkli-
chung eines Bebauungsplans soziale Maßnahmen 
notwendig werden. Im übrigen soll sich die Ge-
meinde grundsätzlich schon bei der Aufstellung ei-
nes Bebauungsplans Gedanken über seine sozialen 
und wirtschaftlichen Auswirkungen machen und 
Überlegungen zur Abwendung nachteiliger Folgen 
anstellen. Dies schließt nicht aus, daß die in §§ 39 a 
ff. unabhängig vorgesehenen besonderen Bera-
tungs- und Erörterungsverpflichtungen bereits mit 
in die Sozialplanung des § 13 a einbezogen werden. 

Entsprechend der Regierungsvorlage unterschei-
det die vom Ausschuß empfohlene Fassung des 
§ 13 a zwei verschiedene Handlungsstufen. Absatz 1 
verpflichtet die Gemeinde zunächst, bereits mit der 
Aufstellung eines beabsichtigten Bebauungsplans 
allgemeine Vorstellungen über soziale Maßnahmen 
zu entwickeln, wenn aus einer Verwirklichung 
nachteilige Folgen, insbesondere im wirtschaft-
lichen und sozialen Bereich, für die in seinem Ge-
biet wohnenden oder arbeitenden Menschen zu er-
warten sind. Die Grundsätze für soziale Maßnah-
men, durch die die Gemeinde nachteilige Wirkun-
gen möglichst vermeiden oder zumindest abmil-
dern will, hat sie darzulegen. Der Ausschuß hat auf 
einen ausdrücklichen Hinweis verzichtet, daß diese 
Darlegung auch im Zusammenhang mit der Bürger-
beteiligung des § 2 a geschehen kann. 

Der Ausschuß hat andererseits abweichend von 
der Regierungsvorlage davon abgesehen, die Ge-
meinden bereits in diesem Planungsstadium zu ver-
pflichten, ihre Vorstellungen über Sozialmaßnah-
men mit den betroffenen Bürgern zu erörtern, weil 
sich zu diesem Zeitpunkt die konkreten Auswirkun-
gen auf bestimmte Eigentümer und die bei einer 
späteren Planverwirklichung im einzelnen notwen-
digen sozialen Maßnahmen noch nicht übersehen 
lassen. Gegebenenfalls wird das Bebauungsplanver-
fahren auch infolge der gewonnenen Erkenntnisse 
über die soziale Problematik auch gar nicht weiter 
verfolgt. Absatz 2 verpflichtet die Gemeinde erst in 
einer zweiten Handlungsstufe, konkrete Sozialmaß-
nahmen zu überlegen und mit den unmittelbar 
Planbetroffenen zu erörtern, und zwar nur, wenn 
die Verwirklichung eines verbindlichen Bebauungs-

plans durch Maßnahmen der Gemeinde oder in son-
stiger Weise bevorsteht und sich daraus erhebliche 
Nachteile ergeben.  

Bei den vom Ausschuß im übrigen beschlossenen 
Änderungen zu § 13 a handelt es sich im wesentli-
chen um redaktionelle Klarstellungen. Die Ver-
pflichtung zur laufenden Ergänzung des Sozialplans 
in Absatz 3 wurde als überflüssig gestrichen, weil 
davon auszugehen ist, daß die Gemeinde ohnehin 
bei Bedarf von sich aus die notwendigen Ergänzun-
gen vornimmt. 

Zu Nummer 15 (§ 14)  

Buchstabe a entspricht unverändert der Regie-
rungsvorlage. Der ursprünglich in Buchstabe b ent-
haltene Änderungsvorschlag wird systematisch in 
den § 20 übernommen, um dort die Gründe, die zu 
einer Versagung der Bodenverkehrsgenehmigung 
führen können, zusammenzufassen. 

Zu Nummer 16 (§ 15) 

Buchstaben a bis c entsprechen materiell unver-
ändert der Regierungsvorlage. 

Der Vorschlag zu Buchstabe c 1 geht auf einen 
einstimmig gebilligten Antrag der Ausschußmehr-
heit zurück. Danach ist vorgesehen, daß die Mög-
lichkeit des § 15, Baugesuche zurückstellen zu kön-
nen, auch bei Anträgen auf Erteilung einer Boden-
verkehrsgenehmigung sinngemäß mit der Folge an-
zuwenden ist, daß auch die Bescheidung eines An-
trags auf Erteilung der Bodenverkehrsgenehmigung 
unter den in § 15 genannten Voraussetzungen zu-
rückgestellt werden kann. 

Zu Nummer 17 (§ 16)  

Redaktionelle Klarstellung 

Zu Nummer 17 a (§ 18) 

Die einstimmig auf Antrag der Ausschußmehrheit 
beschlossene Änderung sieht die Anfügung des 
letzten Halbsatzes an den bisherigen § 18 vor. Da-
nach sind bei der Entschädigung im Falle einer 
Veränderungssperre die Grundstückswerte zugrun-
de zu legen, die sich aus den §§ 40 ff. und insbeson-
dere auch aus dem Grundsatz des § 44 b Abs. 4 er-
geben. Im übrigen wird die Bestimmung auch for-
mell an § 44 c angepaßt. 

Zu Nummer 18 (§ 19) 

Buchstabe a entspricht unverändert der Regie-
rungsvorlage. 

Die Änderung des Buchstaben b geht auf einen 
interfraktionellen Antrag zurück. Sie hat zur Folge, 
daß entgegen der Regierungsvorlage sich die Drei-
monatsfrist, innerhalb der über eine Bodenver-
kehrsgenehmigung zu entscheiden ist, nicht auto-
matisch mit der Erteilung eines Zwischenbeschei- 
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des um weitere drei Monate verlängert, sondern 
daß die Genehmigungsbehörde die Dauer einer not-
wendigen — höchstens auf drei Monate begrenzten 
— Fristverlängerung bestimmt. 

Zu Nummer 18 a (neu) — (§ 20 — neu) 

Mit der einstimmig beschlossenen Änderung wird 
der Gedanke des § 14 Abs. 2 a der Regierungsvorla-
ge im Interesse einer Zusammenfassung der Grün-
de, die zu einer Versagung der Bodenverkehrsge-
nehmigung führen können, in den § 20 übernom-
men. Die vorgeschlagene Fassung hat Konsequen-
zen hinsichtlich der Bindungswirkung einer erteil-
ten Bodenverkehrsgenehmigung. Ist eine Bodenver-
kehrsgenehmigung erteilt worden, obwohl das 
Grundstück im Geltungsbereich einer Verände-
rungssperre lag, so kann einem Bauantrag, der in-
nerhalb der Bindungsfrist von drei Jahren gestellt 
wird, die Veränderungssperre nicht entgegengehal-
ten werden. 

Anders ist jedoch die Situation, wenn eine Bo-
denverkehrsgenehmigung erteilt worden ist und 
später erst die Gemeinde für das betreffende 
Grundstück eine Veränderungssperre erläßt. § 21 
Abs. 2 Satz 1 regelt hier, daß, wenn diese spätere 
Veränderungssperre einem Bauvorhaben entgegen-
gehalten wird, eine Entschädigungspflicht aus § 21 
nicht besteht. 

Durch die Verweisung in Nummer 2 auf § 14 
Abs. 2 Satz 1 wird im übrigen klargestellt, daß eine 
Bodenverkehrsgenehmigung unter den gleichen 
Voraussetzungen erteilt werden kann, unter denen 
auch Ausnahmen von einer Veränderungssperre zu-
lässig sind. 

Zu Nummer 18 b (neu) (§ 21 — neu) 

Auf die Begründung zu § 20 wird verwiesen. 

Zu Nummer 19 (§ 24) 

Auf Ziffer II Nr. 8 Buchstabe a des Berichts wird 
verwiesen. 

Die Änderung des Absatzes i sieht für den Fall 
des konkurrierenden Zusammentreffens der Aus-
übungsvoraussetzungen nach § 24 in den Fällen, in 
denen die Gemeinde die Aufstellung eines Bebau-
ungsplanes beschlossen hat und nach § 25 vor, daß 
das besondere Vorkaufsrecht des § 25 als Spezial-
vorschrift vorgeht. 

In Absatz 2 wird entsprechend der allgemeinen 
Zielsetzung des Ausschusses, die Ausübung der 
Vorkaufsrechte einer nachprüfbaren Zweckbindung 
zu unterwerfen sowie die Abwendungsmöglichkei-
ten zu erweitern, bestimmt, daß die Gemeinde bei 
der Ausübung des Vorkaufsrechts den Verwen-
dungszweck anzugeben hat. Soweit der Verwen-
dungszweck nach dem Stand der Planungsarbeiten 
in Planaufstellungsgebieten noch nicht hinreichend 
konkretisiert werden kann, ist die Ausübung des 
Vorkaufsrechts ausgeschlossen. Absatz 2 Nr. 3 letz-
ter Satz stellt klar, daß in Umlegungsgebieten die 
Ausübung des Vorkaufsrechts auch für Zwecke der 

Bodenordnung zulässig ist und es auf den Stand der 
Arbeiten an der Planung nicht ankommt, sondern 
allein auf die Konkreiisierung der Umlegungs-
zwecke. 

Absatz 3 entspricht abgesehen von notwendigen 
redaktionellen Anpassungen sowie der Einbezie-
hung von Flächen für die Verwertung oder Beseiti-
gung von Abwasser und festen Abfallstoffen in den 
Ausschlußtatbestand dem geltenden Recht. 

In Absatz 4 entfällt die Verweisung auf § 510 
Abs. 1 BGB, da die Mitteilungsverpflichtung des 
Vorkaufsverpflichteten bzw. des Erwerbers entspre-
chend dieser Bestimmung aus Gründen der Über-
sichtlichkeit unmittelbar in Absatz 5 Satz 1 über-
nommen wurde. 

Der Ausschuß hat bei seinen Beratungen geprüft, 
ob in § 24 eine Regelung aufgenommen werden soll, 
nach der der Ausübung eines Vorkaufsrechts nicht 
entgegensteht, daß sich nach dem Verkaufsfall die 
Rechtsgrundlage für die Ausübung des Vorkaufs-
rechts ändert; alsdann soll sich die Ausübung des 
Vorkaufsrechts nach der geänderten Rechtsgrundla-
ge richten. Der Ausschuß hielt einstimmig eine sol-
che Regelung für entbehrlich, da sie lediglich clic 
geltende Rechtslage wiedergibt. 

Zu Nummer 19 a (neu) (§ 24 a - neu) 

Das besondere Vorkaufsrecht des § 24 a zur Si-
cherung von städtebaulichen Erhaltungszielen geht 
auf eine Anregung der Ausschußminderheit zurück. 
Danach soll die Gemeinde zur Wahrung der Belan-
ge des § 39 h die Möglichkeite haben, im Wege des 
Vorkaufsrechts bebaute Grundstücke erwerben zu 
können. Voraussetzung dafür ist, daß aufgrund 
konkreter Anhaltspunkte feststeht, daß durch den 
Erwerber des Grundstücks die Ziele des § 39 h un-
terlaufen würden. 

Zu Nummer 20 (§ 25) 

Auf Ziffer II Nr. 8 Buchstabe b wird verwiesen. 

Die einstimmig gebilligte Fassung des Absatzes 1 
geht auf einen interfraktionellen Antrag zurück. Sie 
behält den sachlichen und räumlichen Geltungsbe-
reich des besonderen Vorkaufsrechts der Regie-
rungsvorlage voll bei, orientiert aber die Aus-
übungsvoraussetzungen stärker an dem Interesse 
der Sicherung der besonderen städtebaulichen Er-
haltungs- oder Entwicklungsziele. Der Erlaß der 
Satzung setzt eine konkrete Zielplanung voraus, de-
ren spätere Verwirklichung der vorgezogenen Si-
cherung auch durch frühzeitigen Grundstückser-
werb der Gemeinde bedarf. Entsprechend dem ge-
nerellen Anliegen des Ausschusses, die Ausübungs-
voraussetzungen der einzelnen Vorkaufsrechte 
nachprüfbaren Zweckbindungen zu unterstellen und 
die Abwendungsrechte zu verbessern, werden auch 
in die Vorschrift des § 25 die entsprechenden 
Grundgedanken aus dem § 24 übertragen. Da § 25 
von seiner Zweckbestimmung her notwendigerwei-
se die Ausübung des Vorkaufsrechts zu einem so 
frühen Zeitpunkt zulassen muß, an dem noch nicht 
immer die konkrete Zweckbestimmung eines einzel- 
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nen Grundstücks angegeben werden kann, kann 
auch das Abwendungsrecht des § 24 Abs. 2 Satz 2 
Ni. 1 erst ab dem Zeitpunkt greifen, an dem der 
Verwendungszweck des Grundstücks nach dem 
Stand der Planungen mit ausreichender Sicherheit 
bestimmt werden kann. Für die Fälle, in denen das 
Abwendungsrecht noch nicht ausgeübt werden 
konnte, wird dem Erwerber innerhalb der Veräuße-
rungspflichten des § 26 daher ein Vorrang einge-
räumt. Ebenfalls hat die Gemeinde den Verwen-
dungszweck des Grundstücks anzugeben, soweit 
dies bereits möglich ist. 

Absatz 2 ist lediglich redaktionell geändert wor-
den. 

Zu Nummer 21 (§ 25 a) 

Auf Ziffer II Nr. 8 Buchstabe c des Berichts wird 
verwiesen. 

Die vom Ausschuß einstimmig gebilligte Ände-
rung stellt klar, daß das besondere Vorkaufs-
recht zum Erwerb von Austausch- oder Ersatzland 
nur ausgeübt werden darf, wenn das Grundstück 
für einen bestimmten Eigentümer in Erfüllung ge-
setzlicher Pflichten (u. a. § 100) benötigt wird. 

Zu Nummer 22 (§ 26) 

Auf Ziffer II Nr. 10 des Berichts wird verwiesen. 

Die Änderung des Absatzes i geht auf den von 
der Ausschußminderheit aufgegriffenen Vorschlag 
des Bundesrates in Nr. 44 Buchstabe a seiner Stel-
lungnahme zurück, die Gemeinden zu einer Veräu-
ßerung der Grundstücke binnen angemessener Frist 
zu verpflichten. Der Zeitpunkt, zu dem der mit dem 
Erwerb des Grundstücks verfolgte Zweck verwirk-
licht werden kann, ist der frühestmögliche Zeit-
punkt, zu dem die Gemeinde zur Erfüllung ihrer 
Privatisierungspflichten angehalten werden kann. 

Absatz 2, der vom Ausschuß mehrheitlich gebil-
ligt wurde, entspricht abgesehen von notwendigen 
Folgeänderungen aus anderen Vorschriften unver-
ändert der Regierungsvorlage. Ein Antrag der Aus-
schußminderheit, entsprechend dem Vorschlag des 
Bundesrates in Nummer 44 Buchstabe b seiner Stel-
lungnahme die Veräußerungspflicht der Gemeinde 
auf alle Fälle des § 24 einschließlich der Grundstük-
ke zu erstrecken, die in ein Verfahren zur Boden-
ordnung einbezogen sind, wurde gebilligt. Der 
Ausschuß ließ sich davon leiten, daß die Belange 
der Bodenordnung im Rahmen des § 26 Abs. 1 Satz 2 
ausreichend Berücksichtigung finden können. 

Die Anfügung der Absätze 3 und 4 trägt einem 
Anliegen des gesamten Ausschusses Rechnung, die 
Grundsätze der Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 12. November 1974 auch auf das 
Vorkaufsrecht zu übertragen. 

Absatz 3 räumt für die Fälle des § 25 den Erwer-
bern einen Vorrang ein, die von dem Abwendungs-
recht keinen Gebrauch machen konnten, weil die in 
§ 25 bezeichnete Voraussetzung der „Planreife" im 
Zeitpunkt der Ausübung des Vorkaufsrechts noch 
nicht vorlag. 

Absatz 4 sieht in Anlehnung an die oben erwähn-
te Verfassungsgerichtsentscheidung für den Fall 
des späteren Wegfalls des Vorkaufszwecks eine 
Privatisierung nach den Grundsätzen der Absätze 2 
und 3 vor. Der Fall einer Änderung des Vorkaufs-
zwecks ist von der Privatisierungspflicht ausge-
nommen. 

§ 26 wurde im Hinblick auf die Verweisung zu 
§ 89 nur mehrheitlich gebilligt. 

Zu Nummer 23 (§ 27) 

Auf Ziffer II Nr. 8 Buchstabe d des Berichts wird 
verwiesen. 

Die Änderung des Absatzes 1 geht auf einen ein-
stimmig gebilligten Antrag der Ausschußmehrheit 
zurück. Der neue Satz 2 stellt in Anlehnung an § 24 
Abs. 2 sicher, daß das Vorkaufsrecht nicht ausgeübt 
werden kann, wenn der Erwerber bereit und in der 
Lage ist, die Zwecke zu erfüllen, die mit der Aus-
übung des Vorkaufsrechts verfolgt werden. Sinn 
der Regelung des § 27 ist es, daß bestimmte Zwecke 
erfüllt werden. Bietet der Erwerber daher die Ge-
währ dafür, daß er diese Zwecke erfüllt, so ist die 
Ausübung des Vorkaufsrechts nicht gerechtfertigt. 
Im Verhältnis zu § 24 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 sind an die 
Bereitschaft und Fähigkeit des Erwerbers, den Ver-
wendungszweck selbst zu erfüllen, höhere Anforde-
rungen zu stellen. Satz 3 entspricht der Regierungs-
vorlage. Nach Satz 4 gelten die Privatisierungsvor-
schriften auch für die Ausübung des Vorkaufs-
rechts zugunsten Dritter. Durch § 26 Abs. 1 wird da-
bei sichergestellt, daß der Veräußerungspflicht 
nicht solche Grundstücke unterliegen, die für öf-
fentliche Zwecke benötigt werden. Sollte die 
Zweckbestimmung, derentwegen das Vorkaufsrecht 
ausgeübt wurde, später wegfallen, so ist auch in 
diesen Fällen der Vorkaufsrechtsbegünstigte ver-
pflichtet, das Grundstück zu veräußern (§ 26 Abs. 4). 

Die Änderung des Absatzes 3 trägt dem Anliegen 
des Bundesrates in Nummer 47 seiner Stellungnah-
me Rechnung. Der neu eingefügte Satz 1 verpflich-
tet die Gemeinde, auf eine zweckentsprechende 
Verwendung des Grundstücks durch den Vorkaufs

-

rechtsbegünstigten innerhalb angemessener Frist 
hinzuwirken. Kommt der Vorkaufsbegünstigte die-
ser Verpflichtung nicht nach, treten die an die 
Rückenteignung angelehnten Rechtsfolgen des Sat-
zes 4 ein. 

Den Vorschlag des Bundesrates in Nr. 46 seiner 
Stellungnahme, die Ausübung des Vorkaufsrechts 
für Wohngebäude und Eigenheime nur unter der 
Voraussetzung der verbindlichen Festsetzung in ei-
nem Bebauungsplan zuzulassen, hat der Ausschuß 
nicht aufgegriffen. Der Ausschuß hält diese Ein-
schränkung nicht für geboten, da § 27 selbst nur 
unter den besonderen Voraussetzungen der §§ 24, 
24 a, 25, 25 a zur Anwendung kommen kann. 

Zu Nummer 24 (§ 28) 

unverändert 
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Zu Nummer 25 (§ 28 a) 

Spiegelbildlich zu den Bestimmungen des § 96 a 
über die Bemessung der Enteignungsentschädigung 
und der §§ 135 a ff. über die Erhebung von Aus-
gleichsbeträgen regelt § 28 a in Anlehnung an die 
Regierungsvorlage das von der Gemeinde bei Aus-
übung des Vorkaufsrecht zu zahlende Entgelt. 

Die Regierungsvorlage ging davon aus, daß der 
Ausgleichsbetrag nur dann zu zahlen ist, wenn ein 
Eigentümer ein Grundstück entsprechend den Fest-
setzungen des Bebauungsplans nutzt. In Ergänzung 
zu dieser Regelung hat jedoch der Ausschuß be-
schlossen, daß auch derjenige ausgleichspflichtig 
sein soll, der ein Grundstück nach Festsetzung des 
Ausgleichsbetrages veräußert. Aus dieser neuen 
Regelung ergeben sich auch Konsequenzen für die 
Herabsetzung des Kaufpreises bei Ausübung des 
Vorkaufsrechtes. Denn wenn der Veräußerer bei 
Ausübung des Vorkaufsrechtes an die Gemeinde 
den Ausgleichsbetrag in voller Höhe zu zahlen hat, 
so besteht kein Anlaß mehr, den Kaufpreis herabzu-
setzen, weil in ihm Wertbestandteile enthalten 
sind, die allein infolge der Entwicklung oder Neu-
gestaltung des Gebietes eingetreten sind. Für eine 
Limitierung des bei der Ausübung des Vorkaufs-
rechtes zu zahlenden Entgelts bleibt daher nur noch 
der Fall übrig, in dem ein Grundstück veräußert 
wird und der Veräußerer noch nicht verpflichtet 
ist, einen Ausgleichsbetrag zu bezahlen, d. h. also 
die Fälle, in denen der Verkauf des Grundstückes 
vor Festsetzung des Ausgleichsbetrages erfolgt. Für 
diese Fälle sieht nunmehr § 28 a in Anlehnung an 
die entsprechenden Bestimmungen über die Bemes-
sung der Enteignungsentschädigung die Herabset-
zung eines Kaufpreises vor. Die Herabsetzung gilt, 
wie Absatz 1 ausdrücklich hervorhebt, nur für die 
Fälle, in denen „der mit der Ausübung verfolgte 
Zweck eine Herabsetzung des Preises erfordert. 
Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn ohne 
eine Herabsetzung des Preises die Verwirklichung 
des mit der Ausübung des Vorkaufsrechts bezweck-
ten Zieles wesentlich erschwert oder verhindert 
würde. Die Einschränkung der Limitierung nach 
Absatz 1 machte es entbehrlich, durch Satzung Ge-
biete festzulegen so wie es die Regierungsvorla-
ge vorsah - in der das Vorkaufsrecht hinsichtlich 
des Preises limitiert ausgeübt werden darf. 

Zu Nummer 26 (Überschrift Dritter Teil) 

Die Änderung der Überschrift des Dritten Teils 
folgt aus der Änderung der Überschrift des § 39 h. 

Zu Nummer 27 (§ 29) 

Die Änderung entspricht der Gegenäußerung der 
Bundesregierung zu dem Vorschlag des Bundesra-
tes in Nummer 49 seiner Stellungnahme. Danach 
sind auch bei allen der Bergaufsicht unterliegenden 
Vorhaben die Belange des § 35 zu berücksichtigen. 
Lediglich die Verfahrensvorschriften des § 36 kom-
men nicht zur Anwendung. 

Zu Nummer 27 a (§ 34) 

Der Regelung über die Zulässigkeit von Vorha-
ben innerhalb solcher Baugebiete, für die Bebau-
ungspläne noch nicht aufgestellt worden sind, 
kommt heute noch erhebliche Bedeutung zu. Dies 
gilt nicht zuletzt auch für ländliche Bereiche und 
die Einordnung von Vorhaben in die umgebende 
charakteristische Landschaftsstruktur. Ziel der 
Neufassung des § 34 ist nun, die bei der bisherigen 
Anwendung dieser Bestimmung aufgetretenen Unsi-
cherheiten zu beseitigen; gleichzeitig soll — in 
Übereinstimmung mit der Regierungsvorlage — 
dem besonderen Anliegen eines verstärkten Schut-
zes erhaltenswerter Bausubstanz Rechnung getra-
gen werden. 

Der Ausschuß ist aber übereinstimmend der Auf-
fassung, daß die Gemeinden grundsätzlich die städte-
bauliche Entwicklung in ihrem Gebiet durch Be-
bauungspläne ordnen und daß das Baugeschehen 
sich nicht primär über § 34 vollziehen soll. Die 
Neufassung des § 34 Abs. 1, die nicht nur im Sinne 
einer Klarstellung die Zulässigkeit von Vorhaben 
im unbeplanten Innenbereich gegenüber dem gel-
tenden Recht regelt, soll die Kommunen verstärkt 
zur Aufstellung von Bebauungsplänen veranlassen. 
Darüber hinaus sollte nach Auffassung des Aus-
schusses auch die kommunale Verwaltungskörper-
schaft verstärkt im Rahmen ihrer Zuständigkeiten 
sich der Frage der Zulässigkeit von Vorhaben im 
Einzelfall in Gebieten nach § 34 annehmen. 

Hinsichtlich der Abgrenzung der im Zusammen-
hang bebauten Ortsteile vom Außenbereich hat die 
Rechtsprechung in den vergangenen Jahren viele 
Zweifelsfragen geklärt. In der praktischen Anwen-
dung des § 34 tauchte dennoch immer wieder das 
Problem auf, ob ein Grundstück dem bebauten 
Ortsbereich zuzurechnen ist oder ob es bereits zum 
Außenbereich gehört. Viele Gemeinden haben sich 
so geholfen, daß sie intern Pläne fertigten und die 
Grenze zwischen Außen- und Innenbereich festleg-
ten. Solche Pläne waren allerdings nicht rechtsver-
bindlich. Die Empfehlung des Ausschusses, einen 
Absatz 2 einzufügen, der der Gemeinde ermöglicht, 
durch Satzung die im Zusammenhang bebauten Ge-
biete festzulegen, trägt den Bedürfnissen der Praxis 
hier Rechnung. Die Gemeinde wird ermächtigt, den 
im Zusammenhang bebauten Ortsteil eindeutig von 
anderen Bereichen abzugrenzen. Es können auch 
einzelne Grundstücke in den Geltungsbereich der 
Satzung einbezogen werden, die an und für sich 
nicht dem im Zusammenhang bebauten Ortsteil zu-
zurechnen sind, diesen aber abrunden. Durch eine 
solche Satzung können nicht ganze Gebiete des Au-
ßenbereichs dem Innenbereich zugeschlagen wer-
den. Wohl aber können Baulücken einer Reihenbe-
bauung an Straßen durch die Satzung eindeutig als 
zum Innenbereich gehörig erfaßt werden. 

Der Ausschuß hielt es übereinstimmend für erfor-
derlich, eine Satzung nach Absatz 2 der Genehmi-
gungspflicht des Regierungspräsidenten zu unter-
werfen. Dadurch wird sichergestellt, daß eine sol-
che Satzung nur rechtsverbindlich erlassen wird, 
wenn sie nicht den Zielen der Raumordnung und 
Landesplanung widerspricht und wenn zur städte- 
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baulichen Ordnung des Gebietes die Aufstellung ei-
nes Bebauungsplanes unter Beteiligung der Bürger-
schaft nach Maßgabe des vorgeschlagenen neuen 
§ 2 a nicht erforderlich ist; denn dann würde die 
Satzung nicht mit einer geordneten städtebaulichen 
Entwicklung, die sich an den in § 1 niedergelegten 
Zielen zu orientieren hat, übereinstimmen. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts ist im Bundesbaugesetz keine ausrei-
chende Ermächtigungsgrundlage dafür vorhanden, 
die Baunutzungsverordnung in den Fällen des § 34 
entsprechend anzuwenden. Durch den neuen Ab-
satz 3 wird nunmehr unmittelbar durch Gesetz die 
Anwendung der Baunutzungsverordnung innerhalb 
der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ermög-
licht. Dies entspricht einem seit langem bestehen-
den Bedürfnis der Praxis. Die vom Ausschuß vorge-
schlagene Neufassung des § 2 Abs. 10 Nr. 3 er-
mächtigt darüber hinaus zum Erlaß weiterer Be-
stimmungen hinsichtlich der Anwendbarkeit der 
Baunutzungsverordnung insbesondere in den Fäl-
len, in denen keine eindeutige Zuordnung der in 
dieser Verordnung beschriebenen Baugebiete mit 
der vorhandenen Bebauung möglich ist. 

Zu Nummer 28 (§ 34 a) 

Auf die Begründung zu § 9 a wird hingewiesen. 

Zu Nummer 29 (§ 35) 

Der in der Regierungsvorlage mit der Änderung 
des § 35 verfolgten Zielsetzung, nämlich dem Um-
strukturierungsprozeß in der Landwirtschaft Rech-
nung zu tragen, stimmt der Ausschuß zu. Er ist 
aber übereinstimmend der Auffassung, daß jede 
Änderung des § 35 sicherstellen muß, daß eine un-
erwünschte Zersiedlung der Landschaft unterbleibt. 
Der Grundsatz, daß sich die Bebauung in den recht-
lich und tatsächlich hierfür vorgesehenen Gebieten 
vollzieht, darf nicht durch eine Änderung der Vor-
schrift über das Bauen im Außenbereich ausgehöhlt 
werden. 

Der Ausschuß empfiehlt einmal, im Interesse der 
besseren Lesbarkeit die in der Regierungsvorlage 
in Absatz 3 enthaltenen Regelungen in mehrere Ab-
sätze zu gliedern. Absatz 2 entspricht unverän-
dert dem geltenden Recht. Absatz 3 zählt nunmehr 
wie auch Absatz 3 des geltenden Rechts beispiel-
haft die Belange auf, die einem Vorhaben im Au-
ßenbereich entgegenstehen können. 

Absatz 4 bestimmt in Anlehnung an die Regie-
rungsvorlage, welche öffentlichen Belange im Ein-
zelfall einem Vorhaben bei einer beabsichtigten 
Nutzungsänderung nicht entgegengehalten werden 
dürfen. Die in Absatz 4 enthaltene Aufzählung ist 
dabei abschließend. Andere Belange, auch solche, 
die in Absatz 3 nicht genannt sind, können nach 
wie vor der Zulassung eines Bauvorhabens im Au-
ßenbereich entgegengehalten werden. Zudem wur-
den nur Nutzungsänderungen zugelassen, die ledig-
lich geringfügige bauliche Änderungen betreffen. 

Absatz 5 regelt darüber hinaus, welche Vorhaben 
und Maßnahmen im Außenbereich unter erleichter-
ten Voraussetzungen zulässig sind. Dies gilt einmal 
für den Fall, daß ein bestehendes Gebäude abgeris-
sen und an seiner Stelle ein neues errichtet werden 
soll. 

Der Ausschuß war jedoch der Auffassung, daß 
ein solcher Neubau nur dann zulässig sein soll, 
wenn das Altgebäude nicht mehr durch wirtschaft-
lich vertretbare Modernisierungsmaßnahmen den 
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse angepaßt werden kann und es materiell 
und formell bei seiner damaligen Errichtung dem 
Baurecht entsprach. 

Über die Regierungsvorlage hinaus soll auch 
dann der Wiederaufbau eines Gebäudes zulässig 
sein, wenn es durch Brand, Naturereignisse oder 
andere außergewöhnliche Ereignisse zerstört wur-
de. Eine solche Regelung, die über den Bestands-
schutz hinausgeht, ist nach Auffassung des Aus-
schusses im Außenbereich berechtigt. Denn wenn 
schon derjenige, der freiwillig sein Gebäude ab-
reißt, in Zukunft an der alten Stelle ein neues errich-
ten darf, so muß dies um so mehr für denjenigen gel-
ten, dessen Gebäude gegen seinen Willen zerstört 
wird. Andere als die in Absatz 4 bezeichneten Be-
lange, so zum Beispiel Belange des Hochwasser-
schutzes, können aber auch hier einen Wiederauf-
bau an alter Stelle unzulässig machen. 

Im Interesse der Erhaltung der Kulturlandschaft 
in ihrer durch die Besiedlung geformten Art er-
leichtert Absatz 5 Nr. 3 die Änderung oder Nut-
zungsänderung von erhaltungswürdigen Gebäuden. 
Soweit hier Änderungen baulicher Art beabsichtigt 
sind, wird die Frage, ob solche Maßnahmen mit der 
äußeren Umgebung des Gebäudes bzw. der Land-
schaft in Einklang stehen, von entscheidendem Ge-
wicht sein. Die Änderung erhaltungswürdiger bau-
licher Anlagen im Außenbereich, die diese Belange 
beeinträchtigen würden, werden von der vorgese-
henen Regelung des § 35 Abs. 5 Nr. 3 nicht ge-
deckt. 

In der Vergangenheit hat sich immer wieder ge-
zeigt, daß der geringfügigen Erweiterung von Bau-
vorhaben im Zuge von Modernisierungen oder bei 
solchen Gebäuden, die nicht mehr den allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse entsprechen, rechtliche Schwierigkeiten 
im Wege standen. Absatz 6 stellt nunmehr klar, daß 
solche geringfügigen Änderungen unter bestimmten 
Voraussetzungen zulässig sind. Geringfügige Ände-
rungen kommen z. B. auch in Betracht als Anbau 
eines Raumes an ein Gebäude, um damit insbeson-
dere den neuzeitlichen Anforderungen an die geän-
derten Lebensgewohnheiten und Wohnraumansprü-
che Rechnung zu tragen. Darüber hinaus wird in 
Absatz 5 letzter Satz sowie in Absatz 6 klargestellt, 
daß sich der Bauherr beim Wiederaufbau von Ge-
bäuden nicht sklavisch an den vorhandenen Be-
stand bzw. den früheren Grundriß halten muß. Hier 
sind geringfügige Abweichungen zulässig. 

Zur Vermeidung von Mißbräuchen sieht der vom 
Ausschuß neu eingefügte Absatz 7 vor, daß die Ge-
nehmigungsbehörde in geeigneter Weise — bei- 
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spielsweise durch eine Baulast — sicherstellen soll, 
daß ein Vorhaben, das nach den Absätzen 1 Nr. 1 a 
sowie 4 bis 6 genehmigt wurde, nur in der vorgese-
henen Art genutzt wird. In diesem Zusammenhang 
ist auch die vorgeschlagene Ergänzung des Absat-
zes 1 Nr. 1 a zu sehen, die eine Veräußerung — also 
zum Beispiel nicht Erbfall — des Altenteiler-Grund-
stücks nur mit dem Hofgrundstück zuläßt. 

Zu Nummer 30 — §§ 39 a bis 39 i 

Zu § 39 a  

Der Ausschuß hat die Vorschrift des § 39 a im 
wesentlichen unverändert in der Fassung der Re-
gierungsvorlage übernommen. Insbesondere hat er 
nicht die Vorschläge des Bundesrates aufgegriffen, 
die Vorschriften über die Sozialplanung systema-
tisch mit dem planakzessorischen Instrumentarium 
zu verbinden. Auf Ziffer II Nr. 3 b und Ziffer III 
Nr. 14 (§ 13 a) des Berichts wird verwiesen. Unab-
hängig davon erlangt freilich der Sozialplan auch 
mit der Anwendung der Verwirklichungsgebote 
eine wesentliche Bedeutung. 

Die Ergänzung des Absatzes 1, der im übrigen 
materiell unverändert der Regierungsvorlage ent-
spricht, geht auf einen Vorschlag des Bundesrates 
zurück. Sie sieht vor, daß die Gemeinde die Betrof-
fenen im Rahmen der Beratungen und Erörterungen 
vor Erlaß eines Gebotes über die öffentlichen För-
derungs- und Hilfsmöglichkeiten belehren soll und 
ihnen bei der Beschaffung von Finanzierungsmit-
teln behilflich sein soll. Der Ausschuß ist im übri-
gen einmütig der Auffassung, daß die Gemeinde 
darüber hinaus verpflichtet ist, den Eigentümer je-
weils über die ihm gegen ein beabsichtigtes Gebot 
bestehenden Rechte und Abwendungsmöglichkei-
ten, etwa über das Übernahmeverlangen beim Bau- 
und Nutzungsgebot zu belehren. Aus § 39 b Abs. 1 
Satz 2 ergibt sich im übrigen, daß die Beratungs- 
und Erörterungspflicht der Gemeinde zwingend 
auch die Behandlung der wirtschaftlichen Auswir-
kungen einer Maßnahme einschließt. 

Absatz 2 verankert das den gesamten Gebotsteil 
beherrschende Prinzip der im städtebaulichen Inter-
esse gegebenen Erforderlichkeit einer Maßnahme 
als allgemeine Anordnungsvoraussetzung in § 39 a. 
Gleichzeitig wird ausdrücklich klargestellt, daß die 
Anordnung einer Maßnahme nach §§ 39 b bis 39 e 
unabhängig von dem Vorliegen der besonderen 
Tatbestandsvoraussetzungen dieser Bestimmungen 
nur dann möglich ist, wenn die alsbaldige Durch-
führung der angeordneten Maßnahme aus aus-
schließlich städtebaulichen Gründen erforderlich 
ist. Auf Ziffer II Nr. 4 des Berichts wird verwie-
sen. 

Die Vorschrift des Absatzes 2 hat Änderungen 
der §§ 39 b bis 39 e zur Folge. 

Absatz 3 berücksichtigt den Vorschlag des Bun-
desrates in Nr. 58 seiner Stellungnahme, dem die 
Bundesregierung zugestimmt hat. Absatz 4 enthält 
den Vorbehalt, daß anderweitige Vorschriften über 
den Erlaß vergleichbarer Maßnahmen im Sinne der 
§§ 39 b bis 39 e unberührt bleiben. In Frage kom-

men insoweit z. B. die Vorschriften des Bauord-
nungsrechts oder des Wohnungsaufsichtsrechts. 

Zu § 39 b  

Auf Ziffer II Nr. 4 des Berichts wird verwiesen. 

Die Änderung des Absatzes 1 Satz 1 ist die Folge 
aus der Verankerung des Erforderlichkeitsprinzips 
in § 39 a Abs. 2. Der neue Satz 2 des Absatzes 1 ent-
hält den allgemeinen Grundsatz, daß niemand zu ei-
ner wirtschaftlich nicht tragbaren Nutzung gezwun-
gen werden kann. Die Gemeinde wird danach ver-
pflichtet, vor Erlaß eines Baugebotes zunächst zu 
prüfen, ob dessen Erfüllung allgemein aus objek-
tiven Gründen wirtschaftlich zumutbar ist. Ergibt 
die Prüfung insbesondere im Zusammenhang mit 
den Beratungen und Erörterungen nach § 39 a, daß 
die Verwirklichung des gebotenen Bauvorhabens 
weder dem Eigentümer noch einem Dritten wirt-
schaftlich möglich bzw. zumutbar ist, ist die An-
ordnung des Gebots ausgeschlossen. In einem sol-
chen Fall bleibt nur der Weg über die Enteignung 
offen. 

Die Änderung des Absatzes 2 überträgt den allge-
meinen Grundsatz der wirtschaftlichen Unzumut-
barkeit auf die persönlichen Verhältnisse eines be-
stimmten Eigentümers. Ist das gebotene Bauvorha-
ben objektiv wirtschaftlich vertretbar, so kann die 
Gemeinde das Baugebot erlassen. Ist in einem sol-
chen Fall dann aber der Eigentümer, gegen den 
sich das Baugebot richtet, aus subjektiven Gründen 
wirtschaftlich nicht in der Lage, es zu verwirkli-
chen, kann er die Übernahme des Grundstücks ver-
langen. Es bleibt dem Eigentümer selbstverständ-
lich unbenommen, dieses Recht bereits auch im 
Rahmen der Erörterungen und Beratungen nach 
§ 39 a geltend zu machen. Absatz 2 Satz 3 verpflich-
tet die Gemeinde ausdrücklich, den Eigentümer bei 
den Beratungen über diese Möglichkeit zu beleh-
ren. 

Absatz 3 ist unverändert. 

Absatz 4 sieht als Sanktion für den Fall, daß ein 
Eigentümer weder ein Baugebot erfüllt noch die 
Übernahme des Grundstücks verlangt, er also 
schlechthin untätig bleibt, die Enteignung des 
Grundstücks vor. Der Ausschuß hat geprüft, ob 
außer der Enteignung auch noch andere Möglichkei-
ten zur Durchsetzung eines Baugebots, etwa die Er-
satzvornahme in Frage kommen. Diese Möglichkeit 
scheidet aber nach Ansicht des Ausschusses von 
vornherein aus, weil die Gemeinde aus technischen 
und praktischen Gründen nicht in der Lage ist, über 
die konkrete Ausgestaltung des gebotenen Bauvor-
habens bis in alle Einzelheiten zu entscheiden. Die 
Ersatzvornahme führt auch aus dem Grunde nicht 
zum Ziel, weil für das Bauen das Grundstück pri-
vatrechtlich zur Verfügung stehen muß, d. h. derje-
nige, der die Bebauung durchführt, muß in der Lage 
sein, zum Zwecke der Bebauung privatrechtlich 
über das Grundstück zu verfügen. 

Nach Absatz 4 richtet sich lediglich das Verfah-
ren und die Höhe der Entschädigung bei der Ent-
eignung nach den allgemeinen Enteignungsvor-
schriften. 
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Im Ausschuß ist ausführlich die Frage erörtert 
worden, ob die übrigen enteignungsrechtlichen 
Voraussetzungen in Absatz 4 aufgenommen werden  

müßten. Die Ausschußminderheit hat im Hinblick  
auf die mögliche enteignungsrechtliche Sanktion  

eines vom Eigentümer nicht durchgeführten Bauge-
bots vorgeschlagen, die Anordnung selbst an das  
Erfordernis des Allgemeinwohlinteresses zu binden.  
Die Ausschußmehrheit ließ sich davon leiten, daß  
hier nur die Enteignung als Sanktion für die Durch-
setzung eines Baugebots in Betracht kommt, die  
Enteignung hiernach das „letzte" Mittel ist, weiter-
hin das vorhergegangene Verfahren (ausführliche  

Erörterungen und Beratungen nach § 39 a sowie das  
Verfahren, das zum unanfechtbaren Baugebot ge-
führt hat) Gewähr dafür bietet, daß die erforderli-
chen Abwägungen vorgenommen werden, der  

Grundsatz der Erforderlichkeit und Verhältnismä-
ßigkeit zum Tragen kommt und eine Enteignung  

nach Absatz 4 nur in Frage kommt, wenn die städ-
tebaulichen Gründe auch sie erfordern (vgl. auch  

Ziffer II Nr. 4 des Berichts).  

Die Streichung des Absatzes 5 Satz 2 geht auf ei-
nen Antrag der Ausschußmehrheit zurück. Im Hin-
blick darauf, daß nach den Vorschriften über die  

Erhebung von Ausgleichsbeträgen der §§ 135 a ff.  

dem Eigentümer 50 v. H. der entwicklungsbedingten  

Vermögensvorteile belassen werden, hält es der  

Ausschuß für nicht vertretbar, die durch eine Neu-
bebauung entstehenden Vermögensvorteile von  

vornherein auf eine Entschädigung anzurechnen.  

Mit der Anfügung des Absatzes 5 a wird klarge-
stellt, daß das Baugebot nicht nur für bestimmte  

bauliche Nutzungen, sondern auch für andere im  
Bebauungsplan getroffene Festsetzungen, etwa für  

die bestimmte Herrichtung eines Grundstücks, an-
geordnet werden kann.  

Mit der mehrheitlich beschlossenen Einfügung  
des Absatzes 5 b wird die Zulässigkeit eines Bauge-
bots im Ergebnis auf den gesamten Bereich der im  

Zusammenhang bebauten Ortsteile erstreckt. Ge-
mäß Absatz 1 ist bisher das Vorliegen eines qualifi-
zierten Bebauungsplans nach § 30 Grundlage eines  
Baugebots. In der Praxis hat es sich aber gezeigt,  

daß auch außerhalb von förmlich festgelegten Be-
bauungsplangebieten in Gebieten nach § 34 die Be-
seitigung städtebaulicher Mißstände etwa die  

Schließung von Baulücken erfordern kann. Der  
neue Absatz 5 b vermeidet auch, daß sonst das  

Grundstück entsprechend § 85 enteignet werden  

muß.  

Der vom Ausschuß ebenfalls mehrheitlich be-
schlossene Absatz 6 berücksichtigt die generelle  

Regelung des Erforderlichkeitsprinzips in § 39 a  
Abs. 2.  

§39 c  

Die Änderung des Absatzes 1 Satz 1 ist die Folge  

aus der Verankerung des Erforderlichkeitsprinzips  

in § 39 a Abs. 2. Danach rechtfertigen auch beim  
Nutzungsgebot Gründe des öffentlichen Interesses  

eine Anordnung nur dann, wenn die bebauungs-
plangemäße Nutzung aus städtebaulichen Gesichts-
punkten erforderlich ist. Durch die Verweisung auf  

§ 39 b Abs. 1 Satz 2 wird außerdem klargestellt, daß  

auch das Nutzungsgebot bei objektiver wirtschaft-
licher Unzumutbarkeit ebensowenig wie das Bauge-
bot angeordnet werden darf.  

Das Erfordernis zum Erlaß eines Nutzungsgebots,  

daß Nutzungswillige vorhanden sein müssen, wur-
de gestrichen, weil es sich insoweit um eine selbst-
verständliche Voraussetzung handelt und im übri-
gen auch, wenn diese Voraussetzung nicht vorliegt,  

ein Nutzungsgebot wirtschaftlich unzumutbar ist.  

Absatz 2 ist unverändert.  

Mit der Verweisung auf § 39 b Abs. 2 Satz 3 in  

Absatz 3 wird klargestellt, daß die Gemeinde im  
Rahmen der Erörterungen und Beratungen nach  

§ 39 a gehalten ist, den Eigentümer über den Über-
nahmeanspruch zu belehren.  

Die Ergänzung des Absatzes 4 stellt klar, daß die  

Privilegierung der land- und forstwirtschaftlich ge-
nutzten baulichen Anlagen die tatsächliche bestim-
mungsgemäße Nutzung voraussetzt.  

Zu § 39 d  

Die Änderungen des Absatzes 1 sind die Folge  

aus § 39 a Abs. 2 sowie aus der Änderung des  

§ 39 e. Im übrigen wird eindeutig klargestellt, daß  
ein Abbruchgebot wegen baulicher Mißstände oder  

Mängel nur in Frage kommt, wenn das Gebäude  
auch aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr mo-
dernisierungs- oder instandsetzungsfähig ist. Klar-
gestellt wird weiter, daß der Eigentümer selbstver-
ständlich auch selbst den Abbruch durchführen  

kann.  

Bei den Änderungen der Absätze 2 und 3 handelt  
es sich um redaktionelle Klarstellungen. Zu Ab-
satz 3 bestand im Ausschuß Einvernehmen, daß sich  

der Übernahmeanspruch auch auf Teilflächen be-
ziehen kann.  

Zu § 39 e  

Auf Ziffer II Nr. 4 des Berichts wird verwiesen.  

Mit der vom Ausschuß empfohlenen Neufassung  
des § 39 e werden unter grundsätzlicher Beibehal-
tung der Zielsetzung der Regierungsvorlage zu-
nächst eindeutig die Begriffe Modernisierung und  
Instandsetzung geklärt. Bei dem Modernisierungs-
gebot des Städtebauförderungsgesetzes, dem das  
Modernisierungsgebot der Regierungsvorlage folgt,  

war dies nicht geschehen. Das Modernisierungsge-
bot muß aber notwendigerweise beide Tatbestände  
umfassen.  

In Absatz 1 der Ausschußfassung wird begrifflich  
zwischen modernisierungsbedürftigen Mißständen  

einerseits und instandsetzungsbedürftigen Mängeln  

andererseits unterschieden, zu deren Beseitigung  

oder Behebung ein Modernisierungsgebot oder ein  
Instandsetzungsgebot erlassen werden kann. Vor-
aussetzung ist, daß die Modernisierung oder In-
standsetzung möglich ist und ihre alsbaldige Durch-
führung aus städtebaulichen Gründen nach § 39 a  
Abs. 2 erforderlich ist. Die Möglichkeit der Moder-
nisierung oder Instandsetzung schließt dabei nach  

Auffassung des Ausschusses die wirtschaftliche  

Schlüssigkeit und Vertretbarkeit der angeordneten  
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Maßnahmen ein, die im Rahmen der Erörterungen 
des § 39 a zu behandeln sind. Die Neufassung des 
Absatzes 1 stellt im übrigen klar, daß der Eigentü-
mer zur Beseitigung oder Behebung der Mißstände 
oder Mängel verpflichtet ist, die im einzelnen in 
dem Gebotsbescheid zu bezeichnen sind. Die Strei-
chung des Halbsatzes „wenn der Eigentümer nicht 
bereit ist, die Mängel zu beheben" entspricht dem 
Vorschlag des Bundesrates in Nr. 60 seiner Stellung-
nahme, dem die Bundesregierung zugestimmt hat. 

Die Absätze 2 und 3 enthalten die Begriffsbestim-
mungen der Mißstände und der Mängel. 

Der Ausschuß hat geprüft, inwieweit der Tatbe-
stand des Absatzes 2 über das Vorliegen von aus 
städtebaulichen Gründen zu beseitigenden Mißstän-
den näher konkretisiert werden kann. Die dem 
ständigen Wandel unterworfenen Anforderungen 
an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse lassen 
sich indessen nach Ansicht des Ausschusses nicht 
über das bereits in der Vorschrift enthaltene Maß 
hinaus konkretisieren und standardisieren. Der 
Ausschuß geht davon aus, daß jedenfalls nach dem 
Sinn und Zweck des städtebaulich orientierten Mo-
dernisierungsgebots von höheren Anforderungen 
auszugehen ist, als sie sonst der bloßen Gefahren-
abwehr zugrunde zu legen sind. Andererseits kann 
nicht der Höchststandard des modernen Wohnungs-
baues verlangt werden. 

Absatz 3 schreibt entsprechend der stärkeren 
denkmalpflegerischen Ausrichtung der Vorschrift 
die notwendige vorherige Abstimmung der Maß-
nahmen mit den zuständigen Denkmalschutzbehör-
den vor, die auch aus Gründen des Schutzes und 
der Erhaltung von Baudenkmälern verlangt werden 
könnten. 

Absatz 4 wurde gestrichen, nachdem in § 39 a 
Abs. 4 ein entsprechender genereller Vorbehalt für 
alle Verwirklichungsgebote aufgenommen wurde. 

In Absatz 5 wurde die Verweisung auf § 32 des 
Städtebauförderungsgesetzes gestrichen, nachdem 
diese Bestimmung mit dem vorliegenden Gesetz 
entfällt (vergleiche Artikel 2 § 1 Nr. 11). 

Ein Antrag der Ausschußminderheit, der auch ei-
ner Empfehlung des Ausschusses für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten entsprach, das Moder-
nisierungsgebot und das Instandsetzungsgebot in 
den Fällen des Absatzes 3 Nr. 1 für eine vom Eigen-
tümer genutzte Wohnung auszuschließen, wurde 
von der Ausschußmehrheit nicht gebilligt. Nach 
Ansicht der Ausschußmehrheit würde eine derarti-
ge Ausnahme für einzelne Wohnungen oder für 
Einfamilienheime, die ohnehin kaum praktische Be-
deutung habe, die städtebauliche Zielrichtung die-
ses Instruments in Frage stellen. 

Zu § 39 f 

unverändert 

Zu § 39 g  

Die Änderung, die auf einen Antrag der Aus-
schußmehrheit zurückgeht, sieht für den Fall eines 
Nutzungsgebots nach § 39 c, das eine zuvor rechts-

widrige Nutzung beendet, den Entschädigungsaus-
schluß generell, also auch gegenüber Mietern, 
Pächtern oder sonstigen Nutzern vor. 

Zu § 39 h 

Die Änderung der Überschrift trägt dem vom 
Ausschuß dieser Vorschrift beigemessenen stärke-
ren städtebaulichen Erhaltungsgedanken Rech-
nung. 

Der Ausschuß hat die Vorschrift unter grundsätz-
licher Beibehaltung der Zielsetzung der Regierungs-
vorlage modifiziert und systematisch teilweise neu 
gegliedert. 

Die Änderungen des Absatzes 1 sind ausschließ-
lich klarstellender Art bzw. aus der systematischen 
Umstellung der Vorschrift bedingt. Danach ist Vor-
aussetzung der Versagung einer Genehmigung für 
den Abbruch, den Umbau oder die Änderung von 
baulichen Anlagen im Einzelfall, daß die Gemeinde 
den Geltungsbereich des Genehmigungsvorbehalts 
zuvor entweder in einem Bebauungsplan oder 
durch eine sonstige Satzung festgelegt hat. Der Ge-
nehmigungsvorbehalt umfaßt alle wesentlichen 
baulichen Veränderungen einschließlich des Teilab-
bruchs. Die Satzung bedarf der Genehmigung der 
höheren Verwaltungsbehörde. Die Ausschußmin-
derheit hat sich gegen diesen Genehmigungsvorbe-
halt ausgesprochen. 

Absatz 2 ist inhaltlich neu. Er läßt die Zurück-
stellung von Anträgen auf eine Abbruchgenehmi-
gung zu, wenn der Beschluß, eine Satzung nach Ab-
satz 1 aufzustellen, ortsüblich bekanntgemacht ist. 
Die Regelung soll ausschließen, daß die Erhaltungs-
ziele des § 39 h bis zum endgültigen Inkrafttreten 
der Satzung unterlaufen werden können. 

Absatz 3 enthält die einzelnen Genehmigungstat-
bestände. Die Nummern 1 und 2 entsprechen dabei 
unter Berücksichtigung von klarstellenden Empfeh-
lungen, die im Verlauf des Gesetzgebungsverfah-
rens die Arbeitsgemeinschaft der Städte Bamberg, 
Lübeck und Regensburg sowie die kommunalen 
Spitzenverbände unterbreitet haben, inhaltlich 
den beiden Genehmigungstatbeständen des Absat-
zes 2 Nr. 1 der Regierungsvorlage. Die Nummer 1 
soll dabei die Erhaltung eines bestimmten Gebäu-
des wegen seiner prägenden Bedeutung für ein be-
stimmtes städtebauliches Ensemble oder einen ge-
schlossenen Altstadtkern ermöglichen. Die Aufnah-
me des Belangs „Landschaftsbild" steht im Zusam-
menhang mit dem neuen § 35 Abs. 5 Nr. 3 und soll 
grundsätzlich auch für den Außenbereich die Zuläs-
sigkeit von Maßnahmen nach § 39 h eröffnen. Num-
mer 3 enthält den Grundgedanken des bisherigen 
Absatzes 2 Nr. 3 in Verbindung mit Absatz 4 der 
Regierungsvorlage. In der Zielsetzung wird jedoch 
nicht mehr unmittelbar auf die Sicherung künftiger 
Modernisierungen, sondern ausschließlich auf den 
sogenannten „Milieuschutz" abgestellt, der für die 
künftige städtebauliche Entwicklung zunehmend an 
Bedeutung gewinnt. Nach Ansicht des Ausschusses 
ist die Möglichkeit zur aktiven Sicherung der Mo-
dernisierung, die erst in vielen Fällen die Voraus-
setzungen für die Erhaltung einer bestimmten Be-
völkerungsstruktur schafft, hinreichend durch das 
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Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot ge-
währleistet. 

Absatz 3 a regelt den bisher in Absatz 2 Nr. 2 der 
Regierungsvorlage enthaltenen Erhaltungszweck. 
Die Fassung schließt auch durch private Entwick-
lungsträger verursachte Umstrukturierungen ein. 

Absatz 4 enthält die bisher in Absatz 2 der Regie-
rungsvorlage enthaltene Zuständigkeitsregelung. 

Die Absätze 5, 6 und 7 entsprechen abgesehen 
von redaktionellen Anpassungen und Klarstellun-
gen der Regierungsvorlage. Bei dem Genehmi-
gungsanspruch des Absatzes 6 wird jedoch ganz 
allgemein auf die subjektive und objektive wirt-
schaftliche Unzumutbarkeit der Erhaltung des Ge-
bäudes abgestellt. 

Absatz 8 ist durch den generellen landesrechtli-
chen Vorbehalt des § 39 a Abs. 2 gegenstandslos. 

Zu § 39 i 

Der Ausschuß hielt den Ausnahmetatbestand des 
§ 39 i der Regierungsvorlage, der die Herausnahme 
von Grundstücken der öffentlichen Hand aus dem 
Geltungsbereich der Durchsetzungsgebote vorsieht, 
insgesamt für zu weitgehend. Diese Vorschrift stieß 
auch in den Planspielen und Anhörungen auf Kri-
tik. Die vom Ausschuß beschlossene Fassung 
schränkt dabei in Anlehnung an § 37 Abs. 2 die 
Ausnahmetatbestände des § 39 i für öffentliche 
Grundstücke unter besonderer Berücksichtigung ih-
rer Zweckbestimmung ein. 

Absatz 1 zählt abschließend die einzelnen Aus-
nahmetatbestände für Grundstücke auf, bei denen 
von ihrer Zweckbestimmung her ein Durchset-
zungsgebot nicht in Frage kommt. Alle übrigen 
Grundstücke der öffentlichen Hand unterliegen da-
mit den Durchsetzungsgeboten, sofern die Aus-
übungsvoraussetzungen vorliegen. 

Absatz 2 verpflichtet jedoch auch in den Fällen 
des Absatzes i die öffentliche Hand zur Durchfüh-
rung einer Gebotsmaßnahme, wenn nicht überge-
ordnete Gesichtspunkte aus der besonderen Zweck-
bestimmung des Grundstücks die Aufgabenerfül-
lung des Bedarfsträgers beeinträchtigen. 

Absatz 3 sieht für den Fall des § 39 h mit der 
Zielsetzung des Absatzes 2 ein Verfahren zur ge-
genseitigen Unterrichtung der Gemeinde und des 
Bedarfsträgers über Maßnahmen im Sinne dieser 
Bestimmung vor. 

Zu Nummer 31 (§ 39 j) 

Auf die Begründung zu § 44 wird hingewiesen. 

Zu Nummer 32 (§ 40) 

Die vom Ausschuß empfohlenen Änderungen des 
Absatz 1 ergeben sich aus der Neufassung des § 9. 

Absatz 2 des § 40 gibt dem Eigentümer den An-
spruch, unter bestimmten Voraussetzungen die 
Übernahme der Fläche zu verlangen. Der Ausschuß 
empfiehlt, hier einen neuen Satz 2 einzufügen und 

damit dem Eigentümer die Möglichkeit einzuräu-
men, nicht nur die Übernahme der ganzen Fläche 
verlangen zu können, sondern das Übernahmever-
langen auf die Begründung von Miteigentum oder 
eines anderen geeigneten Rechtes zu beschränken, 
soweit dadurch nicht die Verwirklichung des Be-
bauungsplanes beschränkt wird. Ein solches be-
schränktes Übernahmeverlangen kann insbesondere 
dann sinnvoll sein, wenn entsprechend der Rege-
lung des § 9 Abs. 1 b für bestimmte Geschosse eine 
besondere Nutzung festgesetzt wurde. 

Zu Nummern 33 bis 35 (§§ 41, 42, 43) 

unverändert 

Zu Nummer 36 (§ 44) 

Das sogenannte Planungsschadensrecht des Bun-
desbaugesetzes geht bislang davon aus, daß alle zu 
irgendeiner Zeit einmal gewährten städtebaulichen 
Nutzbarkeiten unbefristet entschädigungsrechtlich 
geschützt sind, wenn die zulässige Nutzung geän-
dert wird. Dies gilt auch dann, wenn der Eigentü-
mer von der Nutzbarkeit keinen Gebrauch gemacht 
hat. Den insoweit in der Regierungsvorlage enthal-
tenen Beschränkungen — insbesondere kein Entschä-
digungsanspruch, wenn die zulässige Nutzung nach 
Ablauf einer bestimmten Frist aufgehoben oder ge-
ändert wird und diese Nutzung nicht ausgeübt wur-
de — stimmt der Ausschuß grundsätzlich zu; er ist 
jedoch der Auffassung, daß hier eine Siebenjahres-
frist vorgesehen werden sollte, innerhalb der das 
Vertrauen auf die Bestandskraft eines Bebauungs

-

planes unbedingt geschützt werden soll. Diese Frist 
soll auch für solche Bebauungspläne gelten, die vor 
Inkrafttreten des Gesetzes aufgestellt wurden. In 
diesem Fall soll die Frist mit Inkrafttreten der Än-
derungsnovelle zu laufen beginnen, wenn zu die-
sem Zeitpunkt die bauliche Nutzung bereits zuläs-
sig war. Die Länge der Frist ist so bemessen wor-
den, daß der Eigentümer auch bei Berücksichtigung 
der für Ansparungen z. B. in Bausparkassen not-
wendigen Zeit sein beabsichtigtes Vorhaben inner-
halb der Vertrauensfrist verwirklichen kann. 

Bei den eingehenden Beratungen der Regelung 
des § 44 hat sich gezeigt, daß — über die Regie-
rungsvorlage hinaus — weitere Tatbestände ent-
schädigungsrechtlich geschützt werden sollten. Im 
einzelnen ist zu den im wesentlichen einstimmigen 
Beschlüssen des Ausschusses folgendes zu bemer-
ken: 

Absatz i bringt den allgemeinen Grundsatz der 
Entschädigung bei Aufhebung oder Änderung der 
zulässigen Nutzung zum Ausdruck. Bereits nach 
geltendem Recht ist nur für eine Wertminderung zu 
entschädigen, die nicht nur unwesentlicher Art ist. 

Absätze 2 und 3 enthalten die beiden Grundsatz-
entscheidungen: 

Nach Absatz 2 wird die zulässige Nutzung inner-
halb einer Frist von sieben Jahren entschädigungs-
rechtlich geschützt. Grundlage für die Höhe der 
Entschädigung ist die Differenz der Grundstücks- 
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werte: Wert der zulässigen Nutzung abzüglich 
Wert der nach der Beschränkung noch verbleiben-
den Nutzung. Nach Ablauf der sieben Jahre wird 
nur noch für Eingriffe in die ausgeübte Nutzung 
Entschädigung gewährt. Absatz 3 Satz 1 führt ge-
genüber der Regierungsvorlage den Begriff des Ein-
griffs in die verwirklichte Nutzung als Generaltat-
bestand ein und nennt die beiden in der Regie-
rungsvorlage genannten Fälle als wesentliche Bei-
spiele, nämlich die Auswirkungen auf die Aus-
übung der verwirklichten Nutzung oder die Aus-
wirkungen auf die sonstigen Möglichkeiten der 
wirtschaftlichen Verwertung des Grundstücks. An-
ders als nach Absatz 2 muß sich hier die Entschädi-
gung zwischen dem Unterschied des Wertes des 
Grundstücks aufgrund der ausgeübten Nutzung und 
seinem Wert, der sich infolge der in Satz 1 bezeich-
neten Beschränkungen ergibt, bemessen. 

Absatz 3 a stellt klar, daß zum Beispiel bei einem 
Eingriff in einen eingerichteten und ausgeübten Ge-
werbebetrieb ein besonderer Entschädigungsan-
spruch nicht ausgeschlossen ist. 

Absätze 4 bis 6 enthalten Vertrauenstatbestände, 
die durch die generalisierende Fristenbestimmung 
bedingt sind. Auch wenn in verfassungsrechtlicher 
Hinsicht die Regierungsvorlage keine Erweiterung 
erfordert, so ist doch der Gesetzgeber im Rahmen 
seines Ermessens nicht gehindert, darüberhinaus 
die von ihm als geboten angesehenen Vertrauens-
tatbestände entschädigungsrechtlich zu schützen. 
Folgende Fälle waren nach Auffassung des Aus-
schusses zu regeln: 

1. Eine Veränderungssperre oder eine befristete 
Zurückstellung eines Bauvorhabens nach § 15 
hindert den Eigentümer, innerhalb der sieben-
jährigen Schutzfrist des Absatzes 2 die zulässige 
Nutzung zu verwirklichen (Absatz 4). 

2. Eine Baugenehmigung oder ein bauaufsichts-
rechtlicher Vorbescheid über die bodenrechtli-
che Zulässigkeit eines Vorhabens ist erteilt wor-
den und der Eigentümer kann nach Ablauf der 
Schutzfrist das beabsichtigte Vorhaben nicht 
mehr verwirklichen (Absatz 5). 

3. Ein Antrag auf Erteilung einer Baugenehmi-
gung oder eines Vorbescheides, der die boden-
rechtliche Zulässigkeit eines Vorhabens zum 
Gegenstand hat, ist rechtswidrig abgelehnt wor-
den. Während des laufenden Rechtsmittelverfah-
rens ist die zulässige Nutzung aufgehoben oder 
geändert worden, so daß nach allgemeinen ver-
waltungsrechtlichen Grundsätzen infolge der 
Rechtsänderung die Baugenehmigung bzw. der 
Vorbescheid nicht mehr erteilt werden kann 
(Absatz 6 Satz 1). 

4. Der Eigentümer hat rechtzeitig einen Bauan-
trag gestellt oder die Erteilung eines Vorbe-
scheides über die bodenrechtliche Zulässigkeit 
eines Vorhabens beantragt. Über den Antrag ist 
innerhalb der Siebenjahresfrist nicht entschie-
den worden, obwohl der Antrag so rechtzeitig 
gestellt wurde, daß eine Genehmigung innerhalb 
der Frist hätte erteilt werden können (Absatz 6 
Satz 2). 

Weitere Vertrauenstatbestände sind in § 39 j ge-
regelt. Hier hat der Ausschuß ergänzend zu der Re-
gierungsvorlage vorgeschlagen, daß eine angemes-
sene Entschädigung in Geld dann zu gewähren ist, 
wenn infolge der Änderung oder Aufhebung eines 
Bebauungsplanes Aufwendungen an Wert verlie-
ren, die für die Erschließung des Grundstückes er-
hoben wurden. Geschützt werden nach § 39 j auch 
diejenigen Vorbereitungen und Maßnahmen, die 
ein Eigentümer zur Finanzierung des Bauvorhabens 
getätigt hat und die wegen der Bebauungsplanände-
rung an Wert verlieren. 

In den oben unter Nummern 1 bis 4 aufgezeigten 
Fällen kann ein Entschädigungsanspruch nur ent-
stehen, wenn ein schützenswertes Vertrauen vor-
liegt. Das ist aber nur gegeben, wenn in der Person 
des Eigentümers wirklich die Bereitschaft und die 
Möglichkeit der Verwirklichung des beabsichtigten 
Vorhabens besteht. Absatz 7 sieht daher vor, daß 
der Anspruch auf Entschädigung nicht besteht, 
wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß 
der Eigentümer nicht bereit und in der Lage war, 
das beabsichtigte Vorhaben zu verwirklichen. Es 
war aber zu berücksichtigen, daß die in der Person 
des Eigentümers liegenden Umstände die Gemeinde 
gar nicht oder nur schwer nachweisen kann. Daher 
sieht Absatz 7 Satz 2 vor, daß der Eigentümer als — 
im juristischen Sinne — „Last im eigenen Interes-
se" die betreffenden Tatsachen darzulegen hat. Dies 
kann zum Beispiel dadurch geschehen, daß er dar-
tut, daß er bereits einen Architekten mit der Ent-
wurfsplanung beauftragt hat und die für das Vorha-
ben erforderlichen Mittel durch Bausparverträge 
zur Verfügung gestellt werden können. 

Die Vorfrage, ob nicht bereits der Umstand, daß 
Anträge auf Erteilung von Baugenehmigungen oder 
eines Vorbescheides gestellt worden sind, die An-
nahme im Sinne einer Fiktion rechtfertigen, daß der 
Bauwille auch als die Baumöglichkeit anzunehmen 
sind, muß nach der Praxis verneint werden. Gerade 
die Einbeziehung des Vorbescheides, die aus ande-
ren Gründen wieder gerechtfertigt ist, nötigt dazu, 
hier weitere Nachweise zu verlangen. Dies ent-
spricht auch im Grundsatz der ständigen Rechtspre-
chung zum Schadensersatzrecht bei Planungssper-
ren. Dort wird nämlich der Bauwille und die Mög-
lichkeit zum Bauen als Voraussetzung für eine Ent-
schädigung gefordert. 

Absatz 8 sieht in Anlehnung an die in § 40 ent-
haltenen Bestimmungen vor, daß der Eigentümer, 
wenn die bisher zulässige Nutzung aufgehoben 
wird, wahlweise Geldentschädigung oder die Über-
nahme des Grundstücks verlangen kann. 

Beginn und Ende der Siebenjahresfrist sind für 
den Eigentümer oft nicht eindeutig erkennbar. Der 
Ausschuß war daher der Auffassung, daß insoweit 
die Gemeinde zur Auskunft verpflichtet sein soll. 
Dies ist in Absatz 9 ausdrücklich bestimmt. 

Entschädigungsansprüche nach anderen Vor-
schriften, z. B. nach § 21, oder aufgrund von Lan-
desrecht, wenn eine Baugenehmigung nicht erteilt 
oder eine erteilte zurückgenommen wurde, bleiben 
von den Vorschriften der §§ 40 bis 44 unberührt. 
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Zu Nummer 37 (§§ 44 a — 44 c) 

Zu § 44 a 

 unverändert 

Zu § 44 b 

Nach geltendem Recht stellt die Entscheidung 
über einen zu zahlenden Planungsschadensersatz 
keinen vollstreckbaren Titel dar. Absatz 2 Satz 4 
gibt hier nun durch den Verweis auf § 122 dem Ei-
gentümer die Möglichkeit, mit dem Bescheid über 
den zu zahlenden Geldbetrag die Zwangsvollstrek-
kung nach den Vorschriften der Zivilprozeßord-
nung über die Vollstreckung von Urteilen in bür-
gerlichen Rechtsstreitigkeiten gegen den Entschädi-
gungspflichtigen zu betreiben. Absatz 1 stellt klar, 
daß diese Bestimmung in den Fällen des § 40 Abs. 2 
Satz 1 sowie des § 42 gilt. Absatz 2 a Satz 1 ent-
spricht § 44 Abs. 1 des geltenden Rechts. Satz 2 des 
Absatzes 2 a harmonisiert wertmäßig die Grundla-
gen für die Bemessung der Entschädigung in allen 
Fällen des Planungsschadensrechts. Diese Regelung 
ist im Hinblick auf den Gleichbehandlungsgrund-
satz geboten. Durch ein Beispiel sei der Inhalt der 
Regelung verdeutlicht: Wird nach Ablauf der Plan-
gewährleistungsfrist, ohne daß ein Vertrauenstatbe-
stand nach § 44 Abs. 4 bis 5 vorliegt, im Wege der 
Übernahme nach § 40 Abs. 2 das Eigentum an ei-
nem Grundstück auf die Gemeinde überführt, so ist 
Grundlage für die Entschädigung nicht die vorher 
zulässige Nutzung; denn nach Ablauf der sieben-
jährigen Schutzfrist würde in den Fällen nach § 44 
Abs. 3 zu entschädigen sein. Absatz 2 a Satz 2 stellt 
hier sicher, daß wertmäßig derjenige, der sein 
Grundstück nach einer Planänderung behält, 
gleichgestellt wird demjenigen, der sein Grund-
stück im Wege des Übernahmeverlangens an die 
Gemeinde abgibt. 

Nach geltendem Recht sind für die Bemessung ei-
ner Entschädigung im Rahmen des Planungsscha-
densrechts die Wertverhältnisse im Zeitpunkt der 
Geltendmachung des Anspruches maßgebend. Diese 
Rechtslage hat dazu geführt, daß viele Entschädi-
gungsberechtigte ihre Ansprüche erst sehr spät gel-
tend machten, um so die zwischenzeitlich eintreten-
den Wertsteigerungen noch entschädigt zu erhal-
ten. Der neue Absatz 4 stellt hier klar, daß für die 
Entschädigung und deren Bemessung der Zeitpunkt 
maßgebend ist, in dem der Entschädigungsberech-
tigte in der Lage war, den Antrag auf Festsetzung 
der Entschädigung in Geld zu stellen bzw. der Zeit-
punkt, in dem er ein Angebot des Entschädigungs-
verpflichteten, die Entschädigung in Geld in ange-
messener Höhe zu leisten, abgelehnt hat. Wertstei-
gerungen nach diesem Zeitpunkt sind dem Entschä-
digungsberechtigten nicht mehr zu gewähren. 

Zu § 44 c  

Im Hinblick auf die sehr differenzierten Regelun-
gen des Planungsschadensrechts hielt es der Aus-
schuß für erforderlich, daß der Bürger darauf hinge-
wiesen wird, wann ein solcher Anspruch entsteht 
und wie er geltend gemacht wird. 

Zu Nummer 37 a (§ 46) 

Der Ausschuß hat im Zusammenhang mit der 
Mitberatung des Flurbereinigungsgesetzes die be-
sondere Bedeutung der Flurbereinigung insbeson-
dere für die städtebauliche Entwicklung des ländli-
chen Raums betont und sich für eine weitgehende 
Harmonisierung von städtebaulicher und agrari-
scher Bodenordnung und Bodennutzung ausgespro-
chen. Die Änderung des Absatzes 2, die auf eine 
Anregung der kommunalen Spitzenverbände zu-
rückgeht, soll es den Gemeinden ermöglichen, 
sich bei der Umlegung verstärkt der Sachkunde 
und der Erfahrung der Flurbereinigungsbehörden 
oder anderer geeigneter Behörden bedienen zu kön-
nen, ohne daß die Gemeinden letztlich die Kompe-
tenz für die Durchführung der Umlegung verlieren. 
Mit der vorgesehenen Regelung erhalten diese Be-
hörden — neben den Flurbereinigungsbehörden 
kommen noch die Vermessungsbehörden in Frage 
— im Ergebnis die Funktion einer Geschäftsstelle 
des Umlegungsausschusses. 

Absatz 4 Sätze 1 und 2 entsprechen unverändert 
der Regierungsvorlage nach Maßgabe der Num-
mer 64 der Stellungnahme des Bundesrates. Den 
Änderungsvorschlag des Bundesrates in Num-
mer 65 seiner Stellungnahme hat der Ausschuß aus 
den von der Bundesregierung dagegen geltend ge-
machten Bedenken nicht übernommen. Nach Satz 3 
erhalten die Gemeinden die Möglichkeit, auf die 
Umlegung rechtlich Einfluß nehmen zu können, 
wenn sie von einer anderen Behörde durchgeführt 
wird. 

Zu Nummer 38 (§ 51) 

Die Änderung des Absatzes 1, die auf eine Anre-
gung der kommunalen Spitzenverbände zurückgeht 
und sich an § 15 Städtebauförderungsgesetz sowie 
an die vom Ausschuß beschlossene Änderung des 
§ 20 Abs. 1 Nr. 2 (neu) anlehnt, soll es den Umle-
gungsstellen künftig ermöglichen, Grundstückstei-
lungen in einem Umlegungsgebiet verhindern zu 
können, wenn dadurch die Durchführung der Umle-
gung unmöglich gemacht oder wesentlich er-
schwert wird. Es hat sich in der bisherigen Praxis 
als ein Mangel herausgestellt, daß im Umlegungs-
gebiet, solange noch kein Bebauungsplan besteht, 
Grundstücksteilungen oft nicht verhindert werden 
können, obwohl sie die Umlegung erschweren. 

Die Änderung des Absatzes 4 ist redaktioneller 
Art. 

Zu Nummer 39 (§ 59) 

Mit Ausnahme redaktioneller Anpassungen ent-
spricht die Vorschrift unverändert der Regierungs-
vorlage. 

Zu Nummer 40 (§ 60 a) 

In Absatz 1 wird — entsprechend der Regierungs-
vorlage — das Umlegungsrecht in das Entschädi-
gungs- und Ausgleichssystem der §§ 96 a und 
135 a ff. eingeordnet. Die Änderungen der Sätze 1 
bis 3 sind lediglich redaktioneller Art. Dies gilt ins- 
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besondere auch für die Bezugnahme auf § 135 c in 
Satz 2, die wegen der in § 135 c erfolgten konkrete-
ren Bezeichnung der Wertveränderungen geboten 
ist. Ebenso stellt Satz 3 in Übereinstimmung mit 
dem Umlegungsrecht lediglich klar, daß maßgebli-
cher Zeitpunkt für die hier angesprochenen Werte 
der Zeitpunkt des Umlegungsbeschlusses ist. 

Wegen der bereits im Umlegungsrecht vorzuneh-
menden Abschreibung hinsichtlich der Entwick-
lungs- und neugestaltungsbedingten Wertsteigerun-
gen ist für eine Erhebung von Ausgleichsbeträgen 
nach §§ 135 a ff. kein Raum; Absatz 2 stellt dies 
klar. 

Zu Nummer 40 a (neu) — (§ 61 — neu) 

Die Änderung folgt einer Anregung der kommu-
nalen Spitzenverbände. Sie ermöglicht es, im Rah-
men der Umlegung öffentlich-rechtliche Baulasten 
an Grundstücken, die der Neuordnung der Grund-
stücke bzw. der Bebaubarkeit nach der Neuordnung 
entgegenstehen, in gleicher Weise wie privatrecht-
liche Belastungen aufzuheben, zu ändern oder neu 
zu begründen. 

Zu Nummer 40 b (neu) — (§ 74 — neu) 

Die Änderung des § 74 ermöglicht es, die Umle-
gungskarte und das Umlegungsverzeichnis, sofern 
sie die Flurbereinigungsbehörde gefertigt hat, bis 
zur Berichtigung als amtliches Verzeichnis der 
Grundstücke im Sinne des § 2 Abs. 2 der Grundbuch-
ordnung anzuerkennen, auch ohne daß die für 
die Führung der Liegenschaftskataster zuständigen 
Vermessungsbehörden zuvor die Eignung für die-
sen Zweck bescheinigen. Das vorliegende Gesetz 
zielt unter anderem auch auf eine stärkere Verzah-
nung zwischen den Verfahren nach dem Bundes-
baugesetz und dem Flurbereinigungsgesetz ab (ver-
gleiche auch Drucksache 7/4169 — Bericht und An-
trag des Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Än-
derung des Flurbereinigungsgesetzes). Demgemäß 
sieht die Änderung des § 46 vor, die Durchführung 
der Baulandumlegung auch auf die Flurbereini-
gungsbehörden übertragen zu können. Da anderer-
seits die Flurbereinigungsbehörden auch mit ver-
messungstechnischem Personal besetzt sind und bei 
einer Flurbereinigung der Flurbereinigungsplan 
schon bisher als amtliches Verzeichnis der Grund-
stücke zur Verfügung steht, ist künftig aus Grün-
den der Verwaltungsvereinfachung und der im In-
teresse der Rechtsklarheit gebotenen Beschleuni-
gung, so bald wie möglich nach einer Baulandumle-
gung ein amtliches Grundstücksverzeichnis zur 
Verfügung zu haben, die Bestätigung der von der 
Flurbereinigungsbehörde gefertigten Umlegungs-
karte und des Umlegungsverzeichnisses durch die 
Vermessungsbehörden entbehrlich. 

Zu Nummer 41 (§ 85) 

Die Änderung des § 85 Abs. 1 Nr. 5 folgt aus den 
Änderungen des § 39 h. 

Zu Nummer 42 (§ 86) 

unverändert 

Zu Nummer 43 (§ 87) 

Absatz 2 unverändert. 

Der neue Absatz 4 entspricht dem bisherigen § 22 
Abs. 8 des Städtebauförderungsgesetzes und be-
stimmt, daß die Zulässigkeit der Enteignung durch 
die Vorschriften der §§ 39 b bis 39 h unberührt 
bleibt. 

Zu Nummer 44 (§ 89) 

Die Novelle verpflichtet die Gemeinde, alle 
Grundstücke zu veräußern, die sie durch Enteig-
nung erworben hat, mit Ausnahme der Grundstük-
ke, die für öffentliche Zwecke bestimmt sind. Dabei 
ist davon auszugehen, daß die öffentliche Zweckbe-
stimmung auch von einem privaten Träger verwirk-
licht werden kann. 

Die vom Ausschuß vorgeschlagene Ergänzung 
des Absatzes 1 Satz 1 der Regierungsvorlage stellt 
klar, wann die Grundstücke zu veräußern sind. 
Nämlich, sobald der mit dem Erwerb des Grund-
stücks verfolgte Zweck verwirklicht werden 
kann. 

Absatz 3 der Regierungsvorlage zählt in seinem 
Satz 1 zunächst die Rechtsformen auf, in der die 
Privatisierung erfolgen kann. Nach Auffassung des 
Ausschusses war hier eine stärkere Differenzierung 
erforderlich. Diese Differenzierung war vor allen 
Dingen deshalb notwendig, um die Rangfolgen ein-
deutiger bestimmen zu können, die von der Ge-
meinde bei der Privatisierung einzuhalten sind. 

Die Mehrheit des Ausschusses war der Auffas-
sung, daß die Gemeinde im Rahmen der Privatisie-
rung nicht solche Rechtsformen wählen darf, bei 
denen die mit dem Bebauungsplan verfolgten Ziele 
und Zwecke nicht sachdienlich und wirtschaftlich 
erreicht werden können. Wenn aber die Ziele und 
Zwecke, die mit dem Bebauungsplan angestrebt 
werden, sowohl durch die Vergabe von Volleigen-
tum als auch durch die Vergabe von Erbbaurechten 
oder sonstigen dinglichen Rechten erfüllt werden 
können, so ist die Gemeinde verpflichtet, den Wün-
schen der zu berücksichtigenden Personen auf Ver-
gabe von Volleigentum oder Erbbaurechten bzw. 
Rechten nach dem Wohnungseigentum im Rahmen 
des Möglichen Rechnung zu tragen. Wünschen zu 
berücksichtigende Personen die Begründung von 
Volleigentum, so kann die Gemeinde nicht im Rah-
men der Reprivatisierung eine andere Rechtsform 
wählen, wenn ausreichend Grundstücke zur Verfü-
gung stehen und die beabsichtigte städtebauliche 
Entwicklung dem nicht entgegensteht. Absatz 3 Sät-
ze 3 und 4 hebt dies ausdrücklich hervor. Ein An-
trag, nach dem die Gemeinde im Rahmen der Pri-
vatisierung die Wünsche der Eigentümer nach 
Volleigentum unabhängig von den städtebaulichen 
Gegebenheiten zu berücksichtigen hat sowie ein 
weiterer Antrag, der die Fristen bei der Vergabe 
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von Erbbaurechten bestimmt, wurde von der Aus-
schußmehrheit abgelehnt. Auf Ziffer II Nr. 10 wird 
Bezug genommen. 

Im Rahmen der Privatisierung wird häufig das 
Problem auftauchen, daß die Anzahl der zu berück-
sichtigenden Personen größer ist als die Zahl der 
zur Verfügung stehenden Grundstücke. Hier sieht 
Absatz 3 in der vom Ausschuß beschlossenen Fas-
sung vor, daß dann die Rechtsform zu wählen ist, 
bei der eine größere Anzahl von zu berücksichti-
genden Personen bedacht werden kann. 

Die Regierungsvorlage sah in Absatz 4 vor, daß 
bei der Privatisierung der Teil des Kaufpreises, der 
dem Ausgleichsbetrag entspricht, auf Verlangen 
des Käufers in ein Tilgungsdarlehen umgewandelt 
werden soll. Diese Regelung berücksichtigte aber 
nicht die vom Ausschuß beschlossene Änderung, 
daß auch der Veräußerer ausgleichspflichtig ist. In-
folge dieser Ausgleichspflichtigkeit des Veräuße-
rers mußten in Absatz 4 die Sätze 3 und 4 gestri-
chen werden. 

Zu Nummer 45 (§ 95) 

Auf Ziffer II Nr. 12 c wird verwiesen. 

Verkehrswerte des Grund und Bodens steigen oft 
allein deshalb, weil spekulativ vermutet wird, daß 
irgendwann einmal die Gemeinde für das entspre-
chende Gebiet einen Bebauungsplan aufstellt. Der 
Ausschuß ist einstimmig der Auffassung, daß für 
ungesunde Wertentwicklungen, die auf einer in ab-
sehbarer Zeit realisierten Bauerwartung beruhen, 
bei der Enteignungsentschädigung keine Berück-
sichtigung finden sollen. 

Zu Nummer 46 (§ 96 a) 

§ 96 a regelt, — spiegelbildlich zu den Bestim-
mungen über die Erhebung eines Ausgleichsbetra-
ges — daß 50 % der infolge der Entwicklung oder 
Neugestaltung eines Gebiets eintretenden Wertstei-
gerungen bei der Bemessung der Enteignungsent-
schädigung unberücksichtigt bleiben. Im Gegensatz 
zur Regierungsvorlage erscheint es jedoch nach 
Auffassung der Mehrheit des Ausschusses sach-
dienlicher zu sein, wenn die für die Ermittlung die-
ser Wertsteigerung maßgebenden Gesichtspunkte in 
§§ 135 a ff. enthalten sind und in § 96 a lediglich 
hierauf verwiesen wird. Wegen der Einzelheiten 
wird auf den Bericht zu den Bestimmungen der 
§ 135 a ff. verwiesen. 

Die Enteignungsentschädigung bemißt sich 
grundsätzlich nach den Bestimmungen der §§ 95 
und 96 des Bundesbaugesetzes. Soweit nach § 95 
Abs. 2 daher bei der Festsetzung der Entschädigung 
bereits Werte nicht zu berücksichtigen sind (z. B. 
Ausschluß von der konjunkturellen Weiterentwick-
lung; Vorwirkung der Enteignung) so verbleibt es 
dabei. § 96 a betrifft lediglich den Betrag, der infol-
ge der Entwicklung oder Neugestaltung des Ge-
biets bedingt ist. Dies ist durch die  Ergänzung des 
§ 95 zusätzlich sichergestellt. 

Die Regelung des § 96 a Abs. 2 ist vom Ausschuß 
neu aufgenommen worden. Es handelt sich hier um 
den Fall, in dem ein Grundstück enteignet wird, be-
vor der für die Ermittlung des Ausgleichsbetrages 
maßgebliche Zeitpunkt eingetreten ist. Die Regie-
rungsvorlage sah hier vor, daß der Eigentümer zu-
nächst nur den Anfangswert erhält und bezüglich 
des ihm noch zustehenden 50%igen Anteils an den 
infolge der Entwicklung oder Neugestaltung des 
Gebiets eintretenden Werterhöhung auf ein Nach-
tragsverfahren verwiesen wird. Diese Regelung ist, 
wie die Planspiele gezeigt haben, nicht praxisge-
recht. Sie entspricht nicht dem Erfordernis der 
Marktkonformität. Dem Eigentümer wird damit zu-
gemutet, die ihm zustehende Enteignungsentschädi-
gung unter Umständen erst zu einem sehr späten 
Zeitpunkt zu erhalten. Auch vom Verwaltungsauf-
wand her ist es kaum zu rechtfertigen, nach der ei-
gentlichen Enteignung noch später ein zusätzliches 
Verfahren zur Bestimmung eines Teils der Enteig-
nungsentschädigung durchzuführen. 

Bei der Neukonzeption des Absatzes 2 ging der 
Ausschuß in seiner Mehrheit von folgenden Überle-
gungen aus: Die Erfahrungen mit dem Erschlie-
ßungsbeitrag nach den Vorschriften des Bundesbau-
gesetzes haben gezeigt, daß der Grundstücksmarkt 
die Verpflichtung zur Zahlung dieser Beiträge inso-
weit berücksichtigt, als beim Kauf von Grundstük-
ken entsprechende Abschläge gemacht werden. Ein 
gleiches Marktverhalten ist daher auch hinsichtlich 
der Ausgleichsbeträge zu erwarten. Auch hier wird 
der Markt die Tatsache, daß zu einem späteren 
Zeitpunkt Ausgleichsbeträge noch zu zahlen sind, 
berücksichtigen, bzw. er wird umgekehrt sich dar-
auf einstellen, daß ihm lediglich 50 % der infolge 
der Entwicklung oder Neugestaltung eines Gebiets 
eintretenden Wertsteigerung verbleibt. Das bedeu-
tet also, daß der auf dem Markt sich bildende Ver-
kehrswert bereits um den voraussichtlich zu zah-
lenden Ausgleichsbetrag reduziert ist. Hieran 
knüpft Absatz 2 an und bestimmt — in voller 
Marktkonformität —, daß dem Eigentümer bei der 
Enteignung seines Grundstückes vor Festsetzung 
des Ausgleichsbetrages der Wert zu zahlen ist, der 
dem gesunden Verkehrswert entspricht, also dem 
Verkehrswert, der den zu zahlenden Ausgleichsbe-
trag durch entsprechende Abschläge berücksichtigt. 

Zu Nummer 47 (§ 100) 

Die in Absatz 7 erfolgte Ergänzung beinhaltet le-
diglich eine redaktionelle Klarstellung. 

Es entspricht einem Bedürfnis der Praxis, den 
Enteignungsbetroffenen, der sich selbst mit Zustim-
mung des Enteignungsbegünstigten das Ersatzland 
beschafft hat, nicht schlechter zu stellen als denje-
nigen, der das Ersatzland im Enteignungsbeschluß 
zugeteilt erhält; in diesem Fall entstehen ihm näm-
lich keine Kosten für den Erwerb des  Ersatzlandes. 
Nach dem neu angefügten Absatz 8 hat der Enteig-
nungsbetroffene daher gegen den Enteignungsbe-
günstigten einen Anspruch auf Ersatz von Aufwen-
dungen für die von ihm selbst vorgenommene Er-
satzlandbeschaffung. 
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Zu Nummer 48 (§ 101) 

Redaktionelle Änderung. 

Zu Nummer 48 Oa (neu) — (§ 103 — neu) 

Mit der empfohlenen Ergänzung des § 103 über-
nimmt der Ausschuß unverändert eine Anregung 
des Bundesrates, der die Bundesregierung zuge-
stimmt hatte. 

Zu Nummer 48 a (§ 106) 

unverändert 

Zu Nummer 49 (§ 108) 

Die emfpohlene Ergänzung zu § 108 Abs. 3 dient 
der Klarstellung, daß auch die nachträgliche Tren-
nung verbundener Enteignungsverfahren möglich 
ist. 

Zu Nummer 50 (§ 109) 

Die empfohlene Ergänzung in Absatz 1 a dient 
der Sicherstellung, daß Einigungen nach den §§ 110 
und 111 auch im Verfahren nach Absatz 1 a erfol-
gen können, also zu einem Zeitpunkt, in dem der 
Bebauungsplan noch nicht rechtsverbindlich gewor-
den ist, aber sein Inhalt weitgehend feststeht. 

Zu Nummer 51 (§ 109 a) 

Redaktionelle Anpassung an den neugefaßten 
§ 51 Abs. 1 Nr. 1. 

Zu Nummer 52 (§ 111) 

Die empfohlene Ergänzung entspricht unverän-
dert einer Anregung des Bundesrates, der die Bun-
desregierung zugestimmt hatte. 

Zu Nummer 53 (§ 112) 

unverändert 

Zu Nummer 54 (§ 113) 

Die Einfügung eines neuen Absatzes 2 b ent-
spricht einem Vorschlag des Bundesrates, dem die 
Bundesregierung zugestimmt hatte. 

Zu Nummer 55 (§ 117) 

Die Änderung berücksichtigt Nummer 71 der 
Stellungnahme des Bundesrates, der die Bundesre-
gierung zugestimmt hat. 

Zu Nummer 56 (§ 121) 

Die Regierungsvorlage sah in § 121 Abs. 1 vor, 
daß einem Beteiligten die Kosten aufzuerlegen sind, 

die durch einen von ihm gestellten Antrag entstan-
den sind, wenn der Antrag abgelehnt wurde. Der 
Ausschuß war der Auffassung, daß in dieser Allge-
meinheit eine Kostentragungspflicht nicht vorgese-
hen werden kann. Die Regelung der Regierungsvor-
lage würde dazu führen, daß aus Angst vor der Ko-
stentragungspflicht unter Umständen auch von 
sachgerechten Anträgen abgesehen wird. Eine Ko-
stentragungspflicht für Anträge von sonstigen Be-
teiligten ist nach Auffassung des Ausschusses nur 
dann tragbar, wenn der Antrag offensichtlich unbe-
gründet war. 

Die Ergänzung des Absatzes 2 entspricht dem 
§ 139 Abs. 3 der Finanzgerichtsordnung. 

Die Ergänzung des Absatzes 4 stellt sicher, daß 
sowohl durch besonderen Beschluß als auch im 
Enteignungsbeschluß selbst die Verfahrenskosten 
festgesetzt werden können. Es bleibt dem pflichtge-
mäßen Ermessen der Enteignungsbehörde überlas-
sen, in welchem Verfahren sie die Kosten fest-
setzt. 

Zu Nummer 56 a (§ 122) 

Nach geltendem Recht ist der Enteignungsbe-
schluß kein vollstreckbarer Titel für die dort fest-
gesetzten Entschädigungen. Eine solche Regelung 
wurde für entbehrlich gehalten, weil die Ausfüh-
rung des Enteignungsbeschlusses nach § 117 erst 
ergehen konnte, wenn der durch die Enteignung 
Begünstigte die Geldentschädigung gezahlt oder zu-
lässigerweise unter Verzicht auf das Recht der 
Rücknahme hinterlegt hat. 

Die Regelung des geltenden Rechts wurde von 
der Praxis in vielen Fällen als unbefriedigend emp-
funden. Dies gilt einmal dann, wenn ratenweise 
Zahlungen im Enteignungsbeschluß festgesetzt sind. 
Für die nach der Ausführungsanordnung zu zahlen-
den Beträge müßte jeder Eigentümer durch geson-
derte Klage einen vollstreckbaren Titel erstreiten. 
Entsprechendes gilt, wenn der durch die Enteig-
nung Begünstigte nicht zahlt. Durch die Neufas-
sung des Absatzes 1 werden diese Unzuträglichkei-
ten der Praxis beseitigt und sichergestellt, daß der 
Enteignungsbeschluß auch wegen der darin festge-
setzten Entschädigungen einen vollstreckbaren Ti-
tel darstellt. Unberührt bleibt jedoch die Regelung 
des § 117, nach dem ein Ausführungsbeschluß erst 
ergeht, wenn die festgesetzten Entschädigungen ge-
zahlt sind. 

Infolge der Änderung des Absatzes 1 Nr. 2 konnte 
Absatz 1 Nr. 4 der Regierungsvorlage entfallen. 

Zu Nummer 57 (§§ 122 a und 122 b) 

Der Ausschuß hat den in der Regierungsvorlage 
enthaltenen Regelungen über die Gewährung eines 
Härteausgleichs im Grundsatz zugestimmt. Im In-
teresse der Klarheit wird jedoch empfohlen, in ei-
nem § 122 a die allgemeinen Voraussetzungen für 
die Gewährung eines Härteausgleichs zusammenzu-
fassen und in einem nachfolgenden § 122 b ab- 
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schließend die Fälle aufzuzählen, in denen ein Här-
teausgleich gewährt werden kann. 

Im Gegensatz zur Regierungsvorlage ist nicht 
mehr vorgesehen, daß ein Härteausgleich auch 
dann gewährt werden kann, wenn ein Eigentümer 
enteignet wird und die Enteignungsentschädigung 
sich nach § 96 a (Entschädigung von Wertsteigerun-
gen infolge der Entwicklung oder Neugestaltung ei-
nes Gebiets) bemißt. Die Regelung in der Regie-
rungsvorlage war dem Städtebauförderungsgesetz 
nachgebildet. Sie hat dort auch ihre Berechtigung. 
Denn der Eigentümer eines im förmlich festgelegten 
Sanierungsgebiets gelegenen Grundstücks, das ent-
eignet wird, kann mit der ihm gewährten Entschä-
digung häufig außerhalb des Gebietes kein ver-
gleichbares Grundstück erwerben ;  in Nachbarge-
bieten findet nämlich eine dem Städtebauförde-
rungsgesetz entsprechende Wertminderung bei der 
Enteignungsentschädigung nicht statt, ein Aus-
gleichsbetrag wird dort auch nicht erhoben. Anders 
ist die Situation allerdings nach der Novelle zum 
Bundesbaugesetz. Hier unterliegen alle Grundstük-
ke in Bebauungsplangebieten hinsichtlich der Ent-
eignungsentschädigung bzw. der Erhebung des 
Ausgleichsbetrages den gleichen Bestimmungen. 
Darüber hinaus ist auch kein Ansatz, Wertbestand-
teile, die bei der Enteignungsentschädigung nun-
mehr nicht zu berücksichtigen sind, über die Ge-
währung eines Härteausgleichs dem Eigentümer zu-
kommen zu lassen. 

Soweit im Einzelfall echte Härtefälle vorliegen, 
wie z. B. bei der Kündigung eines Mietverhältnisses 
allein wegen städtebaulicher Maßnahmen oder der 
Aufhebung eines Mietverhältnisses aus dem etwa-
igen Grund, weil ein Gebäude abgerissen werden 
soll, so sieht § 122 b vor, daß hier entstehende Här-
ten durch einen Geldausgleich gemildert werden 
können. 

Zu Nummer 58 und 59 (Überschrift Sechster Teil 
— Überschrift Erster Ab-
schnitt) 

unverändert 

Zu Nummer 59 a (neu) (§ 126 — neu) 

Die Änderung stellt klar, daß die vom Eigentü-
mer zu duldende Anbringung der Straßenbeleuch-
tung die Anbringung der Beleuchtungskörper und 
des notwendigen Zubehörs einschließt. 

Zu Nummer 59 b (neu) (§ 127 — neu) 

Die Erweiterung des Katalogs der erschließungs-
beitragsfähigen Anlagen folgt dem Vorschlag des 
Bundesrates in Nummer 73 seiner Stellungnahme, 
dem die Bundesregierung zugestimmt hat. 

Zu Nummer 59 c (neu) (§ 134 — neu) 

Die Änderung entspricht unverändert dem Vor-
schlag des Bundesrates in Nummer 74 seiner Stel-
lungnahme, dem die Bundesregierung zugestimmt 
hat. 

Zu Nummer 60 (§§ 135 a — 135 m) 

Die Regelungen über die Erhebung des Aus-
gleichsbetrages sind ein Kernpunkt der Novelle 
zum Bundesbaugesetz. Bei den Planspielen standen 
sie im Mittelpunkt der Untersuchungen. Die dort 
gefundenen Ergebnisse haben die Mehrheit des 
Ausschusses veranlaßt, in vielen Punkten die Re-
gierungsvorlage zu ändern. Im allgemeinen Teil 
des Berichts sind die wesentlichen Änderungen be-
reits dargelegt. Hierauf darf bezug genommen wer-
den. Darüber hinaus sind in vielen Punkten Rege-
lungen in den Entwurf aufgenommen worden, die in 
der — hier vergleichbare Tatbestände regelnden — 
Verordnung über die Erhebung von Ausgleichsbe-
trägen nach den §§ 41 und 42 des Städtebauförde-
rungsgesetzes enthalten sind (BGBl. I S. 273 vom 
6. Februar 1976). 

Die Mehrheit des Ausschusses ist der Auffas-
sung, daß die von der Ausgleichsbetragsregelung 
gestellten Aufgaben an die Wertermittlung von der 
Praxis in vollem Umfange erfüllt werden können; 
die Planspiele sowie die Untersuchungen von Sach-
verständigen haben dies eindeutig bestätigt. Im ein-
zelnen ist zur Wertermittlung folgendes zu bemer-
ken: 

Ist der Ausgleichsbetrag zu ermitteln, so sind die 
Anfangs- und Endwerte, beides reine Bodenwerte, 
zu ermitteln. Dies geschieht nach dem Vergleichs-
wertverfahren (§ 3 Wertermittlungsverordnung). 
Die Technik dieses Verfahrens ist für die Werter-
mittlungspraxis nichts Neues. Sie ist in vielen Fäl-
len durchgeführt und erprobt und auch von den Ge-
richten bestätigt worden. In der Umlegung, wo Ein-
wurfs- und Zuteilungswerte zu ermitteln sind, ist 
die Wertermittlung in ungezählten Fällen so durch-
geführt worden, wie es für die Ermittlung des Aus-
gleichsbetrags erforderlich ist. Die Anwendung von 
Methoden der mathematischen Statistik, insbeson-
dere die Verwendung von Bodenpreisindices und 
von Umrechnungskoeffizienten sichern auch in 
Grenzfällen zuverlässige Ergebnisse der Werter-
mittlung. 

Die bereits nach dem Bundesbaugesetz in der bis-
her geltenden Fassung bestehenden Gutachteraus-
schüsse sind mit der Methode der Wertermittlung, 
wie sie für den Ausgleichsbetrag notwendig wer-
den, vertraut. Die vorgesehene Änderung des Sieb-
ten Teils wird zusätzlich dazu beitragen, daß die 
Gutachterausschüsse die ihnen gesetzte Aufgabe 
voll erfüllen können. 

Hinsichtlich des Rechtscharakters des Aus-
gleichsbetrages, der vor allem in den Beratungen 
des Finanzausschusses sowie des Rechtsausschus-
ses eine Rolle spielte, ist folgendes zu bemerken: 
Es handelt sich bei dem Ausgleichsbetrag um eine 
beitragsähnliche nicht steuerliche Abgabe. Diese 
Charakterisierung ergibt sich insbesondere anhand 
der vom Bundesverfassungsgericht aufgestellten 
Kriterien zur Abgrenzung der Steuer vom Beitrag. 
Danach ist konstituierendes Merkmal der Steuer, 
daß die Geldleistung in keiner Beziehung zu einer 
Gegenleistung oder einem sonstigen Vorteil steht. 
Entscheidendes Merkmal für den Beitrag ist die 
enge Beziehung der Geldleistung zu den Vorteilen, 
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die dem Leistungspflichtigen durch eine „Veran-
staltung des Gemeinwesens" erwachsen. 

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfGE 18, 274, 
287) hat aus diesen Gründen die Ausgleichsabgabe 
in der Umlegung den steuerlichen Charakter abge-
sprochen und diese Abgabe als beitragsähnliche 
Geldleistung bezeichnet. Lediglich der Umstand, 
daß mit dieser Abgabe nicht wie sonst bei Beiträ-
gen üblich, allein die Kostendeckung für die Auf-
wendungen der Gemeinde in der Umlegung be-
zweckt werden, rechtfertigten es, die Abgabe nicht 
direkt als Beitrag, sondern als beitragsähnliche 
Zahlungspflicht zu kennzeichnen. 

In gleicher Weise, wie die Ausgleichsabgabe in 
der Umlegung, ist auch der Ausgleichsbetrag nach 
§ 135 a ff. zu beurteilen. Mit ihm werden Bodenwer-
te erfaßt, die ohne Maßnahmen der Gemeinde nicht 
entstanden wären. § 135 a Abs. 2 Satz 1 stellt die 
Kausalität zwischen „Veranstaltung des Gemeinwe-
sens" und dem Vorteil des Leistungspflichtigen 
klar. Denn der Ausgleichspflicht unterliegt die 
Wertsteigerung, die sich infolge der Entwicklung 
und Neugestaltung des Gebiets ergibt. Der Aus-
gleichsbetrag ist somit entsprechend dem entschei-
denden Merkmal des Beitrags auf die Kausalität 
zwischen „Öffentlicher Veranstaltung", nämlich der 
Bauleitplanung und den Infrastrukturmaßnahmen 
der Gemeinde, einerseits und dem Vorteil, also der 
Bodenwertsteigerung, andererseits bezogen; er 
kann wegen dieser Beziehung nicht als Steuer an-
gesehen werden. Aus dem Umstand, daß nicht die 
Kosten der „Öffentlichen Veranstaltung" sondern 
die tatsächlich entstandenen Vorteile durch den 
Ausgleichsbetrag erfaßt werden, ergibt sich, daß er 
den Rechtscharakter einer beitragsähnlichen Lei-
stung hat. 

Zu§ 135a 

In § 135 a wird der räumliche Geltungsbereich 
bestimmt, in dem Ausgleichsbeträge erhoben wer-
den, nämlich einmal in den Gebieten, für die die 
Gemeinde einen einfachen oder qualifizierten Be-
bauungsplan aufgestellt, geändert oder ergänzt hat 
(Absatz 1) oder für Grundstücke, für die erstmalig 
durch eine Satzung nach § 34 (Zulässigkeit von 
Bauvorhaben innerhalb der im Zusammenhang be-
bauten Ortsteile) die Möglichkeit der baulichen 
Nutzung eröffnet wird (Absatz 3). Absatz 4 schließ-
lich, der der Regierungsvorlage entspricht, sieht ei-
nen gesonderten Ausgleichsbetrag für Wertsteige-
rungen vor, die infolge einer Ausnahme oder Be-
freiung von den Festsetzungen eines Bebauungspla-
nes eintreten. 

Bei den Beratungen der Ausgleichsbetragsrege-
lung hat immer wieder der Begriff „planungsbe-
dingte Wertsteigerung" eine Rolle gespielt. Dieser 
Begriff wird weder in der Regierungsvorlage noch 
in der vom Ausschuß beschlossenen Fassung der 
§ 135 a ff. verwandt. Er wird auch dem Inhalt der 
Regelungen nicht gerecht. Denn dem Ausgleichsbe-
trag unterliegen — Absatz 2 hebt dies eindeutig 
hervor — die Wertsteigerungen, die aus der Diffe-
renz zwischen dem Anfangswert und dem Endwert 
besteht. Die Definition dieser Begriffe in den 

§§ 135 b und c ergeben, daß dem Ausgleichsbetrag 
die Wertsteigerungen des Grund und Bodens unter-
liegen, die — einschließlich der Bauleitplanung — 
durch Maßnahmen der öffentlichen Hand bis zu 
dem Zeitpunkt entstehen, in dem die bauliche Nut-
zung der Grundstücke zulässig wird. Die dem Aus-
gleichsbetrag unterliegenden Wertsteigerungen des 
Grund und Bodens sind also auf bestimmte städte-
bauliche Maßnahmen unmittelbar zurückzuführen 
und schließen die Wertsteigerungen, die durch die 
Bauleitplanung bewirkt werden, ein. 

Zu § 135 b 

§ 135 b enthält die Definition des Anfangwertes. 
Die Regelung entspricht §§ 96 a Abs. 2 des Regie-
rungsentwurfs. Danach ist — in Anlehnung an das 
Städtebauförderungsgesetz — Anfangswert der 
Wert, der ohne Aussicht auf die Entwicklung oder 
Neugestaltung eines Gebiets bestehen würde. Für 
Gebiete nach § 34 (im Zusammenhang bebaute 
Ortsteile), in denen also grundsätzlich bereits eine 
Bebauung zulässig ist, ist dies bei der Bestimmung 
des Anfangswertes zu berücksichtigen. Der An-
fangswert bestimmt sich also nach dem Wert, den 
das Grundstück unter Berücksichtigung der nach 
§ 34 zulässigen Bebauung hat; es sind lediglich sol-
che Wertsteigerungen außer Acht zu lassen, die 
durch die Aussicht auf die Aufstellung eines Be-
bauungsplanes zurückzuführen sind. 

Die neuen Begriffe „Anfangswert" und „Endwert" 
stimmen überein mit den im Regierungsentwurf 
verwandten Ausdrücken „Eingangswert" und „Aus-
gangswert". Die Aufnahme der neuen Begriffe ist 
erforderlich geworden, um Mißverständnisse zu 
vermeiden. Denn in der Praxis wird unter dem Be-
griff „Ausgangswert" der Wert verstanden, von 
dem man „bei der Bewertung auszugehen habe", 
also der Wert, der dem Eingangswert entspricht. 

Absatz 3 übernimmt die bereits in der Regie-
rungsvorlage und im Städtebauförderungsgesetz 
enthaltene Beschreibung des „begünstigten Agrar-
landes". 

Zu § 135 c 

§ 135 c enthält die Definition des für die Ermitt-
lung des Ausgleichsbetrages maßgebenden End-
werts. Er ist bestimmt als der Verkehrswert eines 
Grundstücks, bei dem als Fiktion zu unterstellen 
ist, daß Beiträge nach bundes- und landesrechtli-
chen Vorschriften zur Herstellung, Erweiterung und 
Verbesserung der für die Zulässigkeit eines Vorha-
bens erforderlichen Erschließungsanlagen noch zu 
entrichten sind. Es handelt sich also um den Ver-
kehrswert eines „beitragspflichtigen" Grundstücks. 
Das Abstellen auf den Wert eines erschließungsbei-
tragspflichtigen Grundstücks bei der Ermittlung des 
Ausgleichsbetrages ist eine Folge aus der — wie 
oben bereits dargelegt — geänderten Konzeption des 
Regierungentwurfs, daß nämlich Beiträge für die Er-
schließung eines Grundstückes und der Ausgleichs-
betrag grundsätzlich gesondert erhoben werden. Um 
hier Doppelerhebungen zu vermeiden, ist es not-
wendig, den Endwert unter Berücksichtigung nach 
bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften noch zu 
zahlender Beiträge für die Erschließung des Grund- 
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Stücks zu bestimmen. Darüber hinaus haben die Er-
fahrungen der Praxis gezeigt, daß im Regelfall die 
Werte der Grundstücke auf der Grundlage noch zu 
zahlender Beiträge für die Erschließung ermittelt 
werden. Auch um insoweit den Erfordernissen der 
Praxis Rechnung zu tragen, war es nach Auffas-
sung der Mehrheit des Ausschusses notwendig, den 
Endwert bei der Ermittlung des Ausgleichsbetrages 
auf ein beitragspflichtiges Grundstück zu beziehen. 
Dies kann allerdings nur dann gelten, wenn über-
haupt Erschließungsanlagen im Zusammenhang mit 
der Entwicklung oder Neugestaltung des Gebiets 
erstellt werden. Absatz 2 hebt dies noch einmal 
ausdrücklich hervor. 

In Abweichung von der Regierungsvorlage wird 
der für die Ermittlung des Endwerts maßgebliche 
Zeitpunkt vorverlegt, und zwar auf den Zeitpunkt, 
in dem die bauliche oder sonstige Nutzung zulässig 
wird. Es ist daher z. B. nicht erforderlich, wie § 96 a 
Abs. 3 Satz 2 der Regierungsvorlage bestimmte, daß 
die Erschließungsanlagen bereits benutzbar sind; es 
reicht vielmehr aus, daß die Errichtung dieser An-
lagen, „gesichert" ist. Damit wird an den gleichen 
Begriff angeknüpft, der auch für die Zulässigkeit 
von Vorhaben nach den §§ 30 ff. verlangt wird. 

Zu § 135 d 

Absatz 1 stellt klar, daß Anfangs- und Endwerte 
jeweils Verkehrswerte des unbebauten Grund-
stücks sind. Damit wird sichergestellt, daß bei der 
Ermittlung des Ausgleichsbetrages allein die Bo-
denwerte zugrunde zu legen sind. 

Absatz 2 regelt die Frage des Wertermittlungs-
zeitpunkts. Danach sind Anfangs- und Endwert auf 
den gleichen Zeitpunkt zu ermitteln. Dies bedeutet 
aber, daß konjunkturell und inflationsbedingte 
Wertsteigerungen, die ein Grundstück erfahren 
würde, wenn keine Neugestaltung oder Entwick-
lung des Gebiets beabsichtigt, bzw. durchgeführt 
worden wäre, vom Ausgleichsbetrag nicht erfaßt 
werden. Der für die Wertermittlung maßgebliche 
Zeitpunkt ist im Gesetz eindeutig definiert. Er tritt 
ein, wenn die Nutzung in dem betroffenen Gebiet 
zulässig wird. Die in Absatz 2 Satz 2 vorgesehene 
Bekanntmachungspflicht der Gemeinde über den 
Eintritt des Wertermittlungszeitpunkts hat daher le-
diglich deklaratorische Bedeutung. 

Zu § 135 e 

§ 135 e regelt das Verhältnis der Ausgleichsbeträ-
ge zu den Erschließungsbeiträgen. 

Absatz 1 stellt zunächst klar, daß durch die Erhe-
bung der Ausgleichsbeträge die Möglichkeit bzw. 
die Pflicht zur Erhebung von Erschließungsbeiträ-
gen sowie Beiträgen nach Landesrecht nicht ausge-
schlossen wird. Das bedeutet, daß Erschließungsbei-
träge bzw. Ausgleichsbeträge je gesondert entspre-
chend den jeweils geltenden Verfahrensbestimmun-
gen erhoben werden, unabhängig davon, wann sie 
fällig sind. 

In Absatz 2 wird die Anrechnung von Beiträgen 
zur Erschließung eines Grundstücks auf den Aus-
gleichsbetrag geregelt. Angesprochen sind dabei  

aber nur die Beiträge für die Herstellung, Erweite-
rung oder Verbesserung von Erschließungsanlagen 
im Sinne des § 127 Abs. 2 Bundesbaugesetz. Dies 
entspricht im Grundsatz der Regelung des § 6 
Abs. 7 des Städtebauförderungsgesetzes. Hieraus er-
gibt sich, daß abweichend von der Novelle zum 
Bundesbaugesetz die Wertsteigerungen infolge der 
Herstellung, Erweiterung oder Verbesserung von 
Erschließungsanlagen im Sinne des § 127 Abs. 2 
vom Ausgleichsbetrag erfaßt werden. Beiträge auf-
grund landes- oder bundesrechtlicher Vorschriften 
werden hier insoweit nicht mehr erhoben. Die Erhe-
bung sonstiger Beiträge für andere Erschließungs-
anlagen bleibt jedoch unberührt. Da die Novelle 
aber grundsätzlich von einem beitragspflichtigen 
Grundstück bei der Ermittlung des Ausgleichsbe-
trages ausgeht, konnten folgerichtig in Anlehnung 
an das Städtebauförderungsgesetz bei der vorgese-
henen Anrechnung nur Beiträge für Anlagen im 
Sinne des § 127 Abs. 2 Bundesbaugesetz in Betracht 
kommen. 

Der Anrechnungssatz beträgt grundsätzlich die 
Hälfte der für die Erschließung des Grundstückes 
sonst zu zahlenden Beiträge. Absatz 3 stellt dabei 
klar, daß eine Anrechnung auf den Ausgleichsbe-
trag auch dann erfolgt, wenn Teilbeträge oder Vor-
auszahlungen auf den Erschließungsbeitrag gelei-
stet worden sind. Das gleiche soll auch gelten, 
wenn eine Ablösung der Beiträge aufgrund einer 
Vereinbarung vorgenommen worden ist oder wenn 
Beiträge erlassen werden. 

Die vorgesehenen Regelungen seien durch Bei-
spiele erläutert: 

a) Werden die Erschließungsbeiträge vor dem Aus-
gleichsbetrag erhoben, so sind sie voll zu erhe-
ben. Dies ist deswegen gerechtfertigt, weil in 
diesem Fall auch die Gemeinde ihrerseits die ihr 
obliegende Verpflichtung zur Erschließung des 
Geländes geleistet hat. Bei der Erhebung des 
Ausgleichsbetrages wird dieser um die Hälfte 
des bereits gezahlten Erschließungsbeitrages ge-
mindert. Für den Fall, daß der zu erhebende 
Ausgleichsbetrag geringer ist als die Hälfte des 
Erschließungsbeitrages, entfällt der Ausgleichs-
betrag; es bedarf dann auch keines Bescheides. 

b) Werden die Erschließungsbeiträge nach dem 
Ausgleichsbetrag erhoben, gilt, daß in Höhe der 
Hälfte der Erschließungsbeiträge eine Verrech-
nung mit dem festgesetzten Ausgleichsbetrag 
vorzunehmen ist, und zwar so, daß dann nur 
noch die Hälfte der Erschließungsbeiträge zu 
zahlen ist. Folgende grundsätzliche Fallgestal-
tungen sind denkbar: 

— Der Ausgleichsbetrag ist höher als die Hälfte 
der Erschließungsbeiträge. In diesem Fall ist 
als Erschließungsbeitrag nur noch die Hälfte 
zu zahlen. Die andere Hälfte gilt als durch 
den Ausgleichsbetrag gezahlt. 

— Der Ausgleichsbetrag ist niedriger als die 
Hälfte der Erschließungsbeiträge. Hier ist die 
Hälfte der Erschließungsbeiträge zuzüglich 
des Betrages, um den die Hälfte der Erschlie- 
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ßungsbeiträge den Ausgleichsbetrag über-
steigt, noch zu zahlen. Es ist also sicherge-
stellt, daß im Endergebnis der Eigentümer 
mindestens den vollen Erschließungsbeitrag 
bezahlt. 

Beispiele 

A. Es wird von folgenden Werten ausgegangen: 

Anfangswert 	  10 DM/qm 

Endwert 	  80 DM/qm 
(Beitragspflichtiges Grundstück, 
§ 135 c Abs. 1) 

Ausgleichsbetrag 	  35 DM/qm 
(ohne Berücksichtigung von Beiträ

-

gen) 

Beiträge im Sinne von § 135 e Abs. 2 20 DM/qm 
(Beiträge zur Herstellung, Erweite

-

rung oder Verbesserung der für die 
Errichtung eines Vorhabens erfor-
derlichen Erschließungsanlagen im 
Sinne des § 127 Abs. 2) 

1. Beiträge werden vor dem Ausgleichsbetrag 
erhoben (Beispiel zu § 135 e Abs. 2 Satz 1) 

Beiträge wurden erhoben in 
Höhe von 	  20 DM/qm 

Ausgleichsbetrag . . 35 DM/qm 

Er mindert sich um 
1/2 der Beiträge . . 10 DM/qm 
An Ausgleichsbetrag zu zahlen 25 DM/qm 

insgesamt 	 45 DM /qm 

2. Beiträge werden nach dem Ausgleichsbetrag 
erhoben (Beispiel zu § 135 e Abs. 2 Satz 2) 
Ausgleichsbetrag 	 35 DM/qm 

An Beiträgen fallen 
an sich an 	 20 DM/qm 

1/2 der Beiträge gel-
ten bereits durch 
den Ausgleichsbe-
trag als gezahlt . . 10 DM/qm 

An Beiträgen noch zu zahlen . . 10 DM/qm 

insgesamt ... 45 DM/qm 

B. Denkbar ist auch der Fall, daß der Ausgleichs-
betrag niedriger ist als die Hälfte der Beiträge 

Beispiel: 

Anfangswert 	  10 DM/qm 

Endwert 	  26 DM/qm 
(Beitragspflichtiges Grundstück, 
§ 135 c Abs. 1) 

Ausgleichsbetrag 	  8 DM/qm 
(ohne Berücksichtigung von Bei

-

trägen) 

Beiträge 	  20 DM/qm  

In diesem Fall gilt folgendes: 

1. Beiträge werden vor dem Ausgleichsbetrag 
erhoben (Beispiel zu § 135 e Abs. 2 Satz 1) 

Beiträge wurden erhoben 
in Höhe von 	  20 DM/qm 

Ausgleichsbetrag . . 8 DM/qm 

Er ist geringer als 1/2 der Bei

-

träge (10 DM/qm), so daß der 
Ausgleichsbetrag entfällt 	 0 DM/qm 

insgesamt 	 20 DM/qm 

2. Beiträge werden nach dem Ausgleichsbetrag 
erhoben (Beispiel zu § 135 e Abs. 2 Satz 2) 

Ausgleichsbetrag 	 8 DM/qm 

An Beiträgen fallen 
an sich an 	 20 DM/qm 

1/2 der Beiträge . 	 10 DM/qm 
plus die Differenz 
zwischen der ande-
ren Hälfte der Bei-
träge und dem Aus-
gleichsbetrag von 
8 DM/qm   2 DM/qm 

An Beiträgen also zu zahlen ... 12 DM/qm 

insgesamt ... 20 DM/qm 

Zu § 135 f 

Die Regelung des § 135 f über die bei der Erhe-
bung des Ausgleichsbetrages anzurechnenden 
Wertsteigerungen und Leistungen entspricht im 
Grundsatz dem § 135 a Abs. 2 der Regierungsvorla-
ge. Der Ausschuß hielt jedoch eine Reihe von Klar-
stellungen und Ergänzungen dieser Bestimmung für 
notwendig. 

Absatz 1 Satz 1 bestimmt allgemein, daß dem Ei-
gentümer solche Wertsteigerungen auf den Aus-
gleichsbetrag anzurechnen sind, die er auf seinem 
Grundstück durch eigene Aufwendungen, also 
durch Arbeit und Kapitaleinsatz, bewirkt hat. An-
gerechnet werden danach die gewöhnlichen Kosten 
seiner Aufwendungen, also die Kosten, die übli-
cherweise für entsprechende Maßnahmen gezahlt 
werden. In Anlehnung an § 135 c Abs. 1 Satz i ist 
dabei Bezugspunkt für die Ermittlung der Kosten 
der Zeitpunkt, in dem die bauliche oder sonstige 
Nutzung zulässig wird. 

Die vorgesehene Regelung ist notwendig, damit 
der Eigentümer nicht die Wertsteigerungen seines 
Grundstücks als Ausgleichsbetrag an die Gemeinde 
bezahlt, die er — im Gegensatz zu anderen Eigentü-
mern — durch Arbeits- und Kapitaleinsatz bewirkt 
hat. Eine Sonderregelung gilt nach Absatz 2 für sol-
che vom Eigentümer vorgenommenen wertsteigern-
den Maßnahmen, die an sich einer Beitragspflicht 
unterliegen, wenn die öffentliche Hand sie vorge-
nommen hätte. 

Nach § 93 Abs. 3 sind Vermögensvorteile, die 
dem Entschädigungsberechtigten infolge der Enteig-
nung entstehen, bei der Festsetzung der Entschädi-
gung anzurechnen. Solche Vermögensvorteile kön- 
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nen auch durch Maßnahmen infolge der Neugestal-
tung und Entwicklung des Gebietes bewirkt sein. 
Sind dem Eigentümer solche Vermögensvorteile. im 
Rahmen der Enteignungsentschädigung angerechnet 
worden, hat er also eine entsprechend niedrigere 
Entschädigung erhalten, so müssen sie ihm auf der 
anderen Seite, wenn er zu einem Ausgleichsbetrag 
herangezogen wird, angerechnet werden, da er sei-
nerseits ja schon den entsprechenden Betrag er-
bracht hat. Dies stellt Absatz 1 Satz 3 sicher. 

Absatz 2 regelt den Fall, in dem ein Eigentümer 
bzw. ein Erschließungsträger auf eigene Rechnung 
die Erschließung eines Grundstücks übernimmt. In 
solchen Fällen werden, da der Gemeinde ja inso-
weit keine Kosten entstehen, auch keine Erschlie-
ßungsbeiträge erhoben. Wenn hier entsprechend 
den Grundsätzen des § 135 c Abs. 2 von dem Wert 
eines erschließungsbeitragsfreien Grundstücks aus-
gegangen würde, würde die Gemeinde einen höhe-
ren Ausgleichsbetrag erhalten, als sie bekäme, 
wenn sie die Erschließung selbst durchführen wür-
de und den Eigentümer mit einem Erschließungs-
beitrag belastete. Die Anrechnung von nur 50 % 
der an und für sich zu erhebenden Beiträge ergibt 
sich daraus, daß der Eigentümer die Hälfte der Bei-
träge entsprechend den Grundsätzen des § 135 e 
Abs. 2 selbst trägt. 

Absatz 2 stellt zugleich sicher, daß der Betrag, 
den die Gemeinde durch den Ausgleichsbetrag 
nach Abzug der dem Eigentümer entstehenden Ko-
sten für Erschließung etc. erhält, der gleiche ist, als 
wenn die Gemeinde die Erschließung selbst über-
nimmt. Dies sei entsprechend dem oben aufgezeig-
ten Zahlenbeispiel erläutert. Danach erhält die Ge-
meinde durch den Ausgleichsbetrag und den Er-
schließungsbeitrag insgesamt eine Summe von 
45 DM/qm. In diesem Betrag sind aber die Kosten 
enthalten, die der Gemeinde infolge der Erschlie-
ßung entstehen, also 20 DM/qm Erschließungsbei-
trag. Im Endeffekt erhält die Gemeinde nach Abzug 
dieser Kosten also lediglich 25 DM/qm. Absatz 2 
stellt nun sicher, daß die Gemeinde in den Fällen, 
in denen ihr Erschließungskosten nicht erwachsen, 
weil der Eigentümer selbst die Erschließung auf ei-
gene Rechnung übernimmt oder ein Dritter sie 
übernimmt, den gleichen Betrag erhält und sie 
nicht Beträge bekommt, die auf Maßnahmen beru-
hen, die der Eigentümer selbst auf seinem Grund-
stück auf seine eigenen Kosten durchgeführt hat. 

Bei Anwendung des Absatzes 2 ergibt sich ent-
sprechend dem obigen Zahlenbeispiel folgende Si-
tuation: 

Anfangswert 	  10 DM/qm 

Endwert 	  80 DM/qm 
(erschließungsbeitragspflichtiges 
Grundstück) 

Ausgleichsbetrag minus 	35 DM/qm 

1 /2 Erschließungsbeitrag — 10 DM/qm 25 DM/qm 

Erschließungsbeiträge werden in diesem Fall 
nicht erhoben. 

Eine auf den „Pfennig" genaue Berechnung der 
Höhe der Beiträge würde in Fällen der privaten Er-

schließung oft zu einem hohen Verwaltungsauf-
wand führen und Erschließungsverträge für die Pra-
xis uninteressant machen. Absatz 2 Satz 2 ermög-
licht daher, die Höhe der Beiträge — entsprechend 
auch einem Votum der Planspieler — in einem pau-
schalierten Verfahren zu ermitteln. Entsprechend 
den Grundsätzen des § 130 Abs. 1 Satz 2 BBauG 
kann — ohne daß eine besondere Satzung erlassen 
würde — die Höhe des Beitrages nach den übli-
cherweise durchschnittlich aufzuwendenden Kosten 
vergleichbarer Erschließungsanlagen ermittelt wer-
den. 

Zu § 135 g 

Ausgleichspflichtiger ist — entsprechend der 
Konzeption der Regierungsvorlage — grundsätzlich 
derjenige, der das Grundstück entsprechend den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes bebaut. Ent-
sprechend der Regelung des § 134 BBauG ist bei 
Wohnungs- und Teileigentum der einzelne Woh-
nungs- oder Teileigentümer im Falle der Bebauung 
nur entsprechend seinem Miteigentumsanteil aus-
gleichspflichtig. 

In dem Hearing der Verbände hat die Frage eine 
Rolle gespielt, ob der Ausgleichsbetrag als öffentli-
che Last auf dem Grundstück ruht und damit gege-
benenfalls allen Reallasten im Range vorgeht oder 
ob er eine persönliche Leistungspflicht ist. Um die 
Belastung eines Grundstückes zum Zwecke der Be-
bauung nicht zu erschweren, hat die Mehrheit des 
Ausschusses empfohlen, den Ausgleichsbetrag 
nicht als öffentliche Last zu konstruieren und klar-
zustellen, daß diese Belastung keinen Vorrang im 
Konkurs- oder Zwangsversteigerungsverfahren hat. 

Die Regelung des Absatzes 2 ist von der Mehr-
heit des Ausschusses neu aufgenommen worden. 
Abweichend von dem Grundsatz, daß ausgleichs-
pflichtig der bauende Eigentümer ist, ist hiernach 
der Veräußerer zur Zahlung des Ausgleichsbetrages 
verpflichtet, wenn er durch Rechtsgeschäft ein 
Grundstück zu einem Zeitpunkt veräußert, zu dem 
die Höhe des Ausgleichsbetrages feststeht. Diese 
neue Regelung stellt sicher, daß der Ausgleichsbe-
trag nicht den „Falschen" trifft bzw. abgewälzt wird 
und der Erwerber unter Umständen doppelt bezahlt: 
nämlich einmal einen Teil der durch die Entwick-
lung und Neugestaltung bedingten Wertsteigerun-
gen im Kaufpreis an den Veräußerer und zum ande-
ren später im Baufall diese Wertsteigerungen noch-
mals als Ausgleichsbetrag an die Gemeinde. Der 
Veräußerer, der beim Verkauf die entwicklungs- 
und neugestaltungsbedingten Wertsteigerungen 
realisieren kann, ist dann auch der „richtige Ver-
pflichtete" zur Zahlung des Ausgleichsbetrages. Für 
den Erwerber hat diese Konstruktion den Vorteil, 
daß er ein Grundstück frei von allen Ausgleichsla-
sten erwirbt. 

Zu § 135 h 

Die in § 135 h enthaltenen Regelungen über die 
Ermittlung, Festsetzung oder Erhebung des Aus-
gleichsbetrages entsprechen im Grundsatz der Re-
gierungsvorlage. Die Mehrheit des Ausschusses hat 
hier jedoch einige Klarstellungen und Ergänzungen 
vorgeschlagen. 
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Nach Absatz 1 Satz 1 entsteht die Ausgleichs-
pflicht nach der Bekanntmachung des in § 135 c 
Abs. 1 bezeichneten Zeitpunkts, d. h., wenn die Ge-
meinde bekannt gemacht hat, daß die nach dem Be-
bauungsplan vorgesehene bauliche oder sonstige 
Nutzung zulässig geworden ist. Die Gemeinde er-
hebt den Ausgleichsbetrag jedoch erst nach Ver-
wirklichung einer dem Bebauungsplan entsprechen-
den Nutzung (Absatz 2 Satz 1). Die Abgabe ist da-
her — insofern übereinstimmend mit der Regie-
rungsvorlage — vom Eigentümer erst dann zu zah-
len, wenn er gebaut hat. Bei dieser Neufassung 
handelt es sich um rechtssystematische Anpassun-
gen an das Abgabenrecht und dessen Entstehungs-
tatbestände für öffentlich-rechtliche Abgaben. Die 
Erhebung des Ausgleichsbetrages erst nach Ver-
wirklichung der Nutzung wird dadurch nicht be-
rührt, ebensowenig die Schuldnerschaft sowie die 
Eigenschaft der Abgabe als persönliche Schuld. 

Absatz 1 Satz 2 verpflichtet die Gemeinde, sobald 
wie möglich den Ausgleichsbetrag zu ermitteln und 
festzusetzen und ihn dem betroffenen Eigentümer 
mitzuteilen. Die so mitgeteilte Festsetzung des Aus-
gleichsbetrages ist rechtsmittelfähig, verpflichtet 
den Eigentümer aber noch nicht zur Zahlung. Durch 
diese Regelung wird sichergestellt, daß die jeweili-
gen Eigentümer bereits vor der Bebauung erfahren, 
in welcher Höhe das Grundstück ausgleichspflich-
tig ist. Damit wird gewährleistet, daß sowohl der 
Grundstücksmarkt als auch der Eigentümer ent-
sprechend kalkulieren können und die kreditgeben-
den Stellen eine einwandfreie Unterlage für die 
Höhe des zu beleihenden Grundstückswertes erhal-
ten. 

Durch Absatz 1 Satz 4 wird sichergestellt, daß die 
Festsetzung des Ausgleichsbetrages für und gegen 
die Rechtsnachfolger des Eigentümers wirkt. Daß 
der Ausgleichsbetrag keine öffentliche Last ist, ist 
bereits in § 135 e bestimmt. 

Die Erhebung des Ausgleichsbetrages setzt — so-
weit nicht ein Veräußerungsfall nach § 135 g Abs. 2 
vorliegt — voraus, daß die nach dem Bebauungs-
plan zulässige Nutzung verwirklicht ist. Wann die 
Bebauung als verwirklicht gilt, bestimmt sich nach 
Absatz 2. Danach gilt die Nutzung stets als ver-
wirklicht, wenn die bauliche oder sonstige Anlage 
benutzt werden kann oder mit ihrer Nutzung be-
gonnen wird. Auch bei einer teilweisen Verwirkli-
chung der Nutzungsmöglichkeit entsteht die Pflicht 
zur Zahlung des Ausgleichsbetrages. 

In Anlehnung an § 8 Abs. 6 der Ausgleichsbe-
tragsverordnung zum Städtebauförderungsgesetz 
bestimmt Absatz 3, unter welchen Voraussetzungen 
eine vorzeitige Erhebung des Ausgleichsbetrages in 
Betracht kommen kann. Nach Satz 1 kann die Ge-
meinde den Ausgleichsbetrag schon vor der Ver-
wirklichung der Nutzungsmöglichkeit erheben, 
wenn der Ausgleichsbetrag festgesetzt worden ist 
und der Ausgleichspflichtige mit der vorzeitigen 
Erhebung einverstanden ist. Eine vorzeitige Erhe-
bung kann im Einvernehmen mit dem Eigentümer 
auch dann erfolgen, wenn der Ausgleichsbetrag 
noch nicht festgesetzt wurde, jedoch vor der Erhe-
bung des in § 135 c Abs. i Satz 1 bezeichneten Zeit-

punkts der Ausgleichsbetrag mit hinreichender Si-
cherheit ermittelt werden kann. Diese Bestimmun-
gen sollen es ermöglichen, daß der Ausgleichsbetrag 
zum Zwecke einer besseren Dispositionsmöglich-
keit des Eigentümers auch schon früher als allge-
mein vorgesehen erhoben werden kann. 

Zu § 135 i 

§ 135 i enthält in Anlehnung an die Regierungs-
vorlage eingehende Bestimmungen über Zahlungs-
modalitäten des Ausgleichsbetrags. Die Mehrheit 
des Ausschusses hat sich bei der Fassung dieser 
Vorschrift davon leiten lassen, mögliche Härtefälle 
weitgehend zu vermeiden. Dies wird durch ein ab-
gestuftes System der Einräumung von Tilgungsdar-
lehen, Stundungen und Erlaß des Ausgleichsbetra-
ges ermöglicht. 

In Einzelfällen kann es sich ergeben, daß die in-
folge der Entwicklung oder Neugestaltung des Ge-
biets entstehenden Wertsteigerungen nur geringfü-
gig sind, und daß dies bereits erkennbar ist, bevor 
mit der Festsetzung des Ausgleichsbetrages begon-
nen wird. Um hier ein Mißverhältnis zwischen er-
zielbaren Einnahmen und Verwaltungsaufwand für 
die Ermittlung, Festsetzung und Erhebung des Aus-
gleichsbetrages zu vermeiden, sieht Absatz 4 die 
Möglichkeit vor, daß die Gemeinde von der Erhe-
bung des Ausgleichsbetrages absehen kann. Diese 
Regelung vermeidet, daß ein unnötiger Verwal-
tungsaufwand bei der Erhebung der Ausgleichsbe-
träge in Gang gesetzt wird. 

Zu § 135 j 

Die Regelung entspricht der Regierungsvorlage. 
Danach ist es möglich, in den Fällen, in denen ein 
Vorhaben genehmigt wird, bevor der zugrundelie-
gende Bebauungsplan rechtsverbindlich wurde, 
eine Vorauszahlung auf den Ausgleichsbetrag zu 
erheben. Von einer weitergehenden Vorauszah-
lungsverpflichtung hat der Ausschuß abgesehen. 

Zu § 135 k 

Mit der Eintragung der Anfangs- und Endwerte 
in eine Karte des Erhebungsgebiets gemäß Absatz 1 
soll den Betroffenen ermöglicht werden, Kenntnis 
zu erhalten über die ihr Grundstück und die übri-
gen Grundstücke des Erhebungsgebiets betreffen-
den Wertsteigerungen, die infolge der Entwick-
lung und Neugestaltung des Gebietes eingetreten 
sind. Die Ausgleichspflichtigen und Personen mit 
berechtigtem Interesse haben einen Anspruch 
auf Einsichtnahme in die Karte (Abs. 2). Hierauf ist 
bei der Anhörung vor Festsetzung des Ausgleichs-
betrages hinzuweisen. Durch diese Regelung wird 
eine Transparenz erreicht, die den Bedürfnissen der 
Praxis entspricht. Es wird damit ermöglicht, daß so-
wohl beim Erwerb eines Grundstückes wie auch 
bei der Belastung ein später zu erhebender Aus-
gleichsbetrag mit Sicherheit in die Kalkulation ein-
gestellt werden kann. 

Zu § 1351 

Die Bestimmung des § 135 1 über die Erhebung 
des Ausgleichsbetrages beim Veranlasser ent- 
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spricht dem Grundsatz der Regierungsvorlage (dort 
§ 135 b). Die Mehrheit des Ausschusses hielt hier 
allerdings eine Klarstellung dahin gehend für not-
wendig, daß die Ausgleichspflicht nur für städte-
baulich nachteilige Auswirkungen, die durch Maß-
nahmen der Gemeinde beseitigt oder gemildert 
werden, zum Tragen kommen kann. Damit ist si-
chergestellt, daß Vorteile, die auf die Beseitigung 
oder Milderung sonstiger Auswirkungen des Be-
triebs zurückzuführen sind, nicht der Ausgleichs-
pflicht unterliegen. 

Absatz 2 regelt die Anrechnung von Ausgleichs-
beträgen, die wegen der Neugestaltung und Ent-
wicklung des Gebietes erhoben wurden. In Ergän-
zung zur entsprechenden Regelung in der Regie-
rungsvorlage wird bestimmt, daß eine solche An-
rechnung nur erfolgen kann, wenn in dem ermittel-
ten Vorteil auch die Wertsteigerung des Grund-
stücks einbezogen worden ist. 

Mit Rücksicht auf die Besonderheiten des Aus-
gleichsbetrages des Veranlassers kann es im Ein-
zelfall zweckmäßig sein, daß die Gemeinde mit dem 
Ausgleichspflichtigen eine Vereinbarung über den 
Ausgleichsbetrag trifft. Absatz 4 soll dies sicher-
stellen. 

Zu § 135 m 

Die Verordnungsermächtigung entspricht formal 
Artikel 3 § 1 der Regierungsvorlage. Die wesentli-
chen Punkte des dort genannten Ausführungsrech-
tes sind jedoch nunmehr bereits in den §§ 135 a 
bis 135 1 selbst enthalten. 

Zu Nummer 61 — Siebenter Teil — Ermittlung von 
Grundstückswerten (§§ 136, 137, 
137 a, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 
143 a, 143 b, 144) 

Auf Ziffer II Nr. 13 dieses Berichts wird verwiesen. 

Zu § 136 

Der in § 136 geregelte Aufgabenkatalog bedarf 
sowohl wegen der wachsenden Bedeutung der 
Grundstückswerte im Städtebaurecht als auch aus 
den Erfahrungen der Praxis der Gutachterausschüs-
se einer Ergänzung und Präzisierung, wie sie der 
Formulierungsvorschlag bringt. 

In Absatz 1 erhalten die Gutachterausschüsse die 
neue Aufgabe, den Wert von Rechten an Grund-
stücken zu ermitteln. 

Nach Absatz 4 sollen die Gutachterausschüsse in 
Zukunft auch die Ermittlung des Wertes von soge-
nannten „anderen Vermögensnachteilen" bei Ent-
eignungen und ähnlichen Eingriffen vornehmen. 
Dabei ist besonders darauf zu achten, daß bei die-
ser Ermittlung auch Vermögensvorteile, die durch 
die Maßnahme entstanden sind, berücksichtigt wer-
den. Die vorgenannten Aufgaben wurden auch bis-
her schon ohne ausdrückliche gesetzliche Ermächti-
gung von den Gutachterausschüssen wahrgenom-
men. Neu ist, daß die Gutachterausschüsse in Zu-
kunft nach Absatz 3 auch Gutachten über Analysen 
des Grundstücksmarktes, über die Bedeutung ein-

zelner wertbildender Faktoren sowie über die Me-
thodik der Wertermittlung erstatten können, und 
zwar auch dann, wenn ein einzelner Grundstücks-
wert nicht ermittelt wird; dies kann vor allem in 
Streitfällen hilfreich sein. 

Darüber hinaus bestimmt Absatz 5, daß die Lan-
desregierungen den Gutachterausschüssen weitere 
Aufgaben übertragen können. Hierdurch soll so-
wohl den verschiedenartigen Erfordernissen in den 
einzelnen Bundesländern Rechnung getragen als 
auch eine Ausweitung der gutachterlichen Werter-
mittlung ermöglicht werden. 

Die neue Formulierung des § 136 Abs. 1 sieht 
auch eine Erweiterung des Kreises derjenigen vor, 
die ein Gutachten beim Gutachterausschuß beantra-
gen können. Neu hinzugekommen sind Inhaber von 
Rechten an Grundstücken und Pflichtteilsberechtig-
te (Nummer 1) und vor allem die für die Feststel-
lung von Enteignungsentschädigungen auf Grund 
anderer gesetzlicher Vorschriften außerhalb des 
Städtebaurechts zuständigen Behörden. Diese Er-
weiterung des Kreises der Antragsberechtigten 
kommt den Erfahrungen und Forderungen der Pra-
xis entgegen und soll vor allem auch dazu beitra-
gen, die Zersplitterung des Bewertungs- und Wert-
ermittlungswesens in den verschiedenen Rechtsge-
bieten allmählich abzubauen. 

Zur Steigerung der Transparenz der Wertermitt-
lung und der Grundstückswerte sieht der neu for-
mulierte § 136 in Abs. 6 zusätzlich zum bisherigen 
Inhalt des alten Absatzes 2 vor, daß die Gutachten 
ganz oder teilweise — nach Anhörung des Berech-
tigten — auch anderen Personen als den Eigentü-
mern, z. B. wenn sie von denselben städtebaulichen 
Maßnahmen betroffen sind, zur Kenntnis gegeben 
werden können. Verstöße gegen den Grundsatz der 
Geheimhaltung (§ 138 Abs. 3) sind dadurch nicht zu 
befürchten, da Gutachten grundstücksbezogen sind 
und keine Angaben über persönliche Verhältnisse 
enthalten. 

Zu § 137 

Diese Vorschrift faßt in der vorgelegten Formu-
lierung in Absatz 1 den bisherigen § 137 Abs. 1 und 
§ 144 Abs. 2 zusammen. Dabei wird in der Neufor-
mulierung zunächst die Selbstständigkeit und die 
Unabhängigkeit der Gutachterausschüsse dadurch 
betont, daß die Gutachterausschüsse nicht mehr 
„bei" der Gebietskörperschaft, sondern „für den Be-
reich" der Gebietskörperschaft gebildet werden. 
Der Bezug stellt nur noch eine räumliche Zuord-
nung dar. Da sich in der Praxis gezeigt hat, daß 
Gutachterausschüsse, die entsprechend den Vor-
schriften des § 144 Abs. 2 für den Bereich einer 
oder mehrerer kleiner Gemeinden gebildet sind, in 
der Regel keine befriedigende Arbeit leisten kön-
nen, weil ihr Einzugsgebiet zu klein und das Ver-
gleichsmaterial zu gering ist, war ursprünglich vor-
geschlagen worden, daß § 144 Abs. 2 entfallen solle 
und daß die Landesregierungen nur noch ein Ver-
bleiben schon bestehender Gutachterausschüsse bei 
kreisangehörigen Gemeinden verordnen könnten, 
wenn die Erfüllung der Aufgaben des Gutachter-
ausschusses gewährleistet war. Diese im Hinblick 
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auf die Gebietsreform in verschiedenen Ländern 
und die durch sie vielfach vorgenommene Einkrei-
sung großer leistungsfähiger Städte gemachte Ein-
schränkung wurde von der Mehrheit des Ausschus-
ses dahin abgemildert, daß auch die „Einrichtung" 
von Gutachterausschüssen dann von der Landes-
regierung verordnet werden kann, wenn die Erfül-
lung ihrer Aufgaben gesichert ist. 

Absatz 2 stellt nur noch fest, daß die Gutachter-
ausschüsse sich zur Vorbereitung ihrer Arbeit Ge-
schäftsstellen bei einer Behörde bedienen. Hierfür 
ist nicht mehr primär die Verwaltung der Bereichs-
körperschaft des Gutachterausschusses genannt. Es 
hat sich nämlich in der Vergangenheit gezeigt, daß 
die Arbeit der Gutachterausschüsse wesentlich von 
der Qualität ihrer Geschäftsstellen abhängt. Dabei 
ist die Erfahrung gemacht worden, daß in der Regel 
dort, wo die Geschäftsstellen bei der Vermessungs-
verwaltung bestehen, die Gutachterausschüsse be-
friedigend arbeiten, weil dort besonders fachkundi-
ges Personal und die erforderlichen Unterlagen zur 
Verfügung stehen. Dementsprechend können nach 
dem geänderten Absatz 2 die Landesregierungen 
die Aufgaben der Geschäftsstelle dem örtlich zu-
ständigen Kataster- und Vermessungsamt oder ei-
ner anderen kommunalen oder staatlichen Einrich-
tung übertragen, die über fachkundiges Personal 
verfügt und der die erforderlichen Unterlagen zur 
Verfügung stehen. 

Zu § 137 a  

Der Ausschuß hat mit Mehrheit beschlossen, den 
Ländern die Ermächtigung zur Einrichtung eines 
„oberen Gutachterausschusses" zu geben. Dieser 
soll in erster Linie Obergutachten für die Gerichte 
erstellen; ihm können aber auch weitere Aufgaben 
zugewiesen werden. Es hat sich nämlich in der Pra-
xis als unglücklich herausgestellt, daß in Gerichts-
verfahren die Gutachterausschüsse oft schon als im 
Vorverfahren „verbraucht" angesehen werden und 
deshalb nur auf private Sachverständige zurückge-
griffen werden konnte. Besonders häufig war das in 
Rechtsmittelverfahren der Fall. Durch die Schaf-
fung der oberen Gutachterausschüsse wird die amt-
liche Wertermittlung, die über das zuverlässigste 
Material (Kaufpreissammlung, Bodenrichtwerte) ver-
fügt, wieder in die Gerichtsverfahren eingeführt 
werden können. 

Absatz 2 sieht vor, daß der obere Gutachteraus-
schuß eine eigene Geschäftsstelle haben muß. Ein 
großer zusätzlicher Verwaltungsaufwand wird aber 
nicht erforderlich, da die Geschäftsstelle bei einer 
schon bestehenden Behörde zu bilden ist und weil 
der obere Gutachterausschuß sich im Einzelfall auf 
die zuständige örtliche Geschäftsstelle abstützen 
soll. 

Zu § 138 

Diese Vorschrift bringt gegenüber der bestehen-
den keine inhaltliche Änderung. Infolge des teil-
weise veränderten Aufbaues wird in Absatz 1 
Satz 2 nunmehr statt auf § 144 auf den neuen § 141 
Bezug genommen, der diesen Teil des bisherigen 
§ 144 regelt. Aus dem gleichen Grunde kann der 
bisherige Satz 3 entfallen. 

Zu § 139 

Als wesentliche Änderung sieht die Fassung des 
§ 139 Absatz 2 vor, daß Bedienstete der örtlichen 
Finanzämter mit besonderer Sachkunde in der steu-
erlichen Grundstücksbewertung zu den Gutachter-
ausschüssen herangezogen werden sollen. 

Zur Stärkung der Unabhängigkeit der Gutachter 
und zur Vermeidung des Anscheins einer Interes-
sengleichheit zwischen den örtlich betroffenen Ge-
bietskörperschaften und den Gutachterausschüssen 
oder einzelnen Gutachtern bestimmt der neue vom 
Ausschuß beschlossene Absatz 3, daß der Vorsit-
zende und die Gutachter nicht mit der Verwaltung 
des betroffenen Grundstücks oder sonstiger Gegen-
stände oder überhaupt hauptamtlich mit der Ver-
waltung von Grundstücken der Gebietskörperschaf-
ten im Zuständigkeitsbereich des Ausschusses be-
faßt sein dürfen. 

Zu § 140 

Der neue § 140 bringt eine Erweiterung der Aus-
kunfts- und Vorlagepflicht des Eigentümers und der 
sonstigen Berechtigten sowie eine Auflockerung 
des Steuergeheimnisses. Sowohl die Ausdehnung 
der Auskunfts- und Vorlagepflicht auf Grundstücke, 
die zum Vergleich geeignet sind, in Absatz 1 als 
auch die Neuschaffung einer Auskunftspflicht des 
Finanzamts gegenüber dem Gutachterausschuß über 
Grundstücke schlechthin, soweit dies zur Ermitt-
lung von Ausgleichsbeträgen und Enteignungsent-
schädigungen erforderlich ist, in Absatz 2 dienen 
ausschließlich unmittelbar öffentlichen Interessen, 
nämlich der Ermittlung der Ausgleichsbeträge und 
der Ermittlung von Enteignungsentschädigungen. 
Darüber hinaus gibt es keine zusätzlichen Aus-
kunftspflichten über Vergleichsgrundstücke für 
sonstige Gutachten, die nicht unmittelbar der Er-
mittlung der Ausgleichsbeträge oder der Enteig-
nungsentschädigungen dienen. 

Zu § 141 

In Folge der neuen Gliederung des 7. Teils ent-
spricht § 141 im wesentlichen dem bisherigen § 144. 
Neu hinzu gekommen ist in Absatz 1 lediglich die 
Nennung des „oberen Gutachterausschusses". Ent-
fallen sind die Nummern 3 und 4 die nunmehr 
leicht verändert in § 144 Abs. 2 erscheinen. An ih-
rer Stelle sind neu in § 141 geregelt die Nummern 3 
und 4. In Nummer 3 wird in Zukunft den Ländern 
eingeräumt zu bestimmen, welche Aufgaben die 
Gutachterausschüsse auf die Geschäftsstellen oder 
auf den Vorsitzenden übertragen können. Diese Re-
gelung sanktioniert die heute schon vielfach von 
den Gutachterausschüssen auf den Vorsitzenden 
oder die Geschäftsstellen delegierten Aufgaben und 
trägt somit der Tatsache Rechnung, daß die Aufga-
ben der Gutachterausschüsse in Zukunft noch wei-
ter wachsen und bei der Beibehaltung des ehren-
amtlichen unabhängigen Gutachters die Notwen-
digkeit der Delegation insbesondere von Routine-
und technischen Aufgaben auf die Geschäftsstellen 
noch zunehmen wird. Hiermit ist gleichzeitig eine 
Aufwertung der Geschäftsstellen verbunden. Num-
mer 4, die die Vertretung der Gutachterausschüsse 
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vor Behörden und Gerichten einer positiven Rege-
lung durch die Landesregierung zuführen soll, ist 
notwendig geworden, da die Praxis gezeigt hat, daß 
immer  wieder Zweifel darüber auftreten, wer den 
Gutachterausschuß vor Gericht vertritt, wenn ein 
Gutachten dort zu erstatten bzw. zu erläutern ist. 

Zu § 142 

§ 142 entspricht dem bisherigen § 141 und defi-
niert den Verkehrswert wie bisher. Dabei ist neu, 
daß in Absatz 1 Satz 2 ausdrücklich darauf hinge-
wiesen wird, daß bei der Ermittlung des Verkehrs-
wertes die Vorschriften über die Berücksichtigung 
bestimmter Umstände zu beachten sind, was aber 
nur deklaratorischen Charakter hat; denn bei der 
Wertermittlung sind immer alle wertbeeinflussen-
den Umstände zu berücksichtigen. So ist der neu 
aufgenommene Hinweis auf die „rechtlichen Gege-
benheiten" in der Verkehrswertdefinition des Ab-
satzes 2 nichts neues sondern dient nur der Voll-
ständigkeit und der Erinnerung an das Gewicht der 
rechtlichen Gegebenheiten für den Wert des 
Grundstückes oder den zu bewertenden Gegen-
stand. Am Verkehrswertprinzip wird dabei festge-
halten. 

Die von der Minderheit des Ausschusses vorge-
brachte Befürchtung, damit werde vom Verkehrs-
wertprinzip abgegangen, wurde von der Ausschuß-
mehrheit nicht geteilt. 

Absatz 3 des bisherigen § 141 wurde dahin abge-
ändert, daß in Zukunft bei bebauten Grundstücken 
immer der Grund und Boden gesondert zu bewerten 
ist und zwar so, wie wenn das Grundstück unbebaut 
wäre. Die getrennte Bewertung des Grund und Bo-
dens ist nunmehr zwingend notwendig geworden, 
um Bodenwertsteigerungen nach den Erfordernissen 
des Städtebauförderungsgesetzes und dieses Geset-
zes exakt festzustellen und um auch die Ermittlung 
der Bodenrichtwerte durch eine größere Zahl von 
zur Verfügung stehenden Bodenwerten wesentlich 
zu verbessern. Obwohl die Anzahl der Vergleichs-
preise nicht zunimmt, stehen in Zukunft durch die 
in jedem Falle vorzunehmende gesonderte Werter-
mittlung des Grund und Bodens insgesamt mehr Bo-
denwerte zur Verfügung, die die Gutachteraus-
schüsse bei ihrer Arbeit jeweils zu beachten haben 
und als Vergleichswerte heranziehen können. Insge-
samt kann die Qualität der Wertermittlung hierdurch 
nur gehoben werden. Der Ausschuß hielt es für 
geboten, die wissenschaftliche Streitfrage, ob eine 
getrennte Ermittlung von Gebäudewert und Boden-
wert überhaupt richtig ist und ob der Bodenwert 
eines bebauten Grundstücks so zu bewerten ist, als 
wäre das Grundstück unbebaut, gesetzgeberisch zu 
entscheiden. 

Zu § 143 

§ 143 entspricht im wesentlichen dem bisherigen 
§ 142. Der zweite Halbsatz „soweit nichts anderes 
bestimmt oder vereinbart ist", trägt jedoch der Re-
gelung des Städtebauförderungsgesetzes in § 18 
Rechnung. Damit ist allerdings keine Ermächtigung 
gegeben, allgemein zum Beispiel durch Rechtsver-
ordnung die Verbindlichkeit von Gutachten vorzu-

schreiben; dies könnte nur durch Bundesgesetz er-
folgen. 

Zu § 143 a  

Der frühere § 143 wird in die §§ 143 a und 143 b 
aufgeteilt. § 143 a enthält die bisherigen Absätze 1 
und 2 über die Kaufpreissammlung. Zur Lückenlosig-
keit der Kaufpreissammlungen und zur besseren 
Transparenz des Grundstücksmarktes und zur Er-
leichterung ihrer Auswertung sollen nach Absatz 1 
in Zukunft außer den Kaufverträgen auch die 
Tauschverträge und die Erbbaurechtsverträge sowie 
Einigungen in einem Enteignungsverfahren und Ent-
scheidungen der Enteignungsbehörden, Beschlüsse 
über die Vorwegnahme einer Entscheidung in Um-
legungsverfahren, Umlegungs- und Grenzregelungs-
beschlüsse sowie Zuschläge in Zwangsversteige-
rungsverfahren den Gutachterausschüssen zugäng-
lich gemacht werden. 

Absatz 2 ist entsprechend den Erfahrungen in der 
Praxis geändert worden. Dabei wurde das Schwer-
gewicht von der bloßen Sammlung weg auf die 
Auswertung der Kaufpreise verlagert, die die Ge-
schäftsstelle des Gutachterausschusses auf Wei-
sung des Gutachterausschusses vorzunehmen hat; 
denn nicht die Sammlung gibt wesentliche Erkennt-
nisse über den Bodenmarkt wieder, sondern die Er-
gebnisse der Auswertung der Kaufpreise. Diese soll 
insbesondere Aufschluß geben über den Einfluß der 
verschiedenen wertbildenden Faktoren auf den 
Preis der einzelnen Grundstücke. Die Ableitung we-
sentlicher Daten für die Wertermittlung aus der 
Kaufpreissammlung wird in Absatz 3 erwähnt. Völ-
lig neu ist der Absatz 4, der bestimmt, daß die 
Kaufpreissammlung dem zuständigen Finanzamt zu-
gänglich zu machen ist. 

Damit wird eine in der Praxis schon bisher viel-
fach vorhandene Übung gesetzlich sanktioniert und 
die schon in den Vorschriften der §§ 139 Abs. 2 und 
140 Abs. 2 vorgenommene Verknüpfung von steuer-
licher Bewertung und städtebaulicher Wertermitt-
lung vertieft. 

Zu § 143 b 

Absatz 1 sieht vor, daß in Zukunft grundsätzlich 
jährlich Bodenrichtwerte mindestens für begünstig-
tes Agrarland und Bauland zu ermitteln sind. 

Die Landesregierungen können jedoch im Ver-
ordnungswege bestimmen, daß für bestimmte Ge-
biete ein Zweijahresturnus gilt (Absatz 2). Die 
Einführung eines festen kurzzeitigen Rhytmus bei 
der Ermittlung der Bodenrichtwerte hat sich in der 
Praxis als sinnvoll erwiesen und macht die Boden-
richtwerte für die Wertermittlung überhaupt erst 
hilfreich. Die Heraushebung der Richtwerte von 
„begünstigtem Agrarland" und „Bauland" ist erfor-
derlich, weil diese Werte bei der Durchführung 
städtebaulicher Maßnahmen besonders häufig benö-
tigt werden. 

Absatz 3 des § 143 b erlegt den Gutachteraus-
schüssen ganz neue Pflichten zugunsten der Finan-
zämter auf. Nur wenn der Gutachterausschuß auch 
diese Werte für die Finanzverwaltung ermittelt, ist 
deren Information durch den Gutachterausschuß 
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vollständig. Die Richtwerte können und sollen je-
doch für die Finanzverwaltung nicht rechtsverbind-
lich sein; denn diese stellt die steuerlichen Werte 
ja nach dem Bewertungsgesetz fest. Die Kenntnis 
der Richtwerte kann aber zu einer beachtlichen Ar-
beitsersparnis bei der Finanzverwaltung führen. Sie 
ist daher besonders geeignet, das Zusammenspiel 
von steuerlicher Bewertung und städtebaulicher 
Wertermittlung zu vertiefen. 

Der neue Absatz 4, der den früheren § 143 Abs. 4 
aufgreift und ergänzt, dient dazu, die Bodenricht-
werte und die Bodenwerte überhaupt allgemein be-
kannt und transparent zu machen und sie jederzeit 
für steuerliche Zwecke nutzbar zu machen. 

Zu § 144 

In der neuen Fassung des § 144 sind entsprechend 
der Aufteilung des Siebten Teils in zwei Abschnitte 
nunmehr nur noch Ermächtigungen, die das mate-
rielle Wertermittlungsrecht betreffen, enthalten. 
Absatz 1 Nr. 1 entspricht § 141 Abs. 4 des geltenden 
Rechts, der die Ermächtigung zum Erlaß der Wert-
ermittlungsverordnung enthält. Nummer 2 ergänzt 
diese Ermächtigung, damit § 143 a Abs. 3 überall 
gleichmäßig ausgefüllt werden kann. Nummer 3 ent-
hält den bisherigen § 143 Abs. 6. 

Absatz 2 bestimmt, daß die Landesregierungen 
die Führung und Auswertung der Kaufpreissamm-
lung (§ 143 a Abs. 2) und die Ermittlung der Boden-
richtwerte (§ 143 b) durch Rechtsverordnungen re-
geln. 

Zu Nummer 62 (§§ 144 a-144 f) 

Die Vorschriften entsprechen mit Ausnahme des 
§ 144 b unverändert der Regierungsvorlage. Die Än-
derung des § 144 b Abs. 1 verpflichtet die Gemeinde 
im Anschluß an Maßnahmen zur Verbesserung der 
Agrarstruktur, die die räumliche Entwicklung des 
Gemeindegebiets beeinflussen, neben der Aufstel-
lung von Bauleitplänen auch die Durchführung son-
stiger städtebaulicher Maßnahmen, wie z. B. der Sa-
nierung, zu prüfen. 

Zu Nummer 62 Oa (neu) (§ 146 — neu) 

Die Ergänzung geht auf eine Empfehlung des 
Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten zurück. Sie stellt klar, daß auch die berufs-
mäßige Imkerei und die berufsmäßige Binnenfische-
rei unter den Begriff der Landwirtschaft fallen. 

Zu Nummer 62 Ob (neu) (§ 147 — neu) 

Auf Ziffer II Nr. 2 des Berichtes wird verwie-
sen. 

Mit der Einfügung des Absatzes 1 a wird der Lan-
desgesetzgeber in Anlehnung an den Vorschlag des 
Bundesrates in Nummer 75 seiner Stellungnahme 
ermächtigt, durch Gesetz sämtliche städtebaulichen 
Aufgaben auch auf gesetzliche Zusammenschlüsse 
von Gemeinden übertragen zu können, denen nach 
Landesrecht örtliche Selbstverwaltungsaufgaben ob-
liegen. 

Mit der Neufassung des Absatzes 2 werden die 
Landesregierungen ausdrücklich ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung die nach diesem Gesetz der hö-
heren Verwaltungsbehörde zugewiesenen Aufgaben 
auch auf andere staatliche Behörden, Landkreise 
oder kreisfreie Gemeinden übertragen zu können. 
Mit dieser Änderung soll bundeseinheitlich einem 
insbesondere vom Freistaat Bayern vorgetragenen 
Anliegen Rechnung getragen werden, die Zustän-
digkeit der Enteignungsbehörden auch auf kommu-
nale Behörden übertragen zu können. Diese Mög-
lichkeit steht den Landesregierungen zwar bereits 
nach dem geltenden Recht offen, nachdem Satz 2 
des Absatzes 2 mit dem Zuständigkeitslockerungs-
gesetz vom 10. März 1975 (Bundesgesetzbl. I S. 685) 
gestrichen wurde. Die nunmehr beschlossene Ände-
rung stellt diese Möglichkeit indessen ausdrücklich 
klar. 

Zu Nummer 62 a (§§ 155 a, 155 b) 

Die Streichung des § 155 a der Regierungsvorlage 
entspricht dem Vorschlag des Bundesrates in Num-
mer 76 seiner Stellungnahme, dem die Bundesregie-
rung zugestimmt hat. 

Der neue § 155 a entspricht in den Sätzen 1 bis 3 
unverändert § 155 b der Regierungsvorlage. Der 
neue Satz 4 bestimmt zur Sicherung der Bestands-
kraft von Bebauungsplänen, daß der Rechtsver-
bindlichkeit eines Bebauungsplans wegen Verlet-
zung von Verfahrens- und Formvorschriften bei der 
Bürgerbeteiligung nur die Einhaltung der Verfah-
rensgrundsätze über die Auslegung der Bauleitplä-
ne gemäß § 2 a Abs. 6 entgegengehalten werden 
kann. Im übrigen wird hinsichtlich der Verpflich-
tung zur Erarbeitung der Grundsätze für soziale 
Maßnahmen klargestellt, daß sich die inhaltliche 
Berücksichtigung der sozialen Belange allein nach 
den Abwägungsgrundsätzen bei der Aufstellung der 
Bauleitplanung nach § 1 Abs. 5 und 6 bestimmt. 

Zu Nummer 63 (§ 156) 

unverändert 

Zu Nummer 64 (§ 157) 

Die Neufassung des Absatzes 1 berücksichtigt die 
notwendige Anpassung dieser Vorschrift an die 
vom Ausschuß beschlossenen gesetzlichen Ände-
rungen. 

Zu Nummer 64 a (§ 158) 

unverändert 

Zu Nummer 65 (§ 162) 

unverändert 

Zu Nummer 66 (§ 169) 

Die Änderung folgt dem Vorschlag des Bundesra-
tes in Nummer 77 seiner Stellungnahme, dem die 
Bundesregierung zugestimmt hat. 
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Zu Nummer 67 (§ 171 a) 

Die Änderung folgt dem Vorschlag des Bundes-
rates in Nummer 78 seiner Stellungnahme, dem die 
Bundesregierung zugestimmt hat. 

Zu Nummer 67 a (neu) (§ 188 — neu) 

§ 188 Abs. 1 sieht für die Stadtstaaten hinsichtlich 
Genehmigung und Zustimmung durch die höhere 
Verwaltungsbehörde Sonderregelungen vor. Die 
Novelle macht eine Erweiterung des Katalogs der 
in Absatz 1 zitierten Vorschriften um die §§ 9 a, 34 
Abs. 2 und 144 f erforderlich. 

Zu Artikel 2 — Änderung anderer Gesetze 

Artikel 2 sieht die Änderung und Anpassung des 
Städtebauförderungsgesetzes, des Wohnraumkündi-
gungsschutzgesetzes, des Bundesfernstraßengesetzes 
und des Personenbeförderungsgesetzes vor. 

Die Entschädigungsvorschrift des Artikel 2 der 
Regierungsvorlage ist in Artikel 3 § 5 der Aus-
schußfassung berücksichtigt. 

Zu § 1 (Änderung des Städtebauförderungsgesetzes) 

Nummer 1 und 20 a 

Der vorgeschlagene neue Satz 3 in § 9 eröffnet 
die Möglichkeit, die Neugestaltungserörterung 
nach § 9 Abs. 1 StBauFG und die Ermittlungen im 
Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen nach 
§ 4 Abs. 1 Satz 2 StBauFG zusammen mit der vorzei-
tigen Beteiligung der Bürger an der Bauleitplanung 
nach § 2 a Novelle durchzuführen. Die Ergänzung 
des § 9 StBauFG ist aus Gründen der Vereinfachung 
geboten, um vergleichbare Verfahren nach dem 
Städtebauförderungsgesetz und dem Bundesbauge-
setz zu koordinieren und zu verbinden. Die mate-
riell-rechtlichen Voraussetzungen der jeweiligen 
Verfahren bleiben Voraussetzung für eine Verbin-
dung der Verfahren. 

Von einer Zusammenführung der Sozialplanung 
(§ 4 Abs. 2 und § 8 Abs. 2 StBauFG, § 13 a Novelle) 
wurde im Hinblick auf die hier gesehenen unter-
schiedlichen städtebaulichen Sachverhalte Abstand 
genommen. Statt dessen wird die Anwendung des 
§ 13 a Novelle in § 86 Abs. i StBauFG ausgeschlos-
sen. 

Nummern 2 b und c sowie 3 

Durch die Ergänzung des § 10 StBauFG um den 
Absatz 3 a, der dem gestrichenen § 11 Abs. 2 
StBauFG entspricht, wird die Möglichkeit eröffnet, 
nicht nur in Ersatz- und Ergänzungsgebieten (§ 11 
StBauFG), sondern auch in förmlich festgelegten 
Sanierungsgebieten Festsetzungen im Bebauungs-
plan zu treffen, die sich auf eine besondere mit der 
förmlichen Festlegung bezweckten Nutzung einzel-
ner Grundstücke beziehen oder die die Unterbrin-
gung bestimmter Bevölkerungsgruppen auf diesen 

Grundstücken gewährleisten. Mit der Ergänzung 
des § 10 StBauFG um den Absatz 3 b, der dem ge-
strichenen § 11 Abs. 3 StBauFG entspricht, werden 
entschädigungsrechtliche Folgerungen gezogen. 

Die Änderung des § 11 Abs. 1 StBauFG ergibt 
sich aus der Streichung des Absatzes 2 des § 11 
StBauFG. 

Nummern 4, 5 und 6 

Die Änderung des § 15 StBauFG überträgt ent-
sprechende, in den §§ 19 und 51 enthaltene Vor-
schriften der Novelle. 

Die Streichung der Absätze 3 bis 5 des § 16 
StBauFG ergibt sich aus der Novellierung des § 59 
BBauG. 

Der neugefaßte § 24 Abs. 2 BBauG erfordert die 
Anpassung des § 17 StBauFG. 

Nummern 2 a, 7, 8 c, 10, 11, 12, 13 a bis g, 14, 17 a, b 
und d sowie 19 a bis c 

Die Regelung der Gebote im Bundesbaugesetz 
(§§ 39 b, d und e) führt zur Streichung der entspre-
chenden Vorschriften des Städtebauförderungsge-
setzes (§§ 19 bis 21) und zur Anpassung der Vor-
schriften, die auf diese Bestimmungen verweisen. 
Da im Modernisierungsgebot des § 21 StBauFG das 
Instandsetzungsgebot begrifflich mit enthalten ist, 
§ 39 e aber zwischen beiden Geboten differenziert, 
sind auch die sich auf Modernisierungsmaßnahmen 
beziehenden Vorschriften entsprechend anzupassen. 
Hinsichtlich der Kostenerstattungspflicht bei In-
standsetzungsmaßnahmen (§ 43 Abs. 1 Satz 3 
StBauFG) hat der Eigentümer die Beweislast, daß 
die Vornahme der Maßnahmen wirtschaftlich un-
vertretbar oder ihm nicht zuzumuten war. Neben 
§ 43 sind die §§ 22 Abs. 3, 28, 39 Abs. 1 und 3, 50 
Abs. 3, 57 Abs. 1 sowie 84 StBauFG anzupassen. Die 
Ausschußminderheit hat sich gegen die vorgesehe-
ne Änderung des § 84 ausgesprochen. Auf Ziffer II 
Nr. 14 des Berichts wird verwiesen. 

Die Regelung der zulässigen Mieterhöhungen bei 
Modernisierungsmaßnahmen in Artikel 3 § 3 
2. WKSchG führt zur Streichung der entsprechen-
den Vorschriften des § 32 StBauFG. Die Streichung 
erfordert die Anpassung der §§ 10 Abs. 3, 43 Abs. 2, 
50 Abs. 3 und 57 Abs. 1 StBauFG. Der in § 10 Abs. 3 
Satz 3 StBauFG zitierte § 32 StBauFG muß durch ei-
nen Verweis auf Artikel 3 § 3 2. WKSchG nicht er-
setzt werden; er ist vielmehr ersatzlos zu streichen, 
da Mieterhöhungen bei Modernisierungsmaßnah-
men in den Fällen ohne Bedeutung sind, in denen 
nicht modernisiert, sondern Gebäude beseitigt wer-
den (§ 10 Abs. 3 StBauFG). 

Nummern 8 a und b, 9 a und b, 15 und 17 c 

Die eigentumsrechtlichen Neuregelungen in den 
§§ 100 Abs. 7, 101 Abs. 1 Nr. 1, 108 Abs. 3, 109 
Abs. 1 a, 111, 112 Abs. 1 a, 116 Abs. 1 Satz 3 und 117 
BBauG führen zur Streichung der Absätze 2 bis 6 
des § 22 StBauFG. Diese Streichung erfordert die 
Anpassung der §§ 25 Abs. 1 und 2, 52 Abs. 1 und 57 
Abs. 1 StBauFG. 
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Nummern 9 c und 16 

Die Änderung des § 25 Abs. 3 StBauFG überträgt 
entsprechende, in § 89 Abs. 3 enthaltene Vorschrif-
ten der Novelle. 

Entsprechend der Änderung des § 4 Abs. 2 BBauG 
ist § 54 Abs. 5 StBauFG zu ergänzen. 

Nummern 18 und 20 b 

Die Regelung der städtebaulichen Maßnahmen im 
Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Agrarstruktur in den §§ 144 a bis f Novel-
le führt zur Streichung der entsprechenden Vor-
schriften des Städtebauförderungsgesetzes (§§ 64 
bis 70). 

Die Streichung des § 70 StBauFG und die Ergän-
zung des § 157 BBauG erfordern die Streichung in 
§ 86 Abs. 2 Satz 2 StBauFG. 

Zu § 2 (Änderung des Zweiten Wohnraumkündi-
gungsschutzgesetzes) 

Auf Ziffer II Nr. 14 des Berichts wird verwie-
sen. 

Zu §§ 3 und 4 (Änderung des Bundesfernstraßen-
gesetzes und des Personenbeförde-
rungsgesetzes) 

Die Ersetzung des § 40 Abs. 4 bis 6 BBauG durch 
die §§ 44 a, 44 b und 44 c Novelle und die Streichung 
des § 41 BBauG erfordern die Anpassung des § 17 
Abs. 3 Bundesfernstraßengesetz und des § 29 Abs. 6 
Satz 1 Personenbeförderungsgesetz. 

Zu Artikel 3 — Überleitungs- und Schlußvorschrif-
ten 

Die Überleitungsvorschriften der Artikel 2 und 4 
der Regierungsvorlage sind vom Ausschuß in Arti-
kel 3 zusammengefaßt und erheblich erweitert wor-
den. 

Bei der Konzeption der Überleitungsvorschriften 
hat sich der Ausschuß von folgenden Grundsätzen 
leiten lassen: 

— Eingeleitete Verfahren zur Aufstellung eines Be-
bauungsplans sollen nicht dadurch erschwert 
werden, daß durch die Anwendung des neuen 
Rechts Verfahrensabschnitte nachgeholt werden 
müssen. 

— Ergangene Entscheidungen, die noch nicht unan-
fechtbar geworden sind, sollen grundsätzlich 
nach altem Recht weitergeführt werden. 

— Das berechtigte Vertrauen des Bürgers auf bis 
zum Inkrafttreten der Novelle geltende Regelun-
gen soll, soweit dies vertretbar erscheint, ge-
schützt werden. 

Von diesen Grundsätzen ausgehend, sehen die 
Überleitungsvorschriften für die Aufstellung eines 
Bauleitplans und die Erarbeitung eines Sozialplans 
bzw. die Erarbeitung von Grundsätzen für soziale 
Maßnahmen in § 1 differenzierte Regelungen vor. 
Das alte Recht ist danach im Grundsatz weiterhin 
anzuwenden, wenn vor Inkrafttreten dieses Geset-

zes die Gemeinde bereits beschlossen hat, einen 
Bauleitplan aufzustellen oder wenn sie bereits mit 
der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange be-
gonnen hat. Denn in diesen Fällen hat das Aufstel-
lungsverfahren bereits ein Stadium erreicht, das es 
nicht ermöglicht, ohne Verfahrenserschwernisse 
das neue Recht anzuwenden. Diese Verfahrensab-
schnitte sind auch maßgebend dafür, ob die Ge-
meinde die in der Novelle neu eingefügte Regelung 
über die Erarbeitung von Grundsätzen für soziale 
Maßnahmen anwenden muß oder nicht. Der Ge-
meinde wird allerdings die Möglichkeit offengehal-
ten, solche Grundsätze für soziale Maßnahmen zu 
erarbeiten. 

Bebauungspläne, die bei Inkrafttreten dieses Ge-
setzes bereits rechtsverbindlich sind, sind in aller 
Regel bereits zu einem großen Teil durchgeführt. 
Nach Auffassung des Ausschusses war es daher 
nicht möglich, die Gemeinde nachträglich zu ver-
pflichten, für solche Bebauungspläne — die auch 
meist unter ganz anderen Voraussetzungen aufge-
stellt worden sind — die Aufstellung eines Sozial-
plans vorzusehen. Zur Erarbeitung eines solchen 
Sozialplans soll die Gemeinde allerdings dann ver-
pflichtet sein, wenn sie von den neuen Instrumenta-
rien — wie z. B. Bau-Abbruch-, Modernisierungs-
oder Nutzungsgebot — Gebrauch macht. 

Die Überleitungsvorschrift des § 2 für Verände-
rungssperren dient der Klarstellung. Soweit bei In-
krafttreten dieses Gesetzes eine Veränderungssper-
re besteht, kommen nicht automatisch die hier in 
der Novelle neu eingefügten Versagungstatbestän-
de zur Anwendung. Die Gemeinde muß vielmehr, 
wenn sie ihre Anwendung herbeiführen will, die 
Ergänzung der bestehenden Veränderungssperre 
beschließen. Dabei ist davon auszugehen, daß für 
eine solche Ergänzung dann hinsichtlich der Gel-
tungsdauer die Fristen der ergänzten Verände-
rungssperre gelten. 

Die Überleitungsvorschriften für den Bodenver-
kehr (§ 3), die Umlegung (§ 6), die Enteignung (§ 7) 
sowie für Erschließungsbeiträge (§ 9) tragen dem 
Grundsatz Rechnung, daß in den Fällen, in denen 
die Behörde über einen Rechtsvorgang entschieden 
hat, diese Entscheidung aber noch nicht unanfecht-
bar geworden ist, grundsätzlich das alte Recht an-
zuwenden ist. Etwas anderes gilt nach § 5 lediglich 
dann, wenn es sich um Entscheidungen über die 
Zulässigkeit eines Vorhabens nach den §§ 29 bis 35 
handelt. Der Ausschuß ist der Auffassung, daß die 
in den Vorschriften der §§ 34 und 35 enthaltenen 
Begünstigungen aber auch Einschränkungen gegen-
über dem geltenden Recht unmittelbar zur Anwen-
dung kommen sollen, wenn über eine Baugenehmi-
gung bei Inkrafttreten dieses Gesetzes noch nicht 
unanfechtbar entschieden worden ist bzw. die Ent-
scheidung mit Rechtsmitteln angegriffen wird. 

Für das Vorkaufsrecht bestimmt § 4 in Anleh-
nung an die Regierungsvorlage, daß sich, wenn ein 
Kaufvertrag vor Inkrafttreten der Novelle abge-
schlossen wurde, die Ausübung des Vorkaufsrechts 
sowohl materiell-rechtlich wie formell-rechtlich 
nach altem Recht richtet. Für Verkaufsfälle nach 
Inkrafttreten des Gesetzes kann das Vorkaufsrecht 
dabei nicht auf Satzungen nach § 25 des alten 
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Rechts gestützt werden. Hierdurch entsteht aber 
keine Lücke, da der § 25 alter Fassung inhaltlich in 
§ 24 neuer Fassung enthalten ist. 

Für die Veräußerungspflicht der Gemeinde sieht 
§ 8 vor, daß sich, wenn die Gemeinde Grundstücke 
vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erworben hat, 
auch die Veräußerungspflicht nach den bisher gel-
tenden Vorschriften richtet. 

Eingehend erörtert hat der Ausschuß die Überlei-
tungsvorschriften der §§ 10 und 11 (Ausgleichsbe-
träge und Entschädigungen). In Anlehnung an die 
Regierungsvorlage (dort Artikel 4 § 3) sieht § 10 
Abs. 1 des Überleitungsrechts für Ausgleichsbeträ-
ge vor, daß ein Ausgleichsbetrag nicht entsteht, 
wenn für ein Grundstück bereits bei Inkrafttreten 
des Gesetzes ein rechtsverbindlicher Bebauungs-
plan aufgestellt ist oder wenn ein in Aufstellung 
befindlicher Bebauungsplan ein solches Stadium er-
reicht hat, daß vorausgesehen werden kann, daß 
die beabsichtigten Festsetzungen rechtsverbindlich 
werden. Letzteres betrifft die Fälle, in denen ein 
Vorhaben nach § 33 Bundesbaugesetz genehmigt 
werden muß. Absatz 1 Satz 2 stellt dabei klar, daß 
es in den Fällen des § 33 nicht darauf ankommt, 
daß der Antragsteller bereits die künftigen Festset-
zungen anerkannt hat oder daß die Erschließung 
gesichert ist. 

Die Regierungsvorlage führt in der Begründung 
zu Artikel 4 § 3 aus, daß „weitere Überleitungsvor-
schriften geschaffen werden, durch die ein berech-
tigtes Vertrauen auch hinsichtlich der Wertbildung 
bei Grundstücken infolge der Neugestaltung und 
Entwicklung eines Gebiets geschützt werden soll". 
Der Ausschuß stimmt in seiner Mehrheit dieser 
Aussage zu. In § 10 Abs. 2 wird daher bestimmt, 
daß die Wertsteigerung eines Grundstücks, die bis 
zum 1. Februar 1976 infolge der Aussicht auf eine 
beabsichtigte Entwicklung oder Neugestaltung ei-
nes Gebiets eingetreten ist, dem Eigentümer ver-
bleibt. Das Datum 1. Februar 1976 ist deshalb ge-
wählt worden, weil der Ausschuß Ende Januar den 
Beschluß über die Überleitungsvorschriften gefaßt 
hat; diese Entscheidung wurde veröffentlicht. Spä-
testens von diesem Zeitpunkt an konnte daher je-
der, der ein Grundstück erwarb, davon ausgehen, 
daß nach zukünftigem Recht die infolge der Ent-
wicklung oder Neugestaltung eintretenden Wert-
steigerungen des Grund und Bodens wenigstens zu 
einem Teil durch den Ausgleichsbetrag in An-
spruch genommen werden. Die Erfahrungen auf 
dem Grundstücksmarkt in den vergangenen Jahren 
haben im übrigen auch gezeigt, daß der Markt auf 
die Ankündigung einer Novellierung des Bundes-
baugesetzes mit Regelungen über die Erfassung der 
entwicklungs- und neugestaltungsbedingten Wert-
steigerungen reagiert und daß entsprechende Bo-
denpreisminderungen eintreten. Dies hat sich auch 
seit dem Kabinettsbeschluß vom 30. April 1974 über 
die Regierungsvorlage gezeigt. 

Die nunmehr in Absatz 2 Satz 1 gefundene Rege-
lung, nach der Werte, die sich bis zum 1. Februar 
1976 gebildet haben, bei der Bestimmung des An-
fangswerts zu berücksichtigen sind, gilt unabhän-
gig davon, ob der betreffende Eigentümer das 
Grundstück zu einem höheren Preis gekauft hat 

oder nicht oder ob er das Grundstück durch Erbfall 
erworben hat. 

Die Stichtagsregeiung des Absatzes 2 Satz 2 gilt 
für solche Wertsteigerungen, die infolge einer be-
absichtigten Entwicklung und Neugestaltung eines 
Gebiets eingetreten sind. Absatz 2 stellt beispielhaft 
dar, wodurch die Absicht zur Entwicklung oder 
Neugestaltung eines Gebiets konkretisiert werden 
kann. Genannt werden hier einmal die Ziele der 
Raumordnung und Landesplanung, der Flächennut-
zungsplan sowie eine Entwicklungsplanung der Ge-
meinde. Maßgebend können hier aber auch andere 
Entscheidungen oder Maßnahmen der hierfür zu-
ständigen Stelle in der Gemeinde sein, aus denen 
sich die Entwicklung abzeichnen läßt. Dies kann 
vor allem von Bedeutung sein, wenn z. B. ein Unter-
nehmen auf Veranlassung der Gemeinde Grund-
stücke zur Durchführung beabsichtigter städtebau-
licher Maßnahmen erwirbt. 

Der für die Bestimmung des Anfangswerts maß-
gebende Stichtag gilt jedoch nur bei solchen Wert-
steigerungen, die dem „Verkehrswert" entsprechen. 
Es muß sich dabei um Verkehrswerte handeln, die 
sich tatsächlich in dem Gebiet gebildet haben. 
Grundstückskaufpreise, die den Verkehrswert über-
steigen, werden hinsichtlich des übersteigenden 
spekulativen Betrags nicht im Anfangswert ge-
schützt. 

Soweit vor Inkrafttreten dieses Gesetzes die Ab-
sicht bestand, Gebietsteile einer Gemeinde neu zu 
entwickeln oder zu gestalten, ist davon auszuge-
hen, daß diese Absicht auch in absehbarer Zeit rea-
lisiert wird. Diesem Gedanken trägt § 10 Abs. 2 
Satz 4 Rechnung. Wird ein Bebauungsplan sieben 
Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes aufge-
stellt, kann davon ausgegangen werden, daß damit 
im Zusammenhang stehende Wertsteigerungen 
nicht bereits im Februar 1976 eingetreten waren. 

Hinsichtlich der Bemessung der Enteignungsent-
schädigung sowie des Entgelts in Fällen der Herab-
setzung des Kaufpreises bei Ausübung des Vor-
kaufsrechts bestimmt § 11 Abs. 3, daß auch hier die 
entwicklungs- und neugestaltungsbedingten Wert-
steigerungen, die bis zum 1. Februar 1976 eingetre-
ten sind, beim Anfangswert berücksichtigt werden 
müssen. 

§ 11 Abs. 1 entspricht im Grundsatz dem Artikel 4 
§ 3 Abs. 3 der Regierungsvorlage. Für das Planungs-
schadensrecht wird dabei festgelegt, daß die sie-
benjährige Vertrauensfrist mit Inkrafttreten dieses 
Gesetzes zu laufen beginnt. Soweit bereits ein An-
spruch auf Entschädigung entstanden ist, verbleibt 
es hinsichtlich seiner Geltendmachung bei den bis-
her geltenden Vorschriften. Nur bezüglich der Ver-
jährung kommt das neue Recht zur Anwendung 
(Dreijahresfrist), wenn nicht der Anspruch bereits 
nach sonstigen Rechtsvorschriften vorher erloschen 
ist. 

§ 11 Abs. 2 entspricht Artikel 2 der Regierungs-
vorlage. Soweit durch die Änderung des § 34 Bau-
ansprüche, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes be-
standen, aufgehoben oder wesentlich geändert wer-
den, hat der Eigentümer unter entsprechender An-
wendung der Regelungen über das Planungsscha- 
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densrecht einen Anspruch auf Entschädigung. Ein 
solcher Entschädigungsanspruch soll jedoch nach 
einstimmiger Auffassung des Ausschusses dann 
nicht bestehen, wenn auch nach § 34 in der alten 
Fassung z. B. durch Änderung der Situationsbe-
dingtheit des Grundstücks ein Bauanspruch nicht 
gegeben wäre und die Änderung oder Aufhebung 
des Baurechts auch nach altem Recht einen Ent-
schädigungsanspruch nicht ausgelöst hätte. 

Soweit aber in Gebieten nach § 34 die Gemeinde 
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes die zulässige Be-
bauung durch einen Bebauungsplan regelt, besteht 
ein Entschädigungsanspruch nach der vom Aus-
schuß beschlossenen Fassung des § 11 Abs. 1 Satz 1 
nicht, wenn dieser Bebauungsplan sieben Jahre 
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes aufgestellt wird. 

§ 12 enthält Regelungen hinsichtlich des Fortbe-
standes von Gutachterausschüssen. Diese Bestim-
mung dient der kontinuierlichen Überführung des 
alten Rechts in das neue. Denn nach neuem Recht 
sollen in kreisfreien Städten grundsätzlich Gutach-
terausschüsse nicht mehr eingerichtet werden. Die 
Überleitungsvorschrift stellt jedoch sicher, daß bis 
zum 30. Juni 1978 in kreisfreien Gemeinden gebil-
dete Gutachterausschüsse bestehenbleiben können. 

§ 13 regelt die Frage, ob und in welchem Umfang 
Verfahrensfehler bei der Aufstellung von Bebau-
ungsplänen, die bereits bei Inkrafttreten dieses Ge-
setzes rechtsverbindlich waren, geltend gemacht 
werden können. Nach Auffassung des Ausschusses 
würde es rechtsstaatlichen Erfordernissen nicht 
entsprechen, wenn hier automatisch die in § 155 a 
bezeichnete Jahresfrist mit Inkrafttreten dieses Ge-
setzes beginnen würde. Der Ausschuß war vielmehr 
der Auffassung, daß der Bürger seitens der Gemein-
de ausdrücklich durch öffentliche Bekanntmachung 

darauf hingewiesen werden muß, daß die Jahres-
frist zu laufen beginnt. 

Die Überleitungsvorschrift des § 14 für die An-
passung des Städtebauförderungsgesetzes an die 
Vorschriften der Novelle zum Bundesbaugesetz 
überträgt die für die Überleitung der Novelle gel-
tenden Grundsätze auf die im Städtebauförderungs-
gesetz geänderten oder aufgehobenen Bestimmun-
gen. 

Zu Artikel 4 — Neubekanntmachung des Bundes-
baugesetzes und des Städtebau-
förderungsgesetzes 

Artikel 4 entspricht Artikel 5 der Regierungsvor-
lage. Die Ermächtigung bezieht als Folge der An-
passung des Städtebauförderungsgesetzes die Neu-
bekanntmachung dieses Gesetzes mit ein. Außer-
dem hält der Ausschuß im Interesse der leichteren 
Übersichtlichkeit und Lesbarkeit des Bundesbauge-
setzes die laufende Fortschreibung der Paragra-
phenfolge und der weiteren Gliederungen dieses 
Gesetzes für erforderlich. 

Zu Artikel 5 — Berlin-Klausel 

Artikel 5 entspricht unverändert Artikel 6 der 
Regierungsvorlage. 

Zu Artikel 6 — Inkrafttreten 

Artikel 6 entspricht Artikel 7 der Regierungsvor-
lage. Der Inkrafttretenszeitpunkt 1. Januar 1977 
wurde gewählt, damit sich die betroffenen Bürger 
und Gemeinden rechtzeitig auf die vorgenommenen 
umfangreichen Änderungen des Bundesbaugesetzes 
einstellen können. 

Bonn, den 20. Februar 1976 

Waltemathe 

Berichterstatter 

Schmöle 

B. Antrag des Ausschusses 

Der Bundestag wolle beschließen, 

1. den von der Bundesregierung eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung des Bundesbaugesetzes — Drucksache 7/2496 — in der aus der an-
liegenden Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen, 

2. die zu dem Gesetzentwurf eingegangenen Petitionen und Eingaben für erledigt 
zu erklären. 

Bonn, den 20. Februar 1976 

Der Ausschuß für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 

Dr. Schneider 
Vorsitzender 

Waltemathe 
Berichterstatter 

Schmöle 
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Zusammenstellung 
des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
zur Änderung des Bundesbaugesetzes 
— Drucksache 7/2496 — 
mit den Beschlüssen des Ausschusses für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau (15. Ausschuß) 

Entwurf 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Bundesbaugesetzes 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung und Ergänzung des Bundesbaugesetzes 

Das Bundesbaugesetz vom 23. Juni 1960 (Bundes-
gesetzbl. I S. 341), zuletzt geändert durch § 32 des 
Abfallbeseitigungsgesetzes vom 7. Juni 1972 (Bun-
desgesetzbl. I S. 873), wird wie folgt geändert: 

1. Die Überschrift des Ersten Teils des Gesetzes 
erhält folgende Fassung: 

„ERSTER TEIL 

Städtebauliche Entwicklungsplanung 
und Bauleitplanung" 

2. § 1 erhält folgende Fassung: 

„§ 1 

Städtebauliche Entwicklungsplanung 

Die städtebauliche Entwicklungsplanung als 
Teil einer umfassenden Entwicklungsplanung 
der Gemeinde, die als übergeordnete Planung 
für den Gesamtbereich Zielvorstellungen ent-
wickelt und die gemeindlichen Tätigkeiten auf-
einander abstimmt, setzt den Rahmen für eine, 
insbesondere den sozialen, kulturellen und wirt-
schaftlichen Erfordernissen dienende städtebau-
liche Entwicklung und Ordnung des Gemeinde-
gebiets einschließlich der raumwirksamen In-
vestitionen der Gemeinde und deren Zeit- und 
Rangfolgen; sie ist den Zielen der Raumord-
nung und Landesplanung anzupassen." 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Bundesbaugesetzes 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung und Ergänzung 
des Bundesbaugesetzes 

Das Bundesbaugesetz vom 23. Juni 1960 (Bundes-
gesetzbl. I S. 341), zuletzt geändert durch § 14 des 
Gesetzes über den Bau und den Betrieb von Ver-
suchsanlagen zur Erprobung von Techniken für den 
spurgeführten Verkehr vom 29. Januar 1976 (Bun-
desgesetzbl. I S. 241), wird wie folgt geändert: 

1. Die Überschrift des Ersten Teils des Gesetzes 
erhält folgende Fassung: 

„ERSTER TEIL 

Bauleitplanung" 

Nummer 2 entfällt 
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Entwurf 

3. Nach § 1 wird folgender § 1 a eingefügt: 

„§ 1 a 

Aufgabe, Begriff und Grundsätze 
der Bauleitplanung 

(1) Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die 
bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke 
in der Gemeinde nach Maßgabe dieses Gesetzes 
vorzubereiten und zu leiten. 

(2) Bauleitpläne sind der Flächennutzungs-
plan (vorbereitender Bauleitplan) und der Be-
bauungsplan (verbindlicher Bauleitplan). 

(3) Die Gemeinden haben die Bauleitpläne 
aufzustellen, sobald und soweit es für die 
städtebauliche Entwicklung und Ordnung erfor-
derlich ist. 

(4) Die Bauleitpläne sind den Zielen der 
Raumordnung und Landesplanung anzupassen; 
ist eine städtebauliche Entwicklungsplanung der 
Gemeinde vorhanden, so haben sich die Bauleit-
pläne in diese einzufügen. 

(5) Die Bauleitpläne sollen eine dem Wohl 
der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte 
Bodennutzung gewährleisten und dazu beitra-
gen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern. 
Sie sollen sich nach den sozialen und kulturel-
len Bedürfnissen der Bevölkerung, ihrer Sicher-
heit und Gesundheit richten sowie den Wohnbe-
dürfnissen und der Eigentumsbildung dienen; 
sie sollen auch der Gestaltung des Orts- und 
Landschaftsbildes dienen und den natürlichen 
Gegebenheiten und der Entwicklung der Land-
schaft Rechnung tragen. Auf erhaltenswerte 
Bauten, Straßen, Plätze und Ortsteile von ge-
schichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher 
Bedeutung sowie auf die Erhaltung und Siche-
rung der natürlichen Lebensgrundlagen, insbe- 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

3. § 1 erhält folgende Fassung: 

„§ 1 

Aufgabe, Begriff und Grundsätze 
der Bauleitplanung 

(1) unverändert 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

(4) Die Bauleitpläne sind den Zielen der 
Raumordnung und Landesplanung anzupassen. 
Ist eine von der Gemeinde beschlossene Ent-
wicklungsplanung vorhanden, so sind deren Er-
gebnisse, soweit sie städtebaulich von Bedeu-
tung sind, bei der Aufstellung der Bauleitpläne 
zu berücksichtigen. Wird eine Entwicklungspla -
nung geändert, so soll die Gemeinde prüfen, 
ob und inwieweit Auswirkungen für Bauleit-
pläne in Betracht kommen. Weicht die Ge-
meinde bei der Aufstellung eines Bauleitplans 
von einer Entwicklungsplanung ab, so hat sie 
die Gründe dafür in dem Erläuterungsbericht 
des Flächennutzungsplans oder in der Begrün-
dung des Bebauungsplans darzulegen. 

(4a) Eine Entwicklungsplanung der Gemein-
de im Sinne dieses Gesetzes ist eine Planung, 
die Zielvorstellungen für den Gesamtbereich 
gemeindlicher Tätigkeiten oder für Teilbereiche 
aufzeigt und aufeinander abstimmt. Sie setzt 
den Rahmen für eine, insbesondere den sozia-
len, kulturellen und wirtschaftlichen Erforder-
nissen dienende, städtebauliche Entwicklung 
und Ordnung des Gemeindegebiets einschließ-
lich der raumwirksamen Investitionen der Ge-
meinde und deren Zeit- und Rangfolge. 

(5) Die Bauleitpläne sollen eine dem Wohl 
der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte 
Bodennutzung gewährleisten und dazu beitra-
gen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern. 
Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind ins-
besondere zu berücksichtigen 

— die allgemeinen Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Si-
cherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung, 

— die Wohnbedürfnisse, bei Vermeidung ein-
seitiger Bevölkerungsstrukturen, 

— die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der 
Bevölkerung, 

— die Belange von Personen, die nach ihren 
persönlichen Lebensumständen besonderer 
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Entwurf 

sondere der Landschaft als Erholungsraum, des 
Bodens einschließlich mineralischer Rohstoff-
vorkommen, des Wassers, des Klimas und der 
Luft soll Rücksicht genommen werden. 

(6) Die weiteren für die Planung erheblichen 
Belange, insbesondere des Umweltschutzes, der 
Wirtschaft, der Land- und Forstwirtschaft, des 
Verkehrs einschließlich einer mit der angestreb-
ten Entwicklung abgestimmten Verkehrsbedie-
nung durch den öffentlichen Personennahverkehr, 
der Jugendförderung, des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege, der Verteidigung und des 
Schutzes der Zivilbevölkerung sollen bei der 
Bauleitplanung beachtet werden. Die von den 
Kirchen und Religionsgesellschaften des öffent-
lichen Rechts festgestellten Erfordernisse für 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

Hilfen und Einrichtungen bedürfen, insbe-
sondere die Belange geistig und körperlich 
Behinderter sowie alter Menschen, 

— die Belange des Bildungswesens, 

— die von den Kirchen und Religionsgesell-
schaften des öffentlichen Rechts festgestell-
ten Erfordernisse für Gottesdienst und Seel-
sorge, 

— die Eigentumsbildung weiter Kreise der Be-
völkerung, 

— die natürlichen Gegebenheiten sowie die 
Entwicklung der Landschaft und die Land-
schaft als Erholungsraum, 

— die erhaltenswerten Ortsteile, Bauten, Stra-
ßen und Plätze von geschichtlicher, künstle-

rischer oder städtebaulicher Bedeutung, 

— die Gestaltung des Orts- und Landschafts-
bilds, 

— die Belange der Verteidigung und des Schut-
zes der Zivilbevölkerung, 

— die Belange des Umweltschutzes, 

— die Erhaltung und Sicherung der natürlichen 
Lebensgrundlagen, insbesondere des Bodens 
einschließlich mineralischer Rohstoffvorkom-
men, des Wassers, des Klimas und der Luft, 

— die Belange des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege, 

— die Belange von Sport, Freizeit und Erho-
lung, 

— die Belange der Wirtschaft, der Energie-, 
Wärme- und Wasserversorgung sowie der 
Land- und Forstwirtschaft, 

— die Belange des Verkehrs einschließlich ei-
ner mit der angestrebten Entwicklung abge-
stimmten Verkehrsbedienung durch den öf-
fentlichen Personennahverkehr, 

— die Belange der Jugendförderung. 

Land- oder forstwirtschaftlich oder für Wohn-
zwecke genutzte Flächen sollen nur in dem not-
wendigen Umfang für andere Nutzungsarten 
vorgesehen und in Anspruch genommen wer-
den. 

(6) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind 
die öffentlichen und privaten Belange gegen-
einander und untereinander gerecht abzuwä-
gen." 
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Gottesdienst und Seelsorge sind zu berücksich-
tigen. Landwirtschaftlich genutzte Flächen sol-
len nur in dem notwendigen Umfang für andere 
Nutzungsarten vorgesehen und in Anspruch ge-
nommen werden. 

(7) Bei Anwendung der Grundsätze der Ab-
sätze 5 und 6 sind die öffentlichen und privaten 
Belange im Hinblick auf die beabsichtigte städte-
bauliche Entwicklung des ganzen Gemeindege-
biets nach pflichtgemäßem Ermessen gerecht 
gegeneinander und untereinander abzuwägen." 

4. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

,, § 2 

Aufstellung der Bauleitpläne, Beteiligung 
der Bürger und der Träger 

öffentlicher Belange" 

b) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Bauleitpläne sind von der Ge-
meinde in eigener Verantwortung aufzustel-
len. Die Gemeinde hat den Beschluß, einen 
Bauleitplan aufzustellen, ortsüblich bekannt-
zumachen." 

c) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a ein-
gefügt: 

„(3 a) Die Gemeinde hat die Bürger mög-
lichst frühzeitig über die Grundlagen sowie 
die Ziele, Zwecke und Auswirkungen der 
Planung in geeigneter Weise zu unterrichten 
und allgemein Gelegenheit zur Äußerung zu 
geben. Sie soll dabei auch verschiedene Lö-
sungen für die städtebauliche Entwicklung 
des Gebiets gegenüberstellen, soweit diese 
sich nach den Zielen, Zwecken und Auswir-
kungen der Planung wesentlich unterschei-
den. Das Ergebnis der Erörterungen ist in 
einem Bericht darzustellen. Jedermann kann 
in den Bericht Einsicht nehmen." 

d) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Bei der Aufstellung von Bauleitplä-
nen sollen die Behörden und Stellen, die 
Träger öffentlicher Belange sind, möglichst 
frühzeitig beteiligt werden. In ihrer Stel-
lungnahme haben sie der Gemeinde auch 
Aufschluß über von ihnen beabsichtigte oder 
bereits eingeleitete Planungen und sonstige 
Maßnahmen zu geben, die für die städtebau-
liche Entwicklung und Ordnung des Gebiets 
bedeutsam sein können. Diese Beteiligten 
sollen innerhalb einer von der Gemeinde 
angegebenen angemessenen Frist Stellung 
nehmen oder der Gemeinde vor Ablauf der 
Frist den Zeitraum mitteilen, den sie voraus-
sichtlich für die Abgabe ihrer Stellungnahme 
benötigen werden; äußern sie sich nicht frist- 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

Absatz 7 entfällt 

4. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

„§ 2 

Aufstellung der Bauleitpläne und 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange" 

b) unverändert 

Buchstabe c entfällt 

d) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„ (5) Bei der Aufstellung von Bauleitplä-
nen sollen die Behörden und Stellen, die 
Träger öffentlicher Belange sind, möglichst 
frühzeitig beteiligt werden. In ihrer Stel-
lungnahme haben sie der Gemeinde auch 
Aufschluß über von ihnen beabsichtigte oder 
bereits eingeleitete Planungen und sonstige 
Maßnahmen sowie deren zeitliche Abwick-
lung zu geben, die für die städtebauliche 
Entwicklung und Ordnung des Gebiets be-
deutsam sein können. Diese Beteiligten sol-
len innerhalb einer von der Gemeinde ange-
gebenen angemessenen Frist Stellung neh-
men; äußern sie sich nicht fristgemäß, so 
kann die Gemeinde davon ausgehen, daß 
die von diesen Beteiligten wahrzunehmen- 
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gemäß, so kann die Gemeinde davon ausge-
hen, daß die von diesen Beteiligten wahrzu-
nehmenden öffentlichen Belange durch den 
Bauleitplan nicht berührt werden." 

e) In Absatz 10 Satz 1 werden die Worte „Der 
Bundesminister für Wohnungsbau" ersetzt 
durch die Worte „Der Bundesminister für 
Raumordnung, Bauwesen und Städtebau". 

f) Absatz 10 Satz 1 Nr. 3 erhält folgende Fas-
sung: 

„3. die nähere Bestimmung der Vorausset-
zungen für die Zulässigkeit einer bau-
lichen oder sonstigen Nutzung unter Be-
rücksichtigung der Grundsätze des § 1 a 
Abs. 5 und 6 in Gebieten, für die Be-
bauungspläne im Sinne des § 30 nicht 
aufgestellt sind;". 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

den öffentlichen Belange durch den Bauleit-
plan nicht berührt werden." 

dl) Absatz 6 wird gestrichen 

d2) Absatz 8 wird gestrichen 

e) In Absatz 10 werden die Worte „Der Bun-
desminister für Wohnungsbau" ersetzt durch 
die Worte „Der Bundesminister für Raum-
ordnung, Bauwesen und Städtebau". 

el) In Absatz 10 wird folgende Nummer 2a ein-
gefügt: 

„2a. die Zulässigkeit der Festsetzung nach 
Maßgabe des § 9 Abs. 1 b über ver-
schiedenartige Baugebiete oder ver-
schiedenartige in den Baugebieten zu-
lässige bauliche und sonstige Anlagen;". 

f) Absatz 10 Nr. 3 erhält folgende Fassung: 

„3. die entsprechende Anwendung der Vor-
schriften, die aufgrund der in diesem Ab-
satz enthaltenen Ermächtigung erlassen 
werden, soweit nicht bereits in § 34 eine 
Regelung getroffen ist;". 

4a. Nach § 2 wird folgender § 2 a eingefügt: 

„§ 2 a 

Beteiligung der Bürger an der Bauleitplanung 

(1) Die Beteiligung der Bürger an der Bau-
leitplanung ist nach Maßgabe der Absätze 2 
bis 6 zu ermöglichen. 

(2) Die Gemeinde hat die allgemeinen Ziele, 
Zwecke und Auswirkungen der Planung in der 
Gemeinde öffentlich darzulegen und allgemein 
Gelegenheit zur Äußerung und zur Erörterung 
zu geben (Anhörung). Öffentliche Darlegung 
und Anhörung sollen in geeigneter Weise und 
möglichst frühzeitig erfolgen. Soweit verschie-
dene, sich wesentlich unterscheidende Lösungen 
für die Neugestaltung oder Entwicklung eines 
Gebiets in Betracht kommen, soll die Gemeinde 
diese aufzeigen. Über die Anhörung ist ein Be-
richt mit einer Stellungnahme der Gemeinde 
anzufertigen. Jedermann kann in den Bericht 
Einsicht nehmen. 

(3) Die Gemeinde kann unter Beachtung des 
Absatzes 2 allgemein, für bestimmte Bauleit-
pläne oder im Einzelfall beschließen, in welcher 
Art und Weise, in welchem räumlichen Bereich 
und innerhalb welcher Frist öffentliche Darle-
gung und Anhörung im Sinne des Absatzes 2 
durchzuführen sind. 
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5. § 3 erhält folgende Fassung: 

„§ 3 

Gemeinsamer Flächennutzungsplan 

(1) Benachbarte Gemeinden sollen einen ge-
meinsamen Flächennutzungsplan aufstellen, 
wenn ihre städtebauliche Entwicklung wesent-
lich durch gemeinsame Voraussetzungen und 
Bedürfnisse bestimmt wird oder gemeinsame 
Flächennutzungspläne einen gerechten Aus-
gleich der verschiedenen Belange ermöglichen. 
Ein gemeinsamer Flächennutzungsplan soll ins-
besondere aufgestellt werden, wenn die Ziele 
der Raumordnung und Landesplanung oder 
wenn Einrichtungen und Anlagen des öffent-
lichen Verkehrs, insbesondere des öffentlichen 
Personennahverkehrs, sonstige Erschließungs-
anlagen sowie Gemeinbedarfs- oder sonstige 
Folgeeinrichtungen eine gemeinsame Planung 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

(4) Auf Beschluß der Gemeinde kann von der 
Anwendung des Absatzes 2 abgesehen werden, 
wenn 

1. der Flächennutzungsplan geändert oder er-
gänzt wird und dadurch die Grundzüge der 
Planung nicht berührt werden oder 

2. ein Bebauungsplan aufgestellt, geändert, er-
gänzt oder aufgehoben wird und sich dies 
auf das Plangebiet und die Nachbargebiete 
nur unwesentlich auswirkt. 

(5) Die Gemeinde soll Beschlüsse nach Ab-
satz 3 oder 4 ortsüblich bekanntmachen. 

(6) Die Gemeinde hat die Entwürfe der Bau-
leitpläne mit dem Erläuterungsbericht oder der 
Begründung auf die Dauer eines Monats öffent-
lich auszulegen. Ort und Dauer der Auslegung 
sind mindestens eine Woche vorher ortsüblich 
bekanntzumachen mit dem Hinweis darauf, daß 
Bedenken und Anregungen während der Aus-
legungsfrist vorgebracht werden können. Die 
nach § 2 Abs. 5 Beteiligten sollen von der Aus-
legung benachrichtigt werden. Die Gemeinde 
prüft die fristgemäß vorgebrachten Bedenken 
und Anregungen und teilt das Ergebnis mit. 
Haben mehr als hundert Personen Bedenken und 
Anregungen mit im wesentlichen gleichem In-
halt vorgebracht, so kann die Mitteilung des 
Ergebnisses der Prüfung dadurch ersetzt wer-
den, daß die Gemeinde diesen Personen die Ein-
sicht in das Ergebnis ermöglicht; die Gemeinde 
hat ortsüblich bekanntzumachen, bei welcher 
Stelle das Ergebnis der Prüfung während der 
Dienststunden eingesehen werden kann. Bei der 
Vorlage der Bauleitpläne zur Genehmigung 
durch die höhere Verwaltungsbehörde (§§ 6, 11) 
sind die nicht berücksichtigten Bedenken und 
Anregungen mit einer Stellungnahme der Ge-
meinde sowie der Bericht nach Absatz 2 Satz 4 
beizufügen." 

5. § 3 erhält folgende Fassung: 

„§ 3 

Gemeinsamer Flächennutzungsplan 

(1) Benachbarte Gemeinden sollen einen ge-
meinsamen Flächennutzungsplan aufstellen, 
wenn ihre städtebauliche Entwicklung wesent-
lich durch gemeinsame Voraussetzungen und 
Bedürfnisse bestimmt wird oder ein gemein-
samer Flächennutzungsplan einen gerechten 
Ausgleich der verschiedenen Belange ermög-
licht. Ein gemeinsamer Flächennutzungsplan soll 
insbesondere aufgestellt werden, wenn die 
Ziele der Raumordnung und Landesplanung 
oder wenn Einrichtungen und Anlagen des öf-
fentlichen Verkehrs, insbesondere des öffent-
lichen Personennahverkehrs, sonstige Erschlie-
ßungsanlagen sowie Gemeinbedarfs- oder son-
stige Folgeeinrichtungen eine gemeinsame Pla- 
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erfordern. Der gemeinsame Flächennutzungs-
plan kann von den beteiligten Gemeinden nur 
gemeinsam aufgehoben, geändert und ergänzt 
werden; die Gemeinden können vereinbaren, 
daß sich die Bindung nur auf bestimmte räum-
liche und sachliche Teilbereiche erstreckt. 

(2) Ist eine gemeinsame Planung nur für 
räumliche oder sachliche Teilbereiche erforder-
lich, genügt anstelle eines gemeinsamen Flä-
chennutzungsplans eine Vereinbarung der be-
teiligten Gemeinden über bestimmte Darstel-
lungen im Flächennutzungsplan." 

6. § 4 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Worte „insbesondere 
aus Gründen der Raumordnung" gestrichen. 

b) Nach Satz 1 wird folgender Satz 1 a einge-
fügt: 

„Ist der Zusammenschluß aus Gründen der 
Raumordnung und Landesplanung geboten, 
kann den Antrag auch die für die Landes-
planung nach Landesrecht zuständige Stelle 
stellen." 

c) In Satz 2 werden hinter dem Wort „Landes-
regierung" die Worte „oder die von ihr be-
stimmte Stelle" eingefügt. 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

nung erfordern. Der gemeinsame Flächennut-
zungsplan kann von den beteiligten Gemeinden 
nur gemeinsam aufgehoben, geändert oder er-
gänzt werden; die Gemeinden können verein-
baren, daß sich die Bindung nur auf bestimmte 
räumliche oder sachliche Teilbereiche erstreckt. 

(2) Ist eine gemeinsame Planung nur für 
räumliche oder sachliche Teilbereiche erforder-
lich, genügt anstelle eines gemeinsamen Flä-
chennutzungsplans eine Vereinbarung der be-
teiligten Gemeinden über bestimmte Darstel-
lungen in ihren Flächennutzungsplänen." 

6. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz i werden die Worte „ins-
besondere aus Gründen der Raumordnung" 
gestrichen. 

b) In Absatz 2 wird nach Satz 1 folgender Satz 
1 a eingefügt: 

„Ist der Zusammenschluß aus Gründen der 
Raumordnung und Landesplanung geboten, 
kann den Antrag auch die für die Landes-
planung nach Landesrecht zuständige Stelle 
stellen." 

Buchstabe c entfällt 

d) Nach Absatz 8 wird folgender Absatz 9 ein-
gefügt: 

„(9) Wird die Befugnis zur Aufstellung 
von Bauleitplänen nach Absätzen 1 bis 3 
oder Absatz 8 übertragen, so sind die Ent-
würfe des Bauleitplans mit dem Erläute-
rungsbericht oder der Begründung vor der 
Beschlußfassung hierüber oder der Festset-
zung nach Absatz 3 Satz 2 oder 4 den Ge-
meinden, für deren Gebiet der Bauleitplan 
aufgestellt werden soll, zur Stellungnahme 
innerhalb angemessener Frist zuzuleiten. Die 
für den Beschluß über den Bauleitplan zu-
ständige Stelle prüft die von der Gemeinde 
in ihrer Stellungnahme fristgemäß vorge-
brachten Bedenken und Anregungen und 
teilt das Ergebnis der Gemeinde mit. Bei der 
Vorlage der Bauleitpläne zur Genehmigung 
durch die höhere Verwaltungsbehörde sind 
die nicht berücksichtigten Bedenken und An-
regungen mit einer Stellungnahme der Stel-
le, die den Bauleitplan beschlossen hat, bei-
zufügen. Sätze 2 und 3 gelten entsprechend, 
wenn der Bauleitplan nach Absatz 3 Satz 2 
oder 4 festgesetzt wird." 
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7. Nach § 4 wird folgender § 4 a eingefügt: 

„§ 4 a 

Bauleitplanung bei Gebiets- oder Bestands-
änderung und der Bildung von Planungs-

verbänden 

(1) Werden Gemeinden in ihrem Gebiet oder 
Bestand geändert, so gelten bestehende Flächen-
nutzungspläne bis zum Ablauf von drei Jahren 
nach Inkrafttreten der Gebiets- oder Bestands-
änderung fort, soweit nicht durch Landesrecht 
etwas anderes bestimmt wird. Dies gilt auch für 
räumliche und sachliche Teile der Flächennut-
zungspläne. Die Befugnis und die Pflicht der 
Gemeinde, fortgeltende Flächennutzungspläne 
aufzuheben oder für das neue Gemeindegebiet 
zu ergänzen oder durch einen neuen Flächen-
nutzungsplan zu ersetzen, bleibt unberührt. 

(2) Verfahren zur Aufstellung, Änderung, Er-
gänzung oder Aufhebung von Bebauungsplänen 
können nach einer Gebiets- oder Bestandsände-
rung in ihrem jeweiligen Stand fortgeführt wer-
den. Satz 1 gilt entsprechend bei Bildung von 
Planungsverbänden und für Zusammenschlüsse 
nach § 4 Abs. 8 . Die höhere Verwaltungsbe-
hörde kann verlangen, daß bestimmte Verfah-
rensabschnitte wiederholt werden." 

8. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) In dem Flächennutzungsplan ist für 
das ganze Gemeindegebiet die beabsichtigte 
städtebauliche Entwicklung nach den voraus-
sehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den 
Grundzügen darzustellen." 

b) In Absatz 2 erhalten die Nummern 2 und 5 
folgende Fassung: 

„2. die Ausstattung des Gemeindegebiets 
mit Einrichtungen und Anlagen zur Ver-
sorgung mit Gütern und Dienstleistun-
gen des öffentlichen und privaten Be-
reichs, insbesondere mit den der Allge-
meinheit dienenden baulichen Anlagen 
und Einrichtungen des Gemeinbedarfs, 
wie mit Schulen und Kirchen sowie mit 
sonstigen kirchlichen und mit kulturel-
len Gebäuden und Einrichtungen; 

5. die Grünflächen, Friedhöfe sowie die 
Flächen für Freizeit und Erholung, wie 
Parkanlagen, Dauerkleingärten, Sport-, 
Spiel-, Camping-, Zelt- und Badeplätze;". 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

7. Nach § 4 wird folgender § 4 a eingefügt: 

„§ 4 a 

Bauleitplanung bei Gebiets- oder Bestands

-

änderung und der Bildung von Planungs

-

verbänden 

(1) Werden Gemeinden in ihrem Gebiet oder 
Bestand geändert oder geht die Zuständigkeit 
zur Aufstellung von Flächennutzungsplänen auf 
Verbände oder sonstige kommunale Körper-
schaften über, so gelten unbeschadet abweichen-
der landesrechtlicher Regelungen bestehende 
Flächennutzungspläne fort. Dies gilt auch für 
räumliche und sachliche Teile der Flächennut-
zungspläne. Die Befugnis und die Pflicht der 
Gemeinde, eines Verbands oder einer sonstigen 
Körperschaft, fortgeltende Flächennutzungsplä-
ne aufzuheben oder für das neue Gemeindege-
biet zu ergänzen oder durch einen neuen Flä-
chennutzungsplan zu ersetzen, bleiben unbe-
rührt. 

(2) Verfahren zur Aufstellung, Änderung, Er-
gänzung oder Aufhebung von Bebauungsplänen 
können nach einer Gebiets- oder Bestandsände-
rung in ihrem jeweiligen Stand fortgeführt wer-
den. Satz 1 gilt entsprechend bei Bildung von 
Planungsverbänden und für Zusammenschlüsse 
nach § 4 Abs. 8 und 9. Die höhere Verwaltungs-
behörde kann verlangen, daß bestimmte Verfah-
rensabschnitte wiederholt werden." 

8. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) In dem Flächennutzungsplan ist für 
das ganze Gemeindegebiet die sich aus der 
beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung 
ergebende Art der Bodennutzung nach den 
voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde 
in den Grundzügen darzustellen." 

b) In Absatz 2 erhalten die Nummern 2 und 5 
folgende Fassung: 

„2. die Ausstattung des Gemeindegebiets 
mit Einrichtungen und Anlagen zur Ver-
sorgung mit Gütern und Dienstleistun-
gen des öffentlichen und privaten Be-
reichs, insbesondere mit den der Allge-
meinheit dienenden baulichen Anlagen 
und Einrichtungen des Gemeinbedarfs, 
wie mit Schulen und Kirchen sowie mit 
sonstigen kirchlichen und mit sozialen, 
gesundheitlichen und kulturellen Zwek-
ken dienenden Gebäuden und Einrich-
tungen; 

5. unverändert 
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c) In Absatz 2 wird nach Nummer 5 folgende 
Nummer 5 a eingefügt: 

„5 a. die Flächen, auf denen Nutzungsbe-
schränkungen oder Vorkehrungen zum 
Schutz der Bevölkerung vor störenden 
Einwirkungen wie Lärm, Erschütterun-
gen, Staub oder Abgasen notwendig 
sind;". 

d) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2 a ein-
gefügt: 

„(2 a) Im Flächennutzungsplan kann die 
beabsichtigte Reihenfolge für die Verwirk-
lichung der Planung dargestellt werden." 

e) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„ (3) Flächen, bei deren Bebauung beson-
dere bauliche Vorkehrungen gegen äußere 
Einwirkungen oder Flächen, bei denen be-
sondere bauliche Sicherungsmaßnahmen ge-
gen Naturgewalten erforderlich sind, sowie 
Flächen, unter denen der Bergbau umgeht 
oder die für den Abbau von Mineralien be-
stimmt sind, sollen im Flächennutzungsplan 
gekennzeichnet werden." 

f) Dem Absatz 7 wird folgender Satz 2 ange-
fügt: 

„In dem Erläuterungsbericht sind auch die 
sich aus der Raumordnung und Landespla-
nung sowie die sich aus einer Entwicklungs-
planung der Gemeinde ergebenden Ziele der 
städtebaulichen Entwicklung darzulegen." 

9. Dem § 6 Abs. 6 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Mit der Bekanntmachung wird der Flächen-
nutzungsplan wirksam." 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

c) In Absatz 2 wird nach Nummer 5 folgende 
Nummer 5 a eingefügt: 

„5 a. die Flächen für Nutzungsbeschränkun-
gen oder für Vorkehrungen zum Schutz 
gegen schädliche Umwelteinwirkungen 
im Sinne des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes vom 15. März 1974 (Bundes -
gesetzbl. I S. 721, 1193) ;". 

ci) In Absatz 2 wird Nummer 6 wie folgt gefaßt: 

„6. die Wasserflächen, Häfen und die für 
die Wasserwirtschaft vorgesehenen Flä-
chen sowie die Flächen, die im Interesse 
des Hochwasserschutzes und der Rege-
lung des Wasserabflusses freizuhalten 
sind;". 

d) unverändert 

e) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„ (3) Flächen, bei deren Bebauung beson-
dere bauliche Vorkehrungen gegen äußere 
Einwirkungen oder bei denen besondere 
bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Na-
turgewalten erforderlich sind, sowie Flächen, 
unter denen der Bergbau umgeht oder die 
für den Abbau von Mineralien bestimmt 
sind, sollen im Flächennutzungsplan gekenn-
zeichnet werden." 

ei) Absatz 6 wird gestrichen. 

Buchstabe f entfällt 

9. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird Satz 2 gestrichen. 

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Über die Genehmigung ist binnen 
drei Monaten zu entscheiden; die höhere 
Verwaltungsbehörde kann räumliche und 
sachliche Teile des Flächennutzungsplans 
vorweg genehmigen. Aus wichtigen Grün-
den kann die Frist auf Antrag der Genehmi-
gungsbehörde von der zuständigen überge-
ordneten Behörde verlängert werden, in der 
Regel jedoch nur bis zu drei Monaten. Die 
Gemeinde ist von der Fristverlängerung in 
Kenntnis zu setzen. Die Genehmigung gilt 
als erteilt, wenn sie nicht innerhalb der 
Frist unter Angabe von Gründen abgelehnt 
wird." 



Drucksache 7/4793 	Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 

Entwurf 

10. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„ (1) Der Bebauungsplan setzt, soweit es 
erforderlich ist, durch Zeichnung, Farben, 
Schrift oder Text fest: 

1. die Art und das Maß der baulichen 
Nutzung; 

2. die Bauweise, die überbaubaren und die 
nicht überbaubaren Grundstücksflächen 
sowie die Stellung der baulichen An-
lagen; 

3. die Mindestgröße, die Mindestbreite und 
die Mindesttiefe der Baugrundstücke; 

4. die Flächen für Nebenanlagen, die auf-
grund anderer Vorschriften für die 
Nutzung von Grundstücken erforderlich 
sind, wie Spiel-, Freizeit- und Erholungs-
flächen sowie Flächen für Stellplätze 
und Garagen mit ihren Einfahrten; 

5. die Flächen für den Gemeinbedarf; 

6. die überwiegend für die Bebauung mit 
Familienheimen vorgesehenen Flächen 
sowie die Flächen, auf denen ganz oder 
teilweis Wohngebäude nur im sozialen 
Wohnungsbau oder zur Befriedigung der 
Wohnbedürfnisse bestimmter Bevölke-
rungsgruppen unter Vermeidung ein-
seitiger Bevölkerungsstrukturen errich-
tet oder genutzt werden dürfen; 

7. den besonderen Nutzungszweck von 
Flächen, deren Lage und Nutzung durch 
besondere städtebauliche Gründe be-
stimmt ist; 

8. die Flächen, die von der Bebauung frei-
zuhalten sind, und ihre Nutzung; 

9. die Verkehrsflächen und ihre besondere 
Zweckbestimmung, wie Fußgänger-
bereiche und Flächen für das Parken 
von Fahrzeugen, sowie den Anschluß 
anderer Flächen an die Verkehrsflächen; 

10. die Versorgungsflächen; 

11. die Führung von Versorgungsanlagen 
und -leitungen; 
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c) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„(6) Die Gemeinde hat die Genehmigung 
ortsüblich bekanntzumachen. Mit der Be-
kanntmachung wird der Flächennutzungs-
plan wirksam. Jedermann kann den Flächen-
nutzungsplan und den Erläuterungsbericht 
einsehen und über deren Inhalt Auskunft 
verlangen." 

10. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Der Bebauungsplan setzt, soweit es 
erforderlich ist, durch Zeichnung, Farbe, 
Schrift oder Text fest: 

1. unverändert 

2. unverändert 

3. unverändert 

4. unverändert 

5. unverändert 

6. die überwiegend für die Bebauung mit 
Familienheimen vorgesehenen Flächen; 

6a. die Flächen, auf denen ganz oder teil-
weise nur Wohngebäude, die mit Mit-
teln des sozialen Wohnungsbaus geför-
dert werden könnten, errichtet werden 
dürfen; 

6b. einzelne Flächen, auf denen ganz oder 
teilweise nur Wohngebäude errichtet 
werden dürfen, die für Personengruppen 
mit besonderem Wohnbedarf bestimmt 
sind; 

7. den besonderen Nutzungszweck von 
Flächen, der durch besondere städtebau-
liche Gründe erfordert wird; 

8. unverändert 

9. die Verkehrsflächen sowie Verkehrs-
flächen besonderer Zweckbestimmung, 
wie Fußgängerbereiche, Flächen für das 
Parken von Fahrzeugen sowie den An-
schluß anderer Flächen an die Verkehrs-
flächen; 

10. unverändert 

11. unverändert 
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12. die Flächen für die Verwertung oder 
Beseitigung von Abwasser und festen 
Abfallstoffen sowie für Ablagerungen; 

13. die öffentlichen und privaten Grün-
flächen, Friedhöfe und Flächen für Frei-
zeit und Erholung wie Parkanlagen, 
Dauerkleingärten, Sport-, Spiel-, Cam-
ping-, Zelt- und Badeplätze; 

14. die Wasserflächen; 

15. die Flächen für Aufschüttungen, Abgra-
bungen oder für die Gewinnung von 
Steinen, Erden und anderen Boden-
schätzen; 

16. die Flächen für die Landwirtschaft und 
für die Forstwirtschaft; 

17. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung der Landschaft, soweit 
solche Festsetzungen nicht nach anderen 
Vorschriften getroffen werden können; 

18. die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten 
zugunsten der Allgemeinheit, eines Er-
schließungsträgers oder eines beschränk-
ten Personenkreises zu belastenden 
Flächen; 

19. die Flächen für Gemeinschaftsanlagen 
für bestimmte räumliche Bereiche wie 
Kinderspielplätze, Freizeiteinrichtungen, 
Stellplätze und Garagen; 

20. Gebiete, in denen bestimmte Anlagen, 
die die Luft erheblich verunreinigende 
Stoffe verwenden, nicht errichtet wer-
den dürfen; 

21. die von der Bebauung freizuhaltenden 
Schutzflächen und ihre Nutzung sowie 
die Flächen für besondere Anlagen und 
Vorkehrungen zum Schutz vor Einwir-
kungen und die Anlagen und Vorkeh-
rungen bei Nutzungen, welche die 
Sicherheit oder die Gesundheit der All-
gemeinheit oder der Nachbarschaft ge-
fährden oder beeinträchtigen können, 
insbesondere durch störende Einwirkun-
gen wie Lärm, Erschütterungen, Staub 
und Abgase; 

22. für einzelne Flächen oder für ein Be-
bauungsplangebiet oder für Teile davon, 
mit Ausnahme der land- oder forstwirt-
schaftlich genutzten Flächen im Sinne 
des Gesetzes über die Bodennutzungs- 
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12. unverändert 

13. unverändert 

14. die Wasserflächen sowie die Flächen für 
die Wasserwirtschaft, für Hochwasser -
schutzanlagen und für die Regelung des 
Wasserabflusses, soweit diese Festset-
zungen nicht nach anderen Vorschriften 
getroffen werden können; 

15. unverändert 

16. unverändert 

16a. die Flächen für die Errichtung von An-
lagen für die Kleintierhaltung wie Aus -
stellungs- und Zuchtanlagen, Zwinger, 
Koppeln und dergleichen; 

17. unverändert 

18. unverändert 

19. unverändert 

20. die Gebiete, in denen bestimmte, die 
Luft erheblich verunreinigende Stoffe 
nicht verwendet werden dürfen; 

21. die von der Bebauung freizuhaltenden 
Schutzflächen und ihre Nutzung, die 
Flächen für besondere Anlagen und 
Vorkehrungen zum Schutz vor schäd-
lichen Umwelteinwirkungen im Sinne 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
sowie die zum Schutz vor solchen Ein-
wirkungen oder zur Vermeidung oder 
Minderung solcher Einwirkungen zu 
treffenden Vorkehrungen; 

22. für einzelne Flächen oder für ein Be-
bauungsplangebiet oder Teile davon 
mit Ausnahme der für land- oder forst-
wirtschaftliche Nutzungen festgesetzten 
Flächen 
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und Ertragsverhältnisse vom 23. Juni 
1964 in der Fassung des Gesetzes vom 
21. Dezember 1970 (Bundesgesetzbl. I 
S. 1876), 

a) das Anpflanzen von Bäumen und 
Sträuchern, 

b) Bindungen für Bepflanzungen und 
für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und Gewässern." 

b) Nach Absatz 1 werden folgende Absätze 1 a 
bis 1 c eingefügt: 

„ (1 a) Bei Festsetzungen nach Absatz 1 ist, 
soweit erforderlich, auch die Höhenlage fest-
zusetzen. 

(1 b) Festsetzungen nach Absatz 1 können 
für übereinanderliegende Geschosse und 
Ebenen und sonstige Teile baulicher Anlagen 
gesondert getroffen werden; dies gilt auch, 
soweit Geschosse, Ebenen und sonstige Teile 
baulicher Anlagen unterhalb der Gelände-
oberfläche vorgesehen sind. 

(1 c) Im Bebauungsplan kann festgesetzt 
werden, daß die bauliche Nutzung des Ge-
biets oder von Teilen des Gebiets oder daß 
bestimmte Nutzungen erst zulässig sind, 
wenn die Errichtung bestimmter im Be-
bauungsplan bezeichneter Einrichtungen des 
öffentlichen Verkehrs, insbesondere des 
öffentlichen Personennahverkehrs, von Er-
schließungsanlagen sowie von Gemein-
bedarfs- oder sonstigen Folgeeinrichtungen 
gesichert ist." 

c) Absätze 2, 3 und 6 erhalten folgende Fas-
sung:  

„ (2) Die Länder können durch Rechtsvor-
schriften bestimmen, daß auf Landesrecht 
beruhende Regelungen, für die eine kon-
kurrierende Gesetzgebungszuständigkeit des 
Bundes nicht besteht, in den Bebauungsplan 
als Festsetzungen aufgenommen werden 
können und inwieweit auf diese Festsetzun-
gen die Vorschriften dieses Gesetzes An-
wendung finden. 

(3) Flächen, bei deren Bebauung beson-
dere bauliche Vorkehrungen gegen äußere 
Einwirkungen, oder Flächen, bei denen be-
sondere bauliche Sicherungsmaßnahmen 
gegen Naturgewalten erforderlich sind, so-
wie Flächen, unter denen der Bergbau um-
geht oder die für den Abbau von Mineralien 
bestimmt sind, sollen im Bebauungsplan ge-
kennzeichnet werden. 
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a) das Anpflanzen von Bäumen und 
Sträuchern, 

b) Bindungen für Bepflanzungen und 
für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und Gewässern; 

23. die Flächen für Aufschüttungen, Abgra-
bungen und Stützmauern, soweit sie zur 
Herstellung des Straßenkörpers erfor-
derlich sind." 

b) Nach Absatz 1 werden folgende Absätze 1 a 
und 1 b eingefügt: 

„(1a) unverändert 

(1 b) Wenn besondere städtebauliche 
Gründe dies rechtfertigen, können Festset-
zungen nach Absatz 1 für übereinanderlie-
gende Geschosse und Ebenen und sonstige 
Teile baulicher Anlagen gesondert getroffen 
werden; dies gilt auch, soweit Geschosse, 
Ebenen und sonstige Teile baulicher Anla-
gen unterhalb der Geländeoberfläche vorge-
sehen sind." 

Absatz 1 c entfällt 

c) Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

„ (2) Die Länder können durch Rechtsvor-
schriften bestimmen, daß auf Landesrecht 
beruhende Regelungen in den Bebauungs-
plan als Festsetzungen aufgenommen wer-
den können und inwieweit auf diese Fest-
setzungen die Vorschriften dieses Gesetzes 
Anwendung finden. 

(3) Flächen, bei deren Bebauung beson-
dere bauliche Vorkehrungen gegen äußere 
Einwirkungen oder bei denen besondere 
bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Na-
turgewalten erforderlich sind, sowie Flächen, 
unter denen der Bergbau umgeht oder die 
für den Abbau von Mineralien bestimmt 
sind, sollen im Bebauungsplan gekennzeich-
net werden." 
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(6) Dem Bebauungsplan ist eine Begrün-
dung beizufügen. In ihr sind die Ziele und 
Zwecke des Bebauungsplans darzulegen. Ent-
hält der Bebauungsplan Festsetzungen nach 
Absatz 1 Nrn. 6 und 7, sind die Gründe hier-
für besonders darzulegen. In der Begründung 
sollen insbesondere die überschlägig ermit-
telten Kosten angegeben werden, die der 
Gemeinde durch die vorgesehenen städte-
baulichen Maßnahmen voraussichtlich ent-
stehen. Außerdem sind in der Begründung 
bodenordnende und sonstige Maßnahmen 
darzulegen, für die der Bebauungsplan die 
Grundlage bilden soll." 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

d) In Absatz 4 wird Satz 2 gestrichen. 

e) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„(6) Dein Bebauungsplan ist eine Begrün-
dung beizufügen. In ihr sind die Ziele und 
Zwecke des Bebauungsplans darzulegen. Ent-
hält der Bebauungsplan Festsetzungen nach 
Absatz 1 Nrn. 6, 6 a, 6 b und 7, sind die 
Gründe hierfür besonders darzulegen. In der 
Begründung soll auf die Maßnahmen hinge-
wiesen werden, die zur Verwirklichung des 
Bebauungsplans alsbald getroffen werden 
sollen; die überschlägig ermittelten Kosten, 
die der Gemeinde dadurch voraussichtlich 
entstehen, und die vorgesehene Finanzie-
rung sollen angegeben werden. Außerdem 
sind in der Begründung bodenordnende und 
sonstige Maßnahmen darzulegen, für die der 
Bebauungsplan die Grundlage bilden soll." 

10a. Nach § 9 wird folgender § 9 a eingefügt: 

„§ 9 a 

Sicherung der Infrastruktur 

(1) Stellt die Gemeinde einen Bebauungsplan 
auf, so kann sie zugleich festsetzen, daß die in 
ihm festgesetzte bauliche oder sonstige Nutzung 
des Gebiets oder von Teilen des Gebiets oder 
daß bestimmte in ihm festgesetzte Nutzungen 
erst zulässig sind, wenn die Errichtung von Ein-
richtungen des öffentlichen Verkehrs, insbeson-
dere des öffentlichen Personennahverkehrs, von 
anderen Erschließungsanlagen als im Sinne des 
§ 30 sowie von Gemeinbedarfs- oder sonstigen 
Folgeeinrichtungen, namentlich zur schadlosen 
Abwassersammlung und -beseitigung und zur 
Abfallbeseitigung gesichert ist. Die Einrichtun-
gen und Anlagen sind im Bebauungsplan zu 
bezeichnen. Es ist weiter zu bestimmen, unter 
welchen Voraussetzungen die Errichtung der im 
Bebauungsplan bezeichneten Anlagen gesichert 
ist. 

(2) Im Bebauungsplan kann vorgesehen wer-
den, daß Ausnahmen von einer Festsetzung 
nach Absatz 1 zugelassen werden können. Art 
und Umfang der Ausnahmen sind im Bebau-
ungsplan anzugeben. § 31 Abs. 2 gilt entspre-
chend. 

(3) Eine Festsetzung nach Absatz 1 tritt nach 
Ablauf von vier Jahren außer Kraft, wenn der 
Bebauungsplan nicht eine kürzere Frist vor-
sieht. Die Gemeinde kann die Frist mit Zustim-
mung der höheren Verwaltungsbehörde durch 
Satzung bis zu zwei Jahren verlängern. 

(4) Die Gemeinde kann mit Zustimmung der 
höheren Verwaltungsbehörde eine außer Kraft 
getretene Festsetzung nach Absatz 1 ganz oder 
teilweise erneut beschließen. 

(5) Eine Festsetzung nach Absatz 1 ist vor 
Fristablauf ganz oder teilweise durch Satzung 
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11. Dem § 11 wird folgender Satz 4 angefügt: 

„Die Genehmigung kann auch unter der Auflage 
erteilt werden, daß die bauliche Nutzung des 
Gebiets oder von Teilen des Gebiets oder da ß 

bestimmte bauliche Nutzungen erst zulässig 
sind, wenn die Errichtung bestimmter erforder-
licher Einrichtungen des öffentlichen Verkehrs, 
insbesondere des öffentlichen Personennahver- 
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der Gemeinde mit Genehmigung der höheren 
Verwaltungsbehörde aufzuheben, wenn die Er-
richtung der im Bebauungsplan bezeichneten 
Einrichtungen und Anlagen gesichert ist. 

(6) Können wegen einer Festsetzung nach 
Absatz 1, 3 oder 4 Nutzungen, die ohne diese 
Festsetzung zulässig sein würden, nach Ablauf 
von sechs Jahren seit der Rechtsverbindlich-
keit des Bebauungsplans nicht verwirklicht 
werden, so ist dem Eigentümer für die dadurch 
nach diesem Zeitpunkt eintretenden Vermö-
gensnachteile eine angemessene Entschädigung 
in Geld zu leisten. Dies gilt nicht, soweit §§ 40 
bis 44 Anwendung finden. Zur Entschädigung ist 
die Gemeinde verpflichtet. Die Vorschriften der 
§§ 39 j, 44 b Abs. 2 bis 4, j 44 c Abs. 1 und 2 
gelten entsprechend. § 30 bleibt unberührt. 

(7) Vorhaben, die vor Inkrafttreten einer 
Festsetzung nach Absatz 1 baurechtlich geneh-
migt worden sind, Unterhaltungsarbeiten und 
die Fortführung einer bisher ausgeübten Nut-
zung werden von einer Festsetzung nach Ab-
satz 1 nicht berührt. 

(8) Für Gebiete oder Teile davon, die inner-
halb des Geltungsbereichs eines Bebauungs-
plans liegen, sowie für im Zusammenhang be-
baute Ortsteile kann die Gemeinde durch Sat-
zung die in Absatz i bezeichneten Festsetzun-
gen treffen, wenn in dem Gebiet die Errichtung 
oder Einrichtung weiterer Wohn- und Arbeits-
stätten die Erweiterung vorhandener oder die 
Errichtung neuer Anlagen und Einrichtungen 
der in Absatz 1 bezeichneten Art voraussetzt. 
Die Gemeinde hat den Entwurf der Satzung mit 
einer Begründung öffentlich auszulegen; § 2 a 
Abs. 6 ist entsprechend anzuwenden. Eine Sat-
zung nach Satz 1 kann nicht einem Vorhaben 
entgegengehalten werden, das auf einem bisher 
unbebauten Einzelgrundstück (Baulücke) ent-
sprechend Art und Maß der vorhandenen Be-
bauung errichtet werden soll. Absatz 1 Sätze 2 
und 3, Absätze 2 bis 7 sowie § 16 gelten ent-
sprechend. 

(9) Ist ein Bebauungsplan nach Inkrafttreten 
dieses Gesetzes aufgestellt worden, so kann bei 
Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 8 
die Satzung nur erlassen werden, wenn die bei 
Aufstellung des Bebauungsplans maßgebenden 
Voraussetzungen für die Finanzierung der An-
lagen oder Einrichtungen sich grundlegend ge-
ändert haben." 

11. Dem § 11 wird folgender Satz 4 angefügt: 

„Die Genehmigung kann auch unter der Auflage 
erteilt werden, daß der Bebauungsplan durch 
Festsetzungen nach § 9 a ergänzt wird." 
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kehrs, von Erschließungsanlagen sowie von Ge

-

meinbedarfs- oder sonstigen Folgeeinrichtungen 
gesichert ist." 

12. § 12 erhält folgende Fassung: 

„§ 12  

Inkrafttreten des Bebauungsplans 

Die Gemeinde hat die Genehmigung des Be-
bauungsplans ortsüblich bekanntzumachen und 
spätestens gleichzeitig den Bebauungsplan mit 
Begründung zu jedermanns Einsicht (§ 2 Abs. 8) 
bereitzuhalten. In der Bekanntmachung ist an-
zugeben, bei welcher Stelle der Plan während 
der Dienststunden eingesehen werden kann. Mit 
dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der 
sonst für Satzungen vorgeschriebenen Ver-
öffentlichung tritt, wird der Bebauungsplan 
rechtsverbindlich." 

13. Dem § 13 Abs. 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„§ 2 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 a finden keine An-
wendung." 

14. Nach § 13 wird folgender § 13 a eingefügt: 

„§ 13 a 

Erörterungen, Sozialplan 

(1) Wird ein Bebauungsplan voraussichtlich 
zu wesentlichen Umstrukturierungen in dem  
Gebiet führen und werden sich die Umstruk-
turierungen voraussichtlich für die davon un-
mittelbar Betroffenen erheblich nachteilig auf 
ihre persönlichen Lebensumstände, insbeson-
dere im wirtschaftlichen oder sozialen Bereich, 
auswirken, so hat die Gemeinde, sobald dies 
nach dem Stand der Planung möglich ist, Vor-
stellungen zu entwickeln und mit den Betroffe-
nen zu erörtern, wie nachteilige Auswirkungen 
möglichst vermieden oder gemildert  werden 
können (Grundsätze für den Sozialplan). 

(2) Sobald und soweit es erforderlich ist, soll 
die Gemeinde nach Inkrafttreten des Be-
bauungsplans die Erörterungen mit den unmit-
telbar Betroffenen fortsetzen und dabei nament-
lich Berufs-, Erwerbs- und Familienverhältnisse, 
Lebensalter, Wohnbedürfnisse, soziale Ver-
flechtungen sowie örtliche Bindungen und Ab-
hängigkeiten berücksichtigen. Die Gemeinde 
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12. § 12 erhält folgende Fassung: 

„§ 12  

Inkrafttreten des Bebauungsplans 

Die Gemeinde hat die Genehmigung des Ba-
bauungsplans ortsüblich bekanntzumachen und 
spätestens mit Wirksamwerden der Bekanntma-
chung den Bebauungsplan mit Begründung zu 
jedermanns Einsicht bereitzuhalten und über  
ihren Inhalt auf Verlangen Auskunft zu geben. 

 In der Bekanntmachung ist anzugeben, bei wel-
cher Stelle der Plan während der Dienststun-
den eingesehen werden kann. Mit dieser Be-
kanntmachung, die an die Stelle der sonst für 
Satzungen vorgeschriebenen Veröffentlichung 
tritt, wird der Bebauungsplan rechtsverbind-
lich."  

13. Dem § 13 Abs. 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„§ 2 Abs. 1 Satz 2 und § 2 a finden keine An-
wendung." 

14. Nach § 13 wird folgender § 13 a eingefügt: 

„§ 13 a 

Grundsätze für soziale Maßnahmen, 
 Sozialplan 

(1) Ist zu erwarten, daß ein Bebauungsplan, 
dessen Aufstellung die Gemeinde beabsichtigt,  
bei seiner Verwirklichung sich nachteilig auf die 

 persönlichen Lebensumstände der in dem Ge-
biet wohnenden oder arbeitenden Menschen aus-
wirken wird, insbesondere im wirtschaftlichen 
oder sozialen Bereich, so hat die Gemeinde, so-
bald dies nach dem Stand der Planung möglich 
ist, allgemeine Vorstellungen zu entwickeln und 
darzulegen, wie nachteilige Auswirkungen mög-
lichst vermieden oder gemildert werden können 
(Grundsätze für soziale Maßnahmen).  

(2) Ist ein Bebauungsplan in Kraft getreten,  
der sich erheblich nachteilig (Absatz 1) aus-
wirkt, und steht seine Verwirklichung durch  
Maßnahmen der Gemeinde oder in sonstiger  
Weise bevor, so hat die Gemeinde, soweit es er-
forderlich ist, mit den von der Verwirklichung  
unmittelbar Betroffenen zu erörtern und Vor-
stellungen zu entwickeln, wie nachteilige Aus-
wirkungen möglichts vermieden oder gemildert  
werden können; dabei soll sie namentlich Be-
rufs-, Erwerbs- und Familienverhältnisse, Le-
bensalter, Wohnbedürfnisse, soziale Verflech-
tungen sowie örtliche Bindungen berücksichti-
gen. Die Gemeinde hat den Betroffenen bei 
ihren eigenen Bemühungen, nachteilige Auswir- 
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soll den Betroffenen bei ihren eigenen Bemü-
hungen, nachteilige Auswirkungen zu vermei-
den oder zu mildern, helfen, insbesondere beim 
Wohnungswechsel und beim Umzug von Be-
trieben; soweit Leistungen nach dem Arbeits-
förderungsgesetz vom 25. Juni 1969 (Bundes-
gesetzbl. 1 S. 582) in Betracht kommen können, 
soll die Gemeinde hierauf hinweisen und die 
Betroffenen an das zuständige Arbeitsamt ver-
weisen. Sind Betroffene nach ihren persön-
lichen Lebensumständen nicht in der Lage, Emp-
fehlungen und anderen Hinweisen der Gemein-
de zur Vermeidung von Nachteilen zu folgen 
oder Hilfen zu nutzen, oder sind aus anderen 
Gründen weitere Maßnahmen der Gemeinde 
erforderlich, hat die Gemeinde geeignete Maß-
nahmen zu prüfen. 

(3) Das Ergebnis der Erörterungen und Prü-
fungen nach Absatz 2 sowie die voraussichtlich 
in Betracht zu ziehenden Maßnahmen der Ge-
meinde und die Möglichkeiten ihrer Verwirk-
lichung sind schriftlich darzustellen (Sozialplan). 
Der Sozialplan ist laufend zu ergänzen." 

15. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz i Nr. 3 erhält folgende Fassung: 

„3. genehmigungsbedürftige bauliche An-
lagen nicht errichtet, geändert oder be-
seitigt werden dürfen." 

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2 a 
eingefügt: 

„(2 a) Bei Grundstücken, die innerhalb des 
räumlichen Geltungsbereichs der Verände-
rungssperre liegen, darf eine Bodenverkehrs-
genehmigung nach § 19 nicht erteilt werden; 
Absatz 2 Satz 1 gilt entsprechend." 

16. In § 15 werden 

a) nach den Worten „gegeben sind" die Worte 
„oder ist eine beschlossene Veränderungs-
sperre noch nicht in Kraft getreten," einge-
fügt; 

b) die Worte „baulicher Anlagen" durch die 
Worte „von Vorhaben" ersetzt; 

c) die Worte „die bauliche Anlage" durch die 
Worte „das Vorhaben" ersetzt. 
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kungen zu vermeiden oder zu mildern, zu hel-
fen, insbesondere beim Wohnungs- und Arbeits-
platzwechsel sowie beim Umzug von Betrieben; 
soweit öffentliche Leistungen in Betracht kom-
men können, soll die Gemeinde hierauf hin-
weisen. Sind Betroffene nach ihren persönlichen 
Lebensumständen nicht in der Lage, Empfehlun-
gen und anderen Hinweisen der Gemeinde zur 
Vermeidung von Nachteilen zu folgen oder Hil-
fen zu nutzen, oder sind aus anderen Gründen 
weitere Maßnahmen der Gemeinde erforderlich, 
hat die Gemeinde geeignete Maßnahmen zu prü-
fen. 

(3) Das Ergebnis der Erörterungen und Prü-
fungen nach Absatz 2 sowie die voraussichtlich 
in Betracht zu ziehenden Maßnahmen der Ge-
meinde und die Möglichkeiten ihrer Verwirk-
lichung sind schriftlich darzustellen (Sozial-
plan)." 

15. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 

Buchstabe b entfällt 

16. § 15 wird wie folgt geändert: 

a) nach den Worten „gegeben sind," werden 
die Worte „oder ist eine beschlossene Ver-
änderungssperre noch nicht in Kraft getre-
ten," eingefügt; 

b) die Worte „baulicher Anlagen" werden 
durch die Worte „von Vorhaben" ersetzt; 

c) die Worte „die bauliche Anlage" werden 
durch die Worte „das Vorhaben" ersetzt; 

cl) der bisherige § 15 wird Absatz 1; es wird 
folgender Absatz 2 angefügt: 

„(2) Bei Anträgen auf Erteilung einer Bo-
denverkehrsgenehmigung nach § 19 gilt Ab-
satz 1 entsprechend." 
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17. § 16 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„ (2) Die Gemeinde hat die Veränderungs-
sperre zusammen mit der Genehmigung ortsüb-
lich bekanntzumachen; sie kann die genehmigte 
Satzung auch öffentlich auslegen. § 12 Satz 2 
und 3 gilt sinngemäß." 

18. § 19 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 3 wird gestrichen. 

b) Dem Satz werden folgende Sätze 3 bis 5 
angefügt: 

„Über die Genehmigung ist binnen drei Mo-
naten zu entscheiden. Kann die Prüfung des 
Antrags in dieser Zeit nicht abgeschlossen 
werden, ist dies vor Ablauf der Frist dem 
Antragsteller in einem Zwischenbescheid 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

17. § 16 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„ (2) Die Gemeinde hat die Veränderungs-
sperre zusammen mit der Genehmigung ortsüb-
lich bekanntzumachen. Sie kann die Bekannt-
machung auch in entsprechender Anwendung 
des § 12 vornehmen." 

17a. § 18 erhält folgende Fassung: 

„§ 18 

Entschädigung bei Veränderungssperre 

(1) Dauert die Veränderungssperre länger als 
vier Jahre über den Zeitpunkt ihres Beginns 
oder der ersten Zurückstellung eines Bauge-
suchs nach § 15 hinaus, so ist den Betroffenen 
für dadurch entstandene Vermögensnachteile 
eine angemessene Entschädigung in Geld zu 
leisten. Die Vorschriften über die Entschädigung 
im Zweiten Abschnitt des Fünften Teils dieses 
Gesetzes gelten entsprechend; dabei ist der 
Grundstückswert zugrunde zu legen, der nach 
den Vorschriften des Zweiten Abschnitts des 
Dritten Teils zu entschädigen wäre. 

(2) Zur Entschädigung ist die Gemeinde ver-
pflichtet. Der Entschädigungsberechtigte kann 
Entschädigung verlangen, wenn die in Absatz 1 
Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile einge-
treten sind. Er kann die Fälligkeit des An-
spruchs dadurch herbeiführen, daß er die Lei-
stung der Entschädigung schriftlich bei dem Ent-
schädigungspflichtigen beantragt. Kommt eine 
Einigung über die Höhe der Entschädigung nicht 
zustande, entscheidet die höhere Verwaltungs-
behörde. Vor der Entscheidung sind die Betei-
ligten zu hören. Für den Bescheid über die Fest-
setzung der Entschädigung gilt § 122 entspre-
chend. 

(3) Auf das Erlöschen des Entschädigungsan-
spruchs findet § 44 c Abs. 2 mit der Maßgabe 
Anwendung, daß bei einer Veränderungssperre, 
die die Sicherung einer Festsetzung nach § 40 
Abs. 1 oder § 42 zum Gegenstand hat, die Ver-
jährungsfrist frühestens ab Rechtsverbindlich-
keit des Bebauungsplans beginnt. In der Be-
kanntmachung nach § 16 Abs. 2 ist auf die Vor-
schriften des Absatzes 2 Sätze 2 und 3 hinzu-
weisen." 

18. § 19 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 

b) Dem Satz 2 werden folgende Sätze 3 bis 6 
angefügt: 

„Über die Genehmigung ist binnen drei Mo-
naten zu entscheiden. Kann die Prüfung des 
Antrags in dieser Zeit nicht abgeschlossen 
werden, ist die Frist vor ihrem Ablauf in 
einem dem Antragsteller mitzuteilenden 
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mitzuteilen. Durch den Zwischenbescheid 
verlängert sich die in Satz 3 bezeichnete 
Frist um weitere drei Monate; der Antrag-
steller ist hierauf hinzuweisen. Die Genehmi-
gung gilt als erteilt, wenn sie nicht innerhalb 
der Frist versagt wird." 

19. § 24 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Nr. 1 erhält folgende Fassung: 

„1. im Geltungsbereich eines Bebauungs-
plans sowie in Gebieten liegen, für die 
die Gemeinde die Aufstellung eines Be-
bauungsplans beschlossen hat, oder". 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

Zwischenbescheid um den Zeitraum zu ver-
längern, der notwendig ist, um die Prüfung 
abschließen zu können. Die Verlängerung 
der in Satz 3 bezeichneten Frist darf höch-
stens drei Monate betragen. Die Genehmi-
gung gilt als erteilt, wenn sie nicht inner-
halb der Frist versagt wird." 

18a. § 20 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Genehmigung darf nur versagt wer-
den, wenn 

1. der Rechtsvorgang oder die mit ihm be-
zweckte Nutzung in den Fällen des § 19 
Abs. 1 mit den Festsetzungen des Bebau-
ungsplans oder der vorhandenen Bebauung, 
in den Fällen des § 19 Abs. 2 mit einer ge-
ordneten städtebaulichen Entwicklung nicht 
vereinbar wäre oder 

2. das Grundstück innerhalb des räumlichen 
Geltungsbereichs einer Veränderungssperre 
nach § 14 liegt; § 14 Abs. 2 Satz 1 gilt ent-
sprechend." 

18b. § 21 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn sich die für die 
Erteilung der Genehmigung maßgebenden recht-
lichen oder tatsächlichen Voraussetzungen ge-
ändert haben. Jedoch ist alsdann bei Versagung 
der Genehmigung aus den in § 20 Abs. 1 Nr. 1 
genannten Gründen dem Eigentümer oder dem 
Erbbauberechtigten eine angemessene Entschä-
digung in Geld insoweit zu leisten, als durch die 
Versagung 

1. der Wert des Grundstücks gemindert wird, 

2. Aufwendungen an Wert verlieren, die der 
Eigentümer oder Erbbauberechtigte für Vor-
bereitungen zur Nutzung des Grundstücks 
im Vertrauen auf die Genehmigung nach 
§ 19 bereits gemacht hat." 

19. § 24 erhält folgende Fassung: 

„§ 24 

Allgemeines Vorkaufsrecht 

(1) Der Gemeinde steht ein Vorkaufsrecht 
bei dem Kauf von Grundstücken zu, die 

1. im Geltungsbereich eines Bebauungsplans 
sowie in Gebieten liegen, für die die Ge-
meinde die Aufstellung eines Bebauungs-
plans beschlossen hat und in denen kein 
Vorkaufsrecht nach § 25 besteht, oder 

2. in ein Verfahren zur Bodenordnung einbe-
zogen sind. 
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b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:  

„(2) Das Vorkaufsrecht darf nur ausgeübt  
werden, wenn das Wohl der Allgemeinheit  
dies rechtfertigt. Der Gemeinde steht ein  
Vorkaufsrecht nicht zu, wenn  

1. der Erwerber sich schriftlich verpflichtet,  

das Grundstück binnen einer angemesse-
nen Frist entsprechend den vorhandenen 
baurechtlichen Festsetzungen zu nutzen 
oder  

2. ein Grundstück von einem öffentlichen 
Bedarfsträger zu einem in § 39 i bezeich-
neten Zweck erworben wird." 

c) Absätze 4 und 5 erhalten folgende Fassung:  

„ (4) Das Vorkaufsrecht kann nur binnen 
zwei Monaten nach Mitteilung des Kaufver-
trages durch Verwaltungsakt gegenüber dem 

 Veräußerer ausgeübt werden. §§ 504, 505 
Abs. 2, §§ 506 bis 509, 510 Abs. i und § 512  
des Bürgerlichen Gesetzbuches sind anzu-
wenden. Nach Mitteilung des Kaufvertrags 
ist auf Ersuchen der Gemeinde zur Sicherung 
ihres Anspruchs auf Übereignung des Grund-
stücks eine Vormerkung in das Grundbuch 
einzutragen; die Gemeinde trägt die Kosten 
der Eintragung der Vormerkung und ihrer 
Löschung. Das Vorkaufsrecht ist nicht über-
tragbar. Bei einem Eigentumserwerb auf-
grund der Ausübung des Vorkaufsrechts er-
löschen rechtsgeschäftliche Vorkaufsrechte. 
Wird die Gemeinde nach Ausübung des Vor-
kaufsrechts im Grundbuch als Eigentümerin 
eingetragen, so kann sie das Grundbuchamt 
ersuchen, eine zur Sicherung des Übereig-
nungsanspruchs des Käufers im Grundbuch 
eingetragene Vormerkung zu löschen; sie 
darf das Ersuchen nur stellen, wenn die Aus-
übung des Vorkaufsrechts für den Käufer 
unanfechtbar ist. 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

(2) D as Vorkaufsrecht darf nur ausgeübt 

werden, wenn das Wohl der Allgemeinheit dies  
rechtfertigt; bei der Ausübung des Vorkaufs-
rechts hat die Gemeinde den Verwendungs-
zweck des Grundstücks anzugeben. Die Aus-
übung ist insbesondere ausgeschlossen, wenn  

1. der Erwerber bereit und in der Lage ist, das  
Grundstück binnen angemessener Frist ent-
sprechend den vorhandenen baurechtlichen  

Festsetzungen zu nutzen, und dies vor Ab-
lauf der Frist nach Absatz 4 Satz 1 erklärt  

und glaubhaft macht,  

2. ein Grundstück von einem öffentlichen Be-
darfsträger zu einem in § 39 i bezeichneten  

Zweck erworben wird oder  

3. nach dem Stand der Planungsarbeiten in  
Gebieten, für die die Gemeinde die Auf-
stellung eines Bebauungsplans beschlossen  
hat, der Verwendungszweck des Grund-
stücks noch nicht mit ausreichender Sicher-
heit bestimmt werden kann. Dies gilt ent-
sprechend im Falle des Absatzes 1 Nr. 2 für  
die Umlegungszwecke.  

(3) Soweit die Grundstücke nicht als Flächen  

für den Gemeinbedarf oder als Flächen für die  

Verwertung oder Beseitigung von Abwasser  
und festen Abfallstoffen, als Verkehrs-, Ver-
sorgungs- oder Grünflächen benötigt werden,  
ist das Vorkaufsrecht ausgeschlossen, wenn der  
Eigentümer das Grundstück an seinen Ehegat-
ten oder an eine Person veräußert, die mit ihm  
in gerader Linie verwandt oder verschwägert  
oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grad  
verwandt ist.  

(4) Das Vorkaufsrecht kann nur binnen zwei  

Monaten nach Mitteilung des Kaufvertrags  

durch Verwaltungsakt gegenüber dem Veräuße-
rer ausgeübt werden. §§ 504, 505 Abs. 2, §§ 506  
bis 509 und 512 des Bürgerlichen Gesetzbuchs  

sind anzuwenden. Nach Mitteilung des Kauf-
vertrags ist auf Ersuchen der Gemeinde zur  

Sicherung ihres Anspruchs auf Übereignung des  
Grundstücks eine Vormerkung in das Grund-
buch einzutragen; die Gemeinde trägt die Ko-
sten der Eintragung der Vormerkung und ihrer  
Löschung. Das Vorkaufsrecht ist nicht übertrag-
bar. Bei einem Eigentumserwerb aufgrund der  

Ausübung des Vorkaufsrechts erlöschen rechts-
geschäftliche Vorkaufsrechte. Wird die Gemein-
de nach Ausübung des Vorkaufsrechts im  
Grundbuch als Eigentümerin eingetragen, so  
kann sie das Grundbuchamt ersuchen, eine zur  
Sicherung des Übereignungsanspruchs des Käu-
fers im Grundbuch eingetragene Vormerkung  
zu löschen; sie darf das Ersuchen nur stellen,  
wenn die Ausübung des Vorkaufsrechts für den  
Käufer unanfechtbar ist.  
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(5) Ein Kaufvertrag über ein Grundstück 
ist der Gemeinde unverzüglich mitzuteilen. 
Das Grundbuchamt darf bei Veräußerungen 
den Erwerber als Eigentümer in das Grund-
buch nur eintragen, wenn ihm die Nichtaus-
übung oder das Nichtbestehen des Vor-
kaufsrechts nachgewiesen ist. Besteht ein Vor-
kaufsrecht nicht oder wird es nicht ausgeübt, 
hat die Gemeinde auf Antrag eines Beteilig-
ten darüber unverzüglich ein Zeugnis auszu-
stellen und zugleich die Vertragsparteien 
auf die Vorschriften über die Bemessung 
von Entschädigungsleistungen (§ 96 a) und 
über die Ausgleichsbeträge (§§ 135 a und 
135 b) hinzuweisen. Das Zeugnis gilt als Ver-
zicht auf die Ausübung des Vorkaufsrechts." 

20. § 25 erhält folgende Fassung: 

„§ 25 

Besonderes Vorkaufsrecht 

(1) In Gebieten, in denen ein Vorkaufsrecht 
nach § 24 nicht besteht und in denen nach den 
Zielen der Raumordnung und Landesplanung 
sowie den städtebaulichen Entwicklungszielen 
des Flächennutzungsplans oder einer Entwick-
lungsplanung der Gemeinde städtebauliche 
Maßnahmen in Betracht kommen, kann die 
Gemeinde im Interesse einer geordneten städte-
baulichen Entwicklung durch Satzung Flächen 
bezeichnen, an denen ihr ein Vorkaufsrecht an 
Grundstücken zusteht, § 24 Abs. 2 Sätze 1 und 2 
Nr. 2, Absätze 3 bis 5 sind anzuwenden. 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

(5) Der durch das Vorkaufsrecht Verpflich-
tete hat der Gemeinde den Inhalt des mit dem 
Dritten geschlossenen Vertrags unverzüglich 
mitzuteilen; die Mitteilung des Verpflichteten 
wird durch die Mitteilung des Dritten ersetzt. 
Das Grundbuchamt darf bei Veräußerungen den 
Erwerber als Eigentümer in das Grundbuch nur 
eintragen, wenn ihm die Nichtausübung oder 
das Nichtbestehen des Vorkaufsrechts nachge-
wiesen ist. Besteht ein Vorkaufsrecht nicht oder 
wird es nicht ausgeübt, hat die Gemeinde auf 
Antrag eines Beteiligten darüber unverzüglich 
ein Zeugnis auszustellen und zugleich die Ver-
tragsparteien schriftlich auf die Vorschriften 
über die Bemessung von Entschädigungsleistun-
gen (§ 96 a) und über die Ausgleichsbeträge 
(§§ 135 a bis 1351) hinzuweisen. Das Zeugnis 
gilt als Verzicht auf die Ausübung des Vor-
kaufsrechts." 

19a. Nach § 24 wird folgender § 24 a eingefügt: 

„§ 24 a 

Besonderes Vorkaufsrecht zur Sicherung 
von städtebaulichen Erhaltungszielen 

Der Gemeinde steht zur Wahrung der in 
§ 39 h Absätze 3 und 3 a bezeichneten Belange 
ein Vorkaufsrecht an bebauten Grundstücken 
im Gemeindegebiet zu, wenn Tatsachen die An-
nahme rechtfertigen, daß durch den Erwerb des 
Grundstücks und die damit verfolgten Zwecke 
die in § 39 h bezeichneten Belange beeinträch-
tigt werden. Der Erwerber kann die Ausübung 
des Vorkaufsrechts abwenden, wenn er sich ver-
pflichtet und glaubhaft macht, daß er die Be-
lange wahren wird. § 24 Abs. 2 Satz 1 und 
Abs. 3 bis 5 findet Anwendung." 

20. § 25 erhält folgende Fassung: 

„§ 25 

Besonderes Vorkaufsrecht 

(1) In Gebieten, in denen die Gemeinde ent-
sprechend den Zielen der Raumordnung und 
Landesplanung sowie den städtebaulichen Ent-
wicklungszielen des Flächennutzungsplans oder 
einer Entwicklungsplanung der Gemeinde städ-
tebauliche Maßnahmen in Betracht zieht, kann 
die Gemeinde zur Sicherung einer geordneten 
städtebaulichen Entwicklung durch Satzung Flä-
chen bezeichnen, an denen ihr ein Vorkaufs-
recht an den Grundstücken zusteht. § 24 Abs. 2 
Satz 2 Nrn. 1 und 2 findet Anwendung, sobald 
nach dem Stand der Planungsarbeiten der Ver-
wendungszweck des Grundstücks mit ausrei-
chender Sicherheit bestimmt werden kann; Ab-
satz 2 Satz 1 sowie Absätze 3 bis 5 sind anzu-
wenden. Der Verwendungszweck des Grund-
stücks ist anzugeben, soweit er bereits im Zeit-
punkt der Ausübung des Vorkaufsrechts ange-
geben werden kann. 
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(2) Die Satzung bedarf der Genehmigung der 
höheren Verwaltungsbehörde. § 6 Abs. 1 Satz 2 
und Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend. Die Satzung 
ist zusammen mit der Genehmigung in der Ge-
meinde ortsüblich bekanntzumachen. Die Ge-
meinde kann die genehmigte Satzung auch 
öffentlich auslegen; § 12 Satz 2 und 3 gilt ent-
sprechend." 

21. Nach § 25 wird folgender § 25 a eingefügt: 

„§ 25 a 

Besonderes Vorkaufsrecht zum Erwerb 
von Austausch- oder Ersatzland 

Beabsichtigt die Gemeinde einem Eigentümer, 
dessen Grundstück im Rahmen städtebaulicher 
Maßnahmen benötigt wird, Austausch- oder Er-
satzland zur Verfügung zu stellen, steht ihr 
auch außerhalb der in §§ 24 und 25 bezeichne-
ten Gebiete im Gemeindegebiet ein Vorkaufs-
recht an einem Grundstück zu, das für diesen 
Zweck geeignet ist und verwendet werden soll. 
§ 24 Abs. 2 Sätze 1 und 2 Nr. 2, Absätze 3 bis 5 
sind anzuwenden. Der Gemeinde steht das Vor-
kaufsrecht nicht zu, wenn das Grundstück Land-
oder forstwirtschaftlich genutzt wird und die 
nach Landesrecht zuständige Behörde gegen-
über der Gemeinde erklärt hat, daß das Grund-
stück für Zwecke der Verbesserung der Agrar-
struktur benötigt wird." 

22. § 26 erhält folgende Fassung: 

„§ 26 

Veräußerungspflicht der Gemeinde 

(1) Die Gemeinde hat Grundstücke, die sie 
nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 und § 25 erworben hat, 
zu veräußern. Von dieser Verpflichtung sind 
Grundstücke ausgenommen, die für öffentliche 
Zwecke oder für beabsichtigte städtebauliche 
Maßnahmen als Austauschland oder zur Ent-
schädigung in Land benötigt werden. 

(2) In den Fällen des § 24 Abs. 1 Nr. 1 sind 
die Grundstücke nach Maßgabe der Ziele und 
Zwecke des Bebauungsplans unter Berücksichti-
gung weiter Kreise der Bevölkerung an Bau-
willige zu veräußern, die glaubhaft machen, daß 
sie die Grundstücke innerhalb angemessener 
Frist entsprechend den Festsetzungen des Be-
bauungsplans, seinen Zwecken und Zielen 
nutzen werden. Satz 1 gilt entsprechend, wenn 
in den Fällen des § 25 die erworbenen Grund-
stücke in den Geltungsbereich eines Bebauungs-
plans einbezogen werden. § 89 Abs. 3 und 4 
Satz 3 findet Anwendung." 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

(2) Die Satzung bedarf der Genehmigung der 
höheren Verwaltungsbehörde. § 6 Abs. 2 bis 4 
gilt entsprechend. Auf die Veröffentlichung der 
Satzung findet § 16 Abs. 2 entsprechend An-
wendung." 

21. Nach § 25 wird folgender § 25 a eingefügt: 

„§ 25 a 

Besonderes Vorkaufsrecht zum Erwerb 
von Austausch- oder Ersatzland 

Beabsichtigt die Gemeinde in Erfüllung ge-
setzlicher Pflichten einem bestimmten Eigentü-
mer, dessen Grundstück im Rahmen städtebau-
licher Maßnahmen benötigt wird, Austausch-
oder Ersatzland zur Verfügung zu stellen, steht 
ihr auch außerhalb der in §§ 24 und 25 bezeich-
neten Gebiete im Gemeindegebiet ein Vorkaufs-
recht an einem Grundstück zu, das für diesen 
Zweck geeignet ist und verwendet werden soll. 
§ 24 Abs. 2 Sätze i und 2 Nr. 2, Abs. 3 bis 5 
sind anzuwenden. Der Gemeinde steht das Vor-
kaufsrecht nicht zu, wenn das Grundstück Land-
oder forstwirtschaftlich genutzt wird und die 
Landesregierung oder die von ihr bestimmte 
Stelle gegenüber der Gemeinde erklärt hat, daß 
das Grundstück für Zwecke der Verbesserung 
der Agrarstruktur benötigt wird." 

22. § 26 erhält folgende Fassung: 

„§ 26 

Veräußerungspflicht der Gemeinde 

(1) Die Gemeinde hat Grundstücke, die sie 
nach §§ 24, 24 a und 25 erworben hat, zu ver-
äußern, sobald der mit dem Erwerb des Grund-
stücks verfolgte Zweck verwirklicht werden 
kann. Von dieser Verpflichtung sind Grund-
stücke ausgenommen, die für öffentliche Zwecke 
oder für beabsichtigte städtebauliche Maßnah-
men als Austauschland oder zur Entschädigung 
in Land benötigt werden. 

(2) In den Fällen des § 24 sind die Grund-
stücke nach Maßgabe der Ziele und Zwecke des 
Bebauungsplans unter Berücksichtigung weiter 
Kreise der Bevölkerung an Bauwillige zu ver-
äußern, die glaubhaft machen, daß sie die 
Grundstücke innerhalb angemessener Frist ent-
sprechend den Festsetzungen des Bebauungs-
plans, seinen Zwecken und Zielen nutzen wer-
den. Satz 1 gilt entsprechend, wenn in den Fäl-
len des § 25 die erworbenen Grundstücke in den 
Geltungsbereich eines Bebauungsplans einbezo-
gen werden. In den Fällen des § 24 a findet 
Satz 1 mit der Maßgabe Anwendung, daß das 
Grundstück an solche Personen zu veräußern 
ist, die glaubhaft machen, daß sie die Belange 
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23. § 27 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Gemeinde kann das ihr gemäß §§ 24, 
25 und 25 a zustehende Vorkaufsrecht zugunsten 
eines anderen (Begünstigter) ausüben, wenn 
dieser einverstanden ist, die Gewähr bietet für 
die Verwirklichung der mit der Ausübung des 
Vorkaufsrechts verfolgten Ziele und wenn das 
Grundstück 

1. für öffentliche Zwecke benötigt wird oder 

2. mit Wohngebäuden im sozialen Wohnungs-
bau oder zur Befriedigung der Wohnbedürf-
nisse bestimmter Bevölkerungsgruppen be-
baut werden soll oder 

3. mit Eigenheimen bebaut werden soll oder in 
einem Gebiet liegt, das nach städtebaulichen 
Erfordernissen als Eigenheimgebiet ent-
wickelt werden soll. Kaufeigenheime und 
Kleinsiedlungen stehen Eigenheimen gleich. 

In den Fällen der Nummern 2 und 3 gilt § 26 
Abs. 2 entsprechend. In den Fällen des § 25 a 
kann das Vorkaufsrecht für denjenigen ausge-
übt werden, der das Grundstück als Austausch-
oder Ersatzland erhalten soll." 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

wahren werden, die die Ausübung des Vor-
kaufsrechts rechtfertigen. § 89 Abs. 3 findet 
Anwendung. 

(3) Bei der Erfüllung der Veräußerungsver -
pflichtung nach Absatz 2 sind vorrangig frühere 
Käufer zu berücksichtigen, die in den Fällen des 
§ 25 die Ausübung des Vorkaufsrechts nicht ab-
wenden konnten, weil in diesem Zeitpunkt die 
in § 25 Abs. 1 Satz 2 hierfür bezeichneten Vor-
aussetzungen noch nicht vorlagen. Dabei sind 
in erster Linie diejenigen früheren Käufer zu 
berücksichtigen, denen kein sonstiges Grund-
eigentum oder nur Grundeigentum in geringem 
Umfange gehört; § 89 Abs. 4 Sätze 1 und 2 und 
Abs. 5 findet entsprechend Anwendung. 

(4) Ist der Zweck, zu dem das Grundstück 
nach §§ 24, 24 a, 25 oder 25 a erworben wurde, 
entfallen und soll das Grundstück nicht für an-
dere Zwecke verwendet werden, die die Aus-
übung des Vorkaufsrechts rechtfertigen würden, 
so ist das Grundstück nach Maßgabe der Ab-
sätze 2 und 3 zu veräußern." 

23. § 27 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Gemeinde kann das ihr gemäß 
§§ 24, 24 a, 25 und 25 a zustehende Vor-
kaufsrecht zugunsten eines anderen (Begün-
stigter) ausüben, wenn dieser einverstanden 
ist, die Gewähr bietet für die Verwirkli-
chung der mit der Ausübung des Vorkaufs-
rechts verfolgten Ziele und wenn das Grund-
stück 

1. unverändert 

2. mit Wohngebäuden im sozialen Woh-
nungsbau oder für Personengruppen mit 
besonderem Wohnbedarf bebaut wer-
den soll oder 

3. unverändert 

Die Ausübung des Vorkaufsrechts in den 
Fällen der Nummern 2 und 3 ist ausge-
schlossen, wenn der Käufer bereit ist und 
die Gewähr bietet, daß er die Ziele ver-
wirklicht, deretwegen das Vorkaufsrecht zu-
gunsten des Dritten ausgeübt werden soll. 
In den Fällen des § 25 a kann das Vor-
kaufsrecht für denjenigen ausgeübt werden, 
der das Grundstück als Austausch- oder Er-
satzland erhalten soll. § 26 gilt entspre-
chend." 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Bei der Ausübung des Vorkaufsrechts 
zugunsten eines anderen hat die Gemeinde 
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24. In § 28 Satz 1 werden nach dem Wort „be-
gründet" die Worte, „in den Fällen des § 25 a 
ausgeübt" eingefügt. 

25. Nach § 28 wird folgender § 28 a eingefügt: 

„§ 28 a 

Herabsetzung des Preises 
bei Ausübung des Vorkaufsrechts 

(1) Rechtfertigen Tatsachen die Annahme, daß 
in einem Gebiet nach § 24 oder § 25 überhöhte 
Kaufpreise vereinbart werden, so hat die Ge-
meinde zu beschließen, daß bei Ausübung des 
Vorkaufsrechts in diesem Gebiet die folgenden 
Absätze 2 bis 6 gelten; ein Kaufpreis gilt als 
überhöht, wenn er den Betrag überschreitet, 
der sich bei Anwendung der §§ 95, 96 und 96 a 
Abs. 2 und 3 ergeben würde. Der Beschluß er-
geht als Satzung. § 12 gilt sinngemäß. In der 
Bekanntmachung ist auf die Vorschriften der 
Absätze 2 und 6 hinzuweisen. 

(2) Bei Ausübung des Vorkaufsrechts hat die 
Gemeinde den Betrag zu zahlen, der sich auf 
Grund der §§ 95, 96 und 96 a Abs. 2 und 3 
ergibt. Die Vertragsparteien sind vor Ausübung 
des Vorkaufsrechts zu hören. Auf schriftliches 
Verlangen einer Vertragspartei hat die Ge-
meinde ein Gutachten des Gutachterausschusses 
(§ 137) einzuholen. Durch das Verlangen wird 
die Frist des § 24 Abs. 4 Satz 1 bis zum Ein-
gang des Gutachtens bei der Gemeinde unter-
brochen. Satz 4 gilt entsprechend, wenn die 
Gemeinde ohne Verlangen nach Satz 3 ein Gut-
achten des Gutachterausschusses einholt; dies 
ist den Vertragsparteien vor Ablauf der in § 24 
Abs. 4 bezeichneten Frist mitzuteilen. 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

die Frist, in der das Grundstück zu dem vor-
gesehenen Zweck zu verwenden ist, zu be-
zeichnen. Mit der Ausübung des Vorkaufs-
rechts kommt der Kauf zwischen dem Begün-
stigten und dem Verpflichteten zustande. Die 
Gemeinde haftet für die Verpflichtungen aus 
dem Kauf neben dem Begünstigten als Ge-
samtschuldnerin. Kommt der Begünstigte sei-
ner Verpflichtung nach Satz 1 nicht nach, so 
kann die Gemeinde die Enteignung des 
Grundstücks zu ihren Gunsten oder zugun-
sten eines Bauwilligen verlangen, der 
glaubhaft macht, daß er die Baumaßnahmen 
innerhalb angemessener Frist durchführen 
wird. Für die Entschädigung und das Ver-
fahren gelten die Vorschriften des Fünften 
Teils über die Rückenteignung entspre-
chend. 

24. In § 28 Satz 1 werden nach dem Wort „begrün-
det" ein Komma gesetzt und die Worte „in den 
Fällen des § 25 a ausgeübt" eingefügt. 

25. Nach § 28 wird folgender § 28 a eingefügt: 

„§28a 

Herabsetzung des Preises 
bei Ausübung des Vorkaufsrechts 

(1) Wird ein Grundstück vor Festsetzung des 
Ausgleichsbetrags (§ 135 h Abs. 1) veräußert und 
wird das Vorkaufsrecht in Gebieten nach §§ 24 
und 25 ausgeübt, so sind die Vorschriften der 
nachfolgenden Absätze 2 bis 6 dann anzuwen-
den, wenn der mit der Ausübung verfolgte 
Zweck eine Herabsetzung des Preises erfordert. 

(2) Der von der Gemeinde zu zahlende Betrag 
bemißt sich unter Anwendung der Vorschriften 
des Fünften Teils nach dem Verkehrswert des 
Grundstücks, der sich unter Berücksichtigung 
eines zu zahlenden Ausgleichsbetrags, bezogen 
auf die Wertverhältnisse im Zeitpunkt der Aus-
übung des Vorkaufsrechts, gebildet hat. Die 
Vertragsparteien sind vor Ausübung des Vor-
kaufsrechts zu hören. Auf schriftliches Verlan-
gen einer Vertragspartei hat die Gemeinde 
ein Gutachten des Gutachterausschusses einzu-
holen. Durch das Verlangen wird die Frist des 
§ 24 Abs. 4 Satz 1 bis zum Eingang des Gut-
achtens bei der Gemeinde unterbrochen. Satz 4 
gilt entsprechend, wenn die Gemeinde ohne 
Verlangen nach Satz 3 ein Gutachten des Gut-
achterausschusses einholt; dies ist den Vertrags-
parteien vor Ablauf der in § 24 Abs. 4 Satz 1 
bezeichneten Frist mitzuteilen. 
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(2 a) Hat bei der Ausübung des Vorkaufs-
rechts die Gemeinde die in § 96 a Abs. 3 Satz 2 
bezeichnete Bestimmung noch nicht getroffen, 
so ist der Kaufpreis entsprechend § 96 a Abs. 5 
zu bestimmen. In diesem Fall hat die Gemeinde 
dem Verkäufer den ihm noch zustehenden An-
teil an der Werterhöhung des Grundstücks in-
folge der Neugestaltung und Entwicklung des 
Gebietes zu zahlen, sobald die in § 96 a Abs. 3 
Satz 1 bezeichnete Bestimmung getroffen wor-
den ist. 

(3) Der Verkäufer ist berechtigt, bis zum Ab-
lauf eines Monats nach Unanfechtbarkeit des 
Bescheids über die Ausübung des Vorkaufs-
rechts vom Vertrag zurückzutreten. Der Rück-
tritt ist ausgeschlossen, wenn das Vorkaufsrecht 
in den Fällen des § 24 Abs. 1 ausgeübt wird, 
der Erwerb des Grundstücks für die Durchfüh-
rung des Bebauungsplans erforderlich ist und es 
auch enteignet werden könnte oder wenn das 
Grundstück für die Durchführung der Umlegung 
nach den Vorschriften des Ersten Abschnitts des 
Vierten Teils benötigt wird. Auf das Rücktritts-
recht sind die §§ 346 bis 354 und 356 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs entsprechend anzuwenden. 

(4) Wird die Ausübung des Vorkaufsrechts 
durch Antrag auf gerichtliche Entscheidung an-
gefochten, hat das Gericht auf Antrag eines der 
,Beteiligten vorab zu entscheiden, ob das Vor-
kaufsrecht ausgeübt werden durfte. 

(5) Das Eigentum an dem Grundstück geht auf 
die Gemeinde über, wenn der Bescheid über die 
Ausübung des Vorkaufsrechts unanfechtbar ge-
worden ist oder das Urteil nach Absatz 4 rechts-
kräftig festgestellt hat, daß das Vorkaufsrecht 
von der Gemeinde ausgeübt werden durfte und 
der Übergang des Eigentums in das Grundbuch 
eingetragen worden ist. Die Eintragung erfolgt 
auf Ersuchen der Gemeinde. 

(6) Mit der Unanfechtbarkeit des Bescheids 
über die Ausübung des Vorkaufsrechts oder der 
Rechtskraft des Urteils nach Absatz 4 erlöschen 
die Pflichten des Verkäufers aus dem Kaufver-
trag mit Ausnahme der Pflichten aus § 444 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs. Die Gemeinde hat 
nach diesem Zeitpunkt unverzüglich den in dem 
Bescheid festgesetzten Betrag zu zahlen oder 
unter Verzicht auf das Recht der Rücknahme zu 
hinterlegen, wenn dies statthaft ist." 

26. Die Überschrift des Dritten Teils erhält folgende 
Fassung: 

„DRITTER TEIL 

Regelung der baulichen und sonstigen Nutzung, 
Anordnung von Baumaßnahmen, Abbruchgebot 

und Abbruchgenehmigung"  

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

Absatz 2 a entfällt 

(3) unverändert 

(4) Wird die Ausübung des Vorkaufsrechts 
durch Antrag auf gerichtliche Entscheidung an-
gefochten und ist das Rücktrittsrecht nach Ab-
satz 3 ausgeschlossen, so hat das Gericht auf 
Antrag eines der Beteiligten vorab zu entschei-
den, ob das Vorkaufsrecht ausgeübt werden 
durfte. 

(5) Das Eigentum an dem Grundstück geht 
auf die Gemeinde über, wenn der Bescheid über 
die Ausübung des Vorkaufsrechts unanfechtbar 
geworden ist oder das Urteil nach Absatz 4 
rechtskräftig festgestellt hat, daß das Vorkaufs-
recht von der Gemeinde ausgeübt werden durfte 
und wenn der Übergang des Eigentums in das 
Grundbuch eingetragen worden ist. Die Eintra-
gung in das Grundbuch erfolgt auf Ersuchen der 
Gemeinde. 

(6) unverändert 

26. Die Überschrift des Dritten Teils erhält folgende 
Fassung: 

„DRITTER TEIL 

Regelung der baulichen und sonstigen Nutzung, 
Anordnung von Baumaßnahmen, Abbruchgebot 

und Erhaltung baulicher Anlagen" 
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27. § 29 erhält folgende Fassung: 

„§ 29 

Begriff des Vorhabens 

Für Vorhaben, die die Errichtung, Änderung 
oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen 
zum Inhalt haben und die einer bauaufsicht-
lichen Genehmigung oder Zustimmung bedür-
fen oder die der Bauaufsichtsbehörde angezeigt 
werden müssen, gelten die §§ 30 bis 37. Dies gilt 
auch für Vorhaben, die der Landesverteidigung 
dienen. Für Aufschüttungen und Abgrabungen 
größeren Umfangs sowie für Ausschachtungen, 
Ablagerungen einschließlich Lagerstätten, auf 
die Satz 1 keine Anwendung findet, gelten die 
§§ 30 bis 37 sinngemäß. Die Vorschriften des 
Bauordnungsrechts und andere öffentlich-recht-
liche Vorschriften bleiben unberührt." 

27a. § 34 erhält folgende Fassung: 

„§ 34 

Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der 
im Zusammenhang bebauten Ortsteile 

Innerhalb der im Zusammenhang bebauten 
Ortsteile ist ein Vorhaben zulässig, wenn es den 
Festsetzungen eines Bebauungsplanes nicht 
widerspricht, sich nach Art und Maß entspre-
chend der tatsächlichen Eigenart der näheren 
Umgebung in die vorhandene Bebauung ein-
fügt, die Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse gewahrt bleiben, die Er-
schließung gesichert ist und sonstige öffentliche 
Belange nicht entgegenstehen." 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

27. § 29 erhält folgende Fassung: 

„§ 29 

Begriff des Vorhabens 

Für Vorhaben, die die Errichtung, Änderung 
oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen 
zum Inhalt haben und die einer bauaufsichtli-
chen Genehmigung oder Zustimmung bedürfen 
oder die der Bauaufsichtsbehörde angezeigt wer-
den müssen, gelten die §§ 30 bis 37. Dies gilt 
auch für Vorhaben, die der Landesverteidigung 
dienen. Für Aufschüttungen und Abgrabungen 
größeren Umfangs sowie für Ausschachtungen, 
Ablagerungen einschließlich Lagerstätten, auf 
die Satz 1 keine Anwendung findet, gelten die 
§§ 30 bis 37 entsprechend. Auf Vorhaben im 
Sinne des Satzes 3, die der Bergaufsicht unter-
liegen, findet § 36 keine Anwendung. Die Vor-
schriften des Bauordnungsrechts und andere 
öffentlich-rechtliche Vorschriften bleiben unbe-
rührt." 

27a. § 34 erhält folgende Fassung: 

„§ 34 

Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der 
im Zusammenhang bebauten Ortsteile 

(1) Innerhalb der im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteile ist, sofern § 30 keine Anwendung 
findet, ein Vorhaben zulässig, wenn es den 
Fetzsetzungen eines Bebauungsplans nicht wi-
derspricht und es sich nach Art und Maß der 
baulichen Nutzung, Bauweise und überbauter 
Grundstücksfläche in die Eigenart der näheren 
Umgebung unter Berücksichtigung der für die 
Landschaft charakteristischen Siedlungsstruktur 
einfügt, die Erschließung gesichert ist und wenn 
sonstige öffentliche Belange nicht entgegen-
stehen, insbesondere die Anforderungen an ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt 
bleiben und das Ortsbild nicht beeinträchtigt 
wird. 

(2) Die Gemeinden können die Grenzen für 
die im Zusammenhang bebauten Ortsteile oder 
Teile davon durch Satzung festlegen. In den 
Geltungsbereich der Satzung können auch 
Grundstücke einbezogen werden, durch die der 
im Zusammenhang bebaute Ortsteil abgerun-
det wird, wenn dies mit einer geordneten 
städtebaulichen Entwicklung vereinbar ist und 
und wenn auf solchen Grundstücken die zuläs-
sige Nutzung nach Absatz 1 und Absatz 3 Satz 1 
bestimmt werden kann. Die Satzung bedarf der 
Genehmigung der höheren Verwaltungsbe-
hörde. § 6 Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend. Auf 
die Veröffentlichung der Satzung findet § 16 
Abs. 2 entsprechend Anwendung. 

(3) Werden in einer aufgrund des § 2 Abs. 10 
erlassenen Rechtsverordnung Baugebiete be- 
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28. Nach § 34 wird folgender § 34 a eingefügt: 

„§ 34 a 

Entwicklungsgenehmigung 

(1) Die Landesregierung kann nach Abstim-
mung mit den betroffenen Gemeinden durch 
Rechtsverordnung Gemeinden oder Teile von 
Gemeinden festlegen, in denen die Errichtung 
oder Einrichtung weiterer Wohn- und Arbeits-
stätten, die Erweiterung vorhandener oder die 
Errichtung neuer Anlagen und Einrichtungen des 
öffentlichen Verkehrs, insbesondere des öffen-
lichen Personennahverkehrs, sonstige Erschlie-
ßungsanlagen, Gemeinbedarfs- oder sonstige 
Folgeeinrichtungen voraussetzt. Die Landes-
regierung kann diese Ermächtigung auf andere 
Stellen übertragen. 

(2) Die Landesregierung soll die Rechtsver-
ordnung erlassen, wenn die Gemeinde dies be-
antragt und die Voraussetzungen des Absat-
zes 1 vorliegen. 

(3) In den in der Rechtsverordnung bezeichne-
ten Gebieten darf ein nach §§ 30, 33 und 34 zu-
lässiges Vorhaben, das zur Errichtung oder Ein-
richtung weiterer Wohn- und Arbeitsstätten 
führt, erst genehmigt werden, wenn die Durch-
führung der in Absatz 1 genannten Anlagen und 
Einrichtungen gesichert ist. In der Rechtsverord-
nung kann vorgesehen werden, daß Ausnahmen 
zugelassen werden können, wenn Vorhaben sich 
nur geringfügig auf die in Absatz 1 bezeichneten 
vorhandenen Anlagen und Einrichtungen aus-
wirken; Art und Umfang der Ausnahmen sind 
in der Rechtsverordnung anzugeben. 

(4) In der Rechtsverordnung sind die Anlagen 
und Einrichtungen nach Art und Umfang zu be-
zeichnen, von deren Errichtung oder Erweite-
rung die Erteilung der Genehmigung abhängig 
ist. Es ist weiter zu bestimmen, unter welchen 
Voraussetzungen die Errichtung und Erweite-
rung der nach Satz 1 zu bezeichnenden Anlagen 
und Einrichtungen gesichert ist. 

(5) § 39 j gilt entsprechend." 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

zeichnet, und entspricht die Eigenart der nähe-
ren Umgebung nach der vorhandenen Bebauung 
einem dieser Baugebiete, so ist ein Vorhaben 
nur zulässig, wenn es nach der Verordnung 
in dem Baugebiet zulässig wäre. Nennt eine 
aufgrund des § 2 Abs. 10 erlassene Rechtsver-
ordnung Höchstwerte für das Mali  der baulichen 
Nutzung, so dürfen diese Zahlen, bezogen auf 
die in der Umgebung überwiegend vorhandene 
tatsächliche Geschoßzahl, nicht überschritten 
werden. Abweichungen von Satz 2 können im 
Einzelfall zugelassen werden, wenn die in Ab-
satz 1 bezeichneten Belange gewahrt bleiben." 

Nummer 28 entfällt 
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29. § 35 wird wie folgt geändert u nd ergänzt :  

a) In Absatz 1 wird nach Nummer 1 folgende 
Nummer 1 a eingefügt: 

„1a. einem Landwirt zu Wohnzwecken dient, 
dessen Betrieb nach Übergabe zum 
Zwecke der Vorwegnahme der Erbfolge 
später aufgegeben worden ist und 

a) vor der Übergabe des Betriebs die 
Errichtung eines Altenteilerhauses 
nach Nr. 1 zulässig gewesen wäre, 

b) im Übergabevertrag die Errichtung 
eines Altenteilerhauses vereinbart 
worden ist und 

c) das Vorhaben in unmittelbarer Nähe 
der Hofstelle errichtet wird,". 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Eine Beeinträchtigung öffentlicher Be-
lange liegt insbesondere vor, wenn das Vor-
haben den Zielen der Raumordnung und Lan-
desplanung oder den Darstellungen des Flä-
chennutzungsplans widerspricht, schädliche 
Umwelteinwirkungen hervorrufen kann oder 
unwirtschaftliche Aufwendungen für Straßen 
und andere Verkehrseinrichtungen, für An-
lagen der Versorgung, der Abwasser- und 
Abfallbeseitigung, für die Sicherheit und Ge-
sundheit oder für sonstige Aufgaben erfor-
dert, die Wasserwirtschaft gefährdet, das 
Orts- und Landschaftsbild verunstaltet, die 
natürliche Eigenart der Landschaft und ihre 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

29. § 35 erhält folgende Fassung: 

„§ 35 

Bauen im Außenbereich 

(1) Im Außenbereich ist ein Vorhaben nur 
zulässig, wenn öffentliche Belange nicht ent-
gegenstehen, die ausreichende Erschließung ge-
sichert ist und wenn es 

1. einem landwirtschaftlichen oder forstwirt-
schaftlichen Betrieb dient und nur einen 
untergeordneten Teil der Betriebsfläche ein-
nimmt, 

1 a. einem Landwirt zu Wohnzwecken dient, des-
sen Betrieb nach Übergabe zum Zwecke der 
Vorwegnahme der Erbfolge später aufgege-
ben worden ist und 
a) vor der Übergabe des Betriebs die Er-

richtung eines Altenteilerhauses nach 
Nummer 1 zulässig gewesen wäre, 

b) im Übergabevertrag die Errichtung eines 
Altenteilerhauses vereinbart worden ist, 

c) das Vorhaben in unmittelbarer Nähe der 
Hofstelle errichtet wird und 

d) rechtlich gesichert ist, daß die Fläche, 
auf der das Altenteilerhaus errichtet wer-
den soll, nicht ohne das Hofgrundstück 
veräußert wird, 

2. einer Landarbeiterstelle dient, 

3. dem Fernmeldewesen, der öffentlichen Ver-
sorgung mit Elektrizität, Gas, Wärme und 
Wasser, der Abwasserwirtschaft oder einem 
ortsgebundenen gewerblichen Betrieb dient 
oder 

4. wegen seiner besonderen Anforderungen 
an die Umgebung, wegen seiner nachteili-
gen Wirkung auf die Umgebung oder wegen 
seiner besonderen Zweckbestimmung nur im 
Außenbereich ausgeführt werden soll. 

(2) Sonstige Vorhaben können im Einzelfall 
zugelassen werden, wenn ihre Ausführung 
oder Benutzung öffentliche Belange nicht be-
einträchtigt. 

(3) Eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange 
liegt insbesondere vor, wenn das Vorhaben 

— den Zielen der Raumordnung und Landes-
planung oder den Darstellungen des Flä-
chennutzungsplans widerspricht, 

— schädliche Umwelteinwirkungen hervor-
rufen kann oder ihnen ausgesetzt wird, 

— unwirtschaftliche Aufwendungen für Stra-
ßen und andere Verkehrseinrichtungen, für 
Anlagen der Versorgung, der Abwasser- 
und Abfallbeseitigung, für die Sicherheit 
und Gesundheit oder für sonstige Aufgaben 
erfordert, 

— die Wasserwirtschaft gefährdet, 
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Aufgabe als Erholungsgebiet beeinträchtigt 
oder wenn die Entstehung einer Splittersied-
lung zu befürchten ist. Auf Maßnahmen zur 
Verbesserung der Agrarstruktur ist beson-
ders Rücksicht zu nehmen. Der beabsichtig-
ten Änderung der bisherigen Nutzung ohne 
wesentliche Änderung einer baulichen An-
lage im Sinne des Absatzes 1 Nrn. 1, 1 a und 
2 kann nicht entgegengehalten werden, daß 
die Änderung den Darstellungen des Flä-
chennutzungsplans widerspricht oder die 
natürliche Eigenart der Landschaft beein-
trächtigt oder die Entstehung einer Splitter-
siedlung befürchten läßt." 

c) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz an-
gefügt: 

„(4) Ist beabsichtigt, ein seit längerer Zeit 
von dem Eigentümer eigengenutztes Wohn-
gebäude, das nach Absatz 1 Nrn. 1, 1 a und 2 
zulässig war und den allgemeinen Anforde-
rungen an gesunde Wohnverhältnisse nicht 
entspricht, zu beseitigen und an seiner Stelle 
ein neues vergleichbares Wohngebäude zu 
errichten, und rechtfertigen Tatsachen die 
Annahme, daß es für den Eigenbedarf des 
bisherigen Eigentümers genutzt werden wird, 
gilt Absatz 3 Satz 3 entsprechend." 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

— Belange des Natur- und Landschaftsschutzes 
beeinträchtigt, 

— das Orts- und Landschaftsbild verunstaltet, 

— die natürliche Eigenart der Landschaft oder 
ihre Aufgabe als Erholungsgebiet beein-
trächtigt oder 

— die Entstehung, Verfestigung oder Erweite-
rung einer Splittersiedlung befürchten läßt. 

Auf Maßnahmen zur Verbesserung der Agrar-
struktur ist besonders Rücksicht zu nehmen. 

(4) Der beabsichtigten Änderung der bisheri-
gen Nutzung ohne wesentliche Änderung einer 
baulichen Anlage im Sinne des Absatzes 1 
Nrn. 1, 1 a und 2 kann nicht entgegengehalten 
werden, daß die Änderung den Darstellungen 
des Flächennutzungsplans oder eines Land-
schaftsplans widerspricht, die natürliche Eigen-
art der Landschaft beeinträchtigt oder die Ent-
stehung, Verfestigung oder Erweiterung einer 
Splittersiedlung befürchten läßt. 

(5) Absatz 4 gilt entsprechend, 

1. wenn beabsichtigt ist, ein seit längerer Zeit 
von dem Eigentümer eigengenutztes Wohn-
gebäude, das nach Absatz 1 Nrn. 1, 1 a und 2 
zulässig war und den allgemeinen Anforde-
rungen an gesunde Wohnverhältnisse nicht 
entspricht und durch wirtschaftlich vertret-
bare Modernisierungsmaßnahmen nicht die-
sen Anforderungen angepaßt werden kann, 
zu beseitigen und an der gleichen Stelle ein 
neues vergleichbares Wohngebäude zu er-
richten, und Tatsachen die Annahme recht-
fertigen, daß es für den Eigenbedarf des bis-
herigen Eigentümers oder seiner Familie 
genutzt werden wird, 

2. wenn ein zulässigerweise errichtetes Ge-
bäude durch Brand, Naturereignisse oder 
andere außergewöhnliche Ereignisse zerstört 
wurde und beabsichtigt ist, alsbald an der 
gleichen Stelle ein vergleichbares neues Ge-
bäude zu errichten, oder 

3. für die Änderung oder Nutzungsänderung 
von erhaltenswerten, das Bild der Kultur-
landschaft prägenden Gebäuden, auch wenn 
sie aufgegeben sind, wenn das Vorhaben 
einer zweckmäßigen Verwendung der Ge-
bäude und der Erhaltung des Gestaltswerts 
dient; die Landesregierungen können durch 
Rechtsverordnung nähere Voraussetzungen 
für die Zulässigkeit solcher Maßnahmen be-
stimmen. 

In den Fällen der Nummern 1 und 2 sind ge-
ringfügige Erweiterungen des neuen Wohn-
gebäudes gegenüber dem beseitigten oder zer-
störten Gebäude sowie geringfügige Abwei-
chungen vom bisherigen Standort des Gebäu-
des zulässig. 
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30. Nach § 39 wird folgender Abschnitt 1 a einge-
fügt: 

„Abschnitt 1 a 

Anordnung von Baumaßnahmen, 
Abbruchgebot und Abbruchgenehmigung 

§ 39 a 

Erörterung und Beratung 

Beabsichtigt die Gemeinde, ein Bau- und 
Pflanzgebot (§ 39 b), ein Nutzungsgebot (§ 39 c), 
ein Abbruchgebot (§ 39 d) oder ein Modernisie-
rungsgebot (§ 39 e) zu erlassen, soll sie vorher 
mit dem Eigentümer, den Mietern, Pächtern und 
sonstigen Nutzungsberechtigten erörtern und 
sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten beraten, wie 
die Maßnahmen durchgeführt werden können. 

§ 39 b 

Bau- und Pflanzgebot 

(1) Im Geltungsbereich eines Bebauungsplans 
im Sinne des § 30 kann die Gemeinde den Eigen- 
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(6) Bei geringfügigen Erweiterungen im Zu-
sammenhang mit der Modernisierung eines 
Wohngebäudes sowie der Modernisierung eines 
Gebäudes, das der Fremdenbeherbergung, ins-
besondere einer gewerblichen Zimmervermie-
tung dient, gilt Absatz 4 entsprechend. 

(7) Unbeschadet des Landesrechts soll die für 
die Erteilung der Genehmigung zuständige Be-
hörde in den Fällen des Absatzes 1 Nr. i a und 
der Absätze 4 bis 6 bei der Erteilung der Ge-
nehmigung in geeigneter Weise sicherstellen, 
daß die bauliche oder sonstige Anlage nach 
Durchführung des Vorhabens nur in der vor-
gesehenen Art genutzt wird." 

30. Nach § 39 wird folgender Abschnitt 1 a einge-
fügt: 

„Abschnitt i a 

Anordnung von Baumaßnahmen, Pflanzgebot, 
Nutzungsgebot, Abbruchgebot und Erhaltung 

baulicher Anlagen 

§ 39 a 

Erörterung und Beratung 

(1) Beabsichtigt die Gemeinde, ein Bau- und 
Pflanzgebot (§ 39 b), ein Nutzungsgebot (§ 39 c), 
ein Abbruchgebot (§ 39 d) oder ein Modernisie-
rungs- und Instandsetzungsgebot (§ 39 e) zu er-
lassen, soll sie vorher mit den Eigentümern, den 
Mietern, Pächtern und sonstigen Nutzungsbe-
rechtigten erörtern und sie im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten beraten, wie die Maßnahmen 
durchgeführt werden können und welche Finan-
zierungsmöglichkeiten aus öffentlichen Kassen 
bestehen. 

(2) Die Anordnung von Maßnahmen nach 
den §§ 39 b bis 39 e setzt voraus, daß die als-
baldige Durchführung der Maßnahmen aus 
städtebaulichen Gründen erforderlich ist. 

(3) Bei der Anwendung der §§ 39 b bis 39 h 
bleiben die landesrechtlichen Vorschriften, ins-
besondere über den Schutz und die Erhaltung 
von Baudenkmälern, unberührt. 

(4) Unberührt bleiben die Verpflichtung, nach 
anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften Maß-
nahmen der in §§ 39 b bis 39 e bezeichneten Art 
durchzuführen oder die Durchführung solcher 
Maßnahmen zu dulden, sowie die Verpflich-
tung, von einer Änderung oder einem Abbruch 
baulicher Anlagen abzusehen. 

§ 39 b 

Bau- und Pflanzgebot 

(1) Im Geltungsbereich eines Bebauungsplans 
im Sinne des § 30 kann die Gemeinde den Eigen- 
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tümer durch Bescheid verpflichten, innerhalb 
einer näher zu bestimmenden angemessenen 
Frist 

1. sein Grundstück entsprechend den Festset-
zungen des Bebauungsplans zu bebauen oder 

2. ein vorhandenes Gebäude oder eine vorhan-
dene sonstige bauliche Anlage den Festset-
zungen des Bebauungsplans anzupassen, 

wenn die alsbaldige Bebauung oder Anpassung 
im öffentlichen Interesse erforderlich ist. 

(2) Der Eigentümer kann von der Gemeinde 
die Übernahme des Grundstücks verlangen, 
wenn er glaubhaft macht, daß eine tragbare 
Finanzierung für ihn nicht zu ermöglichen ist. 
§ 44 b Abs. 1 und 3 gilt entsprechend. 

(3) Das Baugebot kann bei einem zusammen-
hängenden Bauvorhaben zur Erleichterung oder 
Beschleunigung der Durchführung des Bebau-
ungsplans auch an mehrere Eigentümer als Ge-
bot ergehen, das Bauvorhaben gemeinschaftlich 
oder in Abstimmung untereinander durchzufüh-
ren. 

(4) Erfüllt ein Eigentümer die Verpflichtung 
nach den Absätzen 1 und 3 nicht, kann die Ge-
meinde die Enteignung des Grundstücks nach 
dem Fünften Teil dieses Gesetzes zu ihren Gun-
sten oder zugunsten eines Bauwilligen verlan-
gen, der glaubhaft macht, daß er die Baumaß-
nahmen innerhalb angemessener Frist durchfüh-
ren wird. 

(5) Ist die Durchführung eines Baugebots nur 
möglich, wenn zuvor eine bauliche Anlage oder 
Teile davon beseitigt werden, so ist der Eigen-
tümer mit dem Baugebot auch zur Beseitigung 
verpflichtet. § 39 d Abs. 2 und Abs. 3 Satz 1, 
§ 44 b Abs. 2 und § 44 c gelten sinngemäß. Der 
Eigentümer kann eine Entschädigung nicht ver-
langen, soweit ihm durch die Neubebauung Ver-
mögensvorteile entstehen. 
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tümer durch Bescheid verpflichten, innerhalb 
einer näher zu bestimmenden angemessenen 
Frist 

1. sein Grundstück entsprechend den Festset-
zungen des Bebauungsplans zu bebauen oder 

2. ein vorhandenes Gebäude oder eine vorhan-
dene sonstige bauliche Anlage den Festset-
zungen des Bebauungsplans anzupassen. 

Rechtfertigen Tatsachen die Annahme, insbe-
sondere aufgrund des Ergebnisses der Erörte-
rungen und Beratungen nach § 39 a Abs. 1, daß 
die Durchführung des Vorhabens aus wirt-
schaftlichen Gründen einem Eigentümer nicht 
zuzumuten ist, so hat die Gemeinde von dem 
Baugebot abzusehen. 

(2) Der Eigentümer kann von der Gemeinde 
nach Anordnung eines Gebots nach Absatz i die 
Übernahme des Grundstücks verlangen, wenn 
er glaubhaft macht, daß ihm die Durchführung 
des Vorhabens aus wirtschaftlichen Gründen 
nicht zuzumuten ist. § 44 b Abs. 1, 3 und 4 und 
§ 44 c Abs. 1 und 2 gelten entsprechend. Das 
Übernahmeverlangen kann auch im Rahmen der 
Erörterung und Beratung nach § 39 a Abs. 1 
geltend gemacht werden; hierauf ist der Eigen-
tümer hinzuweisen. 

(3) unverändert 

(4) Erfüllt ein Eigentümer die Verpflichtung 
nach den Absätzen 1 und 3 nicht, kann die Ge-
meinde die Enteignung des Grundstücks zu ih-
ren Gunsten oder zugunsten eines Bauwilligen 
verlangen, der glaubhaft macht, daß er die Bau-
maßnahmen innerhalb angemessener Frist durch-
führen wird. Für die Entschädigung und das 
Verfahren gelten die Vorschriften des Zweiten 
und Dritten Abschnitts des Fünften Teils. 

(5) Ist die Durchführung eines Baugebots nur 
möglich, wenn zuvor eine bauliche Anlage oder 
Teile davon beseitigt werden, so ist der Eigen-
tümer mit dem Baugebot auch zur Beseitigung 
verpflichtet. § 39 d Abs. 2 und Abs. 3 Satz 1, 
§ 44 b Abs. 2 und 4 und § 44 c Abs. i und 2 
gelten entsprechend. 

(5 a) Ist für ein Grundstück eine andere als 
bauliche Nutzung festgesetzt, gelten die Ab-
sätze 1 bis 5 entsprechend. 

(5 b) Das Baugebot kann außerhalb der in 
Absatz 1 bezeichneten Gebiete, aber innerhalb 
im Zusammenhang bebauter Ortsteile angeord-
net werden, um unbebaute oder geringfügig 
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(6) Die Gemeinde kann den Eigentümer durch 
Bescheid verpflichten, sein Grundstück entspre-
chend den nach § 9 Abs. 1 Nr. 22 getroffenen 
Festsetzungen des Bebauungsplans zu bepflan-
zen, wenn die alsbaldige Bepflanzung im öffent-
lichen Interesse erforderlich ist (Pflanzgebot). 
Die Vorschriften des Fünften Teils bleiben unbe-
rührt. 

§ 39 c 

Nutzungsgebot 

(1) Im Geltungsbereich eines Bebauungsplans 
im Sinne des § 30 kann die Gemeinde den Eigen-
tümer durch Bescheid verpflichten, ein vorhan-
denes Gebäude oder eine sonstige bauliche An-
lage oder Teile davon innerhalb angemessener 
Frist den Festsetzungen des Bebauungsplans 
entsprechend zu nutzen oder einer solchen Nut-
zung zuzuführen, wenn dies im öffentlichen 
Interesse erforderlich ist und geeignete Nut-
zungswillige vorhanden sind. 

(2) Wird das Gebäude oder die bauliche An-
lage bereits anderweitig genutzt, gilt § 39 d 
Abs. 2 sinngemäß. 

(3) Der Eigentümer kann von der Gemeinde 
die Übernahme des Grundstücks verlangen, 
wenn es ihm mit Rücksicht auf die bisher zu-
lässigerweise ausgeübte Nutzung wirtschaft-
lich nicht zuzumuten ist, die Nutzung zu ändern. 
§§ 44 b und 44 c finden Anwendung. 

(4) Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung 
für Gebäude und sonstige bauliche Anlagen 
oder Teile davon, die für eine land- oder forst-
wirtschaftliche Nutzung bestimmt sind. 

§ 39 d 

Abbruchgebot 

(1) Die Gemeinde kann den Eigentümer ver-
pflichten zu dulden, daß eine bauliche Anlage 
im Geltungsbereich eines Bebauungsplans im 
Sinne des § 30 ganz oder teilweise beseitigt 
wird, wenn sie 

1. den Festsetzungen des Bebauungsplans nicht 
entspricht und auch nicht den Festsetzungen 
angepaßt werden kann oder 

2. wegen der schlechten Beschaffenheit nicht 
mehr modernisiert werden kann 

und wenn die alsbaldige Beseitigung im öffent

-

lichen Interesse erforderlich ist. Diejenigen, für 
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bebaute Grundstücke entsprechend den bau-
rechtlichen Vorschriften zu nutzen oder einer 
baulichen Nutzung zuzuführen, insbesondere 
zur Schließung von Baulücken. 

(6) Die Gemeinde kann den Eigentümer durch 
Bescheid verpflichten, sein Grundstück entspre-
chend den nach § 9 Abs. 1 Nr. 22 getroffenen 
Festsetzungen des Bebauungsplans zu bepflan-
zen (Pflanzgebot). Die Vorschriften des Fünften 
Teils bleiben unberührt. 

§ 39 c 

Nutzungsgebot 

(1) Im Geltungsbereich eines Bebauungsplans 
im Sinne des § 30 kann die Gemeinde den Eigen-
tümer durch Bescheid verpflichten, eine Fläche, 
ein vorhandenes Gebäude oder eine sonstige 
bauliche Anlage oder Teile davon innerhalb an-
gemessener Frist den Festsetzungen des Be-
bauungsplans entsprechend zu nutzen oder einer 
solchen Nutzung zuzuführen. § 39 b Abs. 1 
Satz 2 gilt entsprechend. 

(2) Wird das Gebäude oder die bauliche An-
lage bereits anderweitig genutzt, gilt § 39 d 
Abs. 2 entsprechend. 

(3) Der Eigentümer kann von der Gemeinde 
die Übernahme des Grundstücks verlangen, 
wenn es ihm mit Rücksicht auf die bisher zu-
lässigerweise ausgeübte Nutzung wirtschaft-
lich nicht zuzumuten ist, die Nutzung zu ändern. 
§ 39 b Abs. 2 Satz 3 sowie § 44 b Abs. 1, 3 und 4 
und § 44 c Abs. 1 und 2 finden entsprechend 
Anwendung. 

(4) Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung 
für Gebäude und sonstige bauliche Anlagen 
oder Teile davon, die für eine land- oder forst-
wirtschaftliche Nutzung bestimmt sind und 
entsprechend genutzt werden. 

§ 39 d 

 Abbruchgebot 

(1) Die Gemeinde kann den Eigentümer ver-
pflichten zu dulden, daß eine bauliche Anlage im 
Geltungsbereich eines Bebauungsplans im Sinne 
des § 30 ganz oder teilweise beseitigt wird, 
wenn sie 

1. den Festsetzungen des Bebauungsplans nicht 
entspricht und auch nicht den Festsetzungen 
angepaßt werden kann oder 

2. Mißstände oder Mängel im Sinne des § 39 e 
Abs. 2 und 3 aufweist, die auch durch 
eine Modernisierung oder Instandsetzung 
nicht behoben werden können. 
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welche ein Recht an dem Grundstück oder an 
einem das Grundstück belastenden Recht im 
Grundbuch eingetragen oder durch Eintragung 
gesichert ist, das nicht zur Nutzung berechtigt, 
sollen von dem Bescheid benachrichtigt werden, 
wenn sie von der Beseitigung betroffen werden. 

(2) Der Bescheid darf bei Wohnungen nur voll-
streckt werden, wenn im Zeitpunkt der Beseiti-
gung angemessener Ersatzwohnraum für die Be-
wohner unter zumutbaren Bedingungen zur Ver-
fügung steht. Bei Raum, der überwiegend ge-
werblichen oder beruflichen Zwecken dient (Ge-
schäftsraum), hat die Gemeinde vor Erlaß des 
Bescheids mit dem Inhaber die Möglichkeit einer 
anderweitigen Unterbringung zu erörtern; strebt 
der Geschäftsrauminhaber eine anderweitige 
Unterbringung an, soll der Bescheid nur voll-
streckt werden, wenn im Zeitpunkt der Besei-
tigung anderer geeigneter Geschäftsraum unter 
zumutbaren Bedingungen zur Verfügung steht. 

(3) Entstehen dem Eigentümer, dem Mieter, 
dem Pächter oder dem sonstigen Nutzungsbe-
rechtigten durch die Beseitigung Vermögens-
nachteile, hat die Gemeinde angemessene Ent-
schädigung in Geld zu leisten. Der Eigentümer 
kann anstelle der Entschädigung in Geld von 
der Gemeinde die Übernahme des Grundstücks 
verlangen, wenn es ihm mit Rücksicht auf das 
Abbruchgebot wirtschaftlich nicht mehr zuzumu-
ten ist, das Grundstück zu behalten. §§ 44 b und 
44 c finden Anwendung. 

§ 39 e 

Modernisierungsgebot 

(1) Weist ein Gebäude nach seiner inneren 
oder äußeren Beschaffenheit Mängel auf, deren 
Behebung aus städtebaulichen Gründen alsbald 
erforderlich und durch Modernisierung des Ge-
bäudes möglich ist, kann die Gemeinde anord-
nen, daß der Eigentümer bestimmte Maßnahmen 
innerhalb angemessener Frist durchzuführen 
hat, wenn der Eigentümer nicht bereit ist, die 
Mängel zu beheben. 

(2) Mängel im Sinne des Absatzes 1 liegen 
insbesondere vor, 

1. wenn das Gebäude nicht den allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse entspricht oder 
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Diejenigen, für welche ein Recht an dem Grund-
stück oder an einem das Grundstück belasten-
den Recht im Grundbuch eingetragen oder durch 
Eintragung gesichert ist, das nicht zur Nutzung 
berechtigt, sollen von dem Bescheid benachrich-
tigt werden, wenn sie von der Beseitigung be-
troffen werden. Unberührt bleibt das Recht des 
Eigentümers, die Beseitigung selbst vorzuneh-
men. 

(2) Der Bescheid darf bei Wohnraum nur 
vollzogen werden, wenn im Zeitpunkt der Be-
seitigung angemessener Ersatzwohnraum für die 
Bewohner unter zumutbaren Bedingungen zur 
Verfügung steht. Bei Raum, der überwiegend ge-
werblichen oder beruflichen Zwecken dient (Ge-
schäftsraum), hat die Gemeinde vor Erlaß des 
Bescheids mit dem Inhaber die Möglichkeit einer 
anderweitigen Unterbringung zu erörtern; 
strebt der Geschäftsrauminhaber eine anderwei-
tige Unterbringung an, soll der Bescheid nur 
vollzogen werden, wenn im Zeitpunkt der Be-
seitigung anderer geeigneter Geschäftsraum un-
ter zumutbaren Bedingungen zur Verfügung 
steht. 

(3) Entstehen dem Eigentümer, dem Mieter, 
dem Pächter oder dem sonstigen Nutzungsbe-
rechtigten durch die Beseitigung Vermögens-
nachteile, hat die Gemeinde angemessene Ent-
schädigung in Geld zu leisten. Der Eigentümer 
kann anstelle der Entschädigung nach Satz i 
von der Gemeinde die Übernahme des Grund-
stücks verlangen, wenn es ihm mit Rücksicht auf 
das Abbruchgebot wirtschaftlich nicht mehr zu-
zumuten ist, das Grundstück zu behalten. §§ 44 b 
und 44 c Abs. 1 und 2 finden Anwendung. 

§39e 

Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot 

(1) Weist eine bauliche Anlage nach ihrer 
inneren oder äußeren Beschaffenheit Mißstände 
oder Mängel auf, deren Beseitigung oder Be-
hebung durch Modernisierung oder Instandset-
zung möglich ist, kann die Gemeinde die Besei-
tigung der Mißstände durch ein Modernisie-
rungsgebot und die Behebung der Mängel durch 
ein Instandsetzungsgebot anordnen. Zur Besei-
tigung der Mißstände und zur Behebung der 
Mängel ist der Eigentümer der baulichen An-
lagen verpflichtet. In dem Bescheid, durch den 
die Modernisierung oder Instandsetzung ange-
ordnet wird, sind die zu beseitigenden Miß-
stände oder zu behebenden Mängel zu bezeich-
nen und eine angemessene Frist für die Durch-
führung der erforderlichen Maßnahmen zu be-
stimmen. 

(2) Mißstände liegen insbesondere vor, wenn 
die bauliche Anlage nicht den allgemeinen An-
forderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse entspricht. Die Gemeinde darf keine 
höheren Anforderungen stellen, als für entspre- 
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2. wenn das Gebäude nach seiner äußeren Be-
schaffenheit das Straßen- und Ortsbild be-
einträchtigt oder wenn es aus den in § 39 h 
Abs. 2 Nr. 1 bezeichneten Gründen erhalten 
bleiben soll und sein äußerer Zustand er-
neuerungsbedürftig ist. 

Die Gemeinde darf in den Fällen der Nummer 1 
keine höheren Anforderungen stellen, als sie bei 
entsprechenden Neubauten in den Vorschriften 
des Bauordnungsrechts und anderen öffentlich-
rechtlichen Vorschriften, insbesondere im Ge-
werberecht, allgemein gestellt werden. 

(3) Die Befugnis der zuständigen Behörden, 
aufgrund anderer Rechtsvorschriften, insbeson-
dere zur Abwehr von Gefahren, Maßnahmen 
anzuordnen, bleibt unberührt. 

(4) Auf Mieterhöhungen, auch aufgrund einer 
Vereinbarung mit der Gemeinde zur Vermei-
dung eines Modernisierungsgebots, findet 
§ 32, auf die Kosten der Modernisierungsmaß-
nahmen § 43 Abs. 1 bis 3 des Städtebauförde-
rungsgesetzes vom 27. Juli 1971 (Bundesge-
setzbl. I S. 1125) entsprechende Anwendung. 

§ 39 f 

Duldungspflicht 

Mieter, Pächter und sonstige Nutzungsberech-
tigte haben die Durchführung der Maßnahmen 
nach §§ 39 b bis 39 e zu dulden. 

§ 39 g 

Aufhebung, Beendigung und Verlängerung 
von Miet- und Pachtverhältnissen 

Erfordern Maßnahmen nach §§ 39 b bis 39 e 
die Aufhebung, Beendigung oder Verlängerung 
eines Miet- oder Pachtverhältnisses oder eines 
sonstigen Vertragsverhältnisses, das zum Ge- 
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chende Neubauten aufgrund der Vorschriften 
des Bauordnungsrechts und anderer öffentlich-
rechtlicher Vorschriften, insbesondere des Ge-
werberechts, gestellt werden können. 

(3) Mängel liegen insbesondere vor, wenn 
durch Abnutzung, Alterung, Witterungseinflüsse 
oder Einwirkungen Dritter 

1. die bestimmungsmäßige Nutzung der bau-
lichen Anlage nicht nur unerheblich beein-
trächtigt wird, 

2. die bauliche Anlage nach ihrer äußeren Be-
schaffenheit das Straßen- oder Ortsbild nicht 
nur unerheblich beeinträchtigt oder 

3. die bauliche Anlage erneuerungsbedürftig 
ist und wegen ihrer städtebaulichen, insbe-
sondere geschichtlichen oder künstlerischen 
Bedeutung erhalten bleiben soll. 

Kann die Behebung der Mängel einer bau-
lichen Anlage nach landesrechtlichen Vorschrif-
ten auch aus Gründen des Schutzes und der Er-
haltung von Baudenkmälern verlangt werden, 
darf das Instandsetzungsgebot nur mit Zustim-
mung der zuständigen Landesbehörde erlassen 
werden. In dem Bescheid über den Erlaß des In-
standsetzungsgebots sind die auch aus Grün-
den des Denkmalschutzes gebotenen Instandset-
zungsmaßnahmen besonders zu bezeichnen. 

(4) Für die Kosten von Modernisierungs- und 
Instandsetzungsmaßnahmen gilt § 43 Abs. 1 
bis 3 des Städtebauförderungsgesetzes vom 
27. Juli 1971 (Bundesgesetzbl. I S. 1125) ent-
sprechend. 

§ 39 f 

unverändert 

§ 39 g 

Aufhebung, Beendigung und Verlängerung 
von Miet- und Pachtverhältnissen 

Erfordern Maßnahmen nach §§ 39 b bis 39 e 
die Aufhebung, Beendigung oder Verlängerung 
eines Miet- oder Pachtverhältnisses oder eines 
sonstigen Vertragsverhältnisses, das zum Ge- 
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brauch oder zur Nutzung eines Grundstücks oder 
Gebäudes oder einer sonstigen baulichen An-
lage berechtigt, finden §§ 26 bis 31 des Städte-
bauförderungsgesetzes entsprechende Anwen-
dung. In den Fällen des § 39 c gilt § 30 des 
Städtebauförderungsgesetzes mit der Maßgabe, 
daß der Eigentümer eine Entschädigung nicht 
verlangen kann, wenn eine vor Anordnung des 
Nutzungsgebots ausgeübte Nutzung unzulässig 
war. 

§ 39 h 

Abbruchgenehmigung 

(1) Die Gemeinde kann im Bebauungsplan 
oder durch eine sonstige Satzung Gebiete be-
zeichnen, in denen zur Wahrung der in Absatz 2 
bezeichneten öffentlichen Belange der Abbruch 
oder die Änderung von Gebäuden oder sonsti-
gen baulichen Anlagen der Genehmigung be-
darf. Auf die ortsübliche Bekanntmachung der 
Satzung und ihr Inkrafttreten findet § 16 Abs. 2 
sinngemäß Anwendung. 

(2) Die Genehmigung wird von der Gemeinde 
erteilt. Sie darf nur versagt werden, wenn das 
Gebäude oder die sonstige bauliche Anlage er-
halten bleiben soll 

1. wegen der Bedeutung für das Ortsbild oder 
der geschichtlichen, künstlerischen oder 
städtebaulichen Bedeutung, 

2. zur Sicherung eines den sozialen Belangen 
Rechnung tragenden Ablaufs bei städtebau-
lichen Maßnahmen und Umstrukturierungen, 

3. zur Sicherung künftiger Modernisierungen. 

(3) In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2 ist Vor-
aussetzung für die Bezeichnung des Gebiets 
nach Absatz 1, daß sich voraussichtlich aus den 
städtebaulichen Maßnahmen und Umstrukturie-
rungen wesentliche Auswirkungen auf die per-
sönlichen Lebensumstände, insbesondere im 
wirtschaftlichen und sozialen Bereich, der in 
dem Gebiet wohnenden oder arbeitenden Men-
schen ergeben werden. 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

brauch oder zur Nutzung eines Grundstücks 
oder Gebäudes oder einer sonstigen baulichen 
Anlage berechtigt, finden §§ 26 bis 31 des 
Städtebauförderungsgesetzes entsprechende An-
wendung. In den Fällen des § 39 c gilt § 30 
des Städtebauförderungsgesetzes mit der Maß-
gabe, daß eine Entschädigung nicht verlangt 
werden kann, wenn eine vor Anordnung des 
Nutzungsgebots ausgeübte Nutzung unzulässig 
war. 

§ 39 h 

Erhaltung baulicher Anlagen 

(1) Die Gemeinde kann in einem Bebauungs-
plan oder durch eine sonstige Satzung Gebiete 
bezeichnen, in denen die Genehmigung für den 
Abbruch, den Umbau oder die Änderung 
von baulichen Anlagen aus den besonderen in 
Absätzen 3 und 3 a bezeichneten Gründen ver-
sagt werden kann. In der Satzung ist anzuge-
ben, welche der in Absätzen 3 und 3 a bezeich-
neten Gründe auf das festgelegte Gebiet zu-
treffen. Für die Satzung gilt § 16 entsprechend. 

(2) Hat die Gemeinde beschlossen, für ein 
Gebiet eine Satzung nach Absatz 1 zu erlassen, 
und den Beschluß ortsüblich bekanntgemacht, 
gilt für einen Antrag auf Abbruch oder Ände-
rung einer baulichen Anlage § 15 Abs. i ent-
sprechend. 

(3) Die Genehmigung darf nur versagt wer-
den, wenn die bauliche Anlage erhalten blei-
ben soll, 

1. weil sie allein oder im Zusammenhang mit 
anderen baulichen Anlagen das Ortsbild, die 
Stadtgestalt oder das Landschaftsbild prägt, 

2. weil sie von städtebaulicher, insbesondere 
geschichtlicher oder künstlerischer Bedeu-
tung ist oder 

3. um in dem Gebiet die Zusammensetzung der 
Wohnbevölkerung zu erhalten, wenn dies 
aus besonderen städtebaulichen Gründen er-
forderlich ist. 

(3a) Die Genehmigung darf auch versagt wer-
den, um bei städtebaulichen Umstrukturierun-
gen einen den sozialen Belangen Rechnung tra-
genden Ablauf auf der Grundlage von Grund-
sätzen für soziale Maßnahmen oder eines So-
zialplans (§ 13 a) zu sichern, die von der Ge-
meinde beschlossen worden sind. Sind Grund-
sätze für soziale Maßnahmen oder ein Sozial-
plan nicht nach § 13 a aufgestellt worden, so hat 
die Gemeinde in entsprechender Anwendung 
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(4) In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 3 ist Vor-
aussetzung für die Bezeichnung eines Gebiets, 
daß Modernisierungen in dem Gebiet aus städte-
baulichen Gründen nach der beabsichtigten 
städtebaulichen Entwicklung in Aussicht genom-
men sind und diese dazu beitragen sollen, die 
bevölkerungsmäßige Zusammensetzung im Ge-
biet zu erhalten. 

(5) Wird die Genehmigung im Falle des Ab-
satzes 2 Nr. 1 versagt, kann der Eigentümer von 
der Gemeinde unter den Voraussetzungen des 
§ 40 Abs. 2 die Übernahme des Grundstücks 
verlangen. § 44 b Abs. 1 und § 44 c finden An-
wendung. Bei der Beurteilung der wirtschaft-
lichen Unzumutbarkeit ist zu berücksichtigen, ob 
und in welchem Umfang zur Erhaltung, Erneue-
rung und fuktionsgerechten Verwendung des 
Gebäudes oder der sonstigen baulichen Anlage 
Mittel öffentlicher Haushalte zur Verfügung ge-
stellt werden. 

(6) In den Fällen des Absatzes 2 Nrn. 2 und 3 
ist die Genehmigung zu erteilen, wenn dem 
Eigentümer auch unter Berücksichtigung des All-
gemeinwohls die Erhaltung des Gebäudes wirt-
schaftlich nicht mehr zuzumuten ist. 

(7) Vor der Entscheidung über den Antrag auf 
Abbruch oder Änderung eines Gebäudes oder 
einer sonstigen baulichen Anlage hat die Ge-
meinde mit dem Eigentümer oder sonstigen 
Unterhaltungsverpflichteten die Möglichkeit der 
Erhaltung und Nutzung des Gebäudes sowie der 
Unterstützung bei der Erhaltung zu erörtern. Im 
Falle des Absatzes 2 Nrn. 2 und 3 hat sie auch 
Mieter, Pächter und sonstige Nutzungsberech-
tigte zu hören. 

(8) Landesrechtliche Vorschriften, die eine Ge-
nehmigung für den Abbruch oder die Änderung 
von Gebäuden oder sonstigen baulichen Anla-
gen vorsehen, bleiben unberührt. 

§ 39 i 

Ausnahmen für Grundstücke, 
die besonderen Zwecken dienen 

§§ 39 b bis 39 h finden keine Anwendung für 
Grundstücke, die einem öffentlichen Zweck des 
Bundes, eines Landes oder einer sonstigen juri-
stischen Person des öffentlichen Rechts dienen, 
sowie für Grundstücke, für die ein Verfahren 
nach den in § 38 genannten Vorschriften oder 
dem Gesetz über die Landbeschaffung für Auf-
gaben der Verteidigung vom 23. Februar 1957 
(Bundesgesetzbl. I S. 134), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 29. November 1966 (Bundesge-
setzbl. I S. 653), eingeleitet worden ist. 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

des § 13 a solche Grundsätze oder einen Sozial-
plan aufzustellen und zu beschließen. 

(4) Die Genehmigung wird durch die Bau-
genehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der 
Gemeinde erteilt. Ist eine baurechtliche Geneh-
migung oder an ihrer Stelle eine baurechtliche 
Zustimmung erforderlich, so wird im Baugeneh-
migungs- oder Zustimmungsverfahren über die 
in Absätzen 3 und 3 a bezeichneten Belange ent-
schieden. 

(5) Wird die Genehmigung im Falle des Ab-
satzes 3 Nrn. 1 und 2 versagt, kann der Eigen-
tümer von der Gemeinde unter den Voraus-
setzungen des § 40 Abs. 2 die Übernahme des 
Grundstücks verlangen. § 44 b Abs 1, 3 und 4 
und § 44 c Abs. 1 und 2 finden entsprechend An-
wendung. Bei der Beurteilung der wirtschaftli-
chen Unzumutbarkeit ist auch zu berücksichti-
gen, ob und in welchem Umfang zur Erhaltung, 
Erneuerung und funktionsgerechten Verwen-
dung des Gebäudes oder der sonstigen bauli-
chen Anlage Mittel öffentilcher Haushalte zur 
Verfügung gestellt werden. 

(6) In den Fällen des Absatzes 3 Nr. 3 und 
des Absatzes 3 a ist die Genehmigung zu ertei-
len, wenn auch unter Berücksichtigung des All-
gemeinwohls die Erhaltung des Gebäudes wirt-
schaftlich nicht mehr zumutbar ist. 

(7) Vor der Entscheidung über den Antrag 
auf Abbruch oder Änderung eines Gebäudes 
oder einer sonstigen baulichen Anlage hat die 
Gemeinde mit dem Eigentümer oder sonstigen 
zur Unterhaltung Verpflichteten die Möglichkeit 
der Erhaltung und Nutzung des Gebäudes sowie 
der Unterstützung bei der Erhaltung zu erör-
tern. Im Falle des Absatzes 3 Nr. 3 und des Ab-
satzes 3 a hat sie auch Mieter, Pächter und son-
stige Nutzungsberechtigte zu hören. 

Absatz 8 entfällt 

§ 39 i 

Ausnahmen für Grundstücke, die besonderen 
Zwecken dienen 

(1) §§ 39 b bis 39 h finden keine Anwendung 
für Grundstücke, 

1. die der Landesverteidigung oder 

2. dienstlichen Zwecken des Bundesgrenzschut-
zes, der Polizei oder des zivilen Bevölke-
rungsschutzes dienen, 

3. auf denen sich Anlagen befinden, die den 
in § 38 genannten Vorschriften unterliegen, 
oder für die ein Verfahren nach den in § 38 
genannten Vorschriften oder nach dem Ge-
setz über Landbeschaffung für Aufgaben der 
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31. Vor § 40 wird hinter der Überschrift des Zwei-
ten Abschnitts folgender § 39 j eingefügt: 

„§ 39 j 

Vertrauensschaden 

Haben Eigentümer oder in Ausübung ihrer 
Nutzungsrechte sonstige Nutzungsberechtigte 
im berechtigten Vertrauen auf den Bestand eines 
rechtsverbindlichen Bebauungsplans Vorberei-
tungen für die Verwirklichung von Nutzungs-
möglichkeiten getroffen, die sich aus dem Be-
bauungsplan ergeben, können sie angemessene 
Entschädigung in Geld verlangen, soweit die 
Aufwendungen durch die Änderung, Ergänzung 
oder Aufhebung des Bebauungsplans an Wert 
verlieren." 

32. § 40 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 erhält Nummer 1 folgende 
Fassung: 

„1. Flächen für den Gemeinbedarf,". 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

Verteidigung vom 23. Februar 1957 (Bundes-
gesetzbl. I S. 134), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 29. November 1966 (Bundes-
gesetzbl. I S. 653), eingeleitet worden ist 
oder 

4. die dem Gottesdienst oder der Seelsorge von 
Kirchen und Religionsgemeinschaften des 
öffentlichen Rechts dienen. 

(2) Liegen für die in Absatz i bezeichneten 
Grundstücke die Voraussetzungen für den Aus-
spruch eines Gebots nach §§ 39 b bis 39 e vor, 
soll auf Verlangen der Gemeinde der Bedarfs-
träger die entsprechenden Maßnahmen durch-
führen oder ihre Durchführung dulden, soweit 
dadurch nicht die Erfüllung seiner Aufgaben 
beeinträchtigt wird. 

(3) Befindet sich ein Grundstück der in Ab-
satz 1 bezeichneten Art in einem Gebiet nach 
§ 39 h, so hat die Gemeinde den Bedarfsträger 
hiervon zu unterrichten. Beabsichtigt der Be-
darfsträger den Abbruch, den Umbau oder die 

Änderung von baulichen Anlagen, so hat er 
dies der Gemeinde anzuzeigen. Der Bedarfs-
träger soll auf Verlangen der Gemeinde von 
dem Abbruch, dem Umbau oder der Änderung 
absehen, wenn die Voraussetzungen vorliegen, 
die die Gemeinde berechtigen würde, die Ge-
nehmigung zum Abbruch, zum Umbau oder zur 

Änderung nach § 39 h zu versagen, und wenn 
die Erhaltung des Gebäudes dem Bedarfsträger 
auch bei Berücksichtigung seiner Aufgaben zu-
zumuten ist." 

31. Vor § 40 wird hinter der Überschrift des Zwei-
ten Abschnitts folgender § 39 j eingefügt: 

„§ 39 j 

Vertrauensschaden 

Haben Eigentümer oder in Ausübung ihrer 
Nutzungsrechte sonstige Nutzungsberechtigte 
im berechtigten Vertrauen auf den Bestand eines 
rechtsverbindlichen Bebauungsplans Vorberei-
tungen für die Verwirklichung von Nutzungs-
möglichkeiten getroffen, die sich aus dem Be-
bauungsplan ergeben, können sie angemessene 
Entschädigung in Geld verlangen, soweit die 
Aufwendungen durch die Änderung, Ergänzung 
oder Aufhebung des Bebauungsplans an Wert 
verlieren. Dies gilt auch für Abgaben nach Bun-
des- oder landesrechtlichen Vorschriften, die 
für die Erschließung des Grundstücks erhoben 
wurden." 

32. § 40 wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 
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b) In Absatz 1 Satz 1 wird nach Nummer 1 fol-
gende Nummer 1 a eingefügt: 

„ 1 a. Flächen für die Befriedigung von Wohn-
bedürfnissen besonderer Bevölkerungs-
gruppen," 

c) Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 erhält folgende Fas-
sung: 

„2. Flächen mit besonderem Nutzungs-
zweck,". 

d) In Absatz 1 Satz 1 wird nach Nummer 2 fol-
gende Nummer 2 a eingefügt: 

„2a. von der Bebauung freizuhaltende Schutz-
flächen und Flächen für besondere Anla-
gen und Vorkehrungen zum Schutz vor 
Einwirkungen,". 

e) In Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 werden nach dem 
Wort „Abfallstoffen" die Worte „sowie für 
Ablagerungen," angefügt. 

f) Absatz 1 Satz 1 Nr. 6 erhält folgende Fas-
sung: 

„6. Grünflächen, Friedhöfe und Flächen für 
Freizeit und Erholung,". 

g) In Absatz 1 Satz 1 werden nach Nummer 9 
ein Komma und danach folgende Nummern 
10 und 11 angefügt: 

„10. von der Bebauung freizuhaltende Flä-
chen, 

11. Wasserflächen". 

h) In Absatz 1 Satz 2 wird „8 und 9" durch „2 a, 
8, 9 und 10" ersetzt. 

i) Absatz 2 Satz 2 wird gestrichen. 

j) Absatz 3 Satz 2 wird gestrichen. Stattdessen 
werden folgende Sätze eingefügt: 

„Sind die Voraussetzungen des Übernahme-
anspruchs nach Absatz 2 gegeben, kann nur 
dieser Anspruch geltend gemacht werden. 
Der zur Entschädigung Verpflichtete kann 
den Entschädigungsberechtigten auf den 
Übernahmeanspruch verweisen, wenn das 
Grundstück für den im Bebauungsplan fest-
gesetzten Zweck alsbald benötigt wird." 

k) Die Absätze 4 bis 6 werden gestrichen. 

33. § 41 wird gestrichen. 

b) In Absatz 1 Satz 1 wird nach Nummer 1 fol-
gende Nummer 1 a eingefügt: 

„ la.  Flächen für Personengruppen mit beson-
derem Wohnbedarf," 

c) unverändert 

d) unverändert 

e) unverändert 

f) unverändert 

g) In Absatz 1 Satz 1 werden nach Nummer 9 
ein Komma und danach folgende Nummern 
10 und 11 angefügt: 

„10. unverändert 

11. Wasserflächen, Flächen für die Was-
serwirtschaft, Flächen für Hochwasser-
schutzanlagen und Flächen für die Re-
gelung des Wasserabflusses, soweit 
Festsetzungen nicht nach anderen Vor-
schriften getroffen werden können." 

h) In Absatz 1 Satz 2 wird „8 und 9" durch „2 a, 
8, 9, 10 und 11" ersetzt. 

i) Absatz 2 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
„Der Eigentümer kann anstelle der Über-
nahme die Begründung von Miteigentum 
oder eines geeigneten Rechts verlangen, 
wenn die Verwirklichung des Bebauungs-
plans nicht die Entziehung des Eigentums 
erfordert." 

j) unverändert 

k) unverändert 

33. unverändert 
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34. § 42 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird „§ 40 Abs. 4" durch 
„§ 44 a" ersetzt. 

b) Absatz 2 wird gestrichen. 

35. § 43 Abs. 2 wird gestrichen. 

36. § 44 erhält folgende Fassung: 

„§ 44 

Entschädigung bei Änderung oder Aufhebung 
einer zulässigen Nutzung 

(1) Wird die zulässige Nutzung geändert oder 
aufgehoben, so kann der Eigentümer für eine 
eintretende Wertminderung des Grundstücks 
eine angemessene Entschädigung in Geld ver-
langen, wenn 

1. die Ausübung der verwirklichten Nutzung 
oder die sonstigen Möglichkeiten der wirt-
schaftlichen Verwertung des Grundstücks, die 
sich aus der verwirklichten Nutzung erge-
ben, unmöglich gemacht oder wesentlich er-
schwert werden oder 

2. die Änderung oder Aufhebung der zulässi-
gen Nutzung innerhalb einer Frist von vier 
Jahren nach Vorliegen ihrer Voraussetzun-
gen erfolgt. 

Die Höhe der Entschädigung bemißt sich in den 
Fällen der Nummer 1 nach dem Unterschied zwi-
schen dem Wert des Grundstücks auf Grund der 
verwirklichten Nutzung und dem Wert des 
Grundstücks, der sich infolge der in Nummer 1 
bezeichneten Beschränkungen ergibt; in den Fäl-
len der Nummer 2 bemißt sich die Höhe der Ent-
schädigung nach dem Unterschied zwischen dem 
Wert des Grundstücks auf Grund der zulässigen 
Nutzung und dem Wert des Grundstücks, der 
sich auf Grund der Änderung oder Aufhebung 
der zulässigen Nutzung ergibt. 

(2) Liegen die Voraussetzungen der §§ 40 oder 
42 vor, so ist eine Entschädigung nur nach die-
sen Vorschriften zu gewähren." 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

34. unverändert 

35. unverändert 

36. § 44 erhält folgende Fassung: 

„§ 44 

Entschädigung bei Änderung oder Aufhebung 
einer zulässigen Nutzung 

(1) Wird die zulässige Nutzung eines Grund-
stücks aufgehoben oder geändert und tritt da-
durch eine nicht nur unwesentliche Wertminde-
rung des Grundstücks ein, so kann der Eigen-
tümer nach Maßgabe der folgenden Absätze 
eine angemessene Entschädigung in Geld ver-
langen. 

(2) Wird die zulässige Nutzung eines Grund-
stücks innerhalb einer Frist von sieben Jahren 
ab Zulässigkeit aufgehoben oder geändert, so 
bemißt sich die Entschädigung nach dem Unter-
schied zwischen dem Wert des Grundstücks auf-
grund der zulässigen Nutzung und seinem Wert, 
der sich infolge der Aufhebung oder Änderung 
ergibt. 

(3) Wird die zulässige Nutzung eines Grund-
stücks nach Ablauf der in Absatz 2 bezeichneten 
Frist aufgehoben oder geändert, so kann der 
Eigentümer nur eine Entschädigung für Eingriffe 
in die ausgeübte Nutzung verlangen, insbeson-
dere wenn infolge der Aufhebung oder Ände-
rung der zulässigen Nutzung die Ausübung der 
verwirklichten Nutzung oder die sonstigen Mög-
lichkeiten der wirtschaftlichen Verwertung des 
Grundstücks, die sich aus der verwirklichten 
Nutzung ergeben, unmöglich gemacht oder we-
sentlich erschwert werden. Die Höhe der Ent-
schädigung hinsichtlich der Beeinträchtigung des 
Grundstückswerts bemißt sich nach dem Unter-
schied zwischen dem Wert des Grundstücks auf-
grund der ausgeübten Nutzung und seinem 
Wert, der sich infolge der in Satz 1 bezeichneten 
Beschränkungen ergibt. 

(3 a) Entschädigungen für Eingriffe in ausge-
übte Nutzungen bleiben unberührt. 

(4) Abweichend von Absatz 3 bemißt sich die 
Entschädigung nach Absatz 2, wenn der Eigen-
tümer an der Verwirklichung eines der zuläs-
sigen Nutzung entsprechenden Vorhabens vor 
Ablauf der in Absatz 2 bezeichneten Frist durch 
eine Veränderungssperre oder eine befristete 
Zurückstellung seines Vorhabens gehindert wor-
den ist und er das Vorhaben infolge der Auf-
hebung oder Änderung der zulässigen Nutzung 
des Grundstücks nicht mehr verwirklichen kann. 
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(5) Ist vor Ablauf der in Absatz 2 bezeich-
neten Frist eine Baugenehmigung oder über die 
bodenrechtliche Zulässigkeit eines Vorhabens 
ein Vorbescheid nach Bauaufsichtsrecht erteilt 
worden und kann der Eigentümer das Vorhaben 
infolge der Aufhebung oder Änderung der zu-
lässigen Nutzung des Grundstücks nach Ablauf 
der Frist nicht mehr verwirklichen oder ist die 
Verwirklichung dadurch für ihn wirtschaftlich 
unzumutbar geworden, so kann der Eigentümer 
in Höhe des Unterschieds zwischen dem Wert 
des Grundstücks unter Zugrundelegung der nach 
der Genehmigung vorgesehenen Nutzung und 
dem Wert des Grundstücks, der sich infolge der 
Aufhebung oder Änderung der zulässigen Nut-
zung ergibt, Entschädigung verlangen. 

(6) Ist vor Ablauf der in Absatz 2 bezeich-
neten Frist ein Antrag auf Erteilung einer Bau-
genehmigung oder eines Vorbescheids nach Bau

-

aufsichtsrecht, der die bodenrechtliche Zulässig-
keit eines Vorhabens zum Gegenstand hat, 
rechtswidrig abgelehnt worden und kann nach 
dem Ergebnis eines Rechtsmittelverfahrens die 
Genehmigung oder der Vorbescheid mit dem 
beantragten Inhalt nicht erteilt werden, weil die 
im Zeitpunkt der Antragstellung zulässige Nut-
zung aufgehoben oder geändert worden ist, so 
bemißt sich die Entschädigung nach Absatz 5. 
Entsprechend findet Absatz 5 auch Anwendung, 
wenn über einen den gesetzlichen Vorschriften 
entsprechenden und zu genehmigenden Bauan-
trag oder einen Vorbescheid nach Bauaufsichts-
recht, der die bodenrechtliche Zulässigkeit eines 
Vorhabens zum Gegenstand hat, innerhalb der 
in Absatz 2 bezeichneten Frist nicht entschieden 
wurde, obwohl der Antrag so rechtzeitig gestellt 
wurde, daß eine Genehmigung innerhalb der 
Frist hätte erteilt werden können. 

(7) In den Fällen der Absätze 4 bis 6 besteht 
der Anspruch auf Entschädigung nicht, wenn der 
Eigentümer nicht bereit oder nicht in der Lage 
war, das beabsichtigte Vorhaben zu verwirk-
lichen. Der Eigentümer hat die Tatsachen dar-
zulegen, die seine Bereitschaft und Möglichkei-
ten, das Vorhaben zu verwirklichen, aufzeigen. 

(8) Wird die zulässige Nutzung eines Grund-
stücks aufgehoben, so besteht auch der Über-
nahmeanspruch nach § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1. 

(9) Die Gemeinde hat dem Eigentümer auf 
Verlangen Auskunft zu erteilen, ob ein sich 
aus Absatz 2 ergebender vermögensrechtlicher 
Schutz der zulässigen Nutzung für sein Grund-
stück besteht und wann dieser durch Ablauf der 
in Absatz 2 bezeichneten Frist endet." 



Drucksache 7/4793 	Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 

Entwurf 

37. Nach § 44 werden folgende §§ 44 a bis 44 c ein-
gefügt: 

„ § 44 a 

Entschädigungspflichtige 

(1) Zur Entschädigung ist der Begünstigte ver-
pflichtet, wenn er mit der Festsetzung zu seinen 
Gunsten einverstanden ist. Ist ein Begünstigter 
nicht bestimmt oder liegt sein Einverständnis 
nicht vor, ist die Gemeinde zur Entschädigung 
verpflichtet. Erfüllt der Begünstigte seine 
Verpflichtung nicht, ist dem Eigentümer gegen-
über auch die Gemeinde verpflichtet; der Begün-
stigte hat der Gemeinde Ersatz zu leisten. 

(2) Dient die Festsetzung der Beseitigung oder 
Minderung von Auswirkungen, die von der Nut-
zung eines Grundstücks ausgehen, so ist der 
Eigentümer zur Entschädigung verpflichtet, 
wenn er mit der Festsetzung einverstanden war. 
Ist der Eigentümer aufgrund anderer gesetz-
licher Vorschriften verpflichtet, Auswirkungen, 
die von der Nutzung seines Grundstücks ausge-
hen, zu beseitigen oder zu mindern, so ist er 
auch ohne Einverständnis zur Entschädigung 
verpflichtet, soweit er durch die Festsetzung 
Aufwendungen erspart. Erfüllt der Eigentümer 
seine Verpflichtungen nicht, so gilt Absatz 1 
Satz 3 entsprechend. Die Gemeinde soll den 
Eigentümer anhören, bevor sie Festsetzungen 
trifft, die zu einer Entschädigung nach Satz 1 
oder Satz 2 führen können. 

§ 44 b 

Entschädigung und Verfahren 

(1) Ist die Entschädigung durch Übernahme 
des Grundstücks, in den Fällen des § 42 durch 
Begründung des Rechts, zu leisten und kommt 
eine Einigung nicht zustande, kann der Eigen-
tümer die Entziehung des Eigentums oder die 
Begründung des Rechts verlangen. Der Eigen-
tümer kann den Antrag auf Entziehung des 
Eigentums oder auf Begründung des Rechts bei 
der Enteignungsbehörde stellen. Auf die Ent-
ziehung des Eigentums oder die Begründung des 
Rechts finden die Vorschriften des Fünften Teils 
dieses Gesetzes entsprechende Anwendung. 

(2) Ist die Entschädigung in Geld zu leisten 
und kommt eine Einigung über die Höhe der 
Geldentschädigung nicht zustande, entscheidet 
die höhere Verwaltungsbehörde. Vor der Ent-
scheidung sind die Beteiligten zu hören. Die 
Vorschriften über die Entschädigung im Zweiten 
Abschnitt des Fünften Teils dieses Gesetzes gel-
ten sinngemäß. 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

37. Nach § 44 werden folgende §§ 44a bis 44c ein-
gefügt: 

„§ 44 a 

unverändert 

§ 44 b 

Entschädigung und Verfahren 

(1) Ist die Entschädigung durch Übernahme 
des Grundstücks oder durch Begründung eines 
Rechts zu leisten und kommt eine Einigung 
nicht zustande, kann der Eigentümer die Ent-
ziehung des Eigentums oder die Begründung 
des Rechts verlangen. Der Eigentümer kann den 
Antrag auf Entziehung des Eigentums oder auf 
Begründung des Rechts bei der Enteignungs-
behörde stellen. Auf die Entziehung des Eigen-
tums oder die Begründung des Rechts finden die 
Vorschriften des Fünften Teils dieses Gesetzes 
entsprechend Anwendung. 

(2) Ist die Entschädigung in Geld zu leisten 
und kommt eine Einigung über die Höhe der 
Geldentschädigung nicht zustande, entscheidet 
die höhere Verwaltungsbehörde. Vor der Ent-
scheidung sind die Beteiligten zu hören. Die 
Vorschriften über die Entschädigung im Zweiten 
Abschnitt des Fünften Teils dieses Gesetzes gel-
ten entsprechend. Für Bescheide über eine zu 
zahlende Geldentschädigung gilt § 122 entspre-
chend. 

(2 a) Liegen die Voraussetzungen der §§ 40 
und 42 vor, so ist eine Entschädigung nur nach 
diesen Vorschriften zu gewähren. In den Fällen 
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(3) Bodenwerte sind nicht zu entschädigen, so-
weit sie darauf beruhen, daß 

1. die zulässige Nutzung auf dem Grundstück 
den allgemeinen Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder an die 
Sicherheit der auf dem Grundstück oder im 
umliegenden Gebiet wohnenden oder arbei-
tenden Menschen nicht entspricht oder 

2. in einem Gebiet städtebauliche Mißstände im 
Sinne des § 3 Abs. 2 und 3 des Städtebauför-
derungsgesetzes bestehen und die Nutzung 
des Grundstücks zu diesen Mißständen bei-
trägt. 

§ 44 c 

Fälligkeit und Erlöschen der 
Entschädigungsansprüche 

(1) Der Entschädigungsberechtigte kann Ent-
schädigung verlangen, wenn die in §§ 39 j, 40, 42 
bis 44 bezeichneten Vermögensnachteile einge-
treten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs 
dadurch herbeiführen, daß er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädi-
gungspflichtigen beantragt. Entschädigungslei-
stungen in Geld sind ab Fälligkeit mit zwei vom 
Hundert über dem Diskontsatz der Deutschen 
Bundesbank jährlich zu verzinsen. Ist Entschä-
digung durch Übernahme des Grundstücks zu 
leisten, findet auf die Verzinsung § 99 Abs. 3 
Anwendung. 

(2) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn 
nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die in Absatz 1 Satz 1 
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt 
wird. 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

der §§ 40, 42 und 43 sind solche Wertminderun-
gen nicht zu berücksichtigen, die bei Anwendung 
des § 44 nicht zu entschädigen wären. 

(3) Bodenwerte sind nicht zu entschädigen, 
soweit sie darauf beruhen, daß 

1. unverändert 

2. in einem Gebiet städtebauliche Mißstände im 
Sinne des § 3 Abs. 2 und 3 des Städtebau-
förderungsgesetzes bestehen und die Nut-
zung des Grundstücks zu diesen Mißständen 
wesentlich beiträgt. 

(4) Nach Vorliegen der Entschädigungsvoraus-
setzungen bleiben Werterhöhungen unberück-
sichtigt, die eingetreten sind, nachdem der Ent-
schädigungsberechtigte in der Lage war, den 
Antrag auf Festsetzung der Entschädigung in 
Geld zu stellen, oder ein Angebot des Entschä-
digungspflichtigen, die Entschädigung in Geld in 
angemessener Höhe zu leisten, abgelehnt hat. 
Hat der Entschädigungsberechtigte den Antrag 
auf Übernahme des Grundstücks oder Begrün-
dung eines geeigneten Rechts gestellt und hat 
der Entschädigungspflichtige daraufhin ein An-
gebot auf Übernahme des Grundstücks oder Be-
gründung des Rechts zu angemessenen Bedin-
gungen gemacht, so gilt § 95 Abs. 2 Nr. 2 ent-
sprechend. 

§ 44 c 

Fälligkeit und Erlöschen der 
Entschädigungsansprüche 

(1) unverändert 

(2) unverändert 

(3) In der Bekanntmachung nach § 12 ist auf 
die Vorschriften des Absatzes 1 Sätze 1 und 2 
und des Absatzes 2 hinzuweisen." 
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37a. Dem § 46 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Auf Antrag der Gemeinde kann die nach 
Landesrecht zuständige Behörde die Befugnis 
der Gemeinde zur Durchführung der Umlegung 
auf die Flurbereinigungsbehörde oder eine an-
dere geeignete Behörde für das Gemeindege-
biet oder Teile des Gemeindegebiets übertragen. 
Wird sie auf die Flurbereinigungsbehörde über-
tragen, findet § 18 Abs. 2 des Flurbereinigungs-
gesetzes vom 14. Juli 1953 (Bundesgesetzbl. I 
S. 591), zuletzt geändert durch das Einführungs-
gesetz zum Strafgesetzbuch vom 2. März 1974 
(Bundesgesetzbl. I S. 469), entsprechende An-
wendung." 

38. Dem § 51 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Die Genehmigung kann unter Auflagen 
und außer bei Verfügungen über Grundstücke 
und über Rechte an Grundstücken auch unter Be-
dingungen oder Befristungen erteilt werden. 
Wird die Genehmigung unter Auflagen, Bedin-
gungen oder Befristungen erteilt, ist die hier-
durch betroffene Vertragspartei berechtigt, bis 
zum Ablauf eines Monats nach Unanfechtbarkeit 
der Entscheidung vom Vertrag zurückzutreten. 
Auf das Rücktrittsrecht sind §§ 346 bis 354 und 
356 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sinngemäß 
anzuwenden." 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

37a. § 46 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 2 wird folgende Nummer 4 an-
gefügt: 

„4. daß die Flurbereinigungsbehörde oder 
eine andere geeignete Behörde verpflich-
tet ist, auf Antrag der Gemeinde (Umle-
gungsstelle) die im Umlegungsverfahren 
zu treffenden Entscheidungen vorzuberei-
ten." 

b) Dem § 46 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„ (4) Auf Antrag der Gemeinde kann die 
Landesregierung oder die von ihr bestimmte 
Stelle die Befugnis der Gemeinde zur Durch-
führung der Umlegung auf die Flurbereini-
gungsbehörde oder eine andere geeignete 
Behörde für das Gemeindegebiet oder Teile 
des Gemeindegebiets übertragen. Wird sie 
auf die Flurbereinigungsbehörde übertragen, 
findet § 18 Abs. 2 des Flurbereinigungsgeset-
zes vom 14. Juli 1953 (Bundesgesetzbl. I 
S. 591), zuletzt geändert durch das Gesetz 
zur Änderung des Gerichtskostengesetzes, 
des Gesetzes über Kosten der Gerichtsvoll-
zieher, der Bundesgebührenordnung für 
Rechtsanwälte und andere Vorschriften (Bun-
desgesetzbl. I S. 2189), entsprechende An-
wendung. Die Einzelheiten der Übertragung 
einschließlich der Mitwirkungsrechte der 
Gemeinde können in einer Vereinbarung 
zwischen der Gemeinde und der die Umle-
gung durchführenden Behörde geregelt wer-
den." 

38. § 51 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Nr. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„1. ein Grundstück geteilt oder Verfügungen 
über ein Grundstück und über Rechte an 
einem Grundstück getroffen oder Verein-
barungen abgeschlossen werden, durch 
die einem anderen ein Recht zum Er-
werb, zur Nutzung oder Bebauung eines 
Grundstücks oder Grundstücksteils ein-
geräumt wird;". 

b) Dem § 51 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Die Genehmigung kann unter Auf-
lagen und außer bei Verfügungen über 
Grundstücke und über Rechte an Grund-
stücken auch unter Bedingungen oder Be-
fristungen erteilt werden. Wird die Geneh-
migung unter Auflagen, Bedingungen oder 
Befristungen erteilt, ist die hierdurch be-
troffene Vertragspartei berechtigt, bis zum 
Ablauf eines Monats nach Unanfechtbarkeit 
der Entscheidung vom Vertrag zurückzu-
treten. Auf das Rücktrittsrecht sind §§ 346 
bis 354 und 356 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs entsprechend anzuwenden." 
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39. § 59 wird wie folgt geändert: 

Anstelle der Absätze 3 bis 5 werden folgende 
Absätze 3 bis 9 eingefügt: 

„ (3) Beantragt ein Eigentümer, der im Umle-
gungsgebiet eigengenutzten Wohn- oder Ge-
schäftsraum aufgeben muß und im Umlegungs-
verfahren kein Grundstück erhält, daß für ihn 
als Abfindung im Umlegungsverfahren eines der 
in Absatz 4 Nr. 2 bis 4 bezeichneten Rechte vor-
gesehen wird, so soll dem entsprochen werden, 
sofern dies in der Umlegung möglich und mit 
dem Bebauungsplan vereinbar ist. 

(4) Mit Einverständnis der betroffenen Eigen-
tümer können als Abfindung 

1. Geld oder 

2. Grundeigentum außerhalb des Umlegungsge-
biets oder 

3. die Begründung von Miteigentum an einem 
Grundstück, die Gewährung von grund-
stücksgleichen Rechten, Rechten nach dem 
Wohnungseigentumsgesetz oder sonstigen 
dinglichen Rechten innerhalb und außerhalb 
des Umlegungsgebiets oder 

4. die Gewährung von Immobilienfondsanteilen 
im Sinne des § 25 Abs. 5 des Städtebauförde-
rungsgesetzes 

vorgesehen werden. 

(5) Eigentümer können in Geld oder mit 
außerhalb des Umlegungsgebiets gelegenen 
Grundstücken abgefunden werden, wenn sie im 
Gebiet keine bebauungsfähigen Grundstücke er-
halten können oder wenn dies sonst zur Errei-
chung der Ziele und Zwecke des Bebauungsplans 
erforderlich ist; wer die Abfindung mit Grund-
stücken außerhalb des Gebiets ablehnt, kann mit 
Geld abgefunden werden. Die Vorschriften über 
die Entschädigung im Zweiten Abschnitt des 
Fünften Teils gelten sinngemäß. 

(6) Lehnt der Eigentümer eine Abfindung mit 
den in Absatz 4 Nrn. 2 und 3 bezeichneten Rech-
ten ab, obgleich durch eine solche Abfindung für 
eine größere Anzahl von Beteiligten eine Abfin-
dung in Geld vermieden werden kann und die 
Abfindung in diesen Rechtsformen mit dem Be-
bauungsplan vereinbar ist, ist der Eigentümer 
in Geld abzufinden. 

(7) Die Umlegungsstelle — der Umlegungsaus-
schuß auf Antrag der Gemeinde — kann bei der 
Zuteilung von Grundstücken unter den Voraus-
setzungen des § 39 b ein Bau - und Pflanzgebot, 
unter den Voraussetzungen des § 39 c ein Nut-
zungsgebot, unter den Voraussetzungen des 
§ 39 e ein Modernisierungsgebot anordnen. 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

39. § 59 wird wie folgt geändert: 

Anstelle der Absätze 3 bis 5 werden folgende 
Absätze 3 bis 9 eingefügt: 

„(3) unverändert 

(4) unverändert 

(5) Eigentümer können in Geld oder mit 
außerhalb des Umlegungsgebiets gelegenen 
Grundstücken abgefunden werden, wenn sie 
im Gebiet keine bebauungsfähigen Grundstücke 
erhalten können oder wenn dies sonst zur Er-
reichung der Ziele und Zwecke des Bebau-
ungsplans erforderlich ist; wer die Abfindung 
mit Grundstücken außerhalb des Gebiets ab-
lehnt, kann mit Geld abgefunden werden. Die 
Vorschriften über die Entschädigung im Zweiten 
Abschnitt des Fünften Teils gelten entspre-
chend. 

(6) unverändert 

(7) Die Umlegungsstelle — der Umlegungsaus-
schuß auf Antrag der Gemeinde — kann bei der 
Zuteilung von Grundstücken unter den Voraus-
setzungen des § 39 b ein Bau- oder Pflanzgebot, 
unter den Voraussetzungen des § 39 c ein Nut-
zungsgebot, unter den Voraussetzungen des 
§ 39 e ein Modernisierungs- oder Instandset-
zungsgebot anordnen. 
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(8) Im Umlegungsplan sind die Gebäude oder 
sonstigen baulichen Anlagen zu bezeichnen, die 
dem Bebauungsplan widersprechen und der Ver-
wirklichung der im Umlegungsplan in Aussicht 
genommenen Neugestaltung (§ 66 Abs. 2) ent-
gegenstehen. Die Eigentümer und die sonstigen 
Nutzungsberechtigten haben die Beseitigung der 
im Umlegungsplan bezeichneten Gebäude und 
sonstigen baulichen Anlagen zu dulden, wenn 
die Gemeinde die Beseitigung zum Vollzug des 
Umlegungsplans durchführt. 

(9) Die Befugnis der Gemeinde, ein Bau- und 
Pflanzgebot, ein Nutzungsgebot, ein Modernisie-
rungsgebot oder ein Abbruchgebot nach §§ 39 b 
bis 39 e anzuordnen, bleibt unberührt." 

40. Nach § 60 wird folgender § 60 a eingefügt: 

„§ 60a 

Ermittlung von Werten in Gebieten 
mit Ausgleichsbeträgen 

In den in § 96 a Abs. 1 bezeichneten Gebieten 
gilt für die Ermittlung von Werten nach § 57 
Satz 2 und § 58 (Einwurfswerte der Grundstücke) 
§ 96 a entsprechend. Bei der Ermittlung der 
Werte nach § 57 Satz 3, §§ 58 und 59 Abs. 3 und 
4 sind die Wertänderungen zu berücksichtigen, 
die durch die rechtliche und tatsächliche Neu-
ordnung und Entwicklung des Gebiets eintreten. 
Der Vorteil ist in den Fällen des § 58 in Geld 
auszugleichen, soweit er den in § 58 Abs. 1 
Satz 2 bezeichneten Flächenbeitrag überschrei-
tet." 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

(8) unverändert 

(9) Die Befugnis der Gemeinde, ein Bau- oder 
Pflanzgebot, ein Nutzungsgebot, ein Moderni-
sierungs- oder Instandsetzungsgebot oder ein 
Abbruchgebot nach §§ 39 b bis 39 e anzuordnen, 
bleibt unberührt." 

40. Nach § 60 wird folgender § 60 a eingefügt: 

„§ 60 a 

Ausgleichsbeträge in 
Umlegungsgebieten 

(1) Maßgebender Wert nach § 57 Satz 2 und 
§ 58 (Wert der eingeworfenen Grundstücke) ist 
der Wert, der bei einer Enteignung nach den 
Vorschriften des Fünften Teils unter Anwen-
dung des § 96 a zu entschädigen wäre. Maßge-
bender Wert nach § 57 Satz 3 und § 58 (Wert 
der zuzuteilenden Grundstücke) sowie nach § 59 
Abs. 4 ist der Endwert im Sinne des § 135 c. Die 
in Sätzen 1 und 2 genannten Werte sind auf den 
Zeitpunkt des Umlegungsbeschlusses zu bezie-
hen. Der Vorteil ist in den Fällen des § 58 in 
Geld auszugleichen, soweit er den in § 58 Abs. 1 
Satz 2 bezeichneten Flächenbeitrag überschrei-
tet. 

(2) Ein Ausgleichsbetrag nach § 135 a ist für 
solche Grundstücke nicht zu entrichten, für die 
zur Verwirklichung des Bebauungsplans eine 
Umlegung durchgeführt worden ist." 

40a. Dem § 61 Abs. 1 wird folgender Satz 3 ange-
fügt: 

„Im Landesrecht vorgesehene öffentlich-recht -
liche Verpflichtungen zu einem das Grundstück 
betreffenden Tun, Dulden oder Unterlassen 
(Baulast) können im Einvernehmen mit der Bau-
genehmigungsbehörde aufgehoben, geändert 
oder neu begründet werden." 

40b. An § 74 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Diese Bescheinigung ist nicht erforderlich, 
wenn die Flurbereinigungsbehörde die Umle-
gungskarte und das Umlegungsverzeichnis ge-
fertigt hat (§ 46 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4)." 
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41. § 85 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 wird folgende Nummer 5 an-
gefügt: 

„5. in den in § 39 h Abs. 1 bezeichneten Ge-
bieten ein Gebäude aus den in § 39 h 
Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 bezeichneten Grün-
den zu erhalten." 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„ (2) Unberührt bleiben 

1. die Vorschriften über die Enteignung 
zu anderen als den in Absatz 1 ge-
nannten Zwecken, 

2. landesrechtliche Vorschriften über 
die Enteignung zu den in Absatz 1 
Nr. 5 genannten Zwecken." 

42. § 86 Abs. 1 Nr. 5 wird gestrichen. 

43. § 87 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„ (2) Die Enteignung setzt voraus, daß der An-
tragsteller sich ernsthaft um den freihändigen 
Erwerb des zu enteignenden Grundstücks zu an-
gemessenen Bedingungen, unter den Vorausset-
zungen des § 100 Abs. 1 und 2 unter Angebot 
geeigneten anderen Landes, vergeblich bemüht 
hat. Der Antragsteller hat glaubhaft zu machen, 
daß das Grundstück innerhalb angemessener 
Frist zu dem vorgesehenen Zweck verwendet 
wird." 

44. § 89 erhält folgende Fassung: 

„§ 89 

Veräußerungspflicht der Gemeinde 

(1) Sind Grundstücke zur Vorbereitung der 
baulichen Nutzung oder um sie der baulichen 
Nutzung zuzuführen zugunsten der Gemeinde 
ohne Hergabe von entsprechendem Austausch-
land, Ersatzland oder ohne Begründung von 
Rechten der in § 101 Abs. 1 Nr. 1 bezeichneten 
Art enteignet oder auf Grund eines Übernahme-
verlangens erworben worden, ist die Gemeinde 
verpflichtet, die Grundstücke zu veräußern. Von 
dieser Verpflichtung sind Grundstücke ausge-
nommen, die für öffentliche Zwecke oder für 
beabsichtigte städtebauliche Maßnahmen als 
Austauschland oder zur Entschädigung in Land 
benötigt werden. 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

41. § 85 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 wird folgende Nummer 5 an-
gefügt: 

„5. in den in § 39 h Abs. 1 bezeichneten Ge-
bieten ein Gebäude aus den in § 39 h 
Abs. 3 und 3 a bezeichneten Gründen zu 
erhalten." 

b) unverändert 

42. unverändert 

43. § 87 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) unverändert 

b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 an-
gefügt: 

„(4) Die Zulässigkeit der Enteignung 
wird durch die Vorschriften des Abschnitts 
1 a des Dritten Teils nicht berührt." 

44. § 89 erhält folgende Fassung: 

„§ 89 

Veräußerungspflicht der Gemeinde 

(1) Sind Grundstücke zur Vorbereitung der 
baulichen Nutzung oder, um sie der baulichen 
Nutzung zuzuführen, zugunsten der Gemeinde 
ohne Hergabe von entsprechendem Austausch-
land, Ersatzland oder ohne Begründung von 
Rechten der in § 101 Abs. 1 Nr. 1 bezeichneten 
Art enteignet oder aufgrund eines Übernahme-
verlangens erworben worden, ist die Gemeinde 
verpflichtet, die Grundstücke zu veräußern, so-
bald der mit dem Erwerb des Grundstücks ver-
folgte Zweck verwirklicht werden kann. Von 
dieser Verpflichtung sind Grundstücke ausge-
nommen, die für öffentliche Zwecke oder für be-
absichtigte städtebauliche Maßnahmen als Aus-
tauschland oder zur Entschädigung in Land be-
nötigt werden. 
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(2) Die Grundstücke sind nach Maßgabe der 
Ziele und Zwecke des Bebauungsplans unter Be-
rücksichtigung weiter Kreise der Bevölkerung 
an Bauwillige zu veräußern, die glaubhaft 
machen, daß sie die Grundstücke innerhalb an-
gemessener Frist entsprechend den Festsetzun-
gen des Bebauungsplans, seinen Zielen und 
Zwecken nutzen werden. Dabei sind zunächst 
die früheren Eigentümer zu berücksichtigen, und 
zwar in erster Linie diejenigen, denen kein son-
stiges Grundeigentum oder nur Grundeigentum 
in geringem Umfang gehört. 

(3) Die Gemeinde hat ihre Verpflichtung nach 
den Absätzen 1 und 2 gegenüber den zu berück-
sichtigenden Personen in der Weise zu erfüllen, 
daß sie 

1. ihnen Eigentum an den Grundstücken über-
trägt oder ihnen einen Anspruch auf Erwerb 
von Grundstücken verschafft oder 

2. für sie Rechte der in § 101 Abs. 1 Nr. 1 be-
zeichneten Art, mit Ausnahme von Immobi-
lienfondsanteilscheinen, an den Grund-
stücken begründet oder ihnen einen An-
spruch auf Erwerb solcher Rechte verschafft 
oder 

3. das Eigentum auf eine juristische Person 
überträgt, an der sie als Gesellschafter oder 
Mitglieder überwiegend beteiligt sind oder 

4. das Eigentum auf einem Immobilienfonds im 
Sinne des § 25 Abs. 5 des Städtebauförde-
rungsgesetzes mit der Maßgabe überträgt, 
daß dieser ihnen Anteile anbietet. 

Die Gemeinde soll die Rechtsform wählen, in 
der entsprechend den Festsetzungen des Be-
bauungsplans die mit ihm verfolgten Ziele und 
Zwecke sachdienlich und wirtschaftlich erreicht 
werden können; soweit es in diesem Rahmen 
möglich ist und die zu berücksichtigenden Per-
sonen es wünschen, soll Rechten nach Nummern 
1 und 2 der Vorzug vor Rechten nach Nummern 
3 und 4 gegeben werden. 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

(2) unverändert 

(3) Die Gemeinde hat ihre Verpflichtung nach 
den Absätzen 1 und 2 gegenüber den zu be-
rücksichtigenden Personen in der Weise zu er-
füllen, daß sie 

1. ihnen Eigentum an den Grundstücken über-
trägt oder ihnen einen Anspruch auf Erwerb 
von Grundstücken verschafft oder 

2. für sie Erbbaurechte oder Rechte nach dem 
Wohnungseigentumsgesetz begründet oder 
ihnen einen Anspruch auf Erwerb solcher 
Rechte verschafft oder 

3. für sie sonstige dingliche Rechte begrün-
det oder ihnen einen Anspruch auf Erwerb 
solcher Rechte verschafft oder 

4. das Eigentum auf eine juristische Person 
überträgt, an der sie als Gesellschafter oder 
Mitglieder überwiegend beteiligt sind, oder 

5. das Eigentum auf einen Immobilienfonds im 
Sinne des § 25 Abs. 5 des Städtebauförde-
rungsgesetzes mit der Maßgabe überträgt, 
daß dieser ihnen Anteile anbietet. 

Die Gemeinde soll die Rechtsform wählen, in 
der die mit der beabsichtigten städtebaulichen 
Entwicklung, insbesondere die mit den Festset-
zungen eines Bebauungsplans verfolgten Ziele 
und Zwecke sachdienlich und wirtschaftlich er-
reicht werden können. Soweit es in diesem Rah-
men möglich ist und die zu berücksichtigenden 
Personen es wünschen, ist Rechten nach Satz 1 
Nrn. 1 und 2 der Vorzug vor den in Satz 1 Nrn. 3 
bis 5 bezeichneten Rechten zu geben. In diesem 
Rahmen soll auch Wünschen der zu berücksich-
tigenden Personen auf Gewährung von Rechten 
nach Satz i Nr. 1 oder 2 Rechnung getragen 
werden. Wünscht eine größere Zahl von zu be-
rücksichtigenden Personen einerseits die Be-
gründung von Grundeigentum nach Satz 1 Nr. i 
und andererseits die Begründung von Erbbau-
rechten nach Nummer 2, als Grundstücke hier-
für zur Verfügung stehen, so soll die Gemeinde 
die Auswahl unter Berücksichtigung sozialer Ge-
sichtspunkte treffen. Reicht die Zahl der zur 
Verfügung stehenden Grundstücke nicht aus, 
die Wünsche nach Gewährung einerseits von 
Grundeigentum und Erbbaurechten und anderer-
seits von sonstigen Rechten nach dem Woh- 
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(4) Soweit Grundstücke oder Rechte nach Ab-
satz 3 für eine Veräußerung zur Verfügung 
stehen, haben die in Absatz 2 Satz 2 bezeichne-
ten Personen einen Anspruch nur auf den Er-
werb oder die Verschaffung von Grundeigentum 
oder Rechten in Höhe des Bodenwertes des her-
gegebenen Grundstücks. Soweit der Bodenwert 
des hergegebenen Grundstücks dies nicht er-
möglicht, das hergegebene Grundstück nach sei-
ner Beschaffenheit für eine bauliche Nutzung 
jedoch in Betracht kam, soll den in Absatz 2 
Satz 2 bezeichneten Personen der Erwerb oder 
die Verschaffung eines Grundstücks oder eines 
Rechts nach Absatz 3 ermöglich werden. Wird 
ein Grundstück oder ein Recht nach Absatz 3 
in einem Gebiet veräußert, in dem nach § 135 a 
Ausgleichsbeträge erhoben werden, so hat die 
Gemeinde bei der Veräußerung nach Absatz 2 
Satz 2 den Teil des Kaufpreises, der dem Aus-
gleichsbetrag (§ 135 a) entspricht, auf Verlangen 
des Käufers in ein Tilgungsdarlehen umzuwan-
deln, sofern ihm nicht zugemutet werden kann, 
die Verpflichtung mit eigenen oder fremden 
Mitteln zu erfüllen. § 135 a Abs. 3 Satz 6 ist an-
zuwenden. 

(5) Die Gemeinde kann Grundstücke oder 
Rechte nach Absatz 3 anderen als den in Ab-
satz 2 bezeichneten Personen anbieten, wenn 
dies zur Erreichung der mit dem Bebauungsplan 
und den Sozialplänen verfolgten Ziele und 
Zwecke erforderlich ist. Kann die Gemeinde 
dadurch ihre Verpflichtungen gegenüber den in 
Absatz 2 Satz 2 bezeichneten Personen nicht er-
füllen, hat sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
dafür zu sorgen, daß diesen Personen andere 
Grundstücke oder Rechte nach Maßgabe des Ab-
satzes 3 angeboten werden." 

45. Dem § 95 Abs. 2 werden folgende Nummern 5 
und 6 angefügt: 

„5. Vereinbarungen, soweit sie von üblichen 
Vereinbarungen auffällig abweichen und 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß 
sie getroffen worden sind, um eine höhere 
Entschädigungsleistung zu erlangen; 
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nungseigentumsgesetz voll zu berücksichtigen, 
so soll die Gemeinde unter diesen Rechten die 
Rechtsform wählen, bei der eine größere Zahl 
von zu berücksichtigenden Personen bedacht 
werden kann. 

(4) Soweit Grundstücke oder Rechte nach Ab-
satz 3 für eine Veräußerung zur Verfügung 
stehen, haben die in Absatz 2 Satz 2 bezeich-
neten Personen einen Anspruch nur auf den 
Erwerb oder die Verschaffung von Grundeigen-
tum oder Rechten in Höhe des Bodenwerts des 
hergegebenen Grundstücks. Soweit der Boden-
wert des hergegebenen Grundstücks dies nicht 
ermöglicht, das hergegebene Grundstück nach 
seiner Beschaffenheit für eine bauliche Nutzung 
jedoch in Betracht kam, soll den in Absatz 2 
Satz 2 bezeichneten Personen der Erwerb oder 
die Verschaffung eines Grundstücks oder eines 
Rechts nach Absatz 3 ermöglicht werden. 

(5) unverändert 

45. § 95 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 vor Nummer 1 wird folgende 
Nummer 01 eingefügt: 

„01. Wertsteigerungen eines Grundstücks, 
die in der Aussicht auf eine Änderung 
der zulässigen Nutzung eingetreten 
sind, wenn die Änderung nicht in ab-
sehbarer Zeit zu erwarten ist;". 

b) Absatz 2 werden folgende Nummern 5 und 6 
angefügt: 

„5. unverändert 
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6. Bodenwerte, die nicht zu berücksichtigen 
wären, wenn der Eigentümer eine Entschä-
digung in den Fällen der §§ 40, 42 bis 44 
geltend machen würde." 

46. Nach § 96 wird folgender § 96 a eingefügt: 

„§ 96 a 

Berücksichtigung von Werterhöhungen 

(1) Im Geltungsbereich eines Bebauungsplans 
oder einer Satzung nach § 25 sowie in Gebieten, 
für die die Gemeinde die Aufstellung, Änderung 
oder Ergänzung eines Bebauungsplans beschlos-
sen und den Beschluß ortsüblich bekanntgemacht 
hat, gelten für die Bemessung der Entschädigung 
die Absätze 2 bis 6. 

(2) Die Entschädigung bemißt sich nach dem 
Wert, den das Grundstück hätte, wenn eine 
Neugestaltung oder Entwicklung des Gebietes 
weder beabsichtigt noch durchgeführt worden 
wäre (Eingangswert) zuzüglich der Wert-
erhöhungen, die der Eigentümer durch eigene 
Aufwendungen zulässigerweise bewirkt hat und 
zuzüglich 50 vom Hundert der Werterhöhungen 
des Grundstücks, die infolge der Entwicklung 
oder Neugestaltung des Gebiets eingetreten 
sind. 

(3) Die in Absatz 2 bezeichneten Wert-
erhöhungen des Grundstücks infolge der Ent-
wicklung oder Neugestaltung des Gebiets beste-
hen aus dem Unterschied zwischen dem Ein-
gangswert und dem Wert, der sich als Verkehrs-
wert in dem Zeitpunkt ergibt, den die Gemeinde 
durch ortsübliche Bekannimachung bestimmt hat 
(Ausgangswert). Die Gemeinde hat die Bestim-
mung für den Zeitpunkt zu treffen, in dem die 
nach dem Bebauungsplan vorgesehene bauliche 
Nutzung in dem Gebiet oder in Teilen des Ge-
bietes zulässig wird und die für die Nutzung 
des Gebietes erforderlichen Erschließungsanla-
gen benutzbar sind. 

(4) In den durch Satzung nach § 25 bezeichne-
ten Gebieten sind bei der Bestimmung des Ein-
gangswertes auch die Werterhöhungen nicht zu 
berücksichtigen, die auf Grund einer beabsichtig-
ten städtebaulichen Entwicklung in dem Gebiet, 
dessen Sicherung das Vorkaufsrecht bezweckt, 
eingetreten sind. Sind die Grundstücksgrenzen 
verändert worden, so ist bei Anwendung des 
Satzes 1 und des Absatzes 3 der Unterschied 
zwischen dem Wert des bisherigen Grundstücks 
und dem des neuen Grundstücks festzusetzen. In 
Gebieten, in denen sich bei land- oder forstwirt-
schaftlich genutzten Grundstücken kein von dem 
innerlandwirtschaftlichen Verkehrswert abwei-
chender Verkehrswert gebildet hat, ist als Ein-
gangswert der Verkehrswert maßgebend, der in 
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6. unverändert 

c) Absatz 2 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„§ 96 a bleibt unberührt." 

46. Nach § 96 wird folgender § 96 a eingefügt: 

„§ 96 a 

Entschädigung von Wertsteigerungen infolge 
der Entwicklung oder Neugestaltung eines Ge

-

biets 

(1) Im Geltungsbereich eines Bebauungsplans, 
einer Satzung nach § 25, einer Satzung nach 
§ 34 Abs. 2 Satz 2, soweit für Grundstücke vor 
Erlaß der Satzung eine bauliche Nutzung nach 
§ 34 nicht zulässig war, und in Gebieten, für die 
die Gemeinde die Aufstellung, Änderung oder 
Ergänzung eines Bebauungsplans beschlossen 
und den Beschluß ortsüblich bekanntgemacht 
hat, sind bei der Bemessung der Enteignungs-
entschädigung 50 vom Hundert der Wertsteige-
rung des Grundstücks, die infolge der Entwick-
lung oder Neugestaltung des Gebiets eingetre-
ten ist, zu berücksichtigen; die Wertsteigerung 
ergibt sich aus dem Unterschied zwischen An-
fangswert und Endwert im Sinne der §§ 135 a 
bis 135 c. Eine Wertsteigerung, die der Eigentü-
mer durch eigene Aufwendungen in zulässiger 
Weise bewirkt hat und die nicht bereits nach 
§ 95 Abs. i berücksichtigt ist, ist zusätzlich zu 
entschädigen; dies gilt insbesondere für eine 
durch die Zahlung von Entschließungsbeiträgen 
und Ausgleichsbeiträgen bewirkte Wertsteige-
rung. 

(2) Liegt der für die Bemessung der Enteig-
nungsentschädigung maßgebende Zeitpunkt 
(§ 95 Abs. 1 Satz 2) vor dem für die Ermittlung 
der Wertsteigerung nach § 135 d Abs. 2 Satz 1 
maßgebenden Zeitpunkt, so bemißt sich die 
Enteignungsentschädigung nach dem Verkehrs-
wert des Grundstücks, der sich unter Berücksich-
tigung eines zu zahlenden Ausgleichsbetrags, 
bezogen auf die Wertverhältnisse im Zeitpunkt 
der Enteignung, gebildet hat. Ist die Wertsteige-
rung bestimmbar, so gilt Absatz 1 entspre-
chend." 
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vergleichbaren Gebieten im gewöhnlichen Ge-
schäftsverkehr auf dem allgemeinen Grund-
stücksmarkt dort zu erzielen wäre, wo keine 
Aussicht auf städtebauliche Maßnahmen besteht. 

(5) Ist der Ausgangswert in dem in § 95 Abs. 1 
Satz 2 bezeichneten Zeitpunkt noch nicht be-
stimmbar, so bemißt sich die Enteignungsent-
schädigung nach dem Eingangswert zuzüglich 
der Wertsteigerungen, die die Eigentümer durch 
eigene Aufwendungen zulässigerweise bewirkt 
hat. Über die gemäß Absatz 2 bei der Bemessung 
der Entschädigung zu berücksichtigende Wert-
erhöhung des Grundstücks und deren Verteilung 
hat die Enteignungsbehörde gemäß § 113 Abs. 2 
Nr. 8 zu entscheiden, sobald die Gemeinde die in 
Absatz 3 Satz 2 bezeichnete Bestimmung getrof-
fen hat; zur Zahlung ist derjenige verpflichtet, 
der im Zeitpunkt der Entscheidung Eigentümer 
des Grundstücks ist. 

(6) Die Gemeinde hat nach Bestimmung des 
in Absatz 3 Satz 2 bezeichneten Zeitpunkts die 
Werterhöhungen nach Anhörung der Eigentü-
mer alsbald zu ermitteln und sie den betroffe-
nen Eigentümern mitzuteilen." 

47. § 100 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1 a 
eingefügt: 

„ (1 a) Wird die Entschädigung in Ersatz-
land festgesetzt, so sind auch der Verwen-
dungszweck des Ersatzlandes und die Frist, 
in der das Grundstück zu dem vorgesehenen 
Zweck zu verwenden ist, zu bezeichnen. 
§§ 102 und 103 gelten entsprechend." 

b) In Absatz 3 werden nach dem Wort „Antrag" 
folgende Worte eingefügt: 

„des  Enteigneten oder Enteignungsbegün-
stigten". 

c) Absatz 4 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Für die Bewertung des Ersatzlandes gelten 
§§ 95 und 96 a entsprechend." 

d) Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 7 an-
gefügt: 

„ (7) Sind Miteigentum, grundstücksgleiche 
Rechte oder Rechte nach dem Wohnungs-
eigentumsgesetz ebenso zur Sicherung der 
Berufs- oder Erwerbstätigkeit des Berechtig-
ten oder zur Erfüllung der ihm wesensgemäß 
obliegenden Aufgaben geeignet, ist der 
Eigentümer in Geld abzufinden, wenn er 
eine Entschädigung in diesen Rechten ab-
lehnt; § 101 bleibt unberührt." 
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47. § 100 wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 

b) unverändert 

c) unverändert 

d) Nach Absatz 6 werden folgende Absätze 7 
und 8 angefügt: 

„ (7) Sind Miteigentum, grundstücksglei-
che Rechte oder Rechte nach dem Wohnungs-
eigentumsgesetz ebenso zur Sicherung der 
Berufs- oder Erwerbstätigkeit des Berech-
tigten oder zur Erfüllung der ihm wesens-
gemäß obliegenden Aufgaben geeignet, so 
können dem Eigentümer diese Rechte an-
stelle des Ersatzlandes angeboten werden. 
Der Eigentümer ist in Geld abzufinden, wenn 
er die ihm nach Satz 1 angebotene Entschä-
digung ablehnt. § 101 bleibt unberührt. 
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48. § 101 Abs. 1 Nr. 1 erhält folgende Fassung: 

„1. durch Bestellung oder Übertragung von Mit-
eigentum an einem Grundstück, grund-
stücksgleichen Rechten, Rechten nach dem 
Wohnungseigentumsgesetz, sonstigen ding-
lichen Rechten an dem zu enteignenden 
Grundstück oder an einem anderen Grund-
stück des Enteignungsbegünstigten sowie 
durch Immobilienfondsanteilscheine im Sin-
ne des § 25 Abs. 5 des Städtebauförderungs-
gesetzes oder". 

48a. § 106 wird gestrichen. 

49. § 108 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

„ (3) Enteignungsverfahren können miteinan-
der verbunden werden. Sie sind zu verbinden, 
wenn die Gemeinde es beantragt." 

50. In § 109 wird nach Absatz 1 folgender Absatz 
1 a eingefügt: 

„ (1 a) Das Enteignungsverfahren zugunsten 
der Gemeinde kann bereits eingeleitet werden, 
wenn 

1. der Entwurf des Bebauungsplans nach § 2 
Abs. 6 ausgelegt ist und 

2. mit den Beteiligten die Verhandlungen nach 
§ 87 Abs. 2 geführt und die von ihnen gegen 
den Entwurf des Bebauungsplans fristgemäß 
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(8) Hat der Eigentümer nach Absatz 1 
einen Anspruch auf Ersatzland und beschafft 
er sich mit Zustimmung des Enteignungsbe-
günstigten außerhalb des Enteignungsver-
fahrens Ersatzland oder die in Absatz 7 be-
zeichneten Rechte selbst, so hat er gegen 
den Enteignungsbegünstigten einen An-
spruch auf Erstattung der erforderlichen 
Aufwendungen. Der Enteignungsbegünstigte 
ist nur insoweit zur Erstattung verpflichtet, 
als er selbst Aufwendungen erspart. Kommt 
eine Einigung über die Erstattung nicht zu-
stande, so entscheidet die Enteignungsbe-
hörde; für den Bescheid gilt § 122 entspre-
chend." 

48. § 101 Abs. 1 Nr. 1 erhält folgende Fassung: 

„1. durch Bestellung oder Übertragung von Mit-
eigentum an einem Grundstück, grund-
stücksgleichen Rechten, Rechten nach dem 
Wohnungseigentumsgesetz, sonstigen ding-
lichen Rechten an dem zu enteignenden 
Grundstück oder an einem anderen Grund-
stück des Enteignungsbegünstigten sowie 
durch Immobilienfondsanteile im Sinne des 
§ 25 Abs. 5 des Städtebauförderungsgeset-
zes oder". 

48 0 a. In § 103 wird nach Satz 2 folgender neuer 
Satz eingefügt: 

„Ist dem Antragsteller bei der ersten Ent-
eignung eine Entschädigung für andere Ver-
mögensnachteile gewährt worden, so hat er 
diese Entschädigung insoweit zurückzuge-
währen, als die Nachteile aufgrund der Rück-
enteignung entfallen." 

48a. unverändert 

49. § 108 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Enteignungsverfahren können mitein-
ander verbunden werden. Sie sind zu verbin-
den, wenn die Gemeinde es beantragt. Verbun-
dene Enteignungsverfahren können wieder ge-
trennt werden." 

50. In § 109 wird nach Absatz 1 folgender Absatz 
1 a eingefügt: 

„(1 a) Das Enteignungsverfahren zugunsten 
der Gemeinde kann bereits eingeleitet werden, 
wenn 

1. der Entwurf des Bebauungsplans nach § 2 a 
Abs. 6 ausgelegen hat und 

2. mit den Beteiligten die Verhandlungen nach 
§ 87 Abs. 2 geführt und die von ihnen gegen 
den Entwurf des Bebauungsplans fristgemäß 
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vorgebrachten Bedenken und Anregungen 
erörtert worden sind. Die Gemeinde kann 
in demselben Termin die Verhandlungen 
nach § 87 Abs. 2 führen und die Bedenken 
und Anregungen erörtern. 

Das Verfahren ist so zu fördern, daß der Ent-
eignungsbeschluß ergehen kann, sobald der Be-
bauungsplan rechtsverbindlich geworden ist." 

51. Nach § 109 wird folgender § 109 a eingefügt: 

„§ 109 a 

Genehmigungspflicht 

(1) Von der Bekanntmachung über die Einlei-
tung des Enteignungsverfahrens an bedürfen 
die in § 51 bezeichneten Rechtsvorgänge und 
Vorhaben der schriftlichen Genehmigung der 
Enteignungsbehörde. 

(2) Die Enteignungsbehörde darf die Geneh-
migung nur versagen, wenn Grund zu der An-
nahme besteht, daß der Rechtsvorgang oder das 
Vorhaben die Verwirklichung des Enteignungs-
zwecks unmöglich machen oder wesentlich er-
schweren würde. 

(3) Sind Rechtsvorgänge oder Vorhaben nach 
Absatz 1 vor der Bekanntmachung zu erwarten, 
kann die Enteignungsbehörde anordnen, daß 
die Genehmigungspflicht nach Absatz 1 bereits 
zu einem früheren Zeitpunkt eintritt. Die An-
ordnung ist in ortsüblicher Weise bekanntzu-
machen und dem Grundbuchamt mitzuteilen. 

(4) § 51 Abs. 2 und § 116 Abs. 6 gelten sinn-
gemäß." 

52. In § 111 wird nach „§ 110 Abs. 2" eingefügt 
„und 3". 

53. In § 112 wird nach Absatz 1 folgender Absatz 
1 a eingefügt: 

„ (1 a) Auf Antrag eines Beteiligten hat die 
Enteignungsbehörde vorab über den Übergang 
oder die Belastung des Eigentums an dem zu 
enteignenden Grundstück oder über sonstige 
durch die Enteignung zu bewirkende Rechts-
änderungen zu entscheiden. In diesem Fall hat 
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vorgebrachten Bedenken und Anregungen 
erörtert worden sind. Die Gemeinde kann 
in demselben Termin die Verhandlungen 
nach § 87 Abs. 2 führen und die Bedenken 
und Anregungen erörtern. 

Das Verfahren ist so zu fördern, daß der Ent-
eignungsbeschluß ergehen kann, sobald der Be-
bauungsplan rechtsverbindlich geworden ist.  
Eine Einigung nach §§ 110 oder 111 kann auch 
vor Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplans 
erfolgen." 

51. Nach § 109 wird folgender § 109 a eingefügt: 

„§ 109a 

Genehmigungspflicht 

(1) Von der Bekanntmachung über die Einlei-
tung des Enteignungsverfahrens an bedürfen 
die in § 51 bezeichneten Rechtsvorgänge, Vor-
haben und Teilungen der schriftlichen Geneh-
migung der Enteignungsbehörde. 

(2) Die Enteignungsbehörde darf die Geneh-
migung nur versagen, wenn Grund zu der An-
nahme besteht, daß der Rechtsvorgang, das 
Vorhaben oder die Teilung die Verwirklichung 
des Enteignungszwecks unmöglich machen oder 
wesentlich erschweren würde. 

(3) unverändert 

(4) § 51 Abs. 2 und § 116 Abs. 6 gelten ent-
sprechend." 

52. § 111 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird nach „§ 110 Abs. 2" eingefügt 
„und 3". 

b) Nach Satz i wird folgender Satz eingefügt: 
„Die Enteignungsbehörde hat anzuordnen, 
daß dem Berechtigten eine Vorauszahlung 
in Höhe der zu erwartenden Entschädigung 
zu leisten ist, soweit sich aus der Einigung 
nichts anderes ergibt." 

53. unverändert 
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die Enteignungsbehörde anzuordnen, daß dem 
Berechtigten eine Vorauszahlung in Höhe der 
zu erwartenden Entschädigung zu leisten ist." 

54. In § 113 wird nach Absatz 2 folgender Absatz 
2 a eingefügt: 

„ (2 a) In den Fällen der §§ 111 und 112 Abs. 
1 a ist der Enteignungsbeschluß entsprechend zu 
beschränken." 

55. § 117 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„ (1) Ist der Enteignungsbeschluß oder sind 
die Entscheidungen nach § 112 Abs. 1 a nicht 
mehr anfechtbar, so ordnet auf Antrag eines 
Beteiligten die Enteignungsbehörde die Aus-
führung des Enteignungsbeschlusses oder der 
Vorabentscheidung an (Ausführungsanord-
nung), wenn der durch die Enteignung Be-
günstigte die Geldentschädigung, im Falle 
der Vorabentscheidung die nach § 112 Abs. 
1 a Satz 2 festgesetzte Vorauszahlung ge-
zahlt oder in zulässiger Weise unter Ver-
zicht auf das Recht der Rücknahme hinter-
legt hat. Auf Antrag des Entschädigungsbe-
rechtigten kann im Falle des § 112 Abs. 1 a 
die Enteignungsbehörde die Ausführungsan-
ordnung davon abhängig machen, daß der 
durch die Enteignung Begünstigte im übrigen 
für einen angemessenen Betrag Sicherheit 
leistet." 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1 a 
eingefügt: 

„(1 a) In den Fällen des § 111 ist auf An-
trag eines Beteiligten die Ausführungsanord-
nung zu erlassen, wenn der durch die Ent-
eignung Begünstigte den zwischen den Be-
teiligten unstreitigen Entschädigungsbetrag 
gezahlt oder in zulässiger Weise unter Ver-
zicht auf das Recht der Rücknahme hinter-
legt hat. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend, 
soweit sich nicht aus der Einigung etwas an-
deres ergibt." 
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54. In § 113 werden nach Absatz 2 folgende Ab-
sätze 2 a und 2 b eingefügt: 

„(2 a) unverändert 

(2 b) Kann ein Grundstücksteil noch nicht 
entsprechend Absatz 2 Nr. 4 Buchstabe a be-
zeichnet werden, so kann der Enteignungs-
beschluß ihn aufgrund fester Merkmale in der 
Natur oder durch Bezugnahme auf die Eintra-
gung in einen Lageplan bezeichnen. Wenn das 
Ergebnis der Vermessung vorliegt, ist der Ent-
eignungsbeschluß durch einen Nachtrags-
beschluß anzupassen." 

55. § 117 wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 

b) Nach Absatz 1 werden folgende Absätze 1 a 
und 1 b eingefügt: 

„(1 a) unverändert 

(1 b) Im Falle des § 113 Abs. 2 b ist auf 
Antrag eines Beteiligten die Ausführungs-
anordnung zu erlassen, wenn der durch die 
Enteignung Begünstigte die im Enteignungs-
beschluß in Verbindung mit dem Nachtrags-
beschluß festgesetze Geldentschädigung ge- 
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56. § 121 erhält folgende Fassung: 

„§ 121  

Kosten 

(1) Der Antragsteller hat die Kosten zu tra-
gen, wenn der Antrag auf Enteignung abgelehnt 
oder zurückgenommen wird. Wird dem Antrag 
auf Enteignung stattgegeben, so hat der Ent-
schädigungsverpflichtete die Kosten zu tragen. 
Wird einem Antrag auf Rückenteignung stattge-
geben, so hat der von der Rückenteignung Be-
troffene die Kosten zu tragen. Wird ein Antrag 
eines sonstigen Beteiligten abgelehnt oder zu-
rückgenommen, sind diesem die durch die Be-
handlung seines Antrags verursachten Kosten 
aufzuerlegen. 

(2) Kosten sind die Kosten des Verfahrens und 
die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung 
oder Rechtsverteidigung notwendigen Aufwen-
dungen der Beteiligten. Die Gebühren und Aus-
lagen eines Rechtsanwalts oder eines sonstigen 
Bevollmächtigten sind erstattungsfähig, wenn 
die Zuziehung eines Bevollmächtigten notwen-
dig war. 

(3) Aufwendungen, die durch das Verschulden 
eines Erstattungsberechtigten entstanden sind, 
hat dieser selbst zu tragen; das Verschulden 
eines Vertreters ist dem Vertretenen zuzurech-
nen. 

(4) Die Kosten des Verfahrens richten sich 
nach den landesrechtlichen Vorschriften. Die 
Enteignungsbehörde setzt die Kosten durch Be-
schluß fest. Der Beschluß bestimmt auch, ob die 
Zuziehung eines Rechtsanwalts oder eines son-
stigen Bevollmächtigten notwendig war." 

56a. § 122 erhält folgende Fassung:  

In Absatz 1 wird folgende Nr. 4 angefügt:  

4. „aus einem Beschluß gemäß § 96 a Abs. 5  
Satz 2 wegen der darin festgesetzten Leistun-
gen."  

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

 

zahlt oder zulässigerweise unter Verzicht auf  
das Recht der Rücknahme hinterlegt hat. Der  
Nachtragsbeschluß braucht nicht unanfecht-
bar zu sein."  

56. § 121 erhält folgende Fassung: 

„§ 121  

Kosten 

(1) Der Antragsteller hat die Kosten zu 
tragen, wenn der Antrag auf Enteignung abge-
lehnt oder zurückgenommen wird. Wird dem 
Antrag auf Enteignung stattgegeben, so hat 
der Entschädigungsverpflichtete die Kosten zu 
tragen. Wird einem Antrag auf Rückenteig-
nung stattgegeben, so hat der von der Rück-
enteignung Betroffene die Kosten zu tragen. 
Wird ein Antrag eines sonstigen Beteiligten 
abgelehnt oder zurückgenommen, sind diesem 
die durch die Behandlung seines Antrags ver-
ursachten Kosten aufzuerlegen, wenn sein An-
trag offensichtlich unbegründet war.  

(2) Kosten sind die Kosten des Verfahrens 
und die zur zweckentsprechenden Rechtsver-
folgung oder Rechtsverteidigung notwendigen 
Aufwendungen der Beteiligten. Die Gebühren 
und Auslagen eines Rechtsanwalts oder eines 
sonstigen Bevollmächtigten sind erstattungs-
fähig, wenn die Zuziehung eines Bevollmäch-
tigten notwendig war. Aufwendungen für einen  
Bevollmächtigten, für den Gebühren und Aus-
lagen gesetzlich nicht vorgesehen sind, können  
nur bis zur Höhe der gesetzlichen Gebühren  
und Auslagen der Rechtsanwälte erstattet wer-
den.  

(3) unverändert 

(4) Die Kosten des Verfahrens richten sich 
nach den landesrechtlichen Vorschriften. Die 
Enteignungsbehörde setzt die Kosten im Ent-
eignungsbeschluß oder durch besonderen Be-
schluß fest. Der Beschluß bestimmt auch, ob 
die Zuziehung eines Rechtsanwalts oder eines 
sonstigen Bevollmächtigten notwendig war." 

56a. § 122 Abs. 1 Nr. 2 erhält folgende Fassung:  

„2. aus nicht mehr anfechtbarem Enteignungsbe

-

schluß wegen der zu zahlenden Geldentschä

-

digung oder einer Ausgleichszahlung;".  
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57. Nach § 122 wird folgender Teil V a eingefügt: 

„TEIL V a 

Härteausgleich 

§ 122 a 

Härteausgleich bei Enteignung, Umlegung 
und Ausübung des limitierten Vorkaufsrechts 

(1) Zur Vermeidung oder zum Ausgleich wirt-
schaftlicher Nachteile, die für den Betroffenen in 
seinen persönlichen Lebensumständen, insbeson-
dere im wirtschaftlichen oder sozialen Bereich, 
eine besondere Härte bedeuten und für die eine 
Ausgleichs- oder Entschädigungsleistung nicht zu 
gewähren ist und die auch nicht durch sonstige 
Maßnahmen ausgeglichen werden, soll die Ge-
meinde auf Antrag einen Geldausgleich gewäh-
ren, soweit es der Billigkeit entspricht (Härte-
ausgleich). 

(2) Der Härteausgleich kann gewährt werden 

1. einem Eigentümer, der ein Grundstück durch 
eine Maßnahme aufgrund dieses Gesetzes 
gegen Entschädigung verloren oder zur Ver-
meidung einer solchen Maßnahme gegen Ent-
gelt an die Gemeinde übereignet hat, wenn 
die Entschädigung oder das Entgelt in An-
wendung des § 96 a bemessen worden ist; 
dies gilt auch in den Fällen des § 28 a; 

2. einem Inhaber eines dinglichen Rechts, das 
zum Besitz oder zur Nutzung eines Grund-
stücks berechtigt, wenn sinngemäß die Vor-
aussetzungen der Nummer 1 vorliegen; 

3. einem Mieter oder Pächter, wenn das Miet-
oder Pachtverhältnis mit Rücksicht auf die 
Durchführung eines Bebauungsplans nach 
den in § 39 g bezeichneten Vorschriften auf-
gehoben oder nach § 86 Abs. 1 Nr. 3 ent-
eignet worden ist. 

(3) Ein Härteausgleich wird nicht gewährt 
soweit der Antragsteller es unterlassen hat oder 
unterläßt, den wirtschaftlichen Nachteil durch 
zumutbare Maßnahmen, insbesondere unter 
Einsatz eigener oder fremder Mittel, abzuwen-
den. 

(4) Absatz 2 Nrn. 2 und 3 gilt entsprechend für 
andere Vertragsverhältnisse, die zum Gebrauch 
oder zur Nutzung eines Grundstücks, Gebäudes 
oder Gebäudeteils oder einer sonstigen bau-
lichen Einrichtung berechtigen. 

§ 122 b 

Härteausgleich bei Kündigungen und 
vorübergehender Unbenutzbarkeit oder 

Räumung von Miet- oder Pachtraum 

(1) Der Härteausgleich kann, wenn die in 
§ 122 a Abs. 1 genannten Voraussetzungen vor-
liegen, auch gewährt werden 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

57. Nach § 122 wird folgender Teil V a eingefügt: 

„TEIL V a 

Härteausgleich 

§ 122 a 

Allgemeine Voraussetzungen für die Gewährung 
eines Härteausgleichs 

(1) Zur Vermeidung oder zum Ausgleich 
wirtschaftlicher Nachteile, die für den Betrof-
fenen in seinen persönlichen Lebensumständen, 
insbesondere im wirtschaftlichen und sozialen 
Bereich, eine besondere Härte bedeuten und für 
die eine Ausgleichs- oder Entschädigungslei-
stung nicht zu gewähren ist und die auch nicht 
durch sonstige Maßnahmen ausgeglichen wer-
den, soll die Gemeinde in den Fällen des § 122 b 
auf Antrag einen Geldausgleich gewähren, so-
weit es die Billigkeit erfordert (Härteausgleich). 

(2) Ein Härteausgleich wird nicht gewährt, 
soweit der Antragsteller es unterlassen hat 
und unterläßt, den wirtschaftlichen Nachteil 
durch zumutbare Maßnahmen, insbesondere 
unter Einsatz eigener oder fremder Mittel, ab-
zuwenden. 

§ 122 b 

Härteausgleich bei Aufhebung, 
Enteignung, Kündigung und vorübergehender 

Unbenutzbarkeit oder Räumung von Miet- und 
Pachtraum 

(1) Ein Härteausgleich kann gewährt werden 

1. einem Mieter oder Pächter, wenn das Miet-
oder Pachtverhältnis mit Rücksicht auf die 
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1. einer gekündigten Vertragspartei, wenn ein 
Gebäude oder eine sonstige bauliche Anlage 
ganz oder teilweise beseitigt, baulich verän-
dert oder modernisiert werden muß, oder 
wenn nach den Festsetzungen des Be-
bauungsplans für ein unbebautes Grund-
stück eine andere Nutzung vorgesehen ist, 
und wenn aus einem dieser Gründe das 
Miet- oder Pachtverhältnis durch Kündigung 
beendigt worden ist; entsprechendes gilt, 
wenn ein Miet - oder Pachtverhältnis mit 
Rücksicht auf die Durchführung städtebau-
licher Maßnahmen durch Vereinbarung der 
Beteiligten vorzeitig beendigt wird und die 
Gemeinde bestätigt hat, daß die Beendigung 
des Rechtsverhältnisses im Hinblick auf die 
alsbaldige Durchführung der städtebaulichen 
Maßnahmen geboten ist; 

2. einer Vertragspartei, wenn ohne Beendigung 
des Rechtsverhältnisses die vermieteten oder 
verpachteten Räume ganz oder teilweise vor-
übergehend unbenutzbar sind und die Ge-
meinde bestätigt hat, daß dies durch die 
Durchführung städtebaulicher Maßnahmen 
bedingt ist; 

3. einem Mieter oder Pächter für die Umzugs-
kosten, die dadurch entstehen, daß er nach 
der Räumung seiner Wohnung vorüberge-
hend anderweitig untergebracht worden ist 
und später ein neues Miet- oder Pachtver-
hältnis in dem Gebiet begründet wird, sofern 
dies im Sozialplan vorgesehen ist. 

(2) Absatz 1 Nrn. 1 bis 3 gilt entsprechend für 
andere Vertragsverhältnisse, die zum Gebrauch 
oder zur Nutzung eines Grundstücks, Gebäudes 
oder Gebäudeteils oder einer sonstigen bau-
lichen Einrichtung berechtigen. 

(3) § 122 a Abs. 3 findet Anwendung." 

58. Die Überschrift des Sechsten Teils erhält fol-
gende Fassung: 

„SECHSTER TEIL 

Erschließung und Ausgleichsbeträge" 

59. Die Überschrift des Ersten Abschnitts des Sech-
sten Teils erhält folgende Fassung: 

„Erster Abschnitt 

Allgemeine Vorschriften über die Erschließung" 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

Durchführung städtebaulicher Maßnahmen 
nach den in § 39 g bezeichneten Vorschriften 
aufgehoben oder nach den Vorschriften des 
Fünften Teils enteignet worden ist; 

2. einer gekündigten Vertragspartei, wenn die 
Kündigung zur Durchführung eines nach den 
Vorschriften des Abschnitts 1 a des Dritten 
Teils angeordneten Gebots erforderlich ist; 
dies gilt auch, wenn von dem Ausspruch 
eines Gebots abgesehen wird, weil der 
Eigentümer sich gegenüber der Gemeinde 
verpflichtet, die entsprechende Maßnahme 
durchzuführen; dies gilt entsprechend, wenn 
ein Miet- oder Pachtverhältnis vorzeitig 
durch Vereinbarung der Beteiligten beendigt 
wird und die Gemeinde bestätigt hat, daß 
die Beendigung des Rechtsverhältnisses im 
Hinblick auf die alsbaldige Durchführung 
der städtebaulichen Maßnahmen geboten ist; 

3. einer Vertragspartei, wenn ohne Beendigung 
des Rechtsverhältnisses die vermieteten oder 
verpachteten Räume ganz oder teilweise vor-
übergehend unbenutzbar sind und die Ge-
meinde bestätigt hat, daß dies durch die als-
baldige Durchführung städtebaulicher Maß-
nahmen bedingt ist; 

4. einem Mieter oder Pächter für die Umzugs-
kosten, die dadurch entstehen, daß er nach 
der Räumung seiner Wohnung vorüber-
gehend anderweitig untergebracht worden 
ist und später ein neues Miet- oder Pacht-
verhältnis in dem Gebiet begründet wird, 
sofern dies im Sozialplan vorgesehen ist. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für andere 
Vertragsverhältnisse, die zum Gebrauch oder 
zur Nutzung eines Grundstücks, Gebäudes oder 
Gebäudeteils oder einer sonstigen baulichen 
Einrichtung berechtigen." 

58. unverändert 

59. unverändert 

59a. In § 126 Abs. 1 erhält Nummer 1 folgende Fas-
sung: 

„1. Haltevorrichtungen und Leitungen für Be-
leuchtungskörper der Straßenbeleuchtung 
einschließlich der Beleuchtungskörper und 
des Zubehörs und". 
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60. Nach § 135 wird folgender Dritter Abschnitt ein-
gefügt: 

„Dritter Abschnitt 

Ausgleichsbeträge 

§ 135 a 

Ausgleichsbeträge 

(1) Der Eigentümer eines Grundstücks in 
einem Gebiet für das die Gemeinde einen Be-
bauungsplan aufgestellt, geändert oder ergänzt 
hat, hat an die Gemeinde einen Ausgleichsbe-
trag in Geld zu entrichten. Der Ausgleichsbe-
trag beträgt 50 vom Hundert der in § 96 a Abs. 3 
und 4 bezeichneten Werterhöhungen. 

(2) Auf den Ausgleichsbetrag sind anzurech-
nen 

1. Vorteile oder Werterhöhungen des Grund-
stücks, die bereits bei einer Ausgleichslei-
stung in einem Umlegungsverfahren oder 
einer Entschädigung in einem Enteignungs-
verfahren berücksichtigt worden sind und 

2. Leistungen des Eigentümers als Teil des Er-
werbspreises nach § 89 Abs. 5 Satz 2. 

Die Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach 
dem Sechsten Teil und von Beiträgen auf Grund 
landesrechtlicher Vorschriften bleibt unberührt, 
Erhebt die Gemeinde Erschließungsbeiträge oder 
Beiträge auf Grund von Landesrecht, so sind 
diese auf den Ausgleichsbetrag anzurechnen. 

(3) Der Ausgleichsbetrag entsteht nach Ver-
wirklichung einer dem Bebauungsplan entspre-
chenden baulichen oder sonstigen Nutzung. Die 
Gemeinde fordert den Ausgleichsbetrag durch 
Bescheid an. Ausgleichspflichtig ist, wer im Zeit-
punkt der Zustellung des Bescheids Eigentümer 
ist. Der Betrag wird einen Monat nach Zustel- 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

59b. In § 127 Abs. 2 werden nach Nummer 3 fol-
gende Nummern 4 und 5 angefügt: 

„4. Kinderspielplätze innerhalb der Baugebiete; 

5. Anlagen zum Schutz von Baugebieten ge-
gen schädliche Umwelteinwirkungen im 
Sinne des Bundes-Immissionsschutzgeset-
zes, auch wenn sie nicht Bestandteil der 
Erschließungsanlagen sind." 

59c. § 134 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 erhält Satz 3 folgende Fassung: 
„Mehrere Beitragspflichtige haften als Ge-
samtschuldner; bei Wohnungs- und Teil-
eigentum sind die einzelnen Wohnungs- 
und Teileigentümer nur entsprechend ihrem 
Miteigentumsanteil beitragspflichtig." 

b) In Absatz 2 wird folgender Satzteil angefügt: 
,,,im Falle des Absatzes 1 Satz 3 auf dem 
Wohnungs- oder dem Teileigentum.". 

60. Nach § 135 wird folgender Dritter Abschnitt ein-
gefügt: 

„Dritter Abschnitt 

Ausgleichsbeträge 

§ 135 a 

Ausgleichsbeträge für Grundstücke, 
Erhebungsbereich und Bemessung 

(1) Die Gemeinde hat in einem Gebiet, für das 
sie einen Bebauungsplan aufgestellt, geändert 
oder ergänzt hat, Ausgleichsbeträge für Grund-
stücke zu erheben. 

(2) Der Ausgleichspflicht unterliegt ein Grund-
stück, für das sich infolge der Entwicklung oder 
Neugestaltung des Gebiets eine Wertsteigerung 
ergibt; die Wertsteigerung besteht aus dem 
Unterschied zwischen dem Endwert (§ 135 c) und 
dem Anfangswert (§ 135 b). Der Ausgleichs-
betrag beträgt 50 vom Hundert dieser Wert-
steigerung; er ist in Geld zu entrichten. 

(3) Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für 
Grundstücke, die im Geltungsbereich einer Sat-
zung nach § 34 Abs. 2 Satz 2 liegen, wenn für 
das Grundstück vor Erlaß der Satzung eine bau-
liche Nutzung nach § 34 nicht zulässig war. 

(4) Wird von den Festsetzungen des Bebau-
ungsplans eine Ausnahme oder eine Befreiung 
nach § 31 erteilt und erfährt das Grundstück da-
durch eine Wertsteigerung, so ist an die Ge-
meinde gesondert ein Ausgleichsbetrag in Höhe 
der Wertsteigerung zu entrichten, die im Zeit-
punkt der Erteilung eingetreten ist. 
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lung des Bescheids fällig. Die Gemeinde hat den 
Ausgleichsbetrag auf Antrag des Eigentümers 
in ein Tilgungsdarlehen umzuwandeln, sofern 
diesem nicht zugemutet werden kann, die Ver-
pflichtung bei Fälligkeit mit fremden oder eige

-

nen Mitteln zu erfüllen. Sie soll den zur Finan-
zierung der Neubebauung erforderlichen Grund-
pfandrechten den Vorrang vor einem zur Siche-
rung ihres Tilgungsdarlehens bestellten Grund-
pfandrecht einräumen. Die Gemeinde hat den 
Eigentümer in dem Bescheid auf die Möglichkeit, 
den Ausgleichsbetrag in ein Tilgungsdarlehen 
umzuwandeln, hinzuweisen. 

(4) Die Gemeinde kann von dem Eigentümer 
eine Vorauszahlung bis zu 50 vom Hundert der 
in diesem Zeitpunkt vorhandenen Werterhöhun-
gen verlangen, wenn ein Vorhaben nach § 33 
genehmigt wird. 

(5) Wird von den Festsetzungen eines Be-
bauungsplans eine Ausnahme oder eine Be-
freiung nach § 31 erteilt, hat der Eigentümer 
des Grundstücks an die Gemeinde einen Aus-
gleichsbetrag in Geld in Höhe der Wertsteige-
rung zu entrichten, die das Grundstück infolge 
der erteilten Ausnahme oder Befreiung im Zeit-
punkt der Erteilung erfährt. Absatz 3 findet An-
wendung. 

(6) Für die Erhebung der Ausgleichsbeträge 
gelten die landesrechtlichen Vorschriften für 
kommunale Beiträge entsprechend, soweit die-
ses Gesetz oder die auf Grund dieses Gesetzes 
erlassenen Rechtsvorschriften nicht etwas ande-
res bestimmen. 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

i 135 b 

Anfangswert 

(1) Anfangswert ist der Verkehrswert, den das 
Grundstück hätte, wenn eine Entwicklung oder 
Neugestaltung des Gebiets weder beabsichtigt 
noch durchgeführt worden wäre. 

(2) In Gebieten nach § 34 ist Anfangswert der 
Verkehrswert, den das Grundstück ohne Vor-
bereitung, Aufstellung oder Durchführung eines 
Bauleitplans sowie die Aussicht darauf hätte. 

(3) In Gebieten, in denen sich kein von dem 
innerlandwirtschaftlichen Verkehrswert abwei-
chender Verkehrswert gebildet hat, ist als An-
fangswert der Verkehrswert maßgebend, der in 
vergleichbaren Gebieten im gewöhnlichen Ge-
schäftsverkehr auf dem allgemeinen Grund-
stücksmarkt dort zu erzielen wäre, wo keine 
Aussicht auf die Entwicklung oder Neugestal-
tung besteht (Wert des begünstigten Agrar-
landes)." 

§ 135 c 

Endwert 

(1) Endwert ist der Verkehrswert des Grund-
stücks in dem Zeitpunkt, in dem die nach dem 
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Bebauungsplan vorgesehene bauliche oder son-
stige Nutzung in dem Gebiet, in Teilen des Ge-
biets oder gesondert für einzelne Grundstücke 
zulässig wird. Dabei ist zu unterstellen, 

1. daß im Zusammenhang mit der Entwicklung 
oder Neugestaltung des Gebiets für das 
Grundstück Beiträge nach bundes- und lan-
desrechtlichen Vorschriften zur Herstellung, 
Erweiterung oder Verbesserung der für die 
Zulässigkeit eines Vorhabens erforderlichen 
Erschließungsanlagen noch zu entrichten sind 
(beitragspflichtiges Grundstück) und 

2. daß der Ausgleichsbetrag bereits gezahlt ist. 

(2) Wenn im Zusammenhang mit der Entwick-
lung oder Neugestaltung des Gebiets die Her-
stellung, Erweiterung oder Verbesserung von 
Erschließungsanlagen nicht erforderlich ist, ist 
der Endwert abweichend von Absatz 1 Satz 2 
Nr. 1 der Verkehrswert eines Grundstücks, für 
das Beiträge nicht zu entrichten sind (beitrags-
freies Grundstück). 

§ 135 d 

Bewertungsansatz und 
Wertermittlungszeitpunkt 

(1) Anfangswert und Endwert sind jeweils 
Verkehrswerte des unbebauten Grundstücks; 
ist ein Grundstück bebaut, so sind Anfangs-
wert und Endwert jeweils die Verkehrswerte, 
die das Grundstück hätte, wenn es unbebaut 
wäre. Anpflanzungen und sonstige Einrichtun-
gen bleiben außer Betracht. 

(2) Anfangswert und Endwert sind auf den-
selben Zeitpunkt zu beziehen; maßgebend ist 
der in § 135 c Abs. 1 Satz 1 bezeichnete Zeit-
punkt. Die Gemeinde macht diesen Zeitpunkt 
ortsüblich bekannt. 

§ 135 e 

Verhältnis zu Beiträgen 

(1) Die Erhebung von Beiträgen nach bundes- 
und landesrechtlichen Vorschriften zur Herstel-
lung, Erweiterung oder Verbesserung der für 
die Zulässigkeit eines Vorhabens erforderlichen 
Erschließungsanlagen bleibt unberührt; dies gilt 
unabhängig davon, ob diese Beiträge vor oder 
nach der Erhebung des Ausgleichsbetrags erho-
ben werden. 

(2) Erhebt die Gemeinde Beiträge für die 
Herstellung, Erweiterung oder Verbesserung 
von Erschließungsanlagen im Sinne des § 127 
Abs. 2 vor der Erhebung des Ausgleichsbetrags, 
so ist auf den Ausgleichsbetrag die Hälfte der 
Beiträge anzurechnen; ein Ausgleichsbetrag 
wird nicht erhoben, wenn er weniger als die 
Hälfte der Beiträge betragen würde. Werden 
Beiträge nach der Erhebung des Ausgleichsbe-
trags erhoben, so ist die Hälfte der Beiträge mit 
dem Ausgleichsbetrag zu verrechnen. 



Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 	Drucksache 7/4793 

Entwurf Beschlüsse des 15. Ausschusses 

(3) Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden, 
wenn Teilbeiträge oder Vorauszahlungen auf 
den Beitrag geleistet, eine Ablösung aufgrund 
einer Vereinbarung vorgenommen oder Bei-
träge erlassen wurden. 

§ 135 f 

Anzurechnende Wertsteigerungen 
und Leistungen 

(1) Hat der Eigentümer zulässigerweise durch 
eigene Aufwendungen, die er auf seinem 
Grundstück getätigt hat, zur Wertsteigerung 
seines Grundstücks im Sinne des § 135 a Abs. 2 
beigetragen, so sind ihm die gewöhnlichen Ko-
sten der Aufwendungen auf den Ausgleichsbe-
trag anzurechnen, soweit es sich nicht um 
Kosten für Erschließungsmaßnahmen im Sinne 
des Absatzes 2 handelt. Die Kosten sind auf den 
in § 135 c Abs. 1 Satz 1 bezeichneten Zeitpunkt 
zu beziehen. Eine Anrechnung findet auch bei 
einer Wertsteigerung statt, die bereits bei einer 
Enteignung, insbesondere im Rahmen des § 93 
Abs. 3 Satz 1 berücksichtigt worden ist. 

(2) Werden für eigene Rechnung von dem 
Eigentümer oder einem Dritten mit Zustimmung 
der Gemeinde Erschließungsmaßnahmen durch-
geführt, für die Beiträge der in § 135 e Abs. 1 
bezeichneten Art erhoben werden können, so 
bestimmt sich insoweit der Endwert nach § 135 c 
Abs. 1. Auf den Ausgleichsbetrag ist die Hälfte 
der Beiträge für die Herstellung, Erweiterung 
oder Verbesserung von Erschließungsanlagen 
im Sinne des § 127 Abs. 2 anzurechnen, die für 
das Grundstück zu zahlen wären, wenn die Er-
schließungsmaßnahme nicht von dem Eigentü-
mer oder dem Dritten durchgeführt worden 
wäre; die Höhe der Beiträge kann nach den 
Grundsätzen des § 130 Abs. 1 Satz 2 ermittelt 
werden. 

o 135 g 

Ausgleichspflichtiger 

(1) Ausgleichspflichtig ist aufgrund persön-
licher öffentlich-rechtlicher Leistungspflicht der-
jenige, der im Zeitpunkt der Zustellung des 
Bescheids nach § 135 h Abs. 2 Satz 1 Eigentümer 
des Grundstücks ist; die Forderung der Ge-
meinde genießt keinen Vorrang im Konkurs- 
und im Zwangsversteigerungsverfahren. Meh-
rere Ausgleichspflichtige haften als Gesamt-
schuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum 
sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentü-
mer nur entsprechend ihrem Miteigentumsan-
teil ausgleichspflichtig. 

(2) Wird ein Grundstück nach der Festsetzung 
des Ausgleichsbetrags (§ 135 h Abs. 1 Satz 2) 
durch Rechtsgeschäft veräußert, so ist der Ver-
äußerer ausgleichspflichtig. 
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§ 135 h 

Ermittlung, Festsetzung, Entstehung 
und Erhebung des Ausgleichsbetrags 

(1) Die Ausgleichspflicht entsteht nach der 
Bekanntmachung des in § 135 c Abs. 1 Satz 1 
bezeichneten Zeitpunkts. Die Gemeinde hat den 
Ausgleichsbetrag nach diesem Zeitpunkt als-
bald zu ermitteln und festzusetzen (Festsetzung 
des Ausgleichsbetrags) und ihn dem Eigen-
tümer durch rechtsmittelfähigen Bescheid mit-
zuteilen. Vor der Festsetzung des Ausgleichs-
betrags ist dem Eigentümer Gelegenheit zur 
Stellungnahme innerhalb angemessener Frist zu 
geben; er ist darauf hinzuweisen, daß er inner-
halb der Frist eine Erörterung der nach § 135 f 
anrechenbaren Wertsteigerungen und Leistun-
gen sowie der für die Wertermittlung des Ein-
zelgrundstücks maßgebenden besonderen Ver-
hältnisse verlangen und in die Karte der An-
fangs- und Endwerte nach § 135 k Einsicht neh-
men kann. Die Festsetzung des Ausgleichs-
betrags wirkt für und gegen die Rechtsnach-
folger des Eigentümers. 

(2) Die Gemeinde erhebt den zu zahlenden 
Ausgleichsbetrag durch Bescheid (Erhebung des 
Ausgleichsbetrags) nach Verwirklichung einer 
dem Bebauungsplan, im Falle des § 135 a Abs. 3 
der satzungsgemäßen Nutzung und in den Fäl-
len des § 135 a Abs. 4 der Ausnahme oder der 
Befreiung entsprechenden baulichen oder son-
stigen Nutzung des Grundstücks; dies gilt auch 
bei nur teilweiser Verwirklichung dieser zu-
lässigen baulichen oder sonstigen Nutzung. Die 
Nutzung gilt bereits dann als verwirklicht, 
wenn die bauliche oder sonstige Anlage ge-
nutzt werden kann oder mit ihrer Benutzung 
begonnen wird. 

(3) Im Einvernehmen mit dem Eigentümer 
kann die Gemeinde den zu zahlenden Aus-
gleichsbetrag nach der Bekanntmachung des in 
§ 135 c Abs. i Satz 1 bezeichneten Zeitpunkts 
und nach der Festsetzung des Ausgleichsbetrags 
bereits vor der Verwirklichung einer baulichen 
oder sonstigen Nutzung erheben (vorzeitige Er-
hebung). Die Gemeinde soll den Ausgleichsbe-
trag vorzeitig erheben, wenn der Eigentümer 
hieran ein berechtigtes Interesse hat. Ist die 
Höhe des Ausgleichsbetrags bereits vor der Be-
kanntmachung des in § 135 c Abs. i Satz 1 be-
zeichneten Zeitpunkts mit hinreichender Sicher-
heit zu ermitteln, so finden die Vorschriften des 
Absatzes 1 über die Festsetzung und der Sätze 
1 und 2 über die vorzeitige Erhebung bereits 
vor der Bekanntmachung Anwendung; abwei-
chend von Absatz i Satz 2 soll die Gemeinde 
den Ausgleichsbetrag vor dem in § 135 c Abs. 1 
Satz 1 bezeichneten Zeitpunkt festsetzen, wenn 
der Eigentümer hieran ein berechtigtes Inter-
esse hat. Der Bescheid über die vorzeitige Erhe-
bung tritt an die Stelle des Bescheids nach Ab-
satz 2. 



Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode  	Drucksache 7/4793  

Entwurf  Beschlüsse des 15. Ausschusses 

(4) In den Fällen des § 135 g Abs. 2 erhebt die 
Gemeinde durch Bescheid den Ausgleichsbetrag 
abweichend von den Absätzen 2 und 3 nach Ein-
tritt der Rechtswirksamkeit des Veräußerungs-
vertrags; die Vorschrift des § 135 i Abs. 2 über 
das Tilgungsdarlehen findet keine Anwendung. 

§ 135 i 

Fälligkeit, Tilgungsdarlehen, 
Absehen von der Erhebung, Stundung und Erlaß 

(1) Der zu zahlende Ausgleichsbetrag wird 
einen Monat nach der Zustellung des Erhe-
bungsbescheids fällig. 

(2) Die Gemeinde hat den zu zahlenden Aus-
gleichsbetrag auf Antrag des Eigentümers in 
ein Tilgungsdarlehen umzuwandeln, sofern die-
sem nicht zugemutet werden kann, die Ver-
pflichtung bei Fälligkeit mit eigenen oder frem-
den Mitteln zu erfüllen. Sie soll auf Antrag den 
Grundpfandrechten, die zur Finanzierung des 
Erwerbs eines Grundstücks zum Zwecke der 
Bebauung oder zur Finanzierung der Bebauung, 
Modernisierung oder Instandsetzung bestellt 
werden, den Vorrang vor einem zur Sicherung 
ihres Tilgungsdarlehens bestellten Grundpfand-
recht einräumen. Bei der Entscheidung über 
den nach Satz 2 gestellten Antrag soll die Ge-
meinde berücksichtigen, daß die Sicherheit des 
Tilgungsdarlehens nicht gefährdet wird. Die 
Gemeinde hat den Eigentümer in dem Bescheid 
auf die Möglichkeit der Umwandlung des zu 
zahlenden Ausgleichsbetrags in ein Tilgungs-
darlehen und der Vorrangeinräumung hinzu-
weisen. 

(3) Im Einzelfall kann die Gemeinde von der 
Erhebung des Ausgleichsbetrags oder der Til-
gungs- und Zinsleistungen für das Tilgungsdar-
lehen nach Absatz 2 ganz oder teilweise ab-
sehen, wenn dies im öffentlichen Interesse oder 
zur Vermeidung unbilliger Härten geboten ist. 
Die Freistellung nach Satz 1 kann bereits vor 
Entstehung der Ausgleichspflicht vorgesehen 
werden. 

(4) Im übrigen finden die landesrechtlichen 
Vorschriften für kommunale Beiträge einschließ-
lich der Bestimmungen über die Stundung und 
den Erlaß entsprechende Anwendung. 

(5) Die Gemeinde kann mit Zustimmung der 
Landesregierung oder der von ihr bestimmten 
Stelle vor der Festsetzung des Ausgleichsbetrags 
beschließen, daß von der Erhebung eines Aus-
gleichsbetrags in Gebieten oder in Teilen von 
Gebieten abgesehen wird, wenn die erzielbaren 
Einnahmen geringfügig sind und den Verwal-
tungsaufwand nicht rechtfertigen. 

§ 135 j 

Vorauszahlung auf den Ausgleichsbetrag 

Wenn ein Vorhaben nach § 33 genehmigt 
wird, kann die Gemeinde vom Eigentümer eine 
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§ 135 b 

Ausgleichsbetrag des Veranlassers 

(1) Führt die Durchführung städtebaulicher 
Maßnahmen zur Beseitigung von Einwirkungen. 
die von einem Betrieb auf das Gebiet ausgehen. 
und gewinnt der Betrieb aus der Durchführung 
der Maßnahmen einen Vorteil, kann die Ge-
meinde den Inhaber des Betriebs in Höhe des 
Vorteils zu einem Ausgleichsbetrag heranzie-
hen. Als Vorteil gilt insbesondere die Wert-
erhöhung des Betriebs oder die Ersparnis eige-
ner Aufwendungen, die erforderlich geworden 
wären, um die Einwirkungen auszuschließen 
oder zu mindern. Nach § 44 a Abs. 2 zu zahlende 
Entschädigungen sind anzurechnen. 

(2) Bei einem Betrieb, der in einem Gebiet 
liegt, in dem Ausgleichsbeträge nach § 135 a 
erhoben werden, darf der Inhaber zu einem Aus-
gleichsbetrag nach Absatz 1 nur insoweit heran-
gezogen werden, als der Vorteil den nach § 135 a 
erhobenen Ausgleichsbetrag übersteigt. 

(3) Der Ausgleichsbetrag nach § 135 b wird in 
dem Zeitpunkt fällig, in dem der Vorteil im Sin-
ne des Absatzes 1 Satz 1 eingetreten ist. Auf 
die Heranziehung zur Leistung findet § 135 a 
Abs. 3 mit Ausnahme des Satzes 1 Anwendung." 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

Vorauszahlung bis 50 vom Hundert der in die-
sem Zeitpunkt vorhandenen Wertsteigerung im 
Sinne des § 135 a Abs. 2 Satz 1 verlangen. 

§ 135 k 

Karte der Anfangs- und Endwerte 

(1) Die Gemeinde trägt die ermittelten An-
fangs- und Endwerte vor der Festsetzung des 
Ausgleichsbetrags in eine Karte des Erhebungs-
gebiets ein. Auf der Karte ist zu vermerken, 
daß nach Maßgabe des § 135 f Anrechnungen 
auf die sich aus der Karte ergebenden Wert-
steigerungen erfolgen können. Von einer Ein-
tragung der Anfangs- und Endwerte in eine 
Karte kann abgesehen werden, wenn der mit 
der Karte verfolgte Unterrichtungszweck auch 
auf andere Weise sichergestellt werden kann. 

(2) Die Gemeinde hat Personen, die zur Zah-
lung eines Ausgleichsbetrags für ein in dem 
Erhebungsgebiet gelegenes Grundstück ver-
pflichtet sind oder ein sonstiges berechtigtes 
Interesse nachweisen, auf Verlangen Einsicht 
in die Karte zu gewähren. Die Karte und ihr 
Inhalt haben keine bindende Wirkung. 

§ 1351 

Ausgleichsbetrag des Veranlassers 

(1) Haben städtebauliche Maßnahmen die Be-
seitigung oder Minderung städtebaulich nach-
teiliger Auswirkungen zur Folge, die von Ein-
wirkungen eines oder mehrerer Betriebe auf 
das Gebiet ausgehen, und gewinnt der einzelne 
Betrieb durch die städtebaulichen Maßnahmen 
einen Vorteil, kann die Gemeinde vom Inhaber 
des Betriebs einen Ausgleichsbetrag in Höhe 
des Vorteils erheben. Als Vorteil gilt insbeson-
dere die Wertsteigerung des Betriebs oder die 
Ersparnis eigener Aufwendungen, die erforder-
lich geworden wären, um die städtebaulich nach-
teiligen Auswirkungen zu beseitigen oder zu 
mindern. Nach § 44 a Abs. 2 zu zahlende Ent-
schädigungen sind anzurechnen. 

(2) Liegt ein Betrieb in einem Gebiet, in dem 
Ausgleichsbeträge (§ 135 a) erhoben wurden, 
und wird bei der Ermittlung des Vorteils nach 
Absatz 1 die Wertsteigerung des Grundstücks 
einbezogen, ist die Wertsteigerung des Grund-
stücks, die bei der Bemessung des Ausgleichs-
betrags nach § 135 a Abs. 2 Satz i zugrunde 
gelegt wurde, von dem nach Absatz 1 ermittel-
ten Vorteil abzuziehen. 

(3) Der Ausgleichsbetrag nach Absatz 1 ent-
steht in dem Zeitpunkt, in dem der Vorteil ein-
getreten ist. Auf die Erhebung des Ausgleichs-
betrags finden § 135 g Abs. 1 Satz 1, § 135 h 
und § 135 i entsprechend Anwendung. 
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61. § 141 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Der Gutachterausschuß hat auf Antrag 
Gutachten zu erstatten über die nach den Vor-
schriften dieses Gesetzes maßgebenden Grund-
stückswerte einschließlich der Werte land- und 
forstwirtschaftlicher Grundstücke." 
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(4) Die Gemeinde kann unter Berücksichti-
gung der besonderen Umstände des Einzelfalls 
mit dem Ausgleichspflichtigen eine Vereinba-
rung über den Ausgleichsbetrag treffen. 

§ 135 m 

Ermächtigungen 

Die Bundesregierung wird ermächtigt, mit 
Zustimmung des Bundesrates durch Rechtsver-
ordnung Vorschriften zu erlassen über 

1. die Anwendung gleicher Grundsätze bei der 
Ermittlung der Ausgleichsbeträge; 

2. die Ermittlung des Vorteils nach § 135 l; 

3. die Festsetzung und Erhebung der Aus-
gleichsbeträge und Vorauszahlungen nach 
§§ 135 a bis 135 1; 

4. die Anrechnung von Beiträgen, Wertsteige-
rungen und Leistungen; 

5. die Bedingungen der Tilgungsdarlehen nach 
§ 135 i, insbesondere die Zins- und Tilgungs-
verpflichtungen." 

61. Der Siebente Teil erhält folgende Fassung: 

„SIEBENTER TEIL 

Ermittlung von Grundstückswerten 

Erster Abschnitt 

Gutachterausschüsse 

§ 136 

Aufgaben des Gutachterausschusses 

(1) Der Gutachterausschuß hat über den Wert 
von unbebauten und bebauten Grundstücken 
sowie von Rechten an Grundstücken ein Gut-
achten zu erstatten, wenn 

1. die Eigentümer, die ihnen gleichstehenden 
Berechtigten (§ 145 Abs. 2), Nießbraucher, 
Gläubiger einer Hypothek, Grund- oder Ren-
tenschuld, Inhaber anderer Rechte am Grund-
stück und Pflichtteilsberechtigte, für deren 
Pflichtteil der Wert eines Grundstücks von 
Bedeutung ist, 

2. die für den Vollzug dieses Gesetzes und des 
Städtebauförderungsgesetzes 	zuständigen 
Behörden bei der Erfüllung der Aufgaben 
nach diesen Gesetzen, 

3. die für die Feststellung der Entschädigung 
für ein Grundstück oder ein Recht an Grund-
stücken aufgrund anderer gesetzlicher Vor-
schriften zuständigen Behörden, 

4. Gerichte und Justizbehörden oder 

5. Kaufbewerber und Bewerber um eine Dienst-
barkeit, solange sie mit dem Eigentümer in 
ernsthaften Verhandlungen stehen, 

es beantragen. 
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(2) Der Gutachterausschuß hat die Bodenricht-
werte zu ermitteln (§ 143 b). 

(3) Der Gutachterausschuß kann auf Antrag 
eines nach Absatz 1 Nrn. 2 bis 4 Antragsberech-
tigten Gutachten über Analysen des Grund-
stücksmarkts, insbesondere die Bedeutung ein-
zelner wertbildender Faktoren und über die 
Methodik der Wertermittlung erstatten, auch 
wenn eine Wertermittlung für ein Grundstück 
nicht stattfindet. 

(4) Der Gutachterausschuß kann bei einer 
Enteignung, im Falle von Übernahmeansprü-
chen oder bei Nutzungsbeschränkungen auf-
grund dieses Gesetzes oder nach anderen Vor-
schriften auf Antrag eines Antragsberechtigten 
außer Gutachten über die Höhe der Entschä-
digung für den Rechtsverlust auch Gutachten 
über die Höhe der Entschädigung für andere 
Vermögensnachteile erstatten. 

(5) Die Landesregierungen oder die von 
ihnen bestimmten Stellen können dem Gutach-
terausschuß weitere Aufgaben übertragen. 

(6) Eine Abschrift des Gutachtens über den 
Wert eines einzelnen Grundstücks oder eines 
Rechts an einem Grundstück ist dem Eigentümer 
des Grundstücks oder dem Inhaber des Rechts 
zu übersenden. Gutachten können ganz oder 
teilweise anderen Personen zur Kenntnis ge-
bracht werden, soweit sie ein berechtigtes In-
teresse haben und keine berechtigten Interessen 
anderer beeinträchtigt werden. Der Eigentümer 
des Grundstücks oder der Inhaber des Rechts 
ist vorher zu hören. 

§ 137 

Gutachterausschuß und Geschäftsstelle 

(1) Die Gutachten werden durch selbständige 
Gutachterausschüsse erstattet, die für den Be-
reich einer kreisfreien Stadt oder eines Land-
kreises gebildet werden. Die Landesregierungen 
können durch Rechtsverordnung bestimmen, 
daß Gutachterausschüsse im Einzelfall bei kreis-
angehörigen Gemeinden verbleiben oder ein-
gerichtet werden, wenn die Erfüllung ihrer Auf-
gaben gewährleistet ist. 

(2) Zur Vorbereitung seiner Arbeit bedient 
sich der Gutachterausschuß einer Geschäftsstelle 
bei einer Behörde. Die Landesregierungen kön-
nen die Aufgaben der Geschäftsstelle dem ört-
lich zuständigen Kataster- und Vermessungs-
amt oder einer anderen vorhandenen kommu-
nalen oder staatlichen Einrichtung übertragen, 
die über fachkundiges Personal verfügt und der 
die für die Wertermittlung erforderlichen Un-
terlagen zur Verfügung stehen. 
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§ 137 a 

Oberer Gutachterausschuß 

(1) Die Landesregierungen können durch 
Rechtsverordnung bestimmen, daß für den Be-
reich einer oder mehrerer höherer Verwal-
tungsbehörden ein Oberer Gutachterausschuß 
gebildet wird, der auf Antrag eines Gerichts 
Obergutachten zu erstatten hat, wenn das Gut-
achten eines Gutachterausschusses vorliegt. 

(2) Der Obere Gutachterausschuß hat sich 
zur Vorbereitung seiner Arbeit der Verwaltung 
einer vorhandenen staatlichen Einrichtung als 
Geschäftsstelle zu bedienen; die Geschäftsstelle 
des örtlich zuständigen Gutachterausschusses 
wirkt dabei mit. Das Nähere regelt die Rechts-
verordnung nach Absatz 1. 

(3) Die Landesregierungen oder die von 
ihnen bestimmten Stellen können dem Oberen 
Gutachterausschuß weitere Aufgaben über-
tragen. 

§ 138 

Zusammensetzung der Gutachterausschüsse 

(1) Der Gutachterausschuß und der Obere 
Gutachterausschuß bestehen aus jeweils einem 
Vorsitzenden und ehrenamtlichen weiteren Gut-
achtern. Sie werden in der durch Rechtsverord-
nung nach § 141 bestimmten Besetzung tätig. 

(2) Die Gutachter werden von der höheren 
Verwaltungsbehörde auf vier Jahre bestellt; 
die Bestellung kann wiederholt werden. 

(3) Die Gutachter sind verpflichtet, die durch 
ihre Tätigkeit zu ihrer Kenntnis gelangenden 
persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse 
der Beteiligten geheimzuhalten. 

§ 139 

Unabhängigkeit und Sachkunde 

(1) Die Gutachter haben ihre Gutachten nach 
bestem Wissen und Gewissen abzugeben und 
zu begründen. Sie sind an Weisungen nicht 
gebunden. 

(2) Zu Gutachtern dürfen nur Personen be-
stellt werden, die in der Wertermittlung von 
Grundstücken erfahren sind; unter ihnen sollen 
sich Personen mit besonderer Sachkunde für die 
verschiedenen Grundstücksarten und Gebiets-
teile des Zuständigkeitsbereichs des Gutachter-
ausschusses befinden. Insbesondere bei der Er-
mittlung von Richtwerten sollen auch Bedien-
stete der örtlichen Finanzämter mit besonderer 
Sachkunde für die steuerliche Bewertung als 
Gutachter mitwirken. 

(3) Der Vorsitzende und die weiteren Gut-
achter dürfen nicht mit der Verwaltung des 



Drucksache 7/4793 	Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 

Entwurf Beschlüsse des 15. Ausschusses 

Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands, 
auf die sich die Wertermittlung bezieht oder 
hauptamtlich mit der Verwaltung der Grund-
stücke der Gebietskörperschaften, für deren 
Bereich der Gutachterausschuß gebildet ist, 
befaßt sein. 

(4) Ein Gutachter ist von der Mitwirkung 
ausgeschlossen, wenn er an dem Grundstück 
wirtschaftlich interessiert ist. Das gleiche gilt, 
wenn der Ausschließungsgrund bei dem Ehe-
gatten oder bei einer Person vorliegt, mit 
welcher der Auszuschließende in gerader Linie 
verwandt oder verschwägert, in der Seitenlinie 
bis zum dritten Grad verwandt oder bis zum 
zweiten Grad verschwägert oder deren gesetz-
licher Vertreter oder Bevollmächtigter er ist. 
Eine Verbindung durch Adoption steht der Ver-
wandtschaft gleich. Ein Gutachter ist von der 
Mitwirkung auch ausgeschlossen, wenn er in 
anderer als öffentlicher Eigenschaft entweder 
in der Angelegenheit ein Gutachten abgegeben 
hat oder sonst in anderer als öffentlicher Eigen-
schaft tätig geworden oder bei jemandem be-
schäftigt ist, der am Ergebnis des Gutachtens 
ein persönliches oder wirtschaftliches Interesse 
hat. 

§ 140 

Auskunfts- und Vorlagepflicht 

(1) Der Gutachterausschuß kann mündliche 
oder schriftliche Auskünfte von Sachverstän-
digen und von Personen einholen, die Angaben 
über das Grundstück und, wenn das zur Ermitt-
lung von Ausgleichsbeträgen und von Enteig-
nungsentschädigungen erforderlich ist, über ein 
Grundstück, das zum Vergleich herangezogen 
werden soll, machen können. Er kann verlan-
gen, daß Eigentümer und sonstige Inhaber von 
Rechten an Grundstücken die zur Führung der 
Kaufpreissammlung und zur Begutachtung not-
wendigen Unterlagen vorlegen. Der Eigentümer 
und der Besitzer des Grundstücks haben zu dul-
den, daß Grundstücke zur Auswertung von 
Kaufpreisen und zur Vorbereitung von Gutach-
ten betreten werden. Wohnungen dürfen nur 
mit Zustimmung der Wohnungsinhaber betre-
ten werden. 

(2) Alle Gerichte und Behörden haben dem 
Gutachterausschuß Rechts- und Amtshilfe zu 
leisten. Das Finanzamt erteilt dem Gutachter

-

ausschuß Auskünfte über Grundstücke, soweit 
dies zur Ermittlung von Ausgleichsbeträgen und 
Enteignungsentschädigungen erforderlich ist. 

§ 141 

Organisation und Verfahren 

(1) Die Einzelheiten der Organisation und 
des Verfahrens der Gutachterausschüsse, der 
Oberen Gutachterausschüsse und ihrer Ge- 
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schäftsstellen werden von den Landesregierun-
gen durch Rechtsverordnung geregelt. Die 
Rechtsverordnung soll insbesondere regeln 

1. die Auswahl und Zahl der Gutachter, die im 
Einzelfall mitwirken, 

2. die Voraussetzungen, unter denen ein Gut-
achter vorzeitig abberufen werden kann, 

3. die Aufgaben, die von den Gutachteraus-
schüssen im Einzelfall für bestimmte Fall-
gruppen oder allgemein auf ihre Vorsitzen-
den oder auf ihre Geschäftsstellen übertra-
gen werden können, 

4. die Vertretung der Gutachterausschüsse vor 
Behörden und Gerichten zur mündlichen Er-
läuterung der Gutachten, 

5. die Entschädigung für die Mitglieder der 
Gutachterausschüsse. 

(2) Die Aufbringung der Kosten richtet sich 
nach Landesrecht. 

Zweiter Abschnitt 

Wertermittlung 

§ 142 

Verkehrswert 

(1) Der Gutachterausschuß ermittelt den ge-
meinen Wert (Verkehrswert). Dabei sind ins-
besondere Vorschriften über die Berücksichti-
gung oder Nichtberücksichtigung bestimmter 
Umstände zu beachten. 

(2) Der Verkehrswert wird durch den Preis 
bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich 
die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Ge-
schäftsverkehr nach den rechtlichen Gegeben-
heiten und tatsächlichen Eigenschaften, der son-
stigen Beschaffenheit und der Lage des Grund-
stücks oder des sonstigen Gegenstands der 
Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhn-
liche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen 
wäre. 

(3) In den Gutachten über den Verkehrswert 
bebauter Grundstücke ist neben dem Gesamt-
wert des Grundstücks der Wert des Grund und 
Bodens mit dem Wert anzugeben, der sich er-
geben würde, wenn das Grundstück unbebaut 
wäre. 

§ 143 

Wirkung der Gutachten 

Die Gutachten haben keine bindende Wir-
kung, soweit nichts anderes bestimmt oder ver-
einbart ist. 
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§ 143 a 

Kaufpreissammlungen 

(1) Jeder Vertrag, durch den sich jemand ver-
pflichtet, Eigentum an einem Grundstück gegen 
Entgelt, auch im Wege des Tausches, zu über-
tragen oder ein Erbbaurecht zu begründen, ist 
von der beurkundenden Stelle in Abschrift dem 
Gutachterausschuß zu übersenden. Dies gilt auch 
für das Angebot und für die Annahme eines 
Vertrags, wenn diese getrennt beurkundet wer-
den, sowie entsprechend für die Einigung vor 
einer Enteignungsbehörde, den Enteignungs-
beschluß, den Beschluß über die Vorwegnahme 
einer Entscheidung im Umlegungsverfahren, den 
Beschluß über die Aufstellung eines Umlegungs-
plans und den Grenzregelungsbeschluß sowie 
für den Zuschlag in einem Zwangsversteige-
rungsverfahren. 

(2) Bei den Geschäftsstellen der Gutachter-
ausschüsse sind Kaufpreissammlungen einzu-
richten und zu führen. Die Kaufverträge sind 
nach Weisung der Gutachterausschüsse bei den 
Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse auszu-
werten. Dabei sind auch die Eigenschaften, die 
sonstige Beschaffenheit und die Lage des Grund-
stücks zu erfassen und in Beziehung zum be-
zahlten Kaufpreis zu setzen. Das Ergebnis der 
Auswertung ist in die Kaufpreissammlung zu 
übernehmen. Soweit anzunehmen ist, daß un-
gewöhnliche oder persönliche Verhältnisse die 
Höhe der vereinbarten Kaufpreise beeinflußt 
haben, sind die Kaufpreise in den Sammlungen 
unter Hinweis auf diese Umstände zu kenn-
zeichnen. 

(3) Auf der Grundlage der ausgewerteten 
Kaufpreise sind nach Weisung der Gutachter-
ausschüsse die für die Wertermittlung wesent-
lichen Daten, insbesondere Bodenpreisindex

-

reihen, Umrechnungskoeffizienten, Bewirtschaf-
tungsdaten und Liegenschaftszinssätze nach der 
jeweiligen Lage auf dem Grundstücksmarkt ab-
zuleiten. 

(4) Die Kaufpreissammlung ist dem Finanzamt 
zugänglich zu machen. 

§ 143 b 

Bodenrichtwerte und Übersichten 

(1) Aufgrund der Kaufpreissammlungen sind 
jeweils zum Ende jeden Kalenderjahres für das 
Gemeindegebiet durchschnittliche Lagewerte für 
den Boden unter Berücksichtigung des unter-
schiedlichen Entwicklungszustands, mindestens 
jedoch für begünstigtes Agrarland und für er-
schließungsbeitragspflichtiges oder erschlie-
ßungsbeitragsfreies Bauland, zu ermitteln (Bo-
denrichtwerte). In bebauten Gebieten sind Bo-
denrichtwerte mit dem Wert zu ermitteln, der 
sich ergeben würde, wenn die Grundstücke un-
bebaut wären. 
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(2) Die Landesregierungen können durch 
Rechtsverordnung bestimmen, daß für bestimmte 
Gebiete Bodenrichtwerte jeweils zum Ende je-
den zweiten Jahres zu ermitteln sind. 

(3) Ist in einem Gebiet seit der letzten Er-
mittlung von Bodenrichtwerten ein Bebauungs-
plan in Kraft getreten oder hat sich die Qualität 
der Grundstücke in dem Gebiet durch andere 
Maßnahmen geändert, so sind bei der darauf 
folgenden Ermittlung von Bodenrichtwerten 
für diese Grundstücke die Bodenrichtwerte nach 
den geänderten Qualitätsmerkmalen, auch be-
zogen auf die Wertverhältnisse im Zeitpunkt 
der letzten Hauptfeststellung der Einheitsbewer-
tung des Grundbesitzes, zu ermitteln und dem 
Finanzamt mitzuteilen. 

(4) Die Bodenrichtwerte sind jeweils nach 
ihrer Ermittlung in der Gemeinde ortsüblich be-
kanntzumachen und der höheren Verwaltungs-
behörde sowie dem zuständigen Finanzamt mit-
zuteilen. Auf der Grundlage der Bodenricht-
werte sind von der höheren Verwaltungsbehörde 
Übersichten über die Bodenrichtwerte, geglie-
dert nach Orten, typischem Entwicklungszustand 
und Art der Nutzung der Grundstücke ihres 
Bereichs, zusammenzustellen und zu veröffent-
lichen. Ist ein Oberer Gutachterausschuß ge-
bildet, so kann von der Landesregierung be-
stimmt werden, daß dieser an die Stelle der 
höheren Verwaltungsbehörde tritt. 

(5) Jedermann kann von der Geschäftsstelle 
des Gutachterausschusses über die Bodenricht-
werte und von der höheren Verwaltungsbe-
hörde, gegebenenfalls vom Oberen Gutachter

-

ausschuß, über den Inhalt der Übersichten Aus-
kunft verlangen. 

§ 144 

Ermächtigungen 

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, mit 
Zustimmung des Bundesrates durch Rechtsver-
ordnung Vorschriften zu erlassen über 

1. die Anwendung gleicher Grundsätze bei der 
Ermittlung der Verkehrswerte, 

2. die Ableitung wesentlicher Daten für die 
Wertermittlung (§ 143 a Abs. 3) sowie de-
ren Fortschreibung und Veröffentlichung, 

3. die Zusammenfassung der Übersichten über 
die Bodenrichtwerte (§ 143 b Abs. 4) sowie 
deren Veröffentlichung für die Länder und 
das Bundesgebiet. 

(2) Die Landesregierungen regeln durch 
Rechtsverordnung 

1. die Führung und Auswertung der Kaufpreis-
sammlungen, 

2. die Ermittlung der Bodenrichtwerte und die 
Anlage der Übersichten nach § 143 b Abs. 4." 
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62. Nach dem Siebten Teil wird folgender Teil VII a 
eingefügt: 

„TEIL VII a 

Städtebauliche Maßnahmen im Zusammenhang 
mit Maßnahmen zur Verbesserung der 

Agrarstruktur 

§ 144 a 

Abstimmung von Maßnahmen 

(1) Bei der Vorbereitung und Durchführung 
städtebaulicher Maßnahmen sind Maßnahmen 
zur Verbesserung der Agrarstruktur, insbeson-
dere auch die Ergebnisse der Vorplanung nach 
§ 1 Abs. 2 des Gesetzes über die Gemeinschafts-
aufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und 
des Küstenschutzes" vom 3. September 1969 
(Bundesgesetzbl. I S. 1573), geändert durch das 
Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Ge-
meinschaftsaufgaben vom 23. Dezember 1971 
(Bundesgesetzbl. I S. 2140), zu berücksichtigen. 

(2) Bei der Aufstellung von Bauleitplänen hat 
die obere Flurbereinigungsbehörde zu prüfen, 
ob im Zusammenhang damit eine Flurbereini-
gung oder andere Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Agrarstruktur einzuleiten sind. 

§ 144 b 

Bauleitplanung und Maßnahmen 
zur Verbesserung der Agrarstruktur 

(1) Ist zu erwarten, daß Maßnahmen zur Ver-
besserung der Agrarstruktur zu Auswirkungen 
auf die bauliche Entwicklung des Gemeindege-
biets führen, hat die Gemeinde darüber zu befin-
den, ob Bauleitpläne aufzustellen sind. 

(2) Die Gemeinde hat die Flurbereinigungs-
behörde, und sofern die Maßnahmen zur Ver-
besserung der Agrarstruktur von anderen Stel-
len durchgeführt werden, diese bei den Vor-
arbeiten zur Aufstellung der Bauleitpläne mög-
lichst frühzeitig zu beteiligen. 

§ 144 c 

Bauleitplanung und Flurbereinigung 

(1) Ist eine Flurbereinigung auf Grund des 
Flurbereinigungsgesetzes in einer Gemeinde 
nach Mitteilung der Flurbereinigungsbehörde 
beabsichtigt, oder ist sie bereits angeordnet, ist 
die Gemeinde verpflichtet, rechtzeitig Bauleit-
pläne aufzustellen, es sei denn, daß sich die 
Flurbereinigung auf die bauliche Entwicklung 
des Gemeindegebiets voraussichtlich nicht aus-
wirkt. 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

52. Nach dem Siebenten Teil wird folgender Teil 
VII a eingefügt: 

„TEIL VII a 

Städtebauliche Maßnahmen im Zusammenhang 
mit Maßnahmen zur Verbesserung der 

Agrarstruktur 

§ 144 a 

unverändert 

§ 144 b 

Bauleitplanung und Maßnahmen 
zur Verbesserung der Agrarstruktur 

(1) Ist zu erwarten, daß Maßnahmen zur Ver-
besserung der Agrarstruktur zu Auswirkungen 
auf die bauliche Entwicklung des Gemeindege-
biets führen, hat die Gemeinde darüber zu be-
finden, ob Bauleitpläne aufzustellen sind und 
ob sonstige städtebauliche Maßnahmen durchge-
führt werden sollen. 

(2) Die Gemeinde hat die Flurbereinigungs-
behörde und, sofern die Maßnahmen zur Ver-
besserung der Agrarstruktur von anderen Stel-
len durchgeführt werden, diese bei den Vor-
arbeiten zur Aufstellung der Bauleitpläne mög-
lichst frühzeitig zu beteiligen. 

§ 144 c 

Bauleitplanung und Flurbereinigung 

(1) Ist eine Flurbereinigung aufgrund des 
Flurbereinigungsgesetzes in einer Gemeinde 
nach Mitteilung der Flurbereinigungsbehörde 
beabsichtigt oder ist sie bereits angeordnet, ist 
die Gemeinde verpflichtet, rechtzeitig Bauleit-
pläne aufzustellen, es sei denn, daß sich die 
Flurbereinigung auf die bauliche Entwicklung 
des Gemeindegebiets voraussichtlich nicht aus-
wirkt. 
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(2) Die Flurbereinigungsbehörde und die Ge-
meinde sind verpflichtet, ihre das Gemeinde-
gebiet betreffenden Absichten möglichst früh-
zeitig aufeinander abzustimmen. Änderungen 
der Planungen sollen bis zum Abschluß der Flur-
bereinigung nur vorgenommen werden, wenn 
zwischen der Flurbereinigungsbehörde und der 
Gemeinde Übereinstimmung besteht oder wenn 
zwingende Gründe die Änderung erfordern. 

§ 144 d 

Ersatzlandbeschaffung 

(1) Wird bei einer städtebaulichen Maßnahme 
ein land- oder forstwirtschaftlicher Betrieb ganz 
oder teilweise in Anspruch genommen, soll die 
Gemeinde mit dem Eigentümer des Betriebs auch 
klären, ob er einen anderen land- oder forstwirt-
schaftlichen Betrieb oder land- oder forstwirt-
schaftliches Ersatzland anstrebt. Handelt es sich 
bei dem in Anspruch genommenen Betrieb um 
eine Siedlerstelle im Sinne des Reichssiedlungs-
gesetzes vom 11. August 1919 (Reichsgesetzbl. 
S. 1429), zuletzt geändert durch Artikel 5 Buch-
stabe a des Steueränderungsgesetzes 1966 vom 
23. Dezember 1966 (Bundesgesetzbl. I S. 702), ist 
die zuständige Siedlungsbehörde des Landes zu 
beteiligen. 

(2) Die Gemeinde soll sich um die Beschaffung 
oder Bereitstellung geeigneten Ersatzlandes be-
mühen und ihr gehörende Grundstücke als Er-
satzland zur Verfügung stellen, soweit sie diese 
nicht für die ihr obliegenden Aufgaben benö-
tigt. 

§ 144 e 

Ersatzlandbeschaffung durch 
Siedlungsunternehmen 

(1) Zu den Aufgaben des Siedlungsunterneh-
mens im Sinne des Reichssiedlungsgesetzes ge-
hört es auch, für die Gemeinde geeignete Grund-
stücke zu beschaffen oder zur Verfügung zu 
stellen, wenn im Zusammenhang mit einer 
städtebaulichen Maßnahme einem Land- oder 
Forstwirt Ersatzland gewährt werden soll. Die 
Siedlungsunternehmen können von der Gemein-
de auch mit der Durchführung von Umsiedlun-
gen beauftragt werden. 

(2) Das Vorkaufsrecht nach dem Reichs-
siedlungsgesetz kann zum Erwerb von Grund-
stücken für die in Absatz 1 genannten Zwecke 
auch dann ausgeübt werden, wenn der Eigen-
tümer das Grundstück an eine Körperschaft des 
öffentlichen Rechts verkauft hat. Diese ist vor 
der Ausübung des Vorkaufsrechts zu hören. Das 
Vorkaufsrecht kann nicht ausgeübt werden, 
wenn die Körperschaft des öffentlichen Rechts 
das Grundstück für die ihr obliegenden Auf-
gaben benötigt. 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

(2) unverändert 

§ 144 d 

unverändert 

§ 144 e 

unverändert 
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§ 144 f 

Flurbereinigung aus Anlaß einer 
städtebaulichen Maßnahme 

(1) Werden für städtebauliche Maßnahmen 
land- oder forstwirtschaftliche Grundstücke in 
Anspruch genommen, kann auf Antrag der Ge-
meinde mit Zustimmung der höheren Verwal-
tungsbehörde nach § 87 Abs. 1 des Flurbereini-
gungsgesetzes ein Flurbereinigungsverfahren 
eingeleitet werden, wenn der den Betroffenen 
entstehende Landverlust auf einen größeren 
Kreis von Eigentümern verteilt oder Nachteile 
für die allgemeine Landeskultur, die durch die 
städtebaulichen Maßnahmen entstehen, vermie-
den werden sollen. Das Flurbereinigungsverfah-
ren kann bereits angeordnet werden, wenn ein 
Bebauungsplan noch nicht rechtsverbindlich ist. 
In diesem Fall muß der Bebauungsplan vor Be-
kanntgabe des Flurbereinigungsplans (§ 59 
Abs. 1 des Flurbereinigungsgesetzes) in Kraft 
getreten sein. Die Gemeinde ist Träger des Un-
ternehmens im Sinne des §88 des Flurbereini-
gungsgesetzes. Die höhere Verwaltungsbehörde 
ist zuständige Behörde im Sinne des § 88 Nr. 3 
des Flurbereinigungsgesetzes. § 88 Nr. 9 des 
Flurbereinigungsgesetzes findet keine Anwen-
dung. 

(2) Die vorzeitige Ausführung des Flurbereini-
gungsplans nach § 63 des Flurbereinigungsge-
setzes kann bereits angeordnet werden, wenn 
der Flurbereinigungsplan bekanntgegeben ist. 

(3) Die Zulässigkeit einer Enteignung nach 
den Vorschriften dieses Gesetzes bleibt auch 
nach Einleitung des Flurbereinigungsverfahrens 
unberührt." 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

§ 144f 

unverändert 

62 0a. In § 146 ist das Wort „und" vor den Worten 
„der Weinbau" durch ein Komma zu ersetzen; 
nach den Worten „der Weinbau" sind der Punkt 
durch ein Komma zu ersetzen und sodann die 
Worte „die berufsmäßige Imkerei und die be-
rufsmäßige Binnenfischerei." anzufügen. 

62 0b. § 147 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz i wird folgender Absatz 1 a 
eingefügt: 

„(1 a) Durch Landesgesetz können Aufga-
ben der Gemeinden nach diesem Gesetz oder 
dem Städtebauförderungsgesetz auf Samtge-
meinden, Verbandsgemeinden oder ver-
gleichbare gesetzliche Zusammenschlüsse von 
Gemeinden, denen nach Landesrecht örtliche 
Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde 
obliegen, übertragen werden. In dem Landes-
gesetz ist zu regeln, wie die Gemeinden an 
der Aufgabenerfüllung mitwirken." 
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62a. Nach § 155 werden folgende §§ 155 a und 155 b 
eingefügt: 

„§ 155 a 

Vollziehung von Verwaltungsakten 

Für die Vollziehung von Verwaltungsakten 
nach den Vorschriften dieses Gesetzes gelten 
die landesrechtlichen Verwaltungsvollstrek-
kungsvorschriften, soweit dieses Gesetz nicht 
etwas anderes bestimmt. 

§ 155 b 

Verletzung von Verfahrens- und Form- 
vorschriften beim Zustandekommen 

von Satzungen 

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften dieses Gesetzes beim Zustandekom-
men von Satzungen nach diesem Gesetz ist un-
beachtlich, wenn sie nicht schriftlich unter Be-
zeichnung der Verletzung innerhalb eines Jah-
res seit dem Inkrafttreten der Satzung gegen-
über der Gemeinde geltend gemacht worden ist. 
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Genehmigung oder die Veröffentlichung der Sat-
zung verletzt worden sind. Bei der Veröffent-
lichung der Satzung ist auf die Rechtsfolgen nach 
Satz i und 2 hinzuweisen." 

63. § 156 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz i wird folgende Nummer 4 ange-
fügt: 

„4. ein Gebäude oder eine sonstige bauliche 
Anlage in einem gemäß § 39 h Abs. 1 
Satz 1 bezeichneten Gebiet ohne Geneh-
migung abbricht oder ändert." 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den 
Fällen des Absatzes 1 Nrn. 1 bis 3 mit einer 
Geldbuße bis zu Tausend Deutsche Mark, im 
Fall des Absatzes 1 Nr. 4 mit einer Geldbuße 
bis zu Fünfzigtausend Deutsche Mark geahn-
det werden." 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Landesregierungen können durch 
Rechtsverordnung die nach diesem Gesetz 
den höheren Verwaltungsbehörden zuge-
wiesenen Aufgaben auf eine andere staat-
liche Behörde, Landkreise oder kreisfreie Ge-
meinden übertragen." 

62a. Nach § 155 wird folgender § 155 a eingefügt: 

„§ 155a 

Verletzung von Verfahrens- und Form

-

vorschriften beim Zustandekommen 
von Satzungen 

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften dieses Gesetzes beim Zustandekom-
men von Satzungen nach diesem Gesetz ist un-
beachtlich, wenn sie nicht schriftlich unter Be-
zeichnung der Verletzung innerhalb eines Jah-
res seit dem Inkrafttreten der Satzung gegen-
über der Gemeinde geltend gemacht worden ist. 
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Genehmigung oder die Veröffentlichung der Sat-
zung verletzt worden sind. Bei der Veröffent-
lichung der Satzung ist auf die Rechtsfolgen 
nach Sätzen 1 und 2 hinzuweisen. Die Rechtsver-
bindlichkeit des Bebauungsplans hinsichtlich der 
Berücksichtigung der sozialen Belange bestimmt 
sich allein nach § 1 Abs. 5 und 6, hinsichtlich 
der Beteiligung der Bürger an der Bauleitpla-
nung allein danach, ob das Verfahren nach § 2 a 
Abs. 6 eingehalten worden ist." 

63. unverändert 
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64. § 157 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Verwaltungsakte nach dem Dritten Abschnitt 
des Zweiten Teils, dem Vierten und Fünften Teil 
sowie nach §§ 18, 21 Abs. 3, §§ 40 bis 44, 126 
Abs. 2, § 151 Abs. 2 oder § 153 Abs. 3 Satz 2 
können nur durch Antrag auf gerichtliche Ent-
scheidung angefochten werden." 

64a. § 158 Abs. i wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird nach „Landgericht" eingefügt 
„, Kammer für Baulandsachen,". 

b) In Satz 2 wird nach „Oberlandesgericht" ein-
gefügt 

Senat für Baulandsachen,". 

65. § 162 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

„ (4) Die Beteiligten können sich auch durch 
Rechtsanwälte vertreten lassen, die bei einem 
Landgericht zugelassen sind, in dessen Bezirk 
das den Gegenstand des Verfahrens bildende 
Grundstück liegt. Vor dem nach § 159 Abs. 2 
bestimmten Gericht können sie sich ferner durch 
Rechtsanwälte vertreten lassen, die bei dem 
Landgericht zugelassen sind, vor das der Antrag 
auf gerichtliche Entscheidung ohne die Regelung 
nach § 159 Abs. 2 gehören würde." 

66. § 169 erhält folgende Fassung: 

„§ 169 

Berufung, Beschwerde 

(1) Über die Berufung und die Beschwerde ent-
scheidet das Oberlandesgericht, Senat für Bau-
landsachen, in der Besetzung mit drei Richtern 
des Oberlandesgerichts einschließlich des Vor-
sitzenden und zwei hauptamtlichen Richtern 
eines Oberverwaltungsgerichts. § 160 Abs. 2 
gilt entsprechend. 

(2) Die Landesregierungen können durch 
Rechtsverordnung die Verhandlung und Ent-
scheidung über die Berufungen und Beschwerden 
gegen die Entscheidungen der Kammern für Bau-
landsachen einem Oberlandesgericht oder dem 
obersten Landesgericht für die Bezirke mehrerer 
Oberlandesgerichte zuweisen, wenn die Zusam-
menfassung für eine Förderung oder schnellere 
Erledigung der Verfahren sachdienlich ist. Die 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

64. § 157 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„ (1) Verwaltungsakte nach dem Vierten und 
Fünften Teil sowie nach §§ 18, 21 Abs. 3, §§ 28, 
40 bis 44 c, 122a und 122 b, 126 Abs. 2, § 151 
Abs. 2 oder § 153 Abs. 3 Satz 2 können nur 
durch Antrag auf gerichtliche Entscheidung an-
gefochten werden. Satz 1 gilt auch für andere 
Verwaltungsakte aufgrund dieses Gesetzes, für 
die die Anwendung des Zweiten Abschnitts des 
Fünften Teils des Bundesbaugesetzes vorge-
schrieben ist oder die in einem Verfahren nach 
dem Vierten oder Fünften Teil des Bundesbau-
gesetzes erlassen werden, sowie für Streitig-
keiten über die Höhe der Geldentschädigung 
nach § 144 f in Verbindung mit § 88 Nr. 7 und 
§ 89 Abs. 2 des Flurbereinigungsgesetzes. 

64a. unverändert 

65. unverändert 

66. § 169 erhält folgende Fassung: 

„§ 169 

Berufung, Beschwerde 

(1) unverändert 

(2) unverändert 
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Landesregierungen können diese Ermächtigung 
durch Rechtsverordnung auf die Landesjustiz-
verwaltungen übertragen. 

67. Nach § 171 wird folgender § 171 a eingefügt: 

„§ 171a 

Weitere Zuständigkeit der Kammern (Senate) 
für Baulandsachen 

Die Länder können durch Gesetz den Kammern 
und Senaten für Baulandsachen die Verhand-
lung und Entscheidung über Maßnahmen der 
Enteignung und enteignungsgleiche Eingriffe, 
die Grundstücke oder grundstücksgleiche Rechte 
oder Rechte an diesen betreffen und auf Lan-
desrecht beruhen oder nach Landesrecht vorge-
nommen werden und über hierauf gestützte Ent-
schädigungsansprüche übertragen sowie die 
Vorschriften des Neunten Teils dieses Geset-
zes für anwendbar erklären." 

Artikel 2 

Entschädigung 

Wird durch Artikel 1 Nr. 27 a die nach § 34 Bun-
desbaugesetz in der bisher geltenden Fassung zu-
lässige Nutzung aufgehoben oder geändert, gelten 
die §§ 44 Abs. 1, 44 a Abs. 1 S. 2, 44 b Abs. 2 und 3 
sowie § 44 c Bundesbaugesetz in der Fassung dieses 
Gesetzes entsprechend. 

Artikel 3 

Ergänzende Vorschriften 

§1 

Ermächtigungen 

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrats 
Vorschriften zu erlassen über 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

(3) Vor dem nach Absatz 2 bestimmten Ge- 
nicht können sich die Beteiligten auch durch 
Rechtsanwälte vertreten lassen, die bei dem 
Oberlandesgericht zugelassen sind, das ohne 
die Regelung des Absatzes 2 zur Entscheidung 
über die Berufungen und Beschwerden zustän-
dig wäre." 

67. „Nach § 171 wird folgender § 171 a eingefügt: 

„§ 171 a 

Weitere Zuständigkeit der Kammern (Senate) 
für Baulandsachen 

Die Länder können durch Gesetz den Kam-
mern und Senaten für Baulandsachen die Ver-
handlung und Entscheidung über Maßnahmen 
der Enteignung und enteignungsgleiche Ein-
griffe, die die in § 86 genannten Gegenstände 
betreffen und auf Landesrecht beruhen oder 
nach Landesrecht vorgenommen werden, und 
über hierauf gestützte Entschädigungsansprüche 
übertragen sowie die Vorschriften des Neunten 
Teils dieses Gesetzes für anwendbar erklären." 

67a. § 188 Abs. 1 erster Halbsatz erhält folgende 
Fassung: 

„(1) In den Ländern Berlin und Hamburg ent-
fallen die in § 6 Abs. 1, §§ 9 a, 11, 16, 17, 25, 
34 Abs. 2 und § 144 f Abs. i vorgesehenen Ge-
nehmigungen oder Zustimmungen;". 

Artikel 2 

Änderung anderer Gesetze 

§1 

Änderung des Städtebauförderungsgesetzes 

Das Städtebauförderungsgesetz vom 27. Juli 1971 
(Bundesgesetzbl. I S. 1125), geändert durch Arti-
kel 87 des Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch 
vom 2. März 1974 (Bundesgesetzbl. I S. 469), wird 
wie folgt geändert: 

1. § 9 Abs. 1 wird folgender Satz 3 angefügt: 

„Die Erörterung nach den Sätzen 1 und 2 
sowie die Ermittlungen nach § 4 Abs. 1 Satz 2 
können im Rahmen der Beteiligung der Bürger 
an der Bauleitplanung nach § 2 a des Bundes-
baugesetzes erfolgen." 

2. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 Satz 3 wird die Zahl „32" durch 
die Zahl „31" ersetzt. 
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1. die Anwendung gleicher Grundsätze bei der Er-
mittlung der nach § 96a Bundesbaugesetz maßge-
benden Grundstückswerte; 

2. die Anwendung gleicher Grundsätze bei der Er-
mittlung von Verkehrswerten nach § 26 Abs. 2 
Satz 3 und § 89 Abs. 4 Satz 2 Bundesbaugesetz 
sowie der Erhöhung der Grundstückswerte nach 
§ 135 a Abs. 1 und 5 Bundesbaugesetz; 

3. die Erhebung der Ausgleichsbeträge und Voraus-
zahlungen nach § 135 a Abs. 3 und 4 Bundesbau-
gesetz; 

4. die Bedingungen der Tilgungsdarlehen nach 
§ 135 a Abs. 3 Bundesbaugesetz, insbesondere 
die Zins- und Tilgungsverpflichtungen; 

5. die Ermittlung des Vorteils und die Erhebung 
der Ausgleichsbeträge nach § 135 b Bundesbau-
gesetz. 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3 a 
eingefügt: 

„(3 a) § 9 Abs. 1 Nr. 7 des Bundesbau-
gesetzes findet mit der Maßgabe Anwen-
dung, daß besondere städtebauliche Gründe 
gegeben sind, wenn die Festsetzung des 
besonderen Nutzungszwecks für einzelne 
Grundstücke den mit der förmlichen Fest-
legung verfolgten Zwecken dient. Hierbei 
können auch Festsetzungen getroffen wer-
den, die über § 9 Abs. 1 Nr. 6 b des Bundes-
baugesetzes hinaus dazu dienen, die Unter-
bringung bestimmter Bevölkerungsgruppen 
zu gewährleisten." 

c) Nach Absatz 3 a wird folgender Absatz 3 b 
eingefügt: 

„(3 b) Im Falle des Absatzes 3 a kann der 
Eigentümer von der Gemeinde die Über-
nahme des Grundstücks verlangen, wenn 
und soweit es ihm mit Rücksicht auf die 
Festsetzungen des Bebauungsplans wirt-
schaftlich nicht mehr zuzumuten ist, das 
Grundstück zu behalten. Liegen die Flächen 
eines land- oder forstwirtschaftlichen Be-
triebs sowohl innerhalb als auch außerhalb 
des Sanierungsgebiets, so kann der Eigen-
tümer von der Gemeinde die Übernahme 
sämtlicher Grundstücke des Betriebs ver-
langen, wenn die Erfüllung des Übernahme-
verlangens für die Gemeinde keine unzu-
mutbare Belastung bedeutet; die Gemeinde 
kann sich auf eine unzumutbare Belastung 
nicht berufen, soweit die außerhalb des Sa-
nierungsgebiets gelegenen Grundstücke 
nicht mehr in angemessenem Umfang bau-
lich oder wirtschaftlich genutzt werden 
können. Kommt eine Einigung über die 

Übernahme nicht zustande, so kann der 
Eigentümer die Entziehung des Eigentums an 
dem Grundstück verlangen. Für die Entzie-
hung des Eigentums gelten die Vorschriften 
des Fünften Teils des Bundesbaugesetzes 
entsprechend." 

3. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte „dem 
für das förmlich festgelegte Sanierungsgebiet 
aufgestellten Bebauungsplan" durch die 
Worte „den mit der förmlichen Festlegung 
des Sanierungsgebiets verfolgten Zweck" 
ersetzt. 

b) Absätze 2 und 3 werden gestrichen. 

4. § 15 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 5 werden die Sätze 3 und 4 durch 
folgenden Satz 3 ersetzt: 

„§ 51 Abs. 4 Sätze 2 und 3 des Bundesbau-
gesetzes findet entsprechende Anwendung." 



Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 	Drucksache 7/4793  

Entwurf Beschlüsse des 15. Ausschusses 

b) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„(6) Nachdem der Antrag mit den erfor-
derlichen Unterlagen bei der Gemeinde ein-
gegangen ist, hat sie gemäß § 19 Abs. 4 
Sätze 3 bis 6 des Bundesbaugesetzes zu ver-
fahren." 

5.§ 16 Abs. 3 bis 5 wird gestrichen. 

6. § 17 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„§ 24 Abs. 2 Sätze 1 und 2 Nrn. 1 und 2 sowie 
Absätze 3 bis 5, §§ 27 und 28 des Bundesbau-
gesetzes sind anzuwenden." 

7. §§ 19 bis 21 werden gestrichen. 

8. § 22 wird wie folgt geändert: 

a) Absätze 2 bis 6 werden gestrichen. 

b) Absätze 7 und 8 werden Absätze 2 und 3. 

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die Zulässigkeit einer Enteignung 
wird durch § 18 nicht berührt." 

9. § 25 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte „Rech-
ten der in § 22 Abs. 3 Nr. 1 bezeichneten Art" 
durch die Worte „Miteigentum an einem 
Grundstück, grundstücksgleichen Rechten 
oder Rechten nach dem Wohnungseigentums-
gesetz" ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte „Rechte 
der in § 22 Abs. 3 Nr. 1 bezeichneten Art" 
durch die Worte „Miteigentum an einem 
Grundstück, grundstücksgleiche Rechte, Rech-
te nach dem Wohnungseigentumsgesetz" er-
setzt. 

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die Gemeinde hat ihre Verpflichtung 
nach den Absätzen i und 2 in entsprechen-
der Anwendung des § 89 Abs. 3 des Bundes-
baugesetzes so zu erfüllen, daß der Sanie-
rungszweck entsprechend den Festsetzungen 
des Bebauungsplans sachdienlich und wirt-
schaftlich erreicht werden kann." 

10. In § 28 werden die Worte „Modernisierungs-
maßnahmen nach § 21" durch die Worte „Mo-
dernisierungs- oder Instandsetzungsmaßnahmen 
nach § 39 e des Bundesbaugesetzes" ersetzt. 

11. § 32 wird gestrichen. 
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12. § 39 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz i Satz i werden die Worte „und 
der Kosten der Modernisierungsmaßnahmen" 
nach Einfügung eines Kommas durch die 
Worte „der Kosten der Modernisierungs-
maßnahmen und der Kosten der Instandset-
zungsmaßnahmen" ersetzt. 

b) In Absatz 3 Satz 2 werden nach dem Wort 
„Modernisierungsmaßnahmen" ein Komma 
und die Worte „von Instandsetzungsmaßnah-
men" eingefügt. 

13. § 43 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

„Kosten der Modernisierungs- und Instand

-

setzungsmaßnahmen". 

b) In Absatz 1 Satz i werden 

aa) die Worte „§ 21 Abs. 3" durch die 
Worte „§ 39 e Abs. 1 bis 3 des Bundes-
baugesetzes" ersetzt, 

bb) nach dem Wort „Modernisierung" die 
Worte „oder Instandsetzung" eingefügt. 

c) Absatz 1 Satz 3 erhält folgende Fassung: 

„Dies gilt nicht, wenn der Eigentümer auf-
grund anderer Rechtsvorschriften verpflich-
tet ist, die Kosten selbst zu tragen, oder 
wenn er Instandsetzungen unterlassen hat 
und nicht nachweisen kann, daß ihre Vor-
nahme wirtschaftlich unvertretbar oder ihm 
nicht zuzumuten war." 

d) In Absatz 2 Satz 1 werden 

aa) das Wort „Modernisierungsmaßnahmen" 
durch die Worte „Modernisierungs-
oder Instandsetzungsmaßnahmen" er-
setzt, 

bb) nach dem Wort „modernisierte" die 
Worte „oder instandgesetzte" eingefügt. 

e) Absatz 2 Satz 2 wird gestrichen. 

f) In Absatz 3 Satz i werden die Worte „Mo-
dernisierungsmaßnahmen im Sinne des § 21" 
durch die Worte „Modernisierungs- oder 
Instandsetzungsmaßnahmen im Sinne des 
§ 39 e des Bundesbaugesetzes" ersetzt. 

g) In Absatz 4 werden nach dem Wort „Moder-
nisierung" die Worte „und Instandsetzung" 
eingefügt. 

14. In § 50 Abs. 3 werden die Worte „§§ 15 bis 32" 
durch die Worte „§§ 15 bis 18 und 22 bis 31" 
ersetzt. 

15. In § 52 Abs. 1 werden die Worte „§ 22 Abs. 3 
Satz 1" durch die Worte „§ 101 Abs. 1 Nr. 1 des 
Bundesbaugesetzes" ersetzt. 
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16. In § 54 Abs. 5 werden nach den Worten „Antrag 
eines Planungsträgers" die Worte „oder der für 
die Landesplanung nach Landesrecht zuständi-
gen Stelle" eingefügt. 

17. § 57 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nummern 5 bis 7 werden gestrichen, 

b) Nummern 8 bis 10 werden Nummern 5 bis 7, 

c) in Nummer 5 werden die Worte „bis 6 
und 8" gestrichen, 

d) in Nummer 7 wird die Zahl „32" durch die 
Zahl „31" ersetzt. 

18. §§ 64 bis 70 werden gestrichen. 

19. § 84 wird wie folgt geändert: 

a) Der Einleitungssatz erhält folgende Fassung: 

„§ 51 Abs. 1 Ziff. 2 des Einkommensteuer-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 5. September 1974 (Bundesgesetzbl. I 
S. 2165), zuletzt geändert durch das Gesetz 
zur Änderung des Berlinförderungsgesetzes 
und anderer Gesetze vom 19. Dezember 1975 
(Bundesgesetzbl. I S. 3157), wird wie folgt ge-
faßt:". 

b) In Nummer i erhält Buchstabe r Doppelbuch-
stabe bb folgende Fassung: 
„bb) zur Erhaltung eines Gebäudes in einem 

förmlich festgelegten Sanierungsgebiet 
oder städtebaulichen Entwicklungsbe-
reich, die für Maßnahmen im Sinne des 
i 39 e des Bundesbaugesetzes und des 
§ 43 Abs. 3 Satz 2 des Städtebauför-
derungsgesetzes aufgewendet worden 
sind,". 

c) In Nummer 2 erhält Buchstabe x Satz 1 fol-
gende Fassung: 
„x) über erhöhte Absetzungen bei Herstel-

lungskosten für Modernisierungs- und 
Instandsetzungsmaßnahmen im Sinne 
des § 39 e des Bundesbaugesetzes und 
für Maßnahmen im Sinne des § 43 Abs. 3 
Satz 2 des Städtebauförderungsgesetzes, 
die für Gebäude in einem förmlich fest-
gelegten Sanierungsgebiet oder städte-
baulichen Entwicklungsbereich aufge-
wendet worden sind." 

20. § 86 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz i wird folgender Satz angefügt: 

„§ 13 a des Bundesbaugesetzes findet keine 
Anwendung." 

b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Worte „sowie 
für Streitigkeiten über die Höhe der Geld-
entschädigung nach § 70 in Verbindung mit 
i 88 Nr. 7 und § 89 Abs. 2 des Flurbereini-
gungsgesetzes" gestrichen. 
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Artikel 4 

Überleitungs- und Schlußvorschriften 

§ 1 

Überleitungsvorschriften 
für die Aufstellung von Bauleitplänen 

Eingeleitete Verfahren zur Aufstellung, Änderung, 
Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen wer- 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

§ 2 
 Änderung des Zweiten Wohnraumkündigungs

-

schutzgesetzes 

Das Zweite Wohnraumkündigungsschutzgesetz 
vom 18. Dezember 1974 (Bundesgesetzbl. I S. 3603) 
wird wie folgt geändert: 

Artikel 3 § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 6 erhält folgende Fassung: 
„Kosten, die vom Mieter oder für diesen von 
einem Dritten übernommen oder die mit Zu-
schüssen aus öffentlichen Haushalten gedeckt 
werden, gehören nicht zu den aufgewendeten 
Kosten im Sinne des Satzes 1." 

b) Absatz 5 wird gestrichen. 

§ 3 
 Änderung des Bundesfernstraßengesetzes 

Das Bundesfernstraßengesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 1. Oktober 1974 (Bun-
desgesetzbl. I S. 2413), geändert durch Arti-
kel 26 des Gesetzes zur Erleichterung der Ver-
waltungsreform in den Ländern (Zuständigkeits-
lockerungsgesetz) vom 10. März 1975 (Bundes-
gesetzbl. I S. 685), wird wie folgt geändert: 

§ 17 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
„(3) Bebauungspläne nach § 9 des Bundes-

baugesetzes ersetzen die Planfeststellung nach 
Absatz 1. Wird eine Ergänzung notwendig oder 
soll von Festsetzungen des Bebauungsplans ab-
gewichen werden, so ist die Planfeststellung in-
soweit zusätzlich durchzuführen. In diesen Fäl-
len gelten §§ 40, 44 a, 44 b Abs. 1, 2, 3 und 4 
sowie § 44 c Abs. i und 2 des Bundesbauge-
setzes." 

§ 4 
Änderung des Personenbeförderungsgesetzes 

Das Personenbeförderungsgesetz vom 21. März 
1961 (Bundesgesetzbl. I S. 241), zuletzt geändert 
durch Artikel II Abs. 3 des Gesetzes zur Ände-
rung der Gewerbeordnung und über die Einrich-
tung eines Gewerbezentralregisters vom 13. Juni 
1974 (Bundesgesetzbl. I S. 1281), wird wie folgt 
geändert: 

§ 29 Abs. 6 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
„In den Fällen des § 28 Abs. 3 gelten §§ 40, 
44 a, 44 b Abs. 1, 2, 3 und 4 sowie § 44 c Abs. 1 
und 2 des Bundesbaugesetzes." 

Artikel 3 

Überleitungs- und Schlußvorschriften 

§ 1 
Überleitungsvorschriften für die Bauleitplanung 

und die Sozialplanung 

(1) Die Vorschriften über die Entwicklungspla-
nung (§ i Abs. 4 Sätze 2 bis 4 und Absatz 4 a Bun- 
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den nach den bisher geltenden Vorschriften weiter-
geführt, wenn die Entwürfe der Bauleitpläne bei 
Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits öffentlich aus-
gelegt sind. 

§2 

Überleitungsvorschriften 
für das Vorkaufsrecht 

(1) Bei Verkaufsfällen aus der Zeit vor Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes finden für das Vorkaufsrecht die 
Vorschriften des Bundesbaugesetzes in der bisheri-
gen Fassung Anwendung. 

(2) Gegenüber demjenigen, der nach Inkrafttreten 
dieses Gesetzes ein Recht an einem Grundstück oder 
ein Recht an einem solchen Recht erwirbt, kann sich 
die Gemeinde auf das Vorkaufsrecht nur berufen, 
wenn dem Erwerber das Vorkaufsrecht bekannt war. 
Für den Zeitpunkt der Kenntnis gilt § 892 Abs. 2 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend. 

§ 3 

Überleitungsvorschriften 
für Entschädigungs- und Ausgleichs- 
leistungen sowie Ausgleichsbeträge 

(1) Bei der Bemessung von Entschädigungs- und 
Ausgleichsleistungen sowie von Ausgleichsbeträgen 
sind abweichend von den §§ 96 a, 135 a und 135 b 
Bundesbaugesetz Wertsteigerungen zu berücksichti-
gen, die bis zu dem Inkrafttreten dieses Gesetzes in 
Gebieten eingetreten sind, in denen vor Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes die Voraussetzungen des § 33 
Bundesbaugesetz vorlagen oder Bebauungspläne 
rechtsverbindlich geworden sind. 

(2) Hat die Gemeinde vor Inkrafttreten des Ge-
setzes die Aufstellung, Änderung oder Ergänzung 
eines Bebauungsplans beschlossen, ist § 96a Bundes-
baugesetz auch anzuwenden, wenn der Beschluß 
nicht ortsüblich bekanntgemacht worden ist. 

(3) Wird durch einen Bebauungsplan innerhalb 
von vier Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes 
die zulässige Nutzung geändert oder aufgehoben, 
richtet sich ein Entschädigungsanspruch des Eigen-
tümers nach § 44 Bundesbaugesetz in der bisher gel-
tenden Fassung, wenn er das Grundstück vor In-
krafttreten dieses Gesetzes erworben hat und Tat-
sachen die Annahme rechtfertigen, daß es zur alsbal-
digen plangemäßen Bebauung erworben worden ist. 

(4)	 

§ 4 

Überleitungsvorschriften für Umlegungs- 
und Enteignungsverfahren 

Die bisher geltenden Vorschriften dieses Gesetzes 
sind weiterhin anzuwenden, wenn vor dem Inkraft

-

treten dieses Gesetzes 

1. die Umlegungsstelle den Umlegungsplan nach 
§ 66 Bundesbaugesetz aufgestellt oder eine Vor- 
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desbaugesetz) und über die ortsübliche Bekanntma-
chung des Aufstellungsbeschlusses (§ 2 Abs. 1 Satz 2 
Bundesbaugesetz) finden keine Anwendung auf 
Bauleitpläne, deren Aufstellung, Änderung, Ergän-
zung oder Aufhebung die Gemeinde vor Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes beschlossen hat. Satz 1 gilt 
auch, wenn die Gemeinde einen gesonderten Be-
schluß über die Aufstellung, Änderung, Ergänzung 
oder Aufhebung des Bebauungsplans nicht gefaßt 
hat, jedoch vor Inkrafttreten dieses Gesetzes mit 
der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach 
§ 2 Abs. 5 Bundesbaugesetz in der bisher geltenden 
Fassung begonnen hat. 

(2) Liegen die Voraussetzungen des Absatzes 1 
vor, so finden die Vorschriften über die Grundsätze 
der Bauleitplanung sowie über die Beteiligung der 
Träger öffentlicher Belange und der Bürger an der 
Bauleitplanung in der bisher geltenden Fassung 
Anwendung; die Vorschrift über die Beteiligung 
der Gemeinden bei Planungsverbänden (§ 4 Abs. 9 
Bundesbaugesetz) findet keine Anwendung. Die Ge-
meinde hat jedoch die Bürger in einer dem Stand 
der Planung entsprechenden Weise nach § 2 a 
Abs. 2, 3 und 5 Bundesbaugesetz zu beteiligen, 
wenn die Auslegung des Entwurfs des Bebauungs-
plans bei Inkrafttreten dieses Gesetzes noch nicht 
ortsüblich bekanntgemacht (§ 2 Abs. 6 Bundesbau-
gesetz) und auch mit der Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange (§ 2 Abs. 5 Bundesbaugesetz) 
noch nicht begonnen worden ist. 

(3) Sind die Entwürfe von Bauleitplänen bei In-
krafttreten dieses Gesetzes nach § 2 Abs. 6 Bun-
desbaugesetz öffentlich ausgelegt oder ist mit der 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 2 
Abs. 5 Bundesbaugesetz vor Inkrafttreten dieses 
Gesetzes begonnen worden, so finden die Vor-
schriften über den Inhalt des Flächennutzungsplans 
(§ 5 Bundesbaugesetz), über den Inhalt des Bebau-
ungsplans (§ 9 Bundesbaugesetz) und über die 
Genehmigung des Bebauungsplans (§ 11 Bundes-
baugesetz) in der bisher geltenden Fassung Anwen-
dung. § 9 a Abs. i bis 7 Bundesbaugesetz findet 
keine Anwendung. Das Recht der Gemeinde, das 
Bauleitplanverfahren erneut einzuleiten, bleibt un-
berührt. 

(4) Hat die Gemeinde den Antrag auf Erteilung 
der Genehmigung eines Bauleitplans vor Inkraft-
treten dieses Gesetzes gestellt, so findet § 6 Bun-
desbaugesetz mit Ausnahme des Absatzes 4 Satz 4 
Anwendung. Ist mit der öffentlichen Auslegung nach 
§ 12 Bundesbaugesetz vor Inkrafttreten dieses Ge-
setzes begonnen worden, so findet § 12 Bundes-
baugesetz in der bisher geltenden Fassung An-
wendung. 

(5) Liegen die Voraussetzungen des Absatzes 1 
vor, so finden die Vorschriften über die Grundsätze 
für soziale Maßnahmen (§ 13 a Abs. 1 Bundesbau-
gesetz) keine Anwendung. Die Gemeinde kann ab-
weichend von Satz 1 Grundsätze für soziale Maß-
nahmen nach § 13 a Abs. 1 Bundesbaugesetz erar-
beiten. Ist ein Bebauungsplan bei Inkrafttreten die-
ses Gesetzes rechtsverbindlich und beabsichtigt die 
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wegentscheidung nach § 76 Bundesbaugesetz ge-
troffen hat; 

2. die Enteignungsbehörde den Enteignungsbe-
schluß nach § 113 Bundesbaugesetz erlassen hat 
oder eine Einigung nach § 110 Bundesbaugesetz 
beurkundet worden ist. 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

Gemeinde die Anordnung von Maßnahmen nach 
§§ 39 b bis 39 e Bundesbaugesetz, so findet § 13 a 
Abs. 2 und 3 Bundesbaugesetz mit der Maßgabe 
Anwendung, daß der Sozialplan für die davon un-
mittelbar Betroffenen vor Anordnung der Maßnah-
men aufzustellen ist; die Gemeinde kann einen 
Sozialplan auch bei Verwirklichung des Bebauungs-
plans in sonstiger Weise aufstellen. 

§ 2 

 Überleitungsvorschriften für Veränderungssperren 

(1) Besteht bei Inkrafttreten dieses Gesetzes eine 
Veränderungssperre, so erstreckt sich ihre Wirkung 
auf die in § 14 Abs. 1 Nr. 3 Bundesbaugesetz be-
zeichnete Beseitigung genehmigungsbedürf tiger 
baulicher Anlagen, wenn die Gemeinde dies durch 
Änderung der Veränderungssperre beschließt. 

(2) Ist mit der ortsüblichen Bekanntmachung der 
Veränderungssperre vor Inkrafttreten dieses Ge-
setzes begonnen worden, so findet § 16 Abs. 2 
Bundesbaugesetz in der bisher geltenden Fassung 
Anwendung. 

§ 3 

Überleitungsvorschriften für den Bodenverkehr 

Hat die Genehmigungsbehörde über einen Antrag 
auf Erteilung einer Bodenverkehrsgenehmigung 
nach § 19 Bundesbaugesetz bei Inkrafttreten dieses 
Gesetzes entschieden und ist die Entscheidung noch 
nicht unanfechtbar geworden, so finden die Vor-
schriften über die befristete Zurückstellung von 
Anträgen auf Erteilung einer Bodenverkehrsgeneh-
migung (§ 15 Abs. 2 Bundesbaugesetz) sowie über 
die Versagung der Bodenverkehrsgenehmigung bei 
Bestehen einer Veränderungssperre (§ 20 Abs. 1 
Nr. 2 Bundesbaugesetz) keine Anwendung. 

§ 4 

Überleitungsvorschriften für das Vorkaufsrecht 

(1) Bei Verkaufsfällen aus der Zeit vor Inkraft-
treten dieses Gesetzes finden für das Vorkaufsrecht 
die bisher geltenden Vorschriften Anwendung. Bei 
Verkaufsfällen nach Inkrafttreten dieses Gesetzes 
kann das Vorkaufsrecht nicht aufgrund von Sat-
zungen nach §§ 25 und 26 Bundesbaugesetz in der 
bisher geltenden Fassung ausgeübt werden. 

(2) Gegenüber demjenigen, der nach Inkraft-
treten dieses Gesetzes in den Fällen des Absatzes 1 
Satz 1 ein Recht an einem Grundstück oder ein 
Recht an einem solchen Recht erwirbt, kann sich 
die Gemeinde auf das Vorkaufsrecht nur berufen, 
wenn dem Erwerber das Vorkaufsrecht bekannt war. 
Für den Zeitpunkt der Kenntnis gilt § 892 Abs. 2 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend. 
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§ 5 
 Überleitungsvorschriften für die Regelung 

der baulichen und sonstigen Nutzung 

Ist bei Inkrafttreten dieses Gesetzes über die 
Zulässigkeit eines Vorhabens entschieden und ist 
die Entscheidung noch nicht unanfechtbar geworden, 
so finden die Vorschriften dieses Gesetzes über den 
Begriff des Vorhabens (§ 29 Bundesbaugesetz), über 
die Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 Bundes-
baugesetz) und im Außenbereich (§ 35 Bundesbau-
gesetz) Anwendung. 

§ 6 
Überleitungsvorschriften für Umlegungen 

(1) Die Vorschriften über Zuteilungen und Ab-
findungen (§ 59 Bundesbaugesetz) finden in der 
bisher geltenden Fassung Anwendung, wenn die 
Umlegungsstelle vor Inkrafttreten dieses Gesetzes 
den Umlegungsplan nach § 66 Bundesbaugesetz auf-
gestellt hat. Ist eine Vorwegentscheidung nach 
§ 76 Bundesbaugesetz getroffen worden, so bleiben 
hierfür die bisher geltenden Vorschriften maß-
gebend. 

(2) Hat die Umlegungsstelle über einen Antrag 
auf Genehmigung nach § 51 Bundesbaugesetz bei 
Inkrafttreten dieses Gesetzes entschieden, so findet 
§ 51 Bundesbaugesetz in der bisher geltenden Fas-
sung Anwendung. 

§ 7 
Überleitungsvorschriften für Enteignungen 

Die Vorschriften des Fünften Teils über die Ent-
eignung finden in der bisher geltenden Fassung 
Anwendung, wenn vor Inkrafttreten dieses Gesetzes 
die Enteignungsbehörde den Enteignungsbeschluß 
nach § 113 Bundesbaugesetz erlassen hat oder eine 
Einigung oder Teileinigung nach §§ 110 und 111 
Bundesbaugesetz beurkundet worden ist. 

§ 8 
 Überleitungsvorschrift für die Veräußerungspflicht 

der Gemeinde 

Für Grundstücke, die von der Gemeinde vor In-
krafttreten dieses Gesetzes oder nach seinem In-
krafttreten aufgrund von Verfahren erworben wur-
den, die nach Maßgabe der §§ 4 und 7 nach den 
bisher geltenden Vorschriften fortgeführt wurden, 
verbleibt es bei § 25 Abs. 5 und § 89 Bundesbau-
gesetz in der bisher geltenden Fassung. 

§ 9 
 Überleitungsvorschriften für Erschließungsbeiträge 

(1) Ist vor Inkrafttreten dieses Gesetzes der Bei-
tragsbescheid zugestellt worden, so verbleibt es 
bei den Vorschriften über den Beitragspflichtigen 
(§ 134 Bundesbaugesetz) in der bisher geltenden 
Fassung. 
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(2) Sind Kinderspielplätze (§ 127 Abs. 2 Nr. 4 
Bundesbaugesetz) oder Anlagen zum Schutz gegen 
schädliche Umwelteinwirkungen (§ 127 Abs. 2 Nr. 5 
Bundesbaugesetz) bei Inkrafttreten dieses Gesetzes 
endgültig hergestellt und konnte hierfür eine Bei-
tragspflicht aufgrund der bis zum Inkrafttreten 
dieses Gesetzes geltenden Vorschriften nicht ent-
stehen, kann auch nach diesem Gesetz kein Beitrag 
erhoben werden. 

§10 

Überleitungsvorschriften für Ausgleichsbeträge 

(1) Wäre für ein Grundstück nach den Vorschrif-
ten der §§ 135 a bis 1351 Bundesbaugesetz ein Aus-
gleichsbetrag zu erheben und besteht bei Inkraft-
treten dieses Gesetzes für das Grundstück ein rechts-
verbindlicher Bebauungsplan, so entsteht in bezug 
auf diesen Bebauungsplan eine Ausgleichspflicht 
nicht. Eine Ausgleichspflicht entsteht auch nicht, 
wenn bei Inkrafttreten dieses Gesetzes für das 
Grundstück die Voraussetzungen des § 33 Bundes-
baugesetz vorliegen; dies gilt auch, wenn der An-
tragsteller die künftigen Festsetzungen des Be-
bauungsplans noch nicht schriftlich anerkannt hat 
und die Erschließung noch nicht gesichert ist. 

(2) Sind in anderen als in den in Absatz 1 ge-
nannten Fällen vor Inkrafttreten dieses Gesetzes in 
einem Gebiet, in dem nach Inkrafttreten dieses Ge-
setzes Ausgleichsbeträge zu erheben sind, Wertstei-
gerungen infolge der Aussicht auf die damals be-
reits beabsichtigte Entwicklung und Neugestaltung 
des Gebiets eingetreten, so sind diese abweichend 
von §§ 135 b und 135 d Abs. 2 Bundesbaugesetz mit 
dem Stand vom 1. Februar 1976 beim Anfangswert 
zu berücksichtigen. Die beabsichtigte Entwicklung 
und Neugestaltung im Sinne des Satzes 1 ergibt sich 
insbesondere aus den Zielen der Raumordnung und 
Landesplanung, dem Flächennutzungsplan, einer 
Entwicklungsplanung der Gemeinde oder anderen 
Entscheidungen oder Maßnahmen der Gemeinde, 
aus denen nachweisbar die beabsichtigte städtebau-
liche Entwicklung und Neugestaltung zu entnehmen 
ist. Wertsteigerungen nach Satz 1 sind nur zu be-
rücksichtigen, wenn sie der allgemeinen Verkehrs-
wertentwicklung in dem räumlichen Bereich ent-
sprechen, der damals für eine städtebauliche Ent-
wicklung und Neugestaltung in Aussicht genommen 
war. Wird in dem Gebiet, in dem Ausgleichsbeträge 
zu erheben sind, die nach dem Bebauungsplan vor-
gesehene bauliche oder sonstige Nutzung später als 
sieben Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes zu-
lässig, so findet Satz 1 bei der Bestimmung des An-
fangswerts nach § 135 b Bundesbaugesetz keine An-
wendung. 

§11 

Überleitungsvorschriften für Entschädigungen 

(1) Ist eine Nutzung im Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieses Gesetzes zulässig, so beginnt die Frist 
des § 44 Abs. 2 Bundesbaugesetz mit Inkrafttreten 
dieses Gesetzes. Ist ein Entschädigungsanspruch 
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nach den Vorschriften des § 18 und des Zweiten 
Abschnitts des Dritten Teils in der bisher geltenden 
Fassung bereits vor Inkrafttreten dieses Gesetzes 
entstanden, so finden die Vorschrifen des § 18 und 
dieses Abschnitts in der bisher geltenden Fassung 
Anwendung; der Anspruch erlischt spätestens drei 
Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes, soweit er 
nicht nach den bisher über die Verjährung oder das 
Erlöschen geltenden Vorschriften vorher verjährt 
oder erlischt. 

(2) Wird durch die Änderung des § 34 Bundes-
baugesetz die bis dahin zulässige Nutzung eines 
Grundstücks aufgehoben oder wesentlich geändert, 
so ist eine Entschädigung in entsprechender Anwen-
dung der §§ 44, 44 a Abs. 1 Satz 2, 44 b Abs. 1, 2, 3 
und 4 und 44 c Abs. 1 und 2 Bundesbaugesetz zu ge-
währen; dies gilt nicht, soweit in dem Zeitpunkt, in 
dem gemäß § 44 c Bundesbaugesetz Entschädigung 
verlangt werden kann, eine entsprechende Aufhe-
bung oder Änderung der zulässigen Nutzung auch 
nach § 34 Bundesbaugesetz in der bisher geltenden 
Fassung hätte eintreten können, ohne daß die Auf-
hebung oder Änderung nach § 44 Bundesbaugesetz 
in der bisher geltenden Fassung zu entschädigen 
gewesen wäre. Absatz 1 Satz 1 bleibt unberührt. 

(3) Soweit nach § 10 Wertsteigerungen infolge 
der Entwicklung und Neugestaltung eines Gebiets 
oder der Aussicht hierauf nicht durch Ausgleichs-
beträge erfaßt werden, verbleiben sie auch bei der 
Bemessung der Entschädigung in der Enteignung 
(§ 96 a Bundesbaugesetz) und bei der Bemessung 
des Entgelts in Fällen der Herabsetzung des Preises 
bei Ausübung des Vorkaufsrechts (§ 28 a Bundes-
baugesetz) dem Empfänger dieser Leistungen. 

§ 12 

Überleitungsvorschrift für die Ermittlung 
von Grundstückswerten 

Nach den bisher geltenden Vorschriften gebildete 
Gutachterausschüsse in kreisangehörigen Gemein-
den bleiben bis zum 30. Juni 1978 bestehen, soweit 
das Land vor Inkrafttreten dieses Gesetzes nichts 
anderes bestimmt hat oder durch Rechtsverordnung 
der Landesregierung bestimmt. 

§ 13 

Überleitungsvorschriften für die Geltendmachung 
der Verletzung von Verfahrens- und 

Formvorschriften beim Zustandekommen 
von Satzungen 

Sind Satzungen nach diesem Gesetz bei Inkraft-
treten dieses Gesetzes rechtsverbindlich, so kann 
die Wirkung des § 155 a Bundesbaugesetz für diese 
Satzungen nachträglich herbeigeführt werden, wenn 
die Gemeinde innerhalb von sechs Monaten nach 
Inkrafttreten dieses Gesetzes allgemein oder für ein-
zelne Satzungen durch ortsübliche Bekanntmachung 
auf die in § 155 a Sätze 1 und 2 Bundesbaugesetz 
bezeichneten Rechtsfolgen und auf die in § 155 a 
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Artikel 5 

Neubekanntmachung des Bundesbaugesetzes 

Der Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen 
und Städtebau wird ermächtigt, den Wortlaut des 
Bundesbaugesetzes mit neuem Datum bekanntzu-
machen und dabei Unstimmigkeiten des Wortlauts 
zu beseitigen. 

Artikel 6 

Berlin-Klausel 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 
des Dritten Überleitungsgesetzes vom 4. Januar 
1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land Berlin. 
Rechtsverordnungen, die aufgrund dieses Gesetzes 
erlassen werden, gelten im Land Berlin nach § 14 
des Dritten Überleitungsgesetzes. 

Artikel 7 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am ersten Tage des auf die 
Verkündung folgenden Monats in Kraft. 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

Satz 1 Bundesbaugesetz bezeichnete Frist, die mit 
der Bekanntmachung beginnt, hinweist. 

§ 14 
Uberleitungsvorschriften für die Anpassung 

des Städtebauförderungsgesetzes an die Vorschriften 
dieses Gesetzes 

(1) Liegen die Voraussetzungen des § 1 Abs. 3 
vor, so finden die Vorschriften über die Festsetzun-
gen in Bebauungsplänen (§ 11 Abs. 2 des Städtebau-
förderungsgesetzes) und über den Entschädigungs-
anspruch (§ 11 Abs. 3 des Städtebauförderungsgeset-
zes) in der bisher geltenden Fassung Anwendung; 
§ 10 Abs. 3 a und 3 b des Städtebauförderungsgeset-
zes findet keine Anwendung. 

(2) Hat die Gemeinde vor Inkrafttreten dieses Ge-
setzes ein Abbruchgebot, ein Baugebot oder ein 
Modernisierungsgebot angeordnet, so finden die 
Vorschriften der §§ 19 bis 21 des Städtebauförde-
rungsgesetzes weiterhin Anwendung. 

(3) Hat die Gemeinde vor Inkrafttreten dieses Ge-
setzes ein Modernisierungsgebot nach § 21 des 
Städtebauförderungsgesetzes angeordnet oder hat 
sich der Eigentümer vor Inkrafttreten dieses Geset-
zes zur Durchführung einer entsprechenden Maß-
nahme gegenüber der Gemeinde verpflichtet, so 
gelten die Vorschriften des § 32 und des § 43 Abs. 2 
Satz 2 des Städtebauförderungsgesetzes in der bis-
her geltenden Fassung. 

Artikel 4 

Neubekanntmachung des Bundesbaugesetzes 
und des Städtebauförderungsgesetzes 

Der Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen 
und Städtebau wird ermächtigt, den Wortlaut des 
Bundesbaugesetzes und des Städtebauförderungs-
gesetzes bekanntzumachen und dabei Unstimmig-
keiten zu beseitigen. Bei der Bekanntmachung des 
Bundesbaugsetzes sind die Teile, Abschnitte, Para-
graphen und weiteren Untergliederungen jeweils 
fortlaufend zu numerieren. 

Artikel 5 

unverändert 

Artikel 6 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1977 in Kraft. 


